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Verzeichnis?
der

zum neunten RheinischenProvinzial-Landtag in Düsseldorf anwesend gewesenen Abgeordneten.

I. Aus dem Fürstenstande.
Graf zu Stolbcrg zu Gimborn, als Vertreter des Für¬

sten zu So lms- Braunfcls.
Graf Alfred von Hatzfeldt zu Düsseldorf, vertritt

seinen Vater, den Grafen von Hatzfeldt-Kins-
Weiler.

Fürst Salm-Dpck, zu Schloß Duck.

II. Aus dem Stande der Ritterschaft.
Freiherr Anton von Salis-Soglio aus Gemündcu.
von Haw, Landrath a. D, aus Trier.
Freiherr Naitz von Freutz, Landrath des Kreises Berg»

heim, aus Schlenderhan.
Graf vcn Hoensbroech aus Vuschscldt, Kreises Eus-

tirchen.
Freiherr von Eltz-Nübcnach aus Wahn, Kreises Mül»

heim.
Freiherr von Waldbott - Bafsenheim-Vornhcim,

Provinzial-Feucr-Socictäts-Dircctor aus Coblcnz,
Joseph von Vianco, Iustizrath ans Cöln.
Freiherr von Carnop-Vorn h cim ans Burg-Bornhcim.
Graf Marimilian von Loö aus Wissen, Kreises Gel¬

dern.
Carl Friedrich von Müller aus Burg Metternich, im

Kreise Euskirchcn.
Freiherr Clemens von Loii aus Wissen, im Siegkreisc.
Freiherr Louis von Vongard ans Paffendorf.
von Cocls-Brügghen, Geh. Neggs.-Nath a. D. aus

Aachen.
Freiherr von Schell, Kammcrhcrr aus Schcllcuberg.
Freiherr von Hertefeld aus Liebcnberg bei Lüwenbcrg

m der Mark Brandenburg.
Freiherr von Plcttcnberg aus Mehrum bei Duisburg.
Graf von Schacöberg aus Krickcnbeck, Kreises Geldern.
Freiherr von Gcyr aus Mödcrshcim, Kreises Düren.
von Vuggenhagen, Bürgermeister aus Godcsbcrg.
Freiherr von Leykam aus Elsum, Kreises Heinsberg.
Graf von Wcstcrholt-Giesenberg aus Oberhauscn,

Kreises Duisburg.
Freiherr von Bourschcidt aus Nath, Kreises Düren.
von Mylius aus Sinzcnich, 5ircises Iülich.
Freiherr Naitz von Frentz, Kannnerherr und Landrath

aus Düsseldorf.
Graf von Goltsteln von Schloß Vreil.
Franz Anton Iosten aus Ncuß.

III. Aus dem Stande der Städte.
Hermann Joseph Stupp, Iustizrath und Bürgermeister

aus Cöln.
Hermann Philippsborn, Kaufmann aus Cöln.
Engelbert Schwamborn, Beigeordneter und Tuch¬

fabrikant aus Aachen.
Lacomblet, Archivrath aus Düsseldorf.
Christian Ha an, Kaufmann und Beigeordneter aus

Coblcnz.
Carl Savoyc, Kaufmann und Stadtrath aus Trier.
Heinrich Sch niewind, Kaufmann aus Elbcrfcld.
Wilhelm von Eynern, Kaufmann ans Barmen.
Peter Hunziugcr, Tuchfabrikant aus Crefeld.

Dr. Erhard Pricgcr, Kreisphysikus und Geh. Sani¬
tätsrath aus Crcuznach.

Michael Bauer, Kaufmann aus Cochem.
Gustav Adolph van der Veeck, Kaufmann und Bei¬

geordneter aus Ncuwicd.
Ludwig Wagner, Bürgermeister aus Saarbrücken.
Jacob Funk, Wirth aus Saarburg.
Joseph Gcub, Apotheker aus Malmedy.
Peter Peiffcr, Gemeinde-Verordnetcr ans Düren.
Joseph Iungbluth, Bürgermeister und Gutsbesitzer

aus Iülich.
Jacob Nöggerath, Och. Obcr-Bcrgrath und Mitglied

deS Stadtraths aus Bonn.
Wilhelm Vuddc, Bürgermeister aus Neustadt.
Friedrich Neuuert, Apotheker aus Mettmann.
Wilhelm Goßlich. Kaufmann aus Mülheim a. d. Ruhr.
Heinrich Smidt, Wcinhändler aus Clcve.
Michael F rings, Bürgermeister aus Neuß.
Julius Johann», Kaufmann aus Hückeswagcn.
Robert Vöckcr, Kaufmann aus Ncinschcid.

IV. Aus dem Stande der Landgemeinden.
Balthasar BeemelmannS, Bürgermeister aus Prüm-

mcrn, Kreiscs Gcilenkirchen.
Jacob Ähren, Gutsbesitzer aus Ncichenstein, Kreises

Montsoic.
Johann Engelbert Hahn, Bürgermeister aus Gir-

bclsrath.
Nicolaus Iörrissen, Steuer-Empfänger aus Millm,

Kreises 5^einsbcrg.
Nudolph von Louiscnthal aus Dagstuhl, Kreiscs

Merzig.
Johann B. Vch wickrath, Gutsbesitzer aus Schöneckcn,

Kreises Prüm.
Guitticnnc, Bürgermeister aus Nicdaltorf.
Christoph Trüt fehler, Gutsbesitzer aus Kirchbcrg.
Dr. Ferdinand Würz er, Bürgermeister von Nieder»

hammerstein.
Heinrich Purizclli von Nhcinbollerhütte, Kreises

Simmcr».
Joseph Wirz, Gutsbesitzer und Nentmeister au« Bässen-

heim.
Peter Joseph Moritz, Gutsbesitzer aus Hatzcnport.
Friedrich Hager, Gutsbesitzer aus Ohl, im Kreise

Oummerübach.
Johann Leopold Schult, Bürgermeister aus Giessen,

Kreiscs Berghcim.
Martin Fasbindcr, Gutsbesitzer aus Dünnwald, Krei¬

scs Mülheim.
Heinrich Ioscph Schuhmacher, Bürgermeister zu

Mcckenbeim.
Gerhard Seulcn, Major a. D. und Bürgermeister von

Vorst.
Anton CompeS, Bürgermeister aus Neuwert.
Julius von Haeften, Landrath aus Eleve.
Wilhelm von Ising, Gutsbesitzer aus Vogelfang, Krei¬

scs Nces.
Anton Schmitz, Gutsbesitzeraus Ilverich, Kreiscs Crcfeld.
Urban Lcven, Bürgermeister aus Bcnrath.
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Erste Plenar-Sitzung.

.

Düsseldorf im Ständehaus, den 28. September 1851.

Hm heutigen Sonntag, Mittags 12'/? Uhr, wurde im Stände-Saal die zur diesmaligen Wahrnehmung der Pro-
vinzial-Vertretung berufene ProvinzialständischeVersammlung nach beendigtem feierlichen Gottesdienste in den Hauptpfarr»
kirchenbeider Conscssionen, welchem die zu dieser Vertretung anwesenden Abgeordneten beigewohnt hatten, durch den König»
lichen Landtags-Commissarius, Ober-Präsidenten der Nhcinprovinz, Freiherr« von Klcist-Rctzow feierlich eröffnet.

Derselbe war zu dem Ende durch eine aus der Mitte der Herrn Abgeordneten erwählten Deputation in den Saal
geleitet worden und theilte der Versammlung mit folgenden Worten das AllerhöchstePropositions-Decrct vom 21. d.
Ms. mit:

Hochgeehrte Herren!

Nach einer Unterbrechung von länger als li Iahreu sind Sie meine Herren die Vertreter der hiesigen Provinz
zum ersten Male wieder zu Berathungen über die sie betreffendenAngelegenheiten versammelt. Eine ernste schwere
Zeit liegt zwischen den Berathungen. Gott wolle ihre Lehre» unauslöschlichcingrabcn in unsere Herzen. Heute,
meine Herren, lassen Sie mich nur deren zwei hervorheben, an die wir unmittelbar durch unser Zusammensein
erinnert werden.

Seit dem Anfange des Jahres 1847 ist die aus seinen innern Ausbau gerichtete Thätigkeit des Staates allein
dahingegangen, seine einzelnen Landesthcile zu concentrirc». So berechtigt eine solche Forderung an sich ist, so
überspannt wurde sie geltend gemacht, so sehr hat man bei den Versuchen sie zu rcalisircn es verkannt, daß die
Kraft des Ganzen nicht erhöht, sondern geschwächt wird, wenn man das eigene sclbstständigeLeben seiner Glieder
vernichtet. Freuen wir uns, daß seit jener Zeit zum erstenmal die Provinzen des Staate« als solche wieder zu
Worte kommen. Wenn eine, hat die hiesige, wenn nicht Alles täuscht, dabei das wesentlichsteInteresse.

Sie kommt zu Worte in der Gestalt, in welcher es 1845 zum letztenmal geschah. Das war ein zweiter Fehler
^unserer Entwickelung in den vergangenen Jahren, daß man es möglich hielt von allem Bestehenden sich lossagen
;>und willkührlich neue Gestaltungen schaffen zu können, daß diese Entwickelung keine allmälige, organische, nothwcn»
^ dige war; dadurch sind Widersprüche mamiichfachciArt in unsere staatlichen Zustände gekommen, Widersprüche in

dem bestehendenRechte, Widersprüche des Rechts mit dem Leben. Daß sie ausgeglichen worden auf verfassungs¬
mäßigem Boden, daß man dabei zunächstsich erinnert des Bestehenden von dem man ausging — ist für unsere
weitere Zukunft von tiefster Bedeutung. Es ist ein schwerer Weg, es erfordert ernste, heiße Arbeit — lassen Sie
uns meine Herren vor derselben nicht zurückschrecken, lassen Sie unö sich ihr mit männlichemErnste iu aller Treue
unterziehen.

Ich, meine Herren, habe noch eine ganz besondere Freude an dieser Arbeit, mit Ihnen Theil nehmen zu können.
Seine Majestät der König unser Herr hat diese schöne Provinz meiner Verwaltung anvertraut. Ich würde in Hin»
blick auf meine Kraft zunickgcbebtsein vor den Schwierigkeiten eines solchen Auftrages, hielte ich nicht Gehorsam,
die erste Pflicht eines DicncrS Seiner Majestät des Königs, eines Unterthanen, und wüßte ich nicht, daß Gott
mit seiner Kraft diesen Gehorsam segnet. Daß die Verhältnisse dieser Provinz mir noch so fremd, war eine der
größten Schwierigkeiten für meine Stellung. Um so dankbarer erkenne ich es, daß gleich an der Schwelle meiner
Thätigkeit mir die Gelegenheit gegeben wird über die wichtigstenInteressen dieser Provinz, Männer, die mit ihnen
so vertraut sind, wie Sie meine Herren, aus allen Gegenden, aus allen Ständen hören, sie mit Ihnen erörtern
zu können. Es soll mein ernstes Bestreben sein dabei mit Ihnen zu wetteifern. Das die Gegenstände Ihrer
Thätigkeit enthaltende Propositions-Dccret erlaube ich mir in die Hände des Herrn Landtags-Marschalls nieder«
zulegen.

Im AllerhöchstenAuftrage Seiner Majestät des Königs ist der Herr Feuer-Societäts-Dircctor vou Waldbott-
Bassenheim-Bornheim zum Landtags-Marschall, und der Herr Bürgermeister Stupp zu dessen Stellver¬
treter ernannt. Die noch fehlenden Nachweisungcn und Denkschriften werden Hochdcuselbcnschleunig nachgeliefert
werden.

Bei dem Bestreben aller Glieder des Landtags, dessen ich gewiß bin, die Wirksamkeit desselbenvor allem in
der reellen Förderung der Geschäfte, in der practischcn Erörterung und Erledigung der vorliegenden Fragen zu sin»
den, wird trotz der äußerst wichtigen umfangreichen Geschäfte die Thätigkeit des Landtag« in 4 Wochen beendet
sein könne», — auf welche Frist derselbe unabänderlich festgesetzt ist. Es wird mir die größte Freude sein meiner¬
seits die Geschäfte auf alle Weise zu erleichtern und zu fördern.

Lassen Sie uns die Arbeiten beginnen und täglich fortführen im Hinblick auf Gott, von dem allein der Segen
der Arbeit kommt, lassen Sie uns allenthalben führen in der Liebe und Verehrung zu unserm Könige und
Herrn, die baS allein richtige und dauernde Fundament jedes staatlichen Wirkens ist. Lassen Sie uns grade diese
Erkenntniß aus den Erfahrungen der letzten Jahre vor allen andern als umumstößlichcneu bekräftigte Wahrheit
festhalten.

Im AllerhöchstenAuftrage Seiner Majestät des Königs erkläre ich den mit der diesmaligen Wahrnehmung der
Rechte der Provinzial-Vcrtrctung beauftragten Landtag der Provinz hiermit für eröffnet.

Worauf der Herr Landtags-Marschall Folgendes erwiederte:
Indem ich, Herr Landtags-Commissar, die Vorlagen, welche durch AllerhöchstenBefehl unserer Berathung und

Begutachtung überwiesen worden, entgegen nehme, darf ich die Versicherung auSsprechcn,daß sich die gegenwärtige
Versammlung dieser Arbeit mit dem nämlichen Fleiße, mit derselben Treue und Vaterlandsliebe hingeben wird,



wie solches von den vorhergegangenen 8 Provinzial-Landtagen gerühmt wird. Nach alter löblicher Sitte gaben
wir so eben in feierlichem Gottesdienste vor allem Dem die Ehre von dem alles Gedeihen kommt.

Seien Sie Herr Landtags-Commissar Zeuge, wie gleichfalls alter, liebgewonnener Sitte gemäß nunmehr unser
nächster Aet dem Könige gilt.

Wohlan, meine Herren! Die Wege, die wir gehen zu muffen glaube», es können verschiedene, eS können
mehrere sein, das Ziel, nach dem wir streben, es ist dasselbe, cS ist Eins, das Wohl beS Vaterlandes und in
engerer Beziehung, nach unserer vorliegenden Aufgabe das Wohl der Provinz; in diesem Gefühle der Eintracht
schalle denn wie aus einer Einzigen treuen rheinischenBrust unser aller Ruf:

Seine Majestät der König lebe hoch!
Nachdem der Herr Landtags-Commissar wieder zurückgcleitct worden, wurde das AllerhöchstePropositions» Decrct

verlesen, die Sitzung geschlossen und die nächstezur Bildung der Ausschüsseauf Morgen früh 10 Uhr anberaumt.
Vorgelesen, genehmigt und unterschrieben.

Zweite Plenar-Sitzung.
Verhandelt im Stände-HauS zu Düsseldorf, am 29. September 1851.

Nachdem der durch AllerhöchsteVerordnung vom 9. Juli dieses IahrcS angeordnete Provinzial-Landtag für die
Älheinprovinz am gestrigen Tage durch den Königlichen CommissariuS Herrn Obcrpräsidentcn von Kleist» Nehow eröffnet
worden war, hatte der Allerhöchst zum Landtags-Marschall ernannte Freiherr von Waldbott-Basscnh eim-Born-
heim die erste Sitzung auf heute anberaumt, dieselbe um lll'/. Uhr eröffnet, und den Abgeordneten Iungbluth mit der
Protokollsührung beauftragt.

Der Herr Landtags» Marschall theilte zunächst mit, daß er die für die frühern Provinzial-Landtage gültige Gc-
schästöordnungauch für die gegenwärtige Versammlung als maßgebend erkläre und ließ ein gedrucktes Eremplar derselben
an die einzelnen Mitglieder vertheilen, wobei er noch darauf aufmerksam machte, daß an dem Präklusivtermin von 14
Tagen zur Einbringung von Petitionen nichts geändert sei und daß für Petitionen, welche selbst erst in den letzten Ta¬
gen dieser Präklusivfrist eingebracht werden sollten, kaum eine Erledigung zu erwarten stehe; eS demnach im Interesse der
Antragsteller liege, die Einbringung möglichst in den ersten acht Tagen zu bewirken.

Nachdem sodann der Herr Landtags-Marschall von den Anordnungen, welche in Betreff der einzeln Abthcilungs-
Zimmer getroffen, und über die zwischen dem Herrn Landtags »Commissar, dem Herrn Landtags»Marschall und den Vor¬
sitzenden der Ausschüssebei Mittheilungen und Conferenzcn zu beobachtende Geschäftsordnung der Versammlung Kenntniß
gegeben, ernannte er zu Protokollführern für die fernern Plcnar-Sitzungen die Abgeordneten Iungbluth und von
Buggenhagcn.

Mit der Führung des nach §. 1 der Geschäftsordnung anzufertigenden Journals, sowie mit der Leitung der Kanz¬
lei-Geschäfte wurde der Abgeordnete Freiherr von Salis-Soglio beauftragt.

Hierauf eröffnete der LandtagS-Marschall der Versammlung, daß es ihr überlassen sei, darüber zu bestimmen, ob
sie zu ihre» Verhandlungen Stenographen zuziehen wolle oder nicht? — theilte im AuSzuge die dieserhalb, falls sich die
Versammlung für Stenographen entscheidensollte, mit dem Stenographen Anders geflogene Correspondenz mit, und stellte
alsdann diese Frage zur Diokussion.

Der Abgeordnete Iungbluth richtete an den Herrn LandtagS°Marschalldie Vorfrage, ob und welche Anordnungen
er in Betreff der Veröffentlichungender Protokolle zu veranlassen gedenke? und wenn, wie er vermuthen zu dürfen glaube,
eS in der Absicht liege, die vollständigen Protokolle durch Mittheilung derselben an mehrere Herausgeber von Tagesblättern
zur öffentlichen Kenntniß zu bringen, dies zur Information vcs Publikums über das Wirken des Landtags zu genügen scheine.
Er erachte den Kostenpunktfür Beschaffung von Stenographen sür Nebensache, wenn dadurch etwas Besseres erzielt werde,
sei aber der Meinung, daß der Geschäftsgang, gerade durch Weglassung derselben gefördert und beschleunigtwerde, was bei
den vielen und wcitläuftigen Arbeiten, welche dem Landtage während der kurzen Zeit zur Erledigung vorliegen, wohl zu
beachten sein dürfe.

Der Landtags-Marschall gibt die von dem Vorredner gewünschtenAufschlüsse und erklärt ferner, eS fei die Ein¬
richtung getroffen, daß die Volkohalle und die hiesige Nhcinzeitung gleichzeitig die Verhandlungen veröffentlichen könnten,
daß ferner der Preußischen Zeitung und, auf besondern Wunsch auch der Neuen Preußischen Zeitung die Verhandlungen
zugehen würden.

Der Abgeordnete Graf von HoenSbroech erklärt sich zustimmendzu den Bemerkungen und dem Antrage des
Abgeordneten Iungbluth.

Der Abgeordnete Trütschler beantragt dagegen die Zulassung von Stenographen und gleichmäßige Mittheilung
an die KölnischeZeitung, als deS bei ihm gclescnstcnBlattes.

Der Landtags-Marschall erklärt, Letzteres sei nicht Gegenstand der Diskussion und könne es auch nicht sein, da die
dcsfallsigc Disposition nur ihm zustehe, und bringt die Frage, da sich kein weiterer Redner gemeldet hatte, durch das Zei¬
chen des Aufstehcns zur Abstimmung, welche mit großer Majorität verneint, und demnach die Annahme von Stenographen
abgelehnt wurde.

Der Herr Landtags-Marschall theilte ferner mit, wie er zur Bearbeitung der Königlichen Propositioncn und der
übrigen vorliegenden Gegenstände acht Ausschüsse gebildet, und die Mitglieder wie folgt, ernannt habe.
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Grster Ausschuß.

Zur Erledigung der Königlichen Proposition Nr. 3 wegen Errichtung der ProvinzialhülfSkaffc, die Abgeordneten:
Freiherr von Pletteuberg, Vorsitzender, Häger,
Schwamborn, Schwitz und
von der Heydt, Vöcker.
Freiherr Naitz von Frentz (Schlcndcrhan),

Zweiter Ausschuß.
?,ur Erledigung der Königlichen Propositionen Nr. 4, 5 u. «, Begutachtung wegen Abänderung der Gemeinde-,

Kreis-, Bezirks- und Provinzial-Ordnung und wegen Einthcilung der Wahlbezirke für die zweite Kammer, die Abgeordneten:
Graf von Lo i>, Vorsitzender, Savoye,
von Hacftcn, Iungbluth,
Freiherr von S a lis-S o g lio, Compes,
Seulc», N>-. Wurzcr,
Oraf von Schacsbcrg, Nöggerath und
Haan (Coblenz), Freiherr von Leylam.

Dritter Ausschuß.
Zur Erledigung der ziöniglichenProposition Nr. 1, Begutachtung des Hypothelen-Gesetz-Entwurfs, die Abgeordneten:

Stupp, Vorsitzender, Graf v on Hatzfcl d,
Freiherr von Vianco, Freiherr von i!o<' (Wissens und
von Haw, Hahn (Girbclsrath).
Lacomblct,

Vierter Ausschuß.
Zur Erledigung der Königlichen Proposition Nr. 8, betreffend die Bezirksstraßcn, die Abgeordneten:

Freiherr v. Carnap, Bo ruh cim, Vorsitzender, Vcemelmanns,
Schult, Schumacher,
Freiherr von MyliuS, Nöggerath und
Ahrcn, von Müller.

Fünfter Ausschuß.
Zur Erledigung der Königlichen Proposition Nr. 9, betreffend die Beiträge zu den Kosten der Iustiz-Vcrwaltung,

die Abgeordneten:
Freiherr von Gcyr, Vorsitzender, Moritz,

von Nourschcid, von Müller und
Lcven, Smidt.
P u r i z c l l i,

Sechster Ausschuß.
Für das Provinzial ° Feuer »Socictats» Wesen, die Abgeordneten:
Freiherr von Eltz -Rübe nach, Vorsitzender, Wagner,

von Eynern, Freiherr von Frentz (Garrath),
von Coels, Iohanny und
Vudde, Becmelmanns.
Ncuncrt,

Siebenter Ausschuß
Für die übrigen Provinzial» Institute, die Abgeordneten:

Graf von Hoenöbroech, Vorsitzender, Freiherr von Buggcnhagcn,
Goßlich, Iürrisscn,
Hunzingcr, Freiherr von «chcll und
Frings, Graf von Westerhold.
Trütschlcr,

Achter Ausschuß.
Für den Grundsteuer-Dcckungs-Fonds und die Landtags »Ockonomie, die Abgeordneten:

Freiherr von Saliö-Soglio, Vorsitzender, Iörrisscn,
van der Bceck und



Der Herr Landtags-Marschall ersucht die Vorsitzenden, die Ausschüssein den bereits bezeichnetenZimmern zu vcr-
sammeln und die Protokollführer und Referenten zu bezeichnen, um demnach bnlt möglichstan die Arbeit zu geben; indem Vor¬
sorge, getroffen sei, daß die Vorlagen den sämmtlichen Abgeordneten woll noch im Laufe des heutigen Tages zugestelltwürden.

Nachdem noch der Herr Landtags-Mai schall schon im Voraus Ve» Herrn Viec-Marschall ersucht bat, bei Verhand¬
lung der Feucr-Soeietäts-Angelegenheitcn den Vorsitz zu überucbme», wird die nächste Plenarsitzung auf Freitag den 3. Oc-
tober Morgens 10 Uhr bestimmt und die Vornahme der durch die AllerhöchstenPropositioncn Nr. l. u. 2 angeordneten
Wahlen, der in Folge des Gesetzes vom 1. Mai l. I. wegen Einführung einer klassificirte» Einkommensteuerzu bestimmen»
den Mitglieder für die Be^fo-Commissionen, so wie die Wahlen der ständischen Commissionen <ur die Provinzial-Institute
zu Siegburg und Brauweiler, das Hebammen-Lehr-^nstilut und für den Bezirtostraßen-Bau auf die Tagesordnung gebracht.

Schluß der Sitzung nm 12 Uhr,

Dritte Plenar-Sitzung.
Verhandelt im Ständehause zu Düsseldorf, am I, Oetober 18,'>l.

Die Sitzung wird um lU'/< Uhr durch den La»dtags°Ma>schall Freiherrn von W a< Lbo tt° B assenh eim -B orn»
heim eröffnet. Der Abgeordnete Iungbluth ist Protokollführer. Das Protokoll der letzten Sitzung wurde verlesen »nd
ohne Einsprüche genehmigt.

Der Laudtags-Marschall macht zunächstMittheilung über die stattgehabte Ergänzung der Ausschüsse. E^ ist nämlich
der Abgeordnete von Buggcnhagen dem zweiten, die Abgeordneten Wirtz uud Bauer dem fünften und die Abgeord¬
neten von Bianeo, von Lcykam und Ni-. Wurzcr dem siebente» Ausschüssenachträglich zugewiesen worden.

Infolge eines hierauf mitgetheilten Schreibens des königlichen Landtags Kommissars sind in der Eröffnungs-Nedc
desselben, wie sie durch das erste Sitzungs-Protokoll veröffentlicht worden ist, mehrere, theilweise Sinn verändernde Schreib-
fehler enthalten. Im Eingang nämlich sind die Worte „Durchlauchtigste Fürsten" nicht gesprochenworden.

Die Worte im zweite» Alinia, daß man es möglich hielt, von allem Bestehenden sich loszusa¬
gen, um willkürlich neue Gestaltungen schaffen zu können," sollen, wie sie wirklich gesprochen worocu sind,
folgendermaßen lanteu, „daß man es möglich hielt, von allem Bestehenden sich lossagen und willkürlich
neue Gestaltungen schassen zu können."

In demselben Alinia statt der Worte „Widersprüche des Staats mit dem Leben" „Widersprüche deS Rechts mit
dem Leben,"

Im dritten Alinia statt der Worte „selbst mit Ihnen erörtern zu können," muß es heißeu, „sie mit Ihnen erör¬
tern zu können."

Im sechsten Alinia müssen die Worte „der allein das wichtige und dauernde Fundament jedes staatlichen Wirkens
ist", also lauten, „die allein das richtige und dauernde Fundament jedes staatlichen Wirkens ist."

Der Laudtags-Marschall machte hierauf eiue summarischeAngabe der bisher eingebrachten Anträge und Petitionen,
läßt dieselben ihrem Hauptinhalt nach von den betreffenden Abgeordneten einzeln vortragen uud stellt ebenso die Untcr-
stützuugs-Fragc.

<) Antrag des Abgeordneten Budde, um Erleichterung der Formalitäten bei Civil-Ehen und Rückgabe der alten Kir»
chenbücher.

Wird gehörig unterstützt uud an den dritten Ausschuß überwiesen.
2) Antrag desselben Abgeordneten wegen Aufhebung des Art. 24 des Belgischen Deerets vom 12. November 18W, bc-

treffcud die Bestimmung über Vorzeigung todtgeborner Kinder bei Aufnahme der Sterbe-Urkunden.
Gehörig unterstützt an den fünften Ausschuß überwiesen.

I) Antrag des Abgeordnete» Purizelli auf Uebernahme der von Vacharach nach Nheinböllen führenden Straße auf
den Etat der Bezirksstraßen.

Gehörig unterstützt an den vierten Ausschußüberwiesen.
4) Petition des Weinhändlers und Gutsbesitzers Joseph Buschmann zu Ehrcnbreitstein, um hohe Vcrweuduug des

Landtags zur Wiedererstattung eines ihm entzogenen Iagdrcchts, eventuell zur Entschädigung.
Diese Petition ist von dem Abgeordneten Freiherr» von Bianeo der Geschäftsordnung gemäß zu der seinigcn
gemacht. Dieselbe wird gehörig unterstützt und dem fünften Ausschuß zugewiesen.

5) Antrag des Abgeordneten Grafen von Hoensbroech, die Königliche Regierung zu ersuchen um Wegräumung des
vor dem Ständehaus gelegenen Salz-Magazin-Gcbäudcs.

Unterstützt und dem achten Ausschuß zugewiesen.
II) Petition der Winzer um gänzlichen Erlaß derMoststcuer pro 1850, eingebracht durch den Abgeordneten I>r. Wurzer.

Unterstützt und dem fünften Ausschuß zugewiesen.
7) Antrag des Abgeordneten Trütschler, betreffend den Bau einer Bezirkostraße von Kirn nach dem Hunsrücken i» der

Richtung über den Lichtcnkopf nach Kirchberg.



Unterstützt und dem vierten Ausschüsse zugewiesen,
8) Antrag desselben Abgeordneten, die Sladt Kirchbcrg nicht mehr, wie bisheran, im vierten, sondern im dritten Stande

verwalten zu lassen.
Wird nicht unterstützt und dem Antragsteller zurückgegeben.

!>) Antrag des Abgeordneten Sculeu auf Uebernahme der Straße von Crcfcld über Benrad und St. Tonis nach Vorst
auf den Etat der Bczirkostraßen.

Unterstützt und dem vierten Ausschuß zugewiesen.
10) Antrag des Abgeordneten Bcemelmanns wegen Nemuncrirnng der Bürgermeister sür die Vertretung des öffent«

lichc» Ministeriums bei den Polizei, Gerichten.
Unterstütz! und dem zweiten Anoschusse überwiesen.

N) Der Abgeordnete Becmelmanns zeigt ferner an, daß er einen Antrag auf Vollendung des Ausbaues der Iülich-
Sittardcr Nezirkostraße einbringe» werde.

Dieser Antrag wird bereits auf Grund des mündlichen Vortrags unterstützt, jedoch die Uebcrweisnng in eine»
bestimmten Ausschuß bis zum Eingang der schriftlichenAbfassung vorbehalte».

Der Laudtags-Marschnll macht hiernach bekannt, daß das Referat über die Bildung der Wahlbezirke sür die zweite
Kammer bereits eingegangen und im Consercnz-Zimmcr der Geschäfts-Ordnung gemäß, offen gelegt sei.

Hiernach ist die Wahl der nach den M 2l und 24 des Gesetzes vom 1. Mai l. I. wegen Einführung einer
Klassen- und klassisicirtcu Eiulommen-Steucr zu bildenden Bezirks-Commissionenauf Tagesordnung. DerLandtago-Marjchall
bezieht sich zunächstauf seine Eircular°Mittbeilung vom 3U. September d. Is., wonach zufolge Bestimmung des Herrn Fi¬
nanz Ministers vom 13. Juli d. Is. die Zahl der Mitglieder der Bezirks-ConiMissionenfür den Negiernngobezirk

Düsseldorf . . . auf 12
Eoblcnz . . . . „ 9
Köln .....„ 0
Aachen . . . . „ !»
Trier . . . . „ !',

festgestellt sei und daß dem Gesetze gemäß die Mitgl,eder der Commissionenzu eine»! Driltheile aus Mitgliedern der Pro-
vinzial-Vcrtretung und zu zwei Drittkeilen aus den emkommcnsteuerpftichtigcnEinwohnern der Bezirke zu wählen seien, daß
ferner, zufolge der Bestimmung des H. 2^ des Gesetzes voni l. Mai d. Iö, darauf zu sehen sei, daß die verschiedenenArten
des Einkommens cuiö Grund-Eigentbum, Capital und Geweibbetrieb möglichst gleichmaßig vertreten, daß auch dar¬
auf Bedacht genommen werde, zu den Commissionensolche Steuerpflichtige zu wählen, welche theils die höheren, theils die
mittleren, theils die niedrigen Steuersätze zu entrichten habe».

Der Landtags-Marschall ist sodann der Meinung, daß, obgleich die Liste» der sämmtliche» Einkommenstenerpflichti-
gen der Provinz, nach Bezirken geordnet, zur Einsicht der Landtags^Mitglieder, während mehrerer Tage im Eoufcrenz-ZiM'
mer offen gelegen haben, es dennoch wohl angemessensein dürfte, die Commissionenbezirksweiseund zwar nur durch die deu
einzelnen Bezirkn angehörigen Mitglieder der Versammlung bezeichnenzu lasse» u»d diese Vorwahlen der Plenar-Vcrsamm-
lung bekannt zu machen.

Der Marschall begründe!? diesen Vorschlag inechesondercauS dem Umstände, daß unmöglich alle Mitglieder deS
Landtags über die Verhältnisse der einzelne» Bezirke und der darin wohnenden Steuerpflichtigen in dem Maaße unterrichtet
sein tonnten, wie dies bei der vorzunehmenden Wahl unwidcrsprcchlicherforderlich sei.

Wenn jedoch gegen diese» seine» Vorschlag Widerspruch erhoben werde, könne er die Wahlen nicht anders, als nach
der gesetzlichen Bestimmung durch die Plenar-Versammlung vornehmen lassen.

Der Abgeordnete Stupv entgegnetc hierauf, der Vorschlag des Herrn Landtags - Marschalls sei zwar vollkommen
richtig. Indessen hatten der Wichtigkeit des Gegenstandes wegen, gegenseitige Besprechungen und Informationen, unter den
verschiedene»Abgeordneten und zwar ganz in der vorgeschlagenenWeise stattgefunden und tonne er versichern, daß in Be¬
treff der zu wählenden Kandidaten säst volle Uebereinstimmungvorhanden sei.

Nach diesen Bemerkungen nahm tcr Landtags-Marschall von seinem Vorschlage Abstand, gab aber noch zu beden¬
ken, ob es angemessen sei, solche Steuerpflichtige, welche bereits Mitglieder der Kreis-Commissionen seien, zn Mitgliedern
der Vczirks-Commissionenzu wähle».

Der Abgeordnete Graf von Hocnsbrocch entgegnetc hierauf: weder das Gesetz noch die miuisterielle Instruc-
tion statuire derartige Beschränkungen, vielmehr sei die Wahl eine ganz freie unter den sämmtlichen E.ntommen-Steuer¬
pflichtigen, und unterliege nur dem Ermesse» der Versammlung.

Der Marschall erklärte sich mit der Ansicht des Vorredners einverstanden, indem er hinzufügte, daß er sich den¬
noch berufen geglaubt habe, die Versammlung auf die von ihm vorgebrachte» Bemerkungen aufmerlsam mache» zu müssen.

Hierauf wurde zunächstdie Wahl der Commission für den Regierungsbezirk Vovlcnz in der Art vor¬
genommen, daß zuerst drei Mitglieder aus der Mitte der Prouinzial-Vcrtretung gewählt wurde».

Die Wahl geschahmittelst verdeckter Stimmzettel, welche durch die vom Marschall hierzu bezeichnetenScrutatorcn
die Abgeordneten Graf von Schaeoberg, Graf von Hoensbroech, Buddc, Schnicwind, Beemclmaniis und
Levcn eingesammelt, eröffnet und die darin bezeichnetenNamen zu Protokoll gegeben wurden.

Zahl der Stimmende» 58.
Die Abgeordneten

1) Nr. Wurzer,
2) Freiherr von Salis-Soglio und
3) Christian Ha an

würden einstimmig gewählt.
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Die Wahl der sechs Mitglieder aus den Einkommen-Steuerpflichtigen fiel einstimmig auf
1) Ur. Boost
2^ Heinrich Purizelli
3) I. I. Waldschmidt, P»sthaltcr.
4^ Bürgermeister Wcygold
5) Jakob d'Estcr. ' .
L) Mathias Scul

Für den Regierungsbezirk Göln wurde gewählt aus der Mitte der Provinzial-Vertretung

zu Cochcm,
„ Krcu;nach,
„ Wetzlar,
„ Andernach,
„ Vallcndar,
„ Lonuich.

mit 5ä Stimmen,
5ll
55

1 stimme,
1
1

,/
//

mit 5N Stimmen,
5«
5U „
5«!
5-1 „
57

1
3
2
1
2
1
1
1
1

tte der Provinzial-Vertretung:
mit 57 Stimmen,

1) Der Abgeordnete Ndg gerat
2) „ ^ „ Budde
3) „ „ schult „

Der Abgeordnete von Biaueo erhielt
Schumacher „

„ „ Heinrich Licvcn
Ungültig erklärte Stimmzettel waren 2 vorhanden.
Aus den Einkommen »Steuerpflichtigen

1) Freiherr vou Eltz-Nübenach .
2) Friedrich Hager zu Nündcroth
H) Freiherr von Bianeo zu Üöln .
4) Adolph von Franke» auf der Freiheit
5) Bürgermeister Schumacher zu Mcckcnhcim
6) Franz Hcuser zu Cöln

Ferner erhielten Stimmen:
Graf Lcvin von Mcttcrnich
Schützen . . . .
Freiherr von Loö
von Cocls
Heinrich Lieven zu Vrühl
Kaufmann Schiffer .
Nr. Hohe «schütz
Bürgermeister Schult
Philipp Niegler zu Bonn

Für den Regiernngsbezirk Düsseldorf aus der M
1) Der Abgeordnete Frhr. vonPlettcnberg .
2) „ „ von Eynern .
3) „ „ Hunzinger
4) „ „ Compes .

Außerdem erhielten Stimmen:
Der Abgeordnete Schmitz . . .
„ „ Graf West erhold .
„ „ Seulcn .

Aus den Steuerpflichtigen
1) Mathias Vüchlcrs zu Dülkcn .
2^ Graf vonHoensbroech .
3) Bürgermeister Sartorius zu Dick
4^ Trinkaus zu Düsseldorf .
5) Hermann Wülfing zu Elbcrfeld
<i) Ernst Johann y zu Hückcowagen
7^ Gustav Wcyersberg zu Solingen
8) H. Krapp zu Mülheim a. d. Nnhr

Ferner erhielt der Bürgermeister Lcven .
Zwei Stimmen waren ungültig.
Für den Regierungsbezirk Trier aus der Mitte der Provinzial-Vertretung:

1^ Der Abgeordnete Wagner......mit 57 Stimmen,
2) „ „ Sovoye ......„

Ein Stimmzettel war ungültig.
Ans den Steuerpflichtigen:

t) Christoph Aldringcr zu Trier .... mit
2) Peter Schömann zu Wittlich ......
3^ Karl Schmidtborn zu Saarbrücken . . . . „
4) Nitolas Doudou zu Wallcrsangcn . . . . „

Ein unbeschriebenerStimmzettel war vorbanden und einer wurde für ungültig erklärt.

mit

58
57
5?

1
1
1

57 Stimmen,
57
57
53
58
57
58
58

l Stimme.

57

5L stimmen,
5«
5l!
56
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Für den Regierungsbezirk Aachen ans der Mitte der Provinzial^ Vertretung:
1) Der Abgeordnete, Freiherr v on Gevr . . . . mit 57 Stimmen,
2) „ „ Schwamborn..... „58 „
3) „ „ BeemclmannS . . . . „57 „

Der Abgeordnete Iürrissen erhielt 1, und der Abgeordnete Frhr. von Vourschcid t Stimme.
Aus den Steuerpflichtigen:

1) Geh. Negicrungsratbvon Cocls zu Aachen . . . mit 56 Stimmen
2) BürgermeisterIungbluth zu Iülich . . . . „ 55 „
3) „ Krapol zu Immcrath . . . . „ 56 „
4) Freiherr von Lcykam zu Schloß Elsum . . . „ 56 „
5) Aleiander Scheiblcr zu Montjoie . . . „ 56 „
6) Clemens N enier Doutrelepont zu Malmedy . „ 56 „

Der Freiherr von MyliuS zu Sinzenicherhielt l Stimme. Zwei Stimmzettelwurden für ungültig erklärt.
Hiernach war noch die, zufolge des Nentenbank-StatutSerforderliche Wahl und zwar, zweier Mitglieder der Pro-

vinzial-Vertretung,als Deputirtcn bei der Verloosung und Vernichtung der Nentcnbriefc und eines Mitglieds, als Deputirten
zur Revision der Formularezu den Nentcnbriefen und den dazu gehörigen ZinScouponS, auf der Tagesordnung.

Da das Nentenbank-Institutnur den, auf der rechten Nheinscite gelegenen Theil der Provinz betrifft und mit der
Ncntenbank für die Provinz Wcstphalen verbunden ist, so wurde durch den Landtags-Marschallder Vorschlag gemacht, daß
die der rechten Nheinscite ungehörigen Mitglieder der Provinzial-Versammlung,die gewünschten Abgeordneten zunächstund
lediglich aus ihrer Mitte, in Vorschlag bringen möchten,worauf die Versammlung einstimmig einging.

Nach einer dieserhalb angenommenenBesprechung, unter den Mitgliedernder rechten Nheinseitc, während welcher,
durch den Landtags'Marschalleine Vertagung der Plenar-Versammlungvon einer Viertelstunde angeordnet wurde, erklärten
diese, daß sie als Dcputirte bei der Vcrloosung und Vernichtung der Nentcnbriefc, die Abgeordneten Frhrn. von P leiten-
berg und Daniel von der Hcydt und zur Nevision der Formulare zu den Nentcnbriefen und den dazu gehörigen Zins,
coupons, den Abgeordneten Goßt ich gewählthätten, welchenWahlen Seitens der Plenar-Vcrsammlung,durch Aeclamation
beigetretcn wurde.

Der Abgeordnete Trutsch ler erbat sich vor dem Schluß der Sitzung noch einmal das Wort , »m seine: früher
bereits zurückgewiesenenAntrag, in Betreff der Stadt Kirchberg, nochmals vorzutragen, welcher, wie es ihm scheine,nur aus
Irrthum nicht unterstützt worden sei.

Es crgicbt sich indeß aus dem wiederholte» Vortrag, daß Letzteresnicht der Fall ist, und der Marschall erklärt
hierauf, daß, da der Antrag aus Mangel an Unterstützung, nicht aber aus Irrthum zurückgewiesen sei, dessen nochmalige
Vorbringung nach der Geschästs-Ordnung, nicht mehr zugelassenwerden tonne.

Die nächste Plenar-Sitzung wird auf Montag den 6. Octobcr, Mittags um 12 Uhr anberaumtund hierauf die
gegenwärtige Sitzung, um 2'/. Uhr geschloffen.

Vierte Plenarsitzung.
Verhandeltim Ständehaus zu Düsseldorf, am 6. October 1851.

Die Sitzung wird um 12 Uhr, durchden Landtags»Marschall,Freiherr« von Waldbott-Bassenheim-Vorn-
heim eröffnet.

Das Protokoll führt der Abgeordnete Inngbluth.
Das Protokoll der vorigen Sitzung wirb durch den Protokollführer verlesen und genehmigt.
Nach geschehenerVerlesungerhebt sich der Abgeordnete Trutsch ler, mit der Bemerkung, es sei im Protokoll an¬

gegeben, der Ma,schall habe die Abgeordneten, welche Anträge eingebracht,einzeln aufgerufen,um den Inhalt summarisch
vorzutragenund kurz zu motiviren. Er finde sich veranlaßt, gegen diese Stelle des ProtokollsWiderspruch einzulegen, in¬
dem er zu einer Motiuirungdes, von ihm eingebrachten Antrags, in Betreff der Stadt Kirchberg, gar nicht zugelassen und
aus diesem Grunde, wie er auch bereits am Lchluß der vorigen Sitzung behauptet habe, nur aus Irrthum und Unkenntniß,
der Antrag nicht unterstützt und zurückgewiesenworden sei.

Derselbe geht nun nochmals in eine Motivirnng des, bereits zweimal von der Versammlung abgewiesenen, Antrags
ein, wird aber vom Landtags-Marschallin seiner Ausführungund mit dem Bemerken unterbrochen,daß eS nicht statthaft
sei, zurückgewieseneAnträge wieder vorzubringen. Da aber der Abgeordnete Triitschlcr wiederholt behaupte, der von
ihm eingebrachte Antrag, betreffend die künftige Verwaltungder Stadt Kirchberg,sei nur aus Irrthum und Unkenntniß des
Inhalts, nicht zur Unterstützunggelangt, so wolle er ausnahmsweise an die Versammlung die Frage stellen, ob der Abge¬
ordnete Triitschlcr, zur Vorbringnng des bereits wiederholt abgewiesenen Antrags, nochmals zuzulassensei.

Nach einer, die Behauptung des Abgeordneten Triitschlcr formell und materiell berichtigendenBemerkung des
Protokollführers,wird die bereits gestellte Frage vom Landtags-Marschallwiederholtund von der Majorität der Versamm¬
lung verneint.

Hierauf machte der Marschall bekannt, daß wieder eine Anzahlvon Petitionen und Anträgen eingegangen seien,
läßt dieselben von denjenigen Abgeordneten,durch welche sie eingebracht sind, dem Inhalt nach, einzeln vortragenund über¬
weist sie, nach erfolgterUnterstützungan die betreffenden Ausschüsse:
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1) Petition der Winzer von Linz, um gänzlichen Nachlaß der Moststeuer >ir« 1850 und 1851, eingebracht durch den
Abgeordneten van der Beeck. Dieselbe wird unterstützt mid dem 5>, Ausschuß zugewiesen.

2) Antrag des Abgeordneten Ncnnert, um Befürwortung zur Wiederherstellung des ehemaligen Kreises Mettmann.
An den 2. Ausschuß.

<!) Antrag desselben Abgeordnete», betreffend den Ausbau einer Straße von Mcttmann nach Hochdahl , aus Staats¬
mitteln.

An den 4. Ausschuß.
4) Antrag des Abgeordneten Gras von Hoenöbrocch, die neu z:i entrichtende Straf» und Befferungs-Anstalt für

jugendliche Verbrecher, in der ehemaligen Abte, Steinfcld, konfessionellzu teenncn, eventuell, wenn auf diesen Vor¬
schlag, nicht eingegangen werde, für die protestantischen Zöglinge, eine andere Anstalt anderwärls zn gründen.

An den 7. Ausschuß,
5) Petition der Gemeinden Mülbeim und Monzclfeld, um Uebernahme der Wegestreckevon Mülhcim über Monzc!»

feld, nach dem stumpfen Thurm und von Mühlheim über Velocnz, Haag nach Thalfang, unter die Zahl der Ac-
zirksstraßcn, rcspcetive Ausbau derselben auf Staatskosten.

Wird im Conferenz-Zimmer offen gelegt.
<>) Petition der Bürgermeister von Linnich, Vroich, Wurm, Nandecatb, Drcmmen, Lindern und Geucnich, um Befür¬

wortung bei der Staats» Regierung, zur Bewilligung einer Prä nie, zum Ausbau der Straße von Heinsberg über
Nandcrath, Linnich und Iülich nach Düren.

Von dem Abgeordneten Iungbluth zu der scinigen gemacht und dem 4. Ausschuß zugewiesen.
7) Antrag des Abgeordnete» Ähren, wegen Ausbau der Düren»Imgenbroicher Bezirksstraße.

An den 4. Ausschuß.
8) Antrag desselben Abgeordneten, wegen Uebernahme der Montjoie»Schlcidencr Prämicnstcaße auf Staats» rcsvective

Bezirks'Straßenbaufonds.
An den 4. Ausschuß.

N) Antrag desselben Abgeordneten, wegen Uebernahme der Urst»Marmagncr Straße, auf den Etat der Bezirks. Straßen.
An den 4. Ausschuß.

IN) Petition der Gewerbtreibenden zu Nandcrath, um Befürwortung zur Bewilligung einer Staats-Prämie, zum Ausbau
der Straße von Heinsberg über Nandcrath, Linnich und Iülich nach Düren, eingebracht durch den Abgeordneten
Iungbluth.

An den 4. Ausschuß.
11) Antrag des Abgeordneten Iungbluth, wegen Ausführung der ,'m 8. 153 der Gemeinde »Ordnung vom 11. März

185N vorbchaltencn Veschlußnahmedurch die Pcovinzial»Versammlung, wegen Beibehaltung der einheitlichen Magi»
stratur in der Gemeinde»Verwaltung.

An den 2. Ausschuß.
12) Antrag desselben Abgeordneten, wegen Ausführung der im F. W der Gemeinde-Ordnung enthaltenen Bestimmung,

betreffend die Festsetzungder allgemeinen Grundsätze über die Besoldung der Bürgermeister.
An den 2. Ausschuß.

13) Antrag des Abgeordneten Graf von Loö, wegen Aufhebung der durch das Gesetz vom 1. Mal dieses Jahres ange»
ordneten Vermögens»Steuer und an deren Stelle, Einführung einer Klassensteuer mit erhöhten Stufen, sowie auf
Firirung der Kontingente für die Gemeinden der Nbeinprovinz, im Verhältniß zu den, durch die übrigen Provinzen
aufzubringende» Beträgen, die Umlage der Klassensteuer aber, auf die einzelnen Steuerpflichtigen, in ähnlicher Weise
zu bewerkstelligen, wie solches vor dem Erlaß des Gesetzes vom 1. Mai dieses Jahres geschah.

An den'2. Ausschuß.
14) Antrag des AbgeordnetenGraf von Hocnsbroech, Stände mögen beantragen, daß die Handhabung der Fluß»Polizei

auf dem Niers Fluß, überhaupt die Selbst-Verwaltung der Interessen der NierS-Beerbten, unter Ober>Aufsicht der
Königlichen Regierung gelegt werde.

An den 2. Ausschuß.
<5) Antrag des Abgeordneten Bauer, den Weg zwischenZell und Als, längs der Mosel, zur Bezirksstraße zu erheben.

An den 4. Ausschuß.
16) Gesuch des Archivars Schmitz, auf lebenslängliche Bewilligung des ihm von den früheren Landtagen ausgesetzten Ge¬

halts von zweihundert Thalern.
An den 8. Ausschuß zum Bericht.

17) Petition der Frau Bellnt um Bewilligung einer Neise» Unterstützung nach Berlin, wo sie Seine Majestät den
König bitten will, ihrem Man», eine, seinen Kräften angemesseneVersorgung zu gewähren.

An den 8. Ausschuß zum Bericht.
Der Marschall theilte hieraus mit, daß der Herr Landtags - Commissarius, ihm die Nachweisungen über die, in den

Jahren 1845, 184L und 184? bei dem Grundsteuer-Deckuugsfonds vorgekommenenAusgaben, mit dem Bemerken zugestellt
habe, daß die ferneren Nachwcisungen für die Jahre 1843, 1849 und 1850, bald möglichst nachfolgen werden.

Diese Nachwcisungen werden dem betreffenden Ausschuß überwiesen.
Der Landtags-Marschall macht ferner bekannt, daß folgende Mitglieder zugekommenund den Ausschüssenzugetheilt

worden sind.
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Als Stellvertreter für den Herrn'Fürsten von Solms°BraunfelS, der Herr Graf von Stolberg, welcher
dem 2. Ausschusse,

der Abgeordnete Schniewind dem
,, ,, Wirtz „
„ „ Schwickerath „
„ „ Graf von Goltstein „
., „ Freiherr von Bongart „

und „ „ von Ising „
sowie, daß der Abgeordnete von Cocls, nachträglich dem 7. Ausschüsse zugetheilt worden ist.

.hierauf steht der Bericht über die Einteilung der Wahlbezirke, für die Wahl der Abgeordnetenzur 2. Kammer,
auf der Tagesordnung.

Der Abgeordnete Dr. Würz er erstattet den Bericht, Namens des zweiten Ausschusses, indem er hervorhebt, vaß
der Ausschuß bei Eintheilungder Wahlbezirke, in Uebereinstimmungmit der ministeriellen Denkschrift, sich die Aufgabe ge¬
stellt habe, den verschiedenen städtischen, gewerblichen und landwirthschaftlichcnInteressen, möglichstRechenschaft zu tragen
und ebenso die Zerstückelungder Kreise zu vermeiden, daß ferner darauf Bedacht genommen worden, nur solche Kreise zu»
sammcn zu legen, welche in ihren Interessen durchgängig verwandt sind, daß auch Städte von vorwiegend städtischem Leben,
möglichst abgesondert, daß zwar erhebliche numerische Ungleichheiten, >o viel eS angeht, vermieden worden, jedoch eine sirenge
Rücksicht auf die Volkszahl, nicht überall habe stattfinden können.

Der Referent hebt ferner hervor, daß zur Ausführung dieser Grundsätze, der Ausschuß theilwciseden in der Dent°
schrift angeführten Vorschlügen der Bezirks-Ncgierungen,theilweise den Vorschlägen des Obcrvräsidcntcn beigetreten, theil»
weise aber auch, abweichendvon beiden verfahrenhabe.

Die nach dem Gutachten des Ausschussesaufgestellte, und von dem Referenten vorgetragene Eintheilung für die
Regierungsbezirke Cöln, Aachen, Trier und Coblenz,wird von der Versammlung einstimmig gut geheißen.

In Betreff des Kreises Düsseldorf, im gleichen Regierungsbezirk, welcher bei einer Bevölkerung von 77.9L2 Seelen,
nach dem Vorschlag des Ausschusses,zwei Abgeordnete zu wählen hat, beantragt der Abgeordnete Freiherr von Fr entz
l^Garrath) die Theilung in zwei gesonderte Wahlbezirke, indem eine solche, gerade den vom Referentenaufgestellten Grund¬
sätzen entsprecheund die Interessender Stadt Düsseldorf, von denen der zum Kreise gehörigen Land »Gemeinden, wesentlich
verschiedenseien.

Der AbgeordneteStupp erklärt sich zustimmend zu diesem Antrage, vorausgesetzt,daß das numerische BevölterungS-
Verhältniß, nicht zu weit divcrgire.

Da sich dieses Verhältniß, als ein fast gleichmäßiges ergibt, und auch der Referent gegen den Vorschlag, keine Ein»
Wendungen zu machen hat, so wird derselbe eben so einstimmig von der Versammlung angenommen.

Die Eintheilung der Wahlbezirke in der Nheinvrovinzhat hiernach in den verschiedenenRegierungsbezirken,fol»
gender Maßen zu geschehen.

I. Vtegierungsbezirk Köln.
1) Stadt Köln . 88,35« Seelen 2 Abgeordnete
2) Landkreis Köln . . 50,071 „ 1
3) Kreis Bonn . 55,185 », 1
4) „ Mülheim .

Sieg
. 41,9L8
. ?7,9<!5 ! 119,933 // 2 //

5) „ Waldbrocl . 19,595 /
»/ Wipperfürth . 2«,10« 75,688 ,/ 2 „
»/ Gummersbach . 29,987 ^

l!) „ Nhcinbach . . . 29,l!28 ,/ 1 »/
7) „ Euokirchcn , . 3l,327 » 1 //«) „ Berghcim - . 38,375 „ 1 .,

in Summa 11 Abgeordnete.

II. Reaieruuftsbezirk Düsseldorf.
1) StadtgemcindeDüsseldorf . . 40,412 Seelen 1 Abgeordnete.
2) Landgemeindendes Kreises Düsseldorf 38,48« „ 1
3) Kreis Solingen .... «7,19« „ 1
4) Gemeinde Elbcrscld . . . 47,191 „ 1
5) ,, Barmen . 35,984 „ 1
(!) „ Croncnberg

„ Haan
„ Mcttmann<i^-<- ^ / > > 43,408
„ Wulfrath j
„ Velbert
„ Hardenberg

7) Kreis Lennev .... «7,204 „ 1 „
8) „ Duisburg . . . 101,042 „ 3 „
9) „ Rees .... 49,918 „ 1
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Nebcrtrag 11 Abgeordnete
10) Kreis Geldern . . . . 9 «,070 Seelen 2
N) „ Eleve . 49,300 ,, 1
12) „ Kempen «!,«00 „ 1 „
13) „ Crefcld . «1,193 „ 1 „
1-i) „ Ncuß 3«,929 /, 1 ,/
15) „ Grevcnbroich 35,079 „ 1
16) » Gladbach . . «0,517 l „

IN Summa 19 Abgeordnete.

III. Regierungsbezirk Aachen.
1) Kreis Montjoic i

„ Malmcdy . 8«,828 Se
„ Schleiden )

2) „ Iulich !
„ Erkelenz ^
„ Heinsberg l

. 133,755 ', 3

„ Gcilcnkirchen 1
3) Stadtkreis Aachen . 43,«87 ,/ 1
4) Landkreis Aachen j

Kreis Eupcn ^
. 85,76« // 2

5) „ Düren . 53,03N f, 1

in Summa 9 Abgeordnete.

IV. Regierungsbezirk Trier.
1) Kreis Vcrncastcl
2) „ Vittburg .
3) „ Prüm i

„ Daun
„ Wittlich 1

4) Stadt- und Landkreis Trier
5) Kreis Saarburg j

„ Mcrzig ' ,
«) „ Saarlouis.
7) „ Saarbrücken !

„ Ottwciler j
8) „ St. Wendel .

. 43,L«8
. 42,80«

Seelen 1
1

Abgeordnete

. 92,373 /, 2 »/

. 84,198 // 2 ,/

. «3,565 // 1 »

. 48,272 „ 1 »

. 73,354 // 2 </

. «8,010 »/ 1 ,/
in Summa 11 Abgeordnete.

V. Regierungsbezirk Coblenz.
1) Kreis Coblenz
2) „ Neuwied
3) .
H) „
5) „
6) „
?) „
8) „
9)

10)

Crcuznach .
Mapcn .
Wctzlar .
Altcnkirchcn
Simmern .
St. Goar
Ahrwciler .
Cochcm ^

Aden au )

59,100 Seelen 1 Abgeordnete
«2,000
55,600
48,400
41,400
37,800
37,800
35,300
32,800

84,700

in Summa 11 Abgeordnete.
Der LandtagS-Marschall ersucht schließlichdie Vorsitzenden der Ausschüsse,um möglichsteBeschleunigung der vorlic»

gendcn Arbeiten.
Die nächste Plcnar-Sitzung wird, durch besondere Einladung bekannt gemacht werden.

Schluß der heutigen Sitzung um l'/-. Uhr.
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Fünfte Plelmr.Sitznng.
Verhandelt Düsseldorf im Ständchausc, am 11. October 1851.

Die Sitzung wird durch den Herrn Laudtags-Marschall um 11 Uhr eröffnet, das Protokoll der vorigen Sitzung zu¬
nächst verlesen und genehmigt.

Der Abgeordnete von Vnggcnhagen ist Protokollführer.
Der Abgeordnete von Bianco erhält das Wort, und beantragt eine Trauer-Adresse an Seine Majestät den Kö¬

nig, aus Anlaß des Hinschcidcns Seiner KöniglichenHoheit des Prinzen Wilhelm von Preußen; dieselbe wirb verlesen, von
der Versammlung einstimmig und beifällig genehmigt, und sofort der Kanzlei zur Ausfertigung übergeben.

Der Laudtags-Marschall theilt alsdann den Eingang folgender Petitionen mit, welche sämmtlich angenommen, und
den bcibemcrkten Ausschüssen überwiesen werden, nämlich:

1) Petition der Städte Sinzig und Remagen, um Unterstützung des Antrags, daß die Wcgcstreckezwischenden Endpunkt
tcn der Altcnahr-Sinzigcr Bczirksstraße und dem Nheiue aus den Bezirkostraßen-Fonds übernommen werde. Frei¬
herr von Salis-Soglio macht ihn zu dem Scinigcn; wird dem 4. Ausschuß überwiesen.

2) Petition des Gewerberalhs zn Hückeswagen; es möge die hohe Provinzial-Vcrsammlnng den Erlaß eines Ausnahme-
Gesetzes, betreffend den Handel mit Garnabfallen befürworten. Abgeordneter Iul. Iohanny macht ihn zu dem
Seinlgcn; dem 1. Ausschuß überwiesen.

'3) Bitte des Abgeordneten Dr. Würz er, den Beginn der Revision des Katasters, nach den bestehendenGesetzenbe¬
antragen zu wolle»; dem l. Ausschuß überwiesen,

4) Antrag der Gemeinde Mülheim und Monzclfcld, um Uebernahme der Wegstreckevon Mülheim über Monzclfeld nach
dem stumpfen Thurme, und von Mülheim über Veldenz, Haag nach Thalfang, unter die Zahl der Vczirksstraßcu; dem
4. Ausschuß überwiesen.

5) Antrag des Abgeordneten P. Hunzinger, betreffend die Ncchinuigslage über den Landwchr-Pferde-Fonds der Rhein»
viovinz, und Verwendung der Gelder; dem 2. Ausschüsse überwiesen.

L) Antrag des Abgeordneten Frhrn. von Plettenb erg, die Theilung des Kreises Duisburg betreffend; dem 2.
Ausschusse überwiesen.

?) Gesuch der Stadt Bingen, als Eigenthümer!« der im Preußischen Kreise Kreuznach, gelegenen Waldstäche von L92N
Morgen, mit Wohnsiättcn, um Ausscheidungaus dem bisherigen Gemeinde-Verbände mit Weiler, von Herrn Purizelli
zu dem Seinigen gemacht; dem 2. Ausschüsseüberwiesen.

8) Gesuch zur Erhaltung einer einkascrnirtcn Garnison für die Stadt Malmcdy; dem 2. Ausschüsseüberwiesen.
9) Gesuch des Abgeordneten Schmitz auf Abänderung, resp. Ergänzung des F. 13 der Gesinde-Ordnung, wegen Be¬

stimmung dcS Ab- und Anziehens des GcsindcS; dem 2. Ausschusse überwiese!!.
10) Gesuch deS Abgeordneten E, Haegcr, die Ungleichheit der Elcmcntar-Lehrcr-Besolduug, wie die Aufbringung jener

Gehälter betreffend; dem 2. Ausschüsse überwiesen.
11) Gesuch der Gemeinde Kirchbcrg, ibr das Prädikat Stadt zu belassen und sie in den 3. Stand zu versetzen. Abg. l)>.

Würz er macht dasselbe zu dem Seinigen; dem 2. Ausschüsseüberwiesen.
12) Antrag der Gemeinden Ulmen, Mciscrich, Anderath, Alfien und Vüchel auf Uebernahme der KrciS-Vcrbinduugsstraße,

— die Cochcm-Kclberger-Straßc genannt, — unter die Zabl der Bezirksstraßcu. Vom Abgeordneten Freiherr von
Salis-Soglio zu dem Seinigcn gemacht; dem 4. Ausschüsse überwiesen.

13) Antrag zur Herstellung der nothwendigen Vc,bindung zwischen der Voun-Euskirchener, der Bonn-Trierer, der Ahr>
und der großen Rbcinstraßc bei Sinzig von Essig übcr Nbcinbach und Gelsdorf in das Ahvthal , mittelst einer Be¬
zirks» oder Prämien-Straße. Eingebracht vom Abgeordneten Schumacher, und dem 4. Ausschüsse überwiesen.

14) Antrag des Abgeordneten van der Bceck, betreffend Erhöhung der Staatsstraße zwischenVallendar und Mallen-
dar; dem 4. Ausschusseüberwiesen.

15) Antrag des Abgeordneten Vccmclmanns ans Ucberwcisnng dcr Mehr-Einnahme aus dem Nhcin-Octroi zur Ver¬
wendung zu den Straßen-Baukosten; dem 4. Ausschusse überwiesen.

16) Antrag desselben Abgeordneten um Bewilligung einer EtaatS-Prcimie zum Ausbau der Straße von Aldcnhovcn bis
zum Plattcsei'Häuschcn und Aufnahme derselben in die Reihe der Bczirtestraßcn des Regierungsbezirks Aachen; dem
H. Ausschusse überwiesen.

17) Antrag von demselben Abgeordneten, um endliche Vollendung des Ausbaues der Iülich-Sittard'er Vczirtsstraße; dem
4. Ausschüsse überwiesen.

18) Antrag der Städte Nhcydt und Dahlcn, um Uebernahme der Untcrhallungs - Kosten der Dahlcu-Nhcydt'cr Chaussee.
Vom Abgeordneten Frings zu dem Scinigen gemacht; dem 4. Ausschusse überwiese!!.

19) Antrag auf Uebernahme der Ncuß-Berv.hcimci Straße, unter die Bcznksstraßcn, um Unterhaltung derselben aus dem
Bezirks - Straßenbau - Fonds, ferner
Antrag auf Ausbau der Bczirksstraße von Neuß nach Ostcrath, welche erst bis Neußer Furth fertig ist, obgleich
zu den ältesten Vczirksstraßen der Rhcinvrovinz gehörig, beide eingebracht von« Abgeordneten Frings; dem 4.
Ausschüsse überwiesen.

4
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20) Antrag der Gemeinden Waffcnbcrg, Kaldcnkirchcnund Lcuth, um Uebernahme des Straßenbaues von Strahlen-Waffen.-
berq der sogenannten Strählcn'ncr Straße, unter die Vezirksstraßcn, Vermittelt durch den Abgeordneten von Ley-
kam; dem 4, Ausschüsseüberwiesen.

21) Antrag die Verlegung der Trier-Mainzer Staatsstraße von der Fähre zu Bcrncasicl ab, bis zum sogeuanntcu Tückelcr
Kapellchen. Vom AbgeordnetenFreiherrn von Salis ° Soglio zu dem Seinigen gemacht; dem 4. Ausschusse überwiese!,.

22) Antrag auf Unterhaltung der Neuß-Gladbachcr Straße, aus dem Bezirks - Straßenbau» Fonds. Vom Abgeordneten
Frings zu dem Scinigcn gemacht; dem 4. Ausschusse überwiesen.

23) Antrag des Gemeinde-Vorstands von Vicrsen, um Bestreitung der künftigen Unterhaltungskosten der Ncuwcrkcr und
Bockcrt-Haadtcr Commuual-Wege, aus dem Bezirks-Straßenbau-Fonds. Abgeordneter Sculen macht ihn zu dem
Seinigcn; dem 4. Ausschüsse überwiesen.

24) Antrag, daß für die Straße von Stccle nach Vredcnei, im Kreise Duisburg, eine fernere Staats-Unterstützung gewährt
werde. Der Abgeordnete von Schell macht ihn zu dem Scinigcn, wird dcm 4. Ausschusse überwiesen.

25) Antrag auf Erhebung der von Dürcn über Zülpich-Rhcinbach nach der Ahr führenden Straße, zur Bezirksftraße,
eingebracht, durch den Gemeinde-Vorstand von Euskirchcn; Abgeordneter von Müller macht ihn zu dcm Seinigcn;
dem 4. Ausschüsseüberwiesen.

26) Antrag der Gemeinde Vrachelcn die Erbauung eines Stationsplatzes für die Aachen-Düsseldorf-Nuhrortci Eisenbahn
in unmittelbarer Nähe des Dorfes Vrachelcn. Vom Abgeordneten Iungbluth zu dem Scinigen gemacht; dem
4. Ausschuß überwiesen.

27) Antrag des Abgeordneten Schult, „Lastfuhrwerke auf den Communalwcgcn nur mit 4 Zoll breiten Felgen zu
dulden; dcm 4. Ausschüsse überwiesen.

28) Antrag des Abgeordneten van der Veck, betreffend die Uferbefestigung der Nheiu-Insel Niederwcrth; dem 5.
Ausschusse überwiesen.

29) Gesuch des Jakob Joseph Hahn zu Cöln, um Entschädigung für die ihm genommene Iagdgcrcchtsame; vom Ab¬
geordneten von Vianco zu dem Seinigen gemacht; dcm 5. Ausschusse überwiesen.

30) Antrag der Vormundschaft der minorennen Kinder des Majors und Kammcrbcrrn Freiherrn Clemens von Fürsten¬
berg zu Borbeck, auf Entschädigung für die durch das Gesetz vom 3l. October 1848 entzogenen, zum Gute Graf¬
schaft gehörigen Jagden; vom AbgeordnetenFreiherr» von Loü zu dem Seinigen gemacht; dem 5, Ausschüsse überwiesen.

31) Antrag des Herrn Friedensrichters Fahne zu Düsseldorf, um Rückgabe oder Entschädigung für die entzogene Jagd;
vom Abgeordneten Freiherr« von Salis-Soglio zu dcm Scinigen gemacht; dem 5. Ausschüsse überwiesen.

32) Antrag auf Entschädigung der genommenen Jagd der Wittwe Ferdinand Küpper zu Köln; Abgeordneter Freiherr
von Salis-Soglio macht ihn zu dem Seinigen; wird dem 5. Ausschusse überwiesen.

Ferner macht der Landtags »Marschall die Mittheilung, daß der eingereichteAntrag des Freiherrn von Rigal,
seinem Gute Wurm-Göttcrswick, im Kreise Duisburg, die NittersgutS-Qualität zu verleihen, der demnächst von ihm zu
creircnden Matrikel-Commission werde vorgelegt werden.

Außer diesen Anträgen sind noch eingereicht und zur Offcnlcgung bestimmt, damit nach 8> 3 der Geschäfts-Ordnung
dem Abgeordneten Gelegenheit z» deren Vermittelung gegeben sei.

1) Die Petition der Gemeinde-Vertretung von Vclbert „die hohe rheinische Provinzial-Vcrtrctung wolle, nach 8- 60
der Gemeindc-Ordünug vom 11. März 1850, die erforderlichen allgemeinen Bestimmungen, bezüglichder Besol¬
dung der Bürgermeister treffen,"

2) Petition des InspeetorS Brunner, um Wicdcrverlcihung seines Amtes.
Nebst den gedachtenAnträgen, kommen jetzt noch folgende Referate zur Offcnlcgung,

1) über die Petition der Ehefrau des Peter Wilhelm V ellut von Düsseldorf, zur Unterstützungeiner derselben bei¬
gelegten Immebiat-Vorstellung an beS Königs Majestät, um Gewährung einer Geldhülfe zur Reise nach Berlin.
(8. Ausschuß. Referent: van der Beeck).

2) über das Gesuch des NegistratorS Schmitz an die Provinzial-Vcrtretung, um bei des Königs Majestät darauf an¬
zutragen, daß ihm sein bisheriges Einkommen von 200 Thlr. c>u»8i Pension für immer gezahlt werde. (8.
Ausschuß, Referent: van der Beeck.)

3) übcr die Petition der Winzer, um Erlaß der Moststeucr pro 1850. (5. Ausschuß. Referent: Wirz.)
4) über den Antrag betreffend die Wcgräumung des Salzmagazins neben dem Ständchans. (Referent: van der

Beeck. 8. Ausschuß.)
5) über die Petition der Abgeordneten der Städte Dcutz, Mülhcim, Oummersbach, Wipperfürth und Neustadt,

um Erleichterung der Förmlichkeitenbei Civil-Ehen uud Rückgabe dcr altcn Kirchenbücher. (3. Ausschuß. Re¬
ferent: Lacomblet.)

6) über den Antrag des Abgeordneten Schwamborn an den hohen Provinzial-Landtag, betreffend die Förderung der
moralischen und materiellen Wohlfahrt der arbeitenden Klasse. (1. Ausschuß. Referent: Schwamborn.)

7) über den Antrag des Abgeordneten Trütschler, die freie Einfuhr des Reis betreffend. (8. Ausschuß. Re¬
ferent: van der Beeck.)

8) über den Antrag aus dem Kreise Nheinbach, um Anstellung eines besondern Thierarztes, welchen der Abgeordnete
Schumacher zu dem Seinigcn gemacht hat. (5. Ausschuß. Referent: Wirz.)
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9) über die Petition der Winzer in Lmz, wegen Erlaß der Mosisteucr pro «850 und event. 1851. (5. Abschuß. Re¬
ferent: Wirz.)

10) über den Antrag des Abgeordneten Ähren , „der hohe Landtag möge den von ihm und dem Bau «Comite von
Schleiden gestellten Antrag, die von den Bürgermeistereien Montjoic, Höfen und Schleiden ausgebaute 3 Meile»
lange Straße von Montjoic nach Schleiden, zur Staatsstraße zu erheben" dcvorwortcn. <^4. Ausschuß. Referent:
von Müller.)

11) über den Antrag des Abgeordneten Ähren auf Uebernahme der Urft-Marmagncr Straße, in die Reihe der Bc»
zirlsstraßen. (4. Ausschuß. Referent: von Müller.)

Gleichmäßig ist zur Offenlegung bestimmt, das Referat über die Königliche Proposition, wegen der Hiilfstasscn.
Der Abgeordnete Freiherr von Carnap stellt den Antrag, um Aushändigung einer ganz vollständigen, die Bezirks-

straßcn genau enthaltenden Karte, zur Erleichterung des den betreffenden Gegenstand bearbeitenden Ausschusses.
Der Marschall verspricht dicscrhalb l'ei dem KöniglichenHerrn Commifsarius die geeigneten Schritte zn thun, schließt

demnächstdie heutige Sitzung und bestimmt die nächste auf Dienstag den l4. dieses Monats, 12 Uhr Mittags.

A n l a a e
zum 5. PIc>,ar>H7itz»!!>is Protokoll

vom N, Octobcr 1^51.

Allerdurchlauchtigster Großmächtigster König und Herr!

Ein schmerzlichesGefühl bewegt die Verrrctcr der Nheinprovinz, indem sie kaum zusammengetreten, vor Allem
Worte tiefer und gerechter Trauer, ob des großen Verlustes, den AllcrböchstSie, Ihr Königliches Haus uud das gcsammte
Vaterland durch das HinscheidenEuer KöniglichenMajestät unvergeßlichen Oheims, des nunmehr in Gott ruhenden Durch¬
lauchtigsten Fürsten, des Prinzen Friedrich Wilhelm Carl von Preußen betroffen hat, an Euer Königliche Ma¬
jestät zu richten, sich gedrungen fühlen.

Einer großen thatkräftigen Zeit, dem Glanzpunkte der Preußischen Geschichteangehörend, und in die Geschicke des
Staates mit aller Entschiedenheiteingreifend, war der dahingeschiedeneFürst einer jener seltenen und erhabenen Ebarakterc,
welche reine Liebe für König und Vaterland, mit angestammtem Heldcnmuthe und edelster Hingebung verbinden, und deren
erfolgreiche Thaten im dankbaren Andenkender Zeitgenossen und Nachkommenstets fortleben werden.

Den Rheinländern insbesondere, welchen das Glück zn Theil ward, den verewigten Fürsten iu einer schwierigen
Zeit, als General-Gouverneur des Rhcinlandes und Westphalens, in ihrer Provinz zu besitzenund Zeuge seines scgenreichcn
Wirken? und seiner hoben Privattugendcn zu sein, wird der Dahingeschiedenestets theuer und unvergeßlich bleiben.

Erlauben Euer KöniglicheMajestät den Vertretern der Nheinprovinz diese Gefühle tiefer Trauer und nnbcgränz-
ter Hingebung allerunterthänigst darzubringen, indem sie zu Gott flehen, Euer Königlichen Majestät lindernden Trost ver¬
leihen zu wollen.

Wir ersterben in tiefster Ehrfurcht
Euer Majestät

Düsseldorf, l l. October !85l. Allcruntcrthänigste treue gehorsamste Stände der Nheinprovinz.

Sechste Plenar-Sitzung.
Verhandelt im Ständehause zu Düsseldorf, am 14. October 185 l.

Die Sitzung wird um 12 Uhr eröffnet. Das Protokoll der vorigen Sitzung vorgelesen und genehmigt.
Protokollführer ist der Abgeordnete von Buggcnhagen.
Von einem abgeordneten wird beantragt, die Bcileios-Adrcsse an Seine Majestät den König möge zu dem Proto¬

kolle beigefügt und mit demselben veröffentlichtwerden.
Der Landtags-Marschall cntgegnet, daß derartige Schriftstücke bisher nur geschäftsmäßig den Acten beigelegt wor¬

den seien, daß indessen, unter Zustimmung der Versammlung, dem Antrage nachträglich descrirt werden könne, wenn erst die
Ueberzeugung vorliege, daß sich jene Adresse in Händen Seiner Majestät befände. »

Abgeordneter Iohanny legt eine, zu der Seinigcu gemachte Petition, um Berorwortung des Wuppcr-Sieg-Mar-
burgcr Eisenbahn-Projectes vor, da die Einhaltung der Wupper-Linic, eine Lebensfrage für das, durch ausländischeEoncurreuz, "
hart bedrängte Siegcncr-Land sei.

Die über die gesetzliche Frist verschobeneEingabe dieses Antrages, habe ihren Grund in dem erst jetzt bekannt ge¬
wordenen Beschlussedes wcstphälijchcnLandtages, die, nur Wcstphalcn, mit gänzlichem Ausschlüsse der Rheinprovinz, berüh¬
rende Eisenbahn-Linie bei der Staats-Rcgicrung zn bcrorwortcn.

Die hohe Wichtigkeit des Gegenstandes bestimmte die Versammlung , die Präelnsiv-Frist auf diesen Fall, nicht in
Anwendung zu bringen, uud wurde derselbe von dem Landtags-Marschall dem 1. Ausschüsse übergeben.

Nachrichtlichtheilte der Landtags-Marschall der Versammlung mit, daß der Abgeordnete Trütschlcr nachträglich
dem 2. Ausschüsse zugetheilt worden sei.

Außerhalb der gesetzlichen Frist wäre ferner noch eingegangen: durch den Königlichen Herrn Commissarius ein, an
denselben gerichtetes Gesuch aus mehreren Gemeinden des Kreises Prüni, um Abschaffungder Gemeinde-Ordnung von 1859,
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der Denk-und Wiedereinführung der von 1345," und als Material bei Berathung der Königliche» Proposiiion Nr, 5 (in
fchrift über die Coinmunal Ordnung') dem 2, Ausschüsse übergeben.

Rechtzeitig aber waren noch folgende Petitionen eingereicht, und den bcibemerktcn Ausschüssenübergeben, jedoch zur
Zeit nach den Bestimmungen des §, 3 der Geschäftsordnung, noch nicht vermittelt.

1) 'Antrag der Gemeinde Thalfang, um Uebernahme von Gemeinde-Wegen unter die Zahl der Bezirksstraßen; dem
4. Ausschusse zugewiesen.

/ 2) Antrag des Freiherr» von Fürst cnberg ° Heil igc u bo v en , um Befürwortung seines Gesuches auf Auerkcu-
/ nung seines früher» Iagdrechtcs, eve»t, auf Entschädigung des genommenen Rechtes; gebt an den 5. Ausschuß.
/ 3) Gesuch des H. Wolle rs zu Düsseldorf, auf Entschädigung der genommenen Iagdgerechtigteit; dem 5^ Ausschüsse

übergebe».
Den Antrag des Herrn Brunn er, um Wiedereinsetzungin seine frühere Stelle, habe der Abgeordnete Nr. Wur»

zcr zu dem Scinigcn gemacht; dem 6. Ausschüsseübergeben.
Von einem Abgeordnclcn wird erwähnt, daß die Petition wegen Wegräumung des Salzmagazins, einem andern

Ausschusse,als dem letzthin angegebenen zugetheilt sei.
Der Landtags-Marschall berichtigt, daß der Name des letzthin zu der Vegutachtungs-Commissionder Einkommen»

steucr-Reclamationen gewählten Abgeordneten, nicht, wie irrthümlich im Drucke aufgenommen, „Wahlscheidt" , sondern Wabl-
schmidt heiße, und theilt der Versammlu»g mit, daß sich das Referat über die Communal-Angelcgcnhcit, unter der Presse bc»
finde, und demnächstbaldigst vertheilt werden solle.

Der Abgeordnete Haeger schreitet alodann zu dem Referate über die Hülfslassen, und spricht zuvörderst die dank¬
bare Anerkennung aus, daß diese Fonds der stürmischbewegten Vergangenheit ungeachtet, eher Zuwachs erhalten, als abgc»
uommen hätten.

Nach Beendigung des dctaillirtcn Vertrages, wurde zur Begutachtung des Statuts der rheinischenProvinzial-Hülfs-
lasse geschritten, und folgende Bestimmungen getroffen:

»6 §. 1. wird die Stadt Köln, als Sitz der Provinzial-Hülfskasse bestimmt, in Berücksichtigungihrer günstigen Lage,
ihres bedeutenden GcldverkchrSund der übrigen, im Referate näher ausgeführten Gründe.

n<l §, 2. nichts zu bemerken.
l>6 8- 3. wird der von dem Ausschusse vorgeschlageneZusatz: „Es wird der Dircction freigestellt, nach Maaßgabe der

durch eingehende Darlehnsgcsuchc, entstehenden Geldbedürfnisse, Staatspapicre bei der Königlichen Bank zu devoui-
rcn, und dagegen Baar^Vorschüsse zu beziehen," angenouimen.

A»j §. 4. wird die besondere Fassung des Ausschusses „die Hülfskassc soll außerdem vorzugsweise Gelder aus den in
8. 13. bezeichnetenSvar-Kassen der Provinz, ohne dabei die Direction auf eine gewisse Summe zu beschränke»,
annehmen, um dieselben zu verzinsen und in gleicher Weise auszulcihcu," angenommen.

»<! 8> 5- nichts zu bemerke».
»cl §. L. vorgeschlagener Zusatz „Wer ei» Darlehen auf Amortisation erbalten, dasselbe jedoch erweislich, zu dem ange¬

gebenen Zwecke, in der dazu geeigneten Zeit, nicht verwendet hat, ohne daran durch sichere Gewalt verhindert wor¬
den zu sein, ist gehalten, 6 Monate nach geschehenerKündigung, den ganzen Rückstand des geliehenen Kapitals, zu¬
rückzuzahlen." Wird nicht angenommen, sondern die Fassung beliebt, „die Direction kann in L Monate» die Kün¬
digung anordnen."

l»! F. ?, nichts zu bemerken.
nc! 8- 8. ist einzuschalten„hinter können" „gegen genügende Sicherheit."
n«l 8> 9> bis 12. i»<!>. nichts zu erinnern.
Bei 8- 1'5> erhob sich eine Discussion, darüber 1), ob die darin bestimmte Imal wöchentliche Empfangnahmc von Gel¬
dern, oder 2) die 2malige monatlich vorzuziehensei.

Die Frage ml 1. wurde bei namentlicher Abstimmung, welche dem Protokolle beilicgt, mit 33 gegen 25, Stimmen
verneint, die 2. Frage dagegen bejaht; der vom Ausschusse gemachte Zusatz, wurde von der Versammlung verworfen.

2<l 8. ^., bis 22. ino!., findet sich nichts zu cri»nern.
n<t 8> 23. beantragte ein Abgeordneter, für die Benennung „Stände" einen andern Ausdruck zu substituiren. Die des-

fallsige Discussion führte zu folgenden Fragen:
1) Soll 8- 23. unverändert beibehalten werden?
2) Soll folgende, von einem Abgeordneten vorgeschlageneFassung, substituirt werden?

„Der Ausschuß wird aus der Mitte der Provinzial-Versammlung, unter besondererBerücksichtigungder verschie¬
denen darin vertretenen Interessen gewählt,"

nc! 1. wurde abgelehnt; »<l 2. angenommen.
»<! 8- 24. schlägt der Ausschuß vor, daß außer den 3 zu wählende» Mitgliedern, noch 3 Stclloertetcr gewählt würden,

damit jeder Regierungsbezirk möglichst rcpräscntirt sei :c.
Es erfolgt nach beendigter Discussion über diesen Gegenstand die Fragestellung:

1) Soll der Zusatz angenommen werden? Antwort — Rein.
2) Soll der 8- ohne Zusatz stehen bleiben, in seiner ursprünglichen Fassung? Antwort — Ja.

i«! §. 25. wirb hinzugesetzt,„im Falle der Stimmengleichheit, giebt die Stimme des, vom Staate Ernannten, den AuS-
schlag bei dieser Wahl.

»6 §, 26. nichts zu bemerken.



— 1? —

§. 27. angenommen, mit Weglassung des 1. Satzes.
M. 28, bis in, I. 33, bleibe» bestehen.

Hierauf schritt die Versammlung zur Begutachtung des Entwurfes der Geschäfts-Auwcisungfür die Direction der
rheinischenProvinzial-Hülfs-Kasse.

»cl §. 1. 2. 3. fand sich nichts zu erinnern.
<j. 4. bleibt bestehen, mit dem Zusätze, „vom Sccretär contrasignirt."
§. 5. Alinea 3 beantragt der Ausschuß, folgende Einschaltung als Parenthese, hinter die Worte: Grundstücke „bei An¬

meldungen von Häusern, als Unterpfand wirv die größte Vorsicht, unter Berücksichtigungder vorkommenden gro¬
ßen Werthvcrändcrungcn nothwendig sein."

§. L. nichts zu erinnern.
H. ?. angenommen, mit dem Zusätze — hinter Landrath des Kreises — „und durch denselben der betreffende

Bürgermeister."
§. 8. ohne Zusatz angenommen.
M. 9. bis 17. in«!., bleiben unverändert bestehen,
»c! F. 18. wird der Vo. schlag, an die Stelle einer vierteljährigen Kassen-Revision, eine monatliche und zwar an den

Tagen der öffentlichenKassen Revisionen, treten z» lassen, angenommen.
n<! H. IN. ist nichts zu bemerken.

Der Landtags-Marschall ersucht den Herrn Referenten, nunmehr baldigst den Entwurf, nach den Beschlüssender
Versammlung umzuarbeiten, und die Seiner Majestät dem Könige demnächsteinzureichendeAtresse zu entwerfen.

Der Abgeordnete van der Becck referirt alsdann über den Autrag des Abgeordneten Trütschlcr, „auf freie
Einsuhr des Reis."

In der Discussion werden die Gründe dafür und dawider erschöpfendhervorgehoben, die Erwägung indessen , daß
jener Erlaß sehr schwer zu erlangen, auch wohl nicht das gchoffte günstige Ergebniß, für die ärmeren Klassen dadurch erzielt
werden dürfte, vielmehr zu befürchten stände, daß die Speculation lediglich den Steuererlaß zu ihren Gunsten benutzenwürde,
bestimmte die Versammlung, den Antrag zu verwerfen.

Hierauf rcserirte Herr Abgeordnete Wirz über die Petitionen der Winzer von Linz und der von Traben an der
Mosel, um Erlaß der Moststeuer für die zweite Hälfte 185U, bezichlichauch für das ganze Jahr 1851.

Der Antrag wurde p«r iVlnsornangenommen.
Die Sitzung wurde hierauf von dem Herrn Landtags-Marschall geschlossen, uud die nächste, auf Donnerstag den

IN. Octobcr, Mittags 12 Uhr, festgesetzt.

Siebente Plenar - Sitzung.
Verhandelt im Ständehause zu Düsseldorf, am 1l». Octobcr l85l.

Die Sitzung wird um l2 Uhr, durch den Landtags-Marschall, Freiherr« von Waldbott-Basscnhcim-V orn'
heim eröffnet.

Das Protokoll führt der Abgeordnete Iungbluth.
Das Protokoll der vorigen Sitzung wird verlesen und nach einigen berichtigendenBemerkungen genehmigt.
Hierauf zeigt der Landtago-Marschall an, daß folgende Abgeordnete neu augekommenund bereits in der Versamm¬

lung anwesend seien:
Philippsborn aus Cöln,
Fuuk aus Saarburg,

! l)r. Prieger aus Krcuznach,
von Louiscnthal aus Dachstuhl,
Freiherr von Hertefeld aus Liebcrberg und
Pciffer aus Düren,

fo wie daß der Abgeordnete Geub dem 4. und dem 2. Ausschussenachträglich zugetheilt worden sei.
Der Marschall zeigt fcrncr an, daß von dem Herrn Landtags-Commissar eingegangen und den betreffenden Aus¬

schüssenbereits zugegangen seien:
1) Die verlangten Verhandlungen wegen Ausbau der Kirchberg-Zeller Straße.
2) Sechs Volumen Acten über die Besserungsanstalt für jugendliche Verbrecher in der Abtei Stciufcld.
3) Ein Volumen Akten über den Straßenbau von Kirn nach Büchenbeuren.
4) Zwei Volumen Akten, betreffend die Wiederherstellung des Kreises Mettmann,

daß die Referate über folgende Gegenstände offen liegen:
!) Wegen Abänderung der F§. 9 uud 14 der Subhastations-Ordnnng.
2) Wegen einer Irren-Aufbewahrungs-Anstalt.
3) Ueber die Königliche Propositwn Nr. 8, betreffend die Bezirksstraßen'Steucr-Zuschläge.
4) Wegen der Straße von Bacharach nach Nheinböllen.

5
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Hiernach ist der Antrag des Abgeordneten Schwamborn: auf Erlaß eines G.'setzcs zur Beförderung der mora-
tischen und materiellen Wohlfahrt der arbeitenden Klassen, anf der Tagesordnung.

Der Antragsteller erstattet den Bericht, Namens des 1, Ausschusses, indem er zunächst hervorhebt, wie es längst
die Aufgabe denkender Männer gewesen ist, dem fühlbaren Verfall der Moralität, sowie der Zerrüttung der materiellen
Verhältnisse der arbeitenden Klassen, entgegen zu Wirten, langjährige Beobachtung und Erfahrung habe ihn überzeugt,
daß eine große Masse von Familien, bei einem wöchentlichenVerdienst von 4 u,! 5 Rthlr., in der Regel nicht nur nichts
erübrige, vielmehr durchgängig in elenden Verhältnissen lebe, während andere Familien, insbesondere solche, welche nicht zu
den Fabrik-Arbeitern gehören, bei einem gleichen Einkommen anständig leben und sich wohl befinden. Die Ursache beruhe
meist in der Stellung der jugendlichen Arbeiter zu ihren Eltern, namentlich a'.'cr in dem gänzliche» Mangel von Ehrfurcht,
Achtung und Gehorsam. Dieser Mangel aber entspringe hauptsachlich aus dem Umstände, daß die Verabredung und
Empfangnahme des Lohns, mit den Arbeitgebern, ohne Zuthun der Eltern durch die Kinder alle», geschehe, welche gerade
hierdurch allmäblig an die verschiedenstenBedürfnisse gewöhnt, zu Verschwendung und Liederlichkeitangeleitet, der Familie
und der väterlichen Gewalt entzogen und schon im Jünglingsalter körperlich und sittlich zerrüttet würden.

Es sei demnach dringend geboten, den jugendlichen Arbeitern die Befugn,ß zur selbstständigen Verabredung und
Empfanguahme des Lohns zu entziehen und sie den Eltern vorzubehalten.

Hierzu bedürfe es aber einer gesetzlichen Einwirkung, und er beantrage demnach:
Die hohe Versammlung wolle beschließen, ei» Gesetz zu beantragen, welches die Auszahlung des LohnS an

jugendliche Arbeiter bis zum 17. Jahre untersagt, und jede dem entgegen gemachte Zahlung, als nicht gemacht
erklärt, oder eventuell, wenn ein solches Gesetz unbesiegbare Schwierigkeiten finde» sollte, durch die Gesetz¬
gebung wenigstens dahin zu wirken, daß die Auszahlung des Lohns an jugendliche Arbeiter, so sehr als möglich
beschränktwerde.

In der Discussion erklärt zunächst der Abgeordnete Lacomblct, es sei die gute Absicht des Antragstellers
nicht zu verkennen, aber der Antrag gehe zu weit und er könne sich nicht dazu verstehen, denselben, so wie er beantragt
sei, zu unterstützen, er finde darin eine vollständige Verdingung der Kinder und Benachtheiligung der Fabriken.

Der Abgeordnete von Ey nein will, daß mit Zustimmung der Eitern die direkte Auszahlung an die Kinder
immer zulässig sein müsse, indem es doch nur zu den Ausnahmen gehöre, wenn Eltern ihren Nindern nicht das Ver¬
trauen gäben, den Lohn zu empfangen.

Der Abgeordnete Stupp erachtet den Gcsctzcs-Antrag für nicht allgemein anwendbar, namentlich nicht für das
platte Land, er wünsche den Antrag in dieser Beziehung getheilt, müsse aber generell bemerken, daß Moralität sich wohl
befördern, aber nicht erzwingen lasse.

Der Abgeordnete Nöggerath will das Gesetz, wenn es überhaupt beliebt werde, nur auf die eigentliche»
Fabrikarbeiter beschränken,hält es aber namentlich für Bergbau-Arbeiter gänzlich unanwendbar, und macht den Antragsteller
darauf aufmerksam, was er beabsichtige, wenn keine Eltern vorhanden seien, indem er diesen Fall nicht vorgesehen habe.

Der Referent entgegnct, wolle man verhüten, daß die jugendlichen Arbeiter in Versuchung und Verführung ge¬
rathen, so sei vor allem erforderlich, daß sie niemals Geld in die Hano bekamen. Selbst wenn man statuire, daß Kinder
den Lohn nur mit Zustimmung der Eltern in Empfang nehmen dürfe», sei de» Eltern keine Bürgschaft gegeben, daß die
Kinder sie nicht hintergehen und wenigstens einen Theil des Lohns unterschlagen oder sonst verbringen. Der überhand¬
nehmende Nothstand unter der arbeitenden Klasse und die daraus zu erwartenden unabsehbare» Folgen erfordern auf's drin¬
gendste, Mittel zur Abhülfe zu schaffen; wolle man diese Mittel, so müsse man sie ganz wollen. Erachte die Vcrsammluug
aber die Anwendung des von ihm vorgeschlagenenOesetzcs-Antragcs nicht für alle jugendlichen Arbeiter für anwendbar, so
wolle er seinen ursprünglichen Antrag dahin modisiciren, daß er ibn auf die Fabrikarbeiter beschranke. Für Letztere aber
könne lein Unterschied, ob sie in der Stadt oder auf dem Lande wohnen, stattfinden. In den meisten Fabriken seien durch¬
gängig städtische und ländliche Arbeiter gleichzeitigbeschäftigt, es könne daher ein Unterschied unter diesen nicht statuirt
werden. Es gehöre übrigens zu den seltenen Ausnahme», daß jugendliche Arbeiter allein, vielmehr in der Regel auch bc»
jahrtere Arbeiter vom Lande und aus demselben Orte in einer Fabrik beschäftigt seien, welche de» Lohn für die minder-
jährigen mit in Empfang nehmen nnd an die Eltern abgeben könnten. Daß übrigens, wenn keine Eltern vorhanden seien,
der Vormund an deren Stelle trete, sei selbstredend.

Die Abgeordneten von Carnap und von Schell erklären sich übereinstimmend, mit den bereits früher
gegen den Autrag erhobenen Einwendungen.

Der Abgeordnete Gras von Lol> spricht sich entschiedengegen jede Gesetzgebungaus, welche zu sehr in die cheli»
chen und FamiliemVerhältnisse eindringt, deren Heilighaltung die erste Pflicht der Gesetzgebung sei. Er bitte demnach die
Versammlung den Antrag zu verwerfen.

Nach geschlossenerDiseussion wird der abgeänderte Antrag in folgender Fassung zur Abstimmung gebracht:
„Die hohe Versammlung wolle beschließen, ein Gesetz zu beantragen, welches die Auszahlung des Lohnes an ju¬
gendliche Fabrik-Arbeiter bis zum 17. Jahre untersagt und jede dem entgegen gemachte Zahlung, als nicht ge-
macht erklärt."

Der Antrag wurde mit großer Majorität verworfen, Der eventuelle Autlag, wie er bereits oben wörtlich ange-
führt ist, wurde hierauf zur Abstimmung gebracht, und durch Majorität ebenfalls abgelehnt.

Die nächsteSitzung wurde auf Morgen um 12 Uhr zur Verhandlung über die KöniglichenPropositloncu, betreffend
die Abänderungen in der' Gemeinde-Ordnung vom 11. März v. Is. anberaumt.

Schluß der Sitzung um 1'/, Uhr.



— 19 —

Achte plenar - Sitzung.
Verhandelt im Ständehause zu Düsseldorf, am 17, October 1851.

Die Sitzung wird um 12 Uhr Mittag« eröffnet.
Der Abgeordnete von Vuggenhagcn führt daS Protokoll.
Auf der Tagesordnung steht daS Gutachten des 2. Ausschussesüber die Abänderung der Gemeinde-Ordnung vom

11. März 185U.
Referent, der Abgeordnete von Haeften trägt das gedachte Gutachten vor, beschränktsich aber dabei vorläufig

auf die Erläuterung der in der Denkschrift des Herrn Ministers des Innern aufgestellten Fragen.
Nach beendigter Verlesung beginnt die Discussion über jene Fragen, und die darauf erfolgten motivirtcn Beschlüsse

des Ausschusses.
Zur Frage I. «u>» 1 und 2.

wird aus der Versammlung bemerkt, es scheine bei der besonders in der Rbcinprovinz vorwaltenden Höhcrc» Volksbildung
angemcsscn, das Wahlprinzip beizubehalten; auch müßten die demselben zum Vorwürfe gemachten übelen Folgen, in Abrede
gestellt werden. In vielen Gemeinden wäre man, mit den vollzogenen Wahlen fowohl, als mit dem neuen Gesetze über¬
haupt zufrieden. Jedenfalls sei die sitzt schon beabsichtigte Abänderung desselben, durchaus verfrüht, da mau den Maaßstab
der Erfabrung, noch nicht habe anlegen können. Die Denkschrift wolle auch nur, eine Umgestaltung bei wirklich empfunde¬
nen Bedürfnissen, und solche lägen, mit Vezug auf die Gemeinde-Ordnung von 1850, nicht vor.

Die Trennung von Stadt uud Land endlich, in der belegten Weise, daß der Ersteren, dem Letzterengegenüber, der
! Vorzug des Wahlrechts eingeräumt werde, stehe mit der in hiesiger Provinz darüber vorherrschendenAnschauuugsweisc,in

verletzendem Widersprüche, und sei deohalb nicht wünschcnswerth.
Hierbei machte sich die entgegengesetzteAnsicht geltend, daß allerdings die unbestreitbarsten und zahlreichstenBei«

spiele von den übelen Folgen der, mit den Bürgermeister'Wahlen, durchweg zusammenhängendenUmtriebe, und ebenso der,
den Regierungen oftmals zur Pflicht gemachten, Nichtbcstätigungvorläge»; daß daher das längere Fortbestehen eines unan«
gemessenen Gesetzes, deshalb, weil es noch neu sei, nicht gerechtfertigt erscheine; die wahre Freiheit auch nicht in der Aus»
rcchthaltung ungeeigneter, und übereilter Bestimmungen, sondern vielmehr in der baldigsten Umänderung derselben bestehe,
vornämlich, wenn, wie setzt, dazu von der Staats-Regierung selbst, im wohlverstandenen Interesse der Provinz, die Veran»
lassung gegeben werde.

Im Allgemeinen beruhe es auch im Prinzipe constitntionellcr Staate», daß die ausübende Gewalt von der beschlie¬
ßenden getrennt werde, uud so sei es auch folgerichtig nothwendig, daß die Bürge, meisier, zur Sicherung größerer Sc.bs!«
ständigkcit, in ihrer Beziehung, als Staato-Bcomte, vom Staate fortan ernannt würden, mit den, in der Denkschrift vorge¬
sehenen Ausnahmen. —

Belgien habe diese Notwendigkeit anerkannt und die im Jahre 1833, eingeführte Bürgermeister-Wahl, schon im
Jahre 1837, durch Beschluß beider Kammern wieder abgeschafft.

Dieses Beispiel verdiene VeachMug und könne uns füglich, der Nachtheile eigener, weiterer Erfahrung überheben.
Ein Abgeordneter kommt auf die srübere Behauptung zurück, die Abänderung der Gemeinde-Ordnung beruhe auf

keiucm Bedürfnisse, und da nur wirklich gefühlten Bedürfnissen abgeholfen werden solle, (siehe die Denkschrift) so sei es
wohl angemessen, vorber die Frage zu stellen:

„ob überhaupt die Abänderung der Gemcindc-Ordnuug in Berathung gezogen werden solle?"
Der Landtags-Marschall erklärt diese Fragestellung für unzulässig, da dieser Gegenstand in der Allerhöchste»Pro¬

position, ausdrücklichfür die Verhandlung bestimmt sei.
Was nun endlich das, in dem Gutachten, den Städten von mehr, als 1U,UNl> Einwohnern, vorbehaltene Wahlrecht

betrifft, so wird von einer Seite auch hier, die Wegsallung desselben beantragt, während andererseits, es für angemessenge»
fünde» wird, auch kleineren Städten, das Recht der Wahl zu wahre».

Ei» Abgeordneter beantragt, „dem H> 2, des Gutachtens, einen Zusatz zu gebe», und im Zusammenhange folgender-
maaßen formulirt, zur Abstimmung zu bringen,

„Soll jedoch in den übrigen Gcmcindcniind Bürgermeistereien, die Ernennung der Gemei»de-Voesteher und Bür¬
germeister, resp, deren Slellvcrtrclcr und Veigeodnctc, von den Organen d.'r Staalo-Regierung, nach Maaßgabc der M.
72 und 103 der rheinischen Gemeinde-Ordnung vom 23, Juli 1845, erfolge», „(Zusatz) sofern das Recht der Selbster-
wählnng der Bürgermeister und Beigeordneten, diesen Städten und Ortschaften, unter 1t>,Ul^0 Einwohnern, auf deren ','m>
trag, durch die Provinzial-Vcrlrctung, nicht verliehen wird?

Nach geschlossener Discussion wird auf Verlangen zur namentlichen Abstimmung geschritten, und zwar zuerst über:
den Vorschlag 1. des Gutachtens.

„daß die Wahl der Bürgermeister uud Beigeordneten für diejenigen Bürgermeistereien, welche eine Stadt von mehr
als 1U,0UU Einwohnern enthalten, nach Maaßgabe der Vorschriften der §,H. 20 und 31 der Gemeinde-Ordnung vom 11.
März v. Is., unter Vorbehalt des Gcnchmigungsrechtes des Staats beizubehalten sei."

Wird mit 57 gegen 15 Stimmen angenommen.
Und endlich wirb die Frage 2 des Gutachtens, in der ursprünglichen Fassung, bei nameutlichee Abstimmung, mit

53 gegen 2! Stimmen bejaht; auch bef vorbezcichnctcZusah des Abgeordneten zu dieser Frage, ebenfalls bei namentlicher
Abstimmung, mit 4N gegen 25 Snmmim angenommen. —

Die Erörterung wendet sich jetzt zur Frage !!. der Deukschrift. (Siehe das, dem Protokolle beigefügte Gutachten
des Ausschusses).
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Ein Abgeordneter bebt hervor, die vorgeschlageneAbänderung bezwecke nur, anstatt des collegialischenGemeinde-
Vorstandes, den Bürgermeister und den, resp, die Beigeordneten, zu substituirc», mithin die Bestimmung des §. 153 zu ge-
neralisiren, und muffe er sich, mit den angegebenen Motiven, ganz einverstanden erklären.

Die Frage ll. wir demnächst in ihrer Fassung angenommen.
Frage III. ebenfalls.
Frage IV. bleibt nach dem Antrage des Ausschussesvorläufig unerledigt.
Frage V. wird gleichfalls angenommen, nach einigen Einwürfen, daß die Verwaltung der Staats' uud Gemeinde-

Kasse, in einer Hand zu uachtbeiligen Eollisiouen, für die Gemeinde sichren köane. Andererseits wird dargethan, daß die
Sicherheit der Gemeinden, durch das ihr, in der Gemeinde-Ordnung von 1845 gegebene Recht, dc» Betrag der Caution
zu bestimmen, vollkommengewahrt sei.

Frage VI. führte zu mannigfachen Erörterungen und Eremplifieationen, über die finanzielle Stellung der Geist»
lichkeit andern minder bemittelten Stände» gegenüber, nnb der bcregtcn Immunität von Gcmeindelasten, wahrend über die
Freigebung von Staatosteuern, noch nichts bekannt geworden sei.

Andere Ansichten gingen dahin, daß die beantragte Befreiung, mit dem Interesse des Staates, in engem Zusam¬
menhange stehe, und aus dcu, im Referate gründlich entwickeltenMotiven, nicht füglich verworfen werden dürfe.

Auch wurde der eventuelle Antrag gestellt, das Dienst-Einkommen höchstens, mit 2"/« zn den öffentliche»Lasten
herbeizuziehen.

Die Versammlung beliebt, daß die Frage VI. in zwei Theile getrennt, zur Abstimmung komme, nämlich:
«1 <?oll unter Abänderung der 8<8> 3, 49 und IlU der Gemeinde-Ordnung vom l>. März v. Is., im Sinne

des §. 29 der rheinischen Gemeinde-Ordnung von» 23. Juli 1845, die frühere Befreiung der Geistlichen, Kirchendiener und
Volksschullchrer, von den persönlichen Gcmcindcdienstcn und Geld- Aeguivalcnten, auch ferner aufrecht erhalten werden?
Wird besaht. —

I») Soll die frühere Immunität der Geistlichen, Kirchendiener und Volksschullchrer, von den übrigen, tirceten Gc-
mcindclasten aufrecht erhalten werden?

Bei namentlicher Abstimmung ergebe» sich 4N Stimmen dafür, und 34 dagegen.
Da hiermit die in der AllerböchstcnProposition gestellten, das innere Wesen der Gcmeinde'Ordnung, am tiefsten

berührenden Fragen, erledigt waren, schritt der Referent zu der, auf die Herbeiführung eines neue» Gemeinde-Gesetzes, be¬
züglichen wichtigen Schlußfrage der Denkschrift.

Die Versammlung entschiedsich für'die Annahme der zweiten Alcrnative dieser Frage;
also den Autrag zu stellen:

Es möge durch eine Gesetzes-Vorlage bei den Kammern, der Provinzial-Vcrtrctung die Befugniß übertragen wer¬
den, durch Beschlußfassungen, denen die Genehmigung Seiner Majestät des Königs hinzutreten müsse, in gewissen zugewicse-
ncn Gränzen, die Gemeinde-Ordnung vom ll. März v. Is., mit Rücksichtauf die besonderen Verhältnisse unü Bedürfnisse
der Nheiiiprovinz, umzubilden.

Zum Schlüsse wird das Protokoll der vorigen Sitzung vorgelesen und genehmigt; die Petition des Abgeordneten
Veemelmanns, das Austreten der Gemeinde Ucbach, aus dem Sammtgemeindc-Verbande von BäSweiler betreffend,
als nach der bestimmungsmäßigen Präelusiv-Frist eingereicht, abgewiesen mit dem Anheimgeben, dieselbe dem Königliche»
Herrn Commiffar vorzulegen, und die Fortsetzung der Sitzung auf morgen Vormittag ll Uhr bestimmt.

Anlage
zui» K, Eimünio-Plctolell

vom 1?, Oitobrr !85>>.

Gutachton
des II. Ausschussesder zur diesmaligen Wahrnehmung der Provlnzial-Vertretuug berufenen vrovinzialständischen Versamm¬
lung der Rheinprovinz, betr. die Abänderung der Gemeinde-Ordnung vom 11. März 1850, unter besondererBerücksichtigung

der Verhältnisse der Nheinprovinz.

Das AllcrböchstePropositions-Dekret vom 2l. September «. hat unter Nr. 4 die zur Wahrnehmung der Provin-
zial-Vertretung berufene vrouinzial-ständischeVersammlung der Rhcinprovinz aufgefordert, ihr wohlerwogenes Gutachten über
die in der Denkschrift des Herrn Ministers des Innern vom 2U, Septbr. d. I. bezeichneten Gesichtspunkte und Fragen zur
weitereu Erwägung und Vorbereitung des angedeuteten von der Staatsrcgierung bei den Kammern einzubringenden Gesetz¬
entwurfs abzugeben. Der zweite Auoschuß hat demzufolge nach vorheriger Prüfung und Erörterung dieses Gegenstandes fol¬
genden Bericht erstattet:

I. Die erste in der gedachten Denkschrift zur Begutachtung gestellte Frage,
ob die durch die G.°O. vom ll. März v. I. neueiugeführte» W.^ch-l princ ipicn beizubehalten, oder ob nicht
die Grundsätze der rheinischenG.-O. vom 23, Juli 1845 (§. 72 und folgende und F. 103), wonach der Ge<
mcinde-Vorstchcr >'«5p. Bürgermeister und deren Stellvertreter (rezp. Beigeordneten) von den Organen der
Staatsregierung ernannt wurden — den Vorzug verdienen?

wurde von dem Ausschüssenach ausfübrlichcr Berathung einstimmig dahin beantwortet:
1) daß die Wahl der Bürgermeister und Beigeordneten für diesenigen Bürgermeistereien, welche eine Stadt »on

mehr als lU,UU0 Einwohnern enthalten, nach Maßgäbe der Vorschriften der §§. 29 und 31 der G.-O. vom 11. März
v. I., unter Vorbehalt des BcstätigungSrcchts des Staats, beizubehalten sei;
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2) daß jedoch in den übrigen Gemeinden und Bürgermeistereien, die Ernennung der Gemeinde-Vorsteher und
Bürgermeister re«p. deren Stellvertreter und Beigeordnete, von den Organen der Staatsrcgicrung, nach Maßgabe der §F.
72 und 103 der rheinischenG.-O. vom 23. Juli 1845, erfolgen müsse. Zur Begründung dieser Annahme wurde Folgen»
des angeführt:

Da den Städten der östlichenProvinzen der bisher bestandenen älteren Verfassung gemäß, die Wahl der Bürger»
Meister zustand und aller Wahrscheinlichkeitnach auch ferner verbleiben wird, so muß dieses Recht auch den größeren Städ»
ten der Nheinprouinz um so mehr erhalten werden, als hier die in den kleineren Städten und Gemeinden mit der Wahl
nothwendig verbundenen Uebelstände in einem weit geringeren Maße vorwalten; daS Interesse der Staatsregierung in Folge
der erleichterten Trennung der Polizei von der städtischen Verwaltung vollständig gewahrt bleibt, und cnolich eS in den
größeren Städten nicht an Persönlichkeiten fehlen wird, denen die Fähigkeiten zur Bekleidung der fraglichen Aemter zur
Seite stehen.

In allen andern Gemeinden hat dagegen, wie die Erfahrung gelehrt, die Wahl der Vorsteher und Bürgermeister
die nachtheiligsten Folgen gehabt, und läßt sich dieselbe mit einer geordneten Gcmeindc»Vciwaltung nicht vereinigen.

Die Stellung dieser Beamten muß nothwendig eine zweifachebleiben, weil sie zugleich Organe der Staats egic»
rung und Beamte der Gemeinde sind. Die Ausübung der ihnen vom Staate auferlegten Funktionen führen unvermeidlich
Constikte mit den Einwohnern der Gemeinde herbei und darf, um in solchen Fällen mit Kraft und Energie aufzutreten, die
Eristenz des Beamten nicht von der Gunst oder Ungunst der Parteien abhängig gemacht werden. Die Befürchtung, daß sie
bei gewissenhafter Pflichterfüllung nach Ablauf von 12 Jahren mit einer kärglichen Pension entlassen werden können, wirb
in den meisten Fällen ihre Thatkraft lahmen und eine lässige, dem Staate sowohl, als dem wohlverstandenen Interesse der
Gemeinde nachthciligc Dienstführung zur Folge haben. Daö Bestätigungsrecht, welches der Staat in der G.-O. v. 11.
März v. I. sich vorbehalten hat, bietet keine Abhülfe für diese Uebclstände, vielmehr hat dasselbedie nachtheilige Wirkung,
daß es das den Gemeinden gesetzlichgarantirte Recht der freien Wahl illudirt und Mißtrauen gegen die StaatSregicrung
erweckt. Alle diese Nachtheile treffen bei den größeren Städten entweder gar nicht oder nur in geringem Maße zu, indem
einestheilS eine Trennung der Staats« und Gemeinde'Behörden möglich, andcrntheilS die gewählten Bürgermeister in der
Regel in unabhängigen äußeren Verhältnissen leben, mithin den Ablauf der Wahlperiode nicht zu befürchtenhaben, und end»
lich die Etaatsregieruug nur ausnahmsweise in die Lage kommen wirb, die Bestätigung dcS Gewählten zu beanstanden.
Bei Ausübung des Erncnnungorcchts von Seiten des Staates wird schon »ach den Bestimmungen der rhcin. G.-O, vom
23. Juli 1845 das Interesse der Gemeinden zur Genüge dadurch gewahrt, daß der Gemeinde'Vorstehcr aus den Mitglie¬
dern des GcmeindcrathS ernannt, und bei Besetzung der Bürgermeisterstellen auf angesehene Grundbesitzer ober auf andere,
daS Vertrauen der Eingesessenengenießende Personen vorzugsweisegcrücksichtigtwerden soll.

Einer Erwähnung bedarf cS kaum, daß wenn das neu zu erlassende Gesetz von den oben entwickeltenGrundsätzen
ausgehen sollte, die jetzt fungirenden Gemeindebehörden bis nach Ablauf der Wahlperiode i» ihren Aemtern verbleiben
müssen.

Nachdem der Ausschuß die Nothwendigkeit der Ernennung der Gemeinde-Vorsteher und Bürgermeister in allen Ge»
meinden, mit Ausnahme der gedachten größeren Städte, anerkannt hat, waltet ferner bei ihm kein Bedenken ob, daß an die
Stelle deS collcgialischenGcmcindevorstandeSallgemein, und selbst mit Inbegriff der größeren Städte, eine einheitliche Ma>
gistratur eintreten muß.

Die UnzwcckmäßigkeitdcS durch die G.-O. v. ll. März v. I. in der Nhcinprovinz neu eingeführten Instituts
des collcgialischen GcmcindevorstandeS ist von den bedeutender« Städten der Provinz bei Einführung der neuen G.»O. da»
durch zur Genüge anerkannt worden, daß sie von der ihnen im H. 153 dieser G.-O. gegebenen Vcfugniß Gebrauch gemacht,
und der in der Provinz herkömmlichen,während einer Reihe von Jahren sanktionirten, einheitlichenMagistrat!« den Vorzug
gegeben haben.

In den übrigen Städten und Gemeinden, wo dies nicht geschehen,haben bei Erörterung dieser Frage nicht Gründe
der Nützlichkeitund Zweckmäßigkeit,sondern mit wenigen Ausnahmen unlautere, kleinlicheInteressen den Ausschlag gegeben.

Wird den Gemeinden das Recht der Sclbstregicrung i» einem ausreichenden Maße zugestanden, und ist der Vor»
sicher an die Beschlüssedes GcmeindcrathS gebunden, wie solches die rhein. G.-O. vom 23. Juli 1845 vorschreibt, so be»
darf cS einer, in der Praris ohnehin unzureichendenControlle, des collegialischcnGemcindcvorstandcSnicht. Keinen Falls
aber stehen die durch diese Einrichtung beabsichtigten Vortheile zu den erheblichen Nachtheilen im Verhältniß, welche die
Theilung der Erecutiv-Gcwalt in einem collegialischcnGemeindevorstande nothwendig mit sich führt.

II. Die zweite in der Denkschrift aufgeworfene Frage,
ob nicht unter Abänderung des §. 15 »<l 2, 8- 34 und deS nur unter den AuSführungS»und UebergangSbe»
stimmungcn befindlichen §. 153 der G,-O. vom II. März v. I., die Rückkehrzu den allgemeinen Grundsätzen
der rhcin. G.»O. v, 23. Juli 1845, wonach der Bürgermeister re«p. Oemeindevorsteher den Vorsitz in dem
Gemeinderathe zu führen hatte, angemessensein dürfte?

wurde von dem Ausschüsseebenfalls einstimmig aus folgenden Gründen bejaht.
Führt der Bürgermeister oder Gemeindevorsteher nicht zugleich den Vorsitz in der Repräsentation der Gemeinde, so

ist er selbstredendnicht im Stande, diejenige Einwirkung auf den Gang der Geschäfte zu äußern, welche bei einer geordne¬
ten Verwaltung unumgänglich erforderlich ist; sein Einfluß auf di« Mitglieder des Gcmcinderath« wird nur ein geringer
bleiben, und es wird endlich eine seiner Amtswirksamkcitnachtheilige Entfremdung zwischenihm und den Vertretern der Ge»
meinde Platz greifen. Alle diese Gründe sind bereits von den rheinischen Abgeordneten zur I. Kammer bei Diskutirung der
neuen G.-O. angeführt worden und haben die Vertreter der Provinz bewogen, sich mit Entschiedenheitfür die Beibehaltung
der einheitlichen Magistratur auszusprcchcn.

III. Anlangend die dritte in der Denkschrift enthaltene Frage,
ob nicht unter Abänderung der betreffenden Bestimmungen der G.-O. vom 11. März 185N die Grundsätze der
rhein. G.-O. vom 23. Juli 1845 (§§. 76 und 85) wieder zur Geltung zu bringen, wonach für die Vermal»

6
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tung der Gemeinde-Angelegenheiten und für alle Angelegenheiten der Bürgerino'sterei, soweit sie die Gemeinde
betreffen, der Vorsteher nur Organ des Bürgermeisters ist, und dergestalt dem Bürgermeister in allen Ge>
meinde-Angelegcnhciten unter Mitwirkung des Gemeindevorstehers die Ausführung gebührt?

zog der Ausschuß folgendes in Betracht:
DaS Institut der Sammtgemcinden, welches in der hiesigen Provinz seit einer langen Reihe von Jahren besteht,

hat sich in einer umfassenden Weise ausgebildet und ist in das innere Leben der Gemeinden gedrungen, es waltet hier in
dieser Beziehung ein von den östlichenProvinzen des Staates sehr verschiedenesVerhältniß vor, und bedenklicherscheint eS
>>aher, die nur fremden Verhältnissen entsprechendenBestimmungen der G.-O. vom 11. März 1850 auf die Nhcinprovinz
anzuwenden.

Die §F. 114 und <27 dieses Gesetzes übertragen dem Gemeindevorsteher die ganze Verwaltung der Spezialge»
mcindcn, während der §. 128 dem Vorsteher der Sammtgemeinde nur das Beaufsichtigungsrccht zuerkennt. Nach den Be»
stimmungcn der rhein. G.-O. v. I, 1845 ist dagegen der Vorsteher der Einzelgemeinden nur das Organ des Bürger-
meisterS. Mit geringen Ausnahmen aber besitzen die Ge.i eindevorstchcr nicht die Fähigkeiten und GcschäftSkenntnissc,welche
zur Verwaltung eines so wichtigenAmtes und zur Ausführung der ihnen vom Gesetze auferlegten Funktionen erforderlich sind.

Die Erfahrung hat bereits gelehrt, daß, wenn nicht der ganze Geschäftsgang in Unordnung gerathen soll, der Bür»
germeister sich derjenigen Arbeiten unterziehen muß, welche das Gesetz dem Gemeindevorsteher aufträgt und wozu der Bür»
germeistcr nicht verpflichtet ist. In einigen Gemeinden hat sich daher auch der Letztere den Wählern gegenüber verpflichten
müssen, die Arbeiten sämmtlicher Ortsvorsteher mit zu übernehmen, so daß Letztere die ihnen von der Gemeinde ausgewor¬
fene Dienstentschädigung umsonst beziehen; während in anderen Gemeinden sich der Bürgermeister für diese, ihm gesetzlich
nicht obliegenden Leistungen besonders entschädigenläßt. Zur Vermeidung größerer Ucbelstände war die Aufsichtsbehörde
genöthigt, diese und andere abnorme Zustände zu dulden, ober die Befugnisse der Vorsteher durch Anwendung des §. 135
der G.-O. von 1850 zu beschränken.

In Berücksichtigungdieses Mangels in dem bezogenen Gesetze, erachtet der Ausschuß es für nöthig, den Bürger»
meistern die Verwaltung der Spccialgemeintcn, wie solche die rhein. G.-O. vom 23. Juli 1845 anordnet, zurückzugeben.
Daß die Selbstständigkeit der Einzelgemeinden in Folge dieser mcbr untergeordneten Stellung des Gemeindevorstehers leidet,
konnte zwar nicht verkannt werden, man hielt aber dafür, daß diesem Ucbelstände dadurch abzuhelfen sei, daß die in der
G.-O. vom Jahre 1850 erschwerteTrennung der größeren Einzelgemeinden von dem Sammtgcmcindcverbande durch An¬
wendung der analogen Bestimmungen der rhein. G.-O. vom Jahre 1845 erleichtert werde.

IV. WaS den vierten Punkt der Denkschrift, die Aufhebung des Aufsichtsrcchtsder Vezirksräthc und Kreisausschüsse
betreffend, anlangt, so beschloßder Ausschuß, diesen Gegenstand in einem besonderen Referate mit der Begutachtung der
Kreis-, Bezirks- und Provinzial-Ordnung zu behandeln und hier vorläufig als offene Frage zu betrachten.

V. Die in der Denkschrift »6 V. zur Beantwortung vorgelegte Frage:
ob nicht die Grundsätze des §. 73 der rh. G.-O. v. 23. Juli 1845, wonach die Verwaltung der Gcmeindekassen
zufolge Beschlusses der Bürgermeister-Versammlung dem Elementarcrhcber der direkten Steuer»,
oder einem besonders angestellten, demnächstvon dem Landrathc nach gutachtlicher Vernehmung des Bürgerinn»
stcrS und der Bürgermeisterei-Versammlung zu ernennenden besonderen Einnehmer übertragen werden tonnte,
in beiden Fällen aber der Betrag der Nemuneration, so wie der Caution des Erhcbers nach Vernehmung der
Bürgermeisterei-Versammlung von der Regierung zu bestimmen war -— zur größeren Sicherheit der Gemeinde¬
kassen gereichen, und daher wiederum zur Geltung zu bringen sein dürften?

wurde von dem Ausschusse einstimmig besaht und dafür Folgendes angeführt:
Es unterliegt keinem Zweifel, daß die Bestimmungen der G.-O. v. II. März v.J. §§. 51, 52, 112, 113, selbst

wenn die Anstellung der Gemeinde-Empfänger den Vertretungen der Sammtgemcinden verbleibt, die Sicherheit der Gemeinde»
lassen und somit auch des Gemeinde-Vermögens in bedenklicherWeise gefährden.

Bei dem bedeutenden Vermögen vieler Gemeinden und wegen der Schwierigkeit und Verwickelung des Communal»
Rechnungswesens, welches in der Regel die Einnehmer mehr beschäftigt, als die Verwaltung der Stcucrkassen, kommt eSwe»
sentlich auf die Befähigung und Zuverlässigkeit des Kassenvcrwaltcrs an.

Die Einwirkung der Aufsichtsbehörde,wie solche in der rhein. G.-O. v. Jahre 1845 vorgeschrieben ist, erscheint
um so nothwendiger, als der Gemeinderath häusig aus Mangel an Sachkenntniß nicht im Stande sein wird, die von dem
Einnehmer zu stellende Caution gehörig zu prüfen, so wie den Betrag der Hebegebühren zu normiren.

VI. WaS nun die sechste Frage der Denkschrift betrifft:
ob nicht unter Abänderung der §§. 3, 49 und 1IU, der G.-O. vom 11. März v. I., im Sinne deS §. 29
der rheinischen G.-O. v. 23. Juli 1845, die frühere Imunität der Geistlichen und Kirchendiener von den
direkten Gemcindelasten und die Befreiung der Geistlichen von den persönlichen Gemeindedienstcn, auch ferner
aufrecht zu erhalten sein dürfte?

so entschiedder Ausschuß einstimmig dahin, daß die Geistlichen, Kirchendiener und auch die Volksschullehrer, obgleich letztere
in der Denkschrift nicht erwähnt seien, von den persönlichen Gemeindedicnsten, resp. Geldäquivalenten befreit bleiben könnten,
weil es der Würde und Stellung derselben nicht angemessen erscheine,von ihnen derartige Leistungen zu fordern.

Rücksichtlich der Befreiung dieser Personen von den übrigen direkten Gemcindclasten, waren die Ansichten der Ver»
sammlung getheilt:

Die Majorität nahm an, daß den Geistlichen, Kirchendienern und Schullchrern zwar hinsichtlichihres Diensteinlom-
menS, nicht aber in Betreff ihres übrigen Vermögens, die fragliche Imunität zugestanden werden könne.

Als Motiv wurde angeführt:
daß bei dem geringen Amtseinkommen der Mehrzahl dieser Personen die fragliche Abgabe als eine drückende erscheine,
während eine verhältnißmäßige höhere Dotirung ihrer Stellen erheblichen Schwierigkeiten unterworfen sei; daß ferner schon
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von Alters hei eine Befreiung derselben stattgefunden habe, welche der Alt. 15 der Perfassungsurkunde vom 3l. Januar
1850 hinsichtlichder Geistlichen und Kirchendiener garantire, und daß endlich die Geistlichen vorzugsweise auf Ausübung ver
Mildthätigkeit angewiesen seien uud häufiger als die übrigen Bewohner der Gemeinde in dieser Beziehung in Anspruch ge¬
nommen würden. Hierbei wurde noch von der Majorität der Wunsch ausgesprochen, daß auch der Staat in Betreff der
Staatssteuern den Geistlichen und Kirchendiener» dieselbe Imunität zugestehe.

Die Minorität erklärte sich für unbedingteHeranziehung der Geistlichen, Kirchendiener und Schullehrer zu den dirck»
ten Oemeindeabgaben und machte hierfür folgende Gründe geltend.

Es genössen die gedachten Personen keine Befreiung von den StaatSstcuern, weshalb denn auch die Gemeinden zu
einseitigen Concessionennicht verpflichtet erscheinen. Die Gleichstellung der Erwähnten mit den übrigen Einwohnern der
Gemeinde sei allgemein mit großer Zufriedenheit aufgenommen, eine nachträglicheBefreiung dieser Gemeindemitglieder werde
um so mehr Unzufriedenheit erregen, als die Ausübung der Gcmcinderechte ihnen dennoch verbleiben müßten. UebrigenS
hege man die Ueberzeugung, daß viele Geistliche und Lehrer eine derartige, das Prinzip der Gleichheit verletzende Bevorzu»
gung von der Hand weisen würden. Ergebe sich, daß einzelne Kirchendiener und Schullehrer ein ausreichendes Dienste»«-
kommen nicht bezögen, so sei es rathsamer, die Gemeinde zur Erhöhung des Gehaltes anzuhalten, als eine Ungleichheitge¬
setzlich zu sanctioniren.

Nachdem der Ausschuß sich mit den in der Denkschriftvorgeschlagenen Abänderungen der G. »O, v. 11. März
1850 in vorstebendcr Weise einverstanden erklärt hatte, schritt derselbe zur weiteren Vergleichung der einzelnen Bestimmungen
der rhein. G.-O. vom 23. Juli 1845 mit den der G.-O. v. II. März 1850. Hierbei wurde der Gesichtspunkt festge¬
halten, daß da diese 'Angelegenheit Gegenstand einer weiter» Bcschlußnahine von Seiten der Kammern resp, der künftigen
Provinzial-Versammlung verbleibe, es sich hier hauptsächlichnur von den, dem umzubildenden Gesetze zum Grunde zu legen»
den Prinzipien handeln könne und daher die nicht wesentlichenBestimmunge» außer Acht zu lassen seien.

Als Resultat dieser Prüfung ergab sich, daß unter Berücksichtigungder eigenthümlichenVerhältnisse der Rheinpro»
vinz folgende Bestimmungen der G.-O. vom <l. März v. I. eine Umgestaltung erleiden dürften, und dafür die den Vorzug
verdienenden Vorschriften der rhein. G.«O. vom 23. Juli 1845 aufzunehmen seieu,

»<> 8- 1 der G.-O. v. ll. März 1859. Die bei Veränderungen von Gemeindebezirken geforderte Zustimmung
sämmtlicher bethciligten Gemeinden hält der Ausschuß für eine das Versahren erschwerendeBedingung, und ist der Ansicht,
daß nach Analogie des 8, 2 der G.-O. vom Jahre 1845, Veränderungen von Gemeindebezirken, nach Anhörung der bethci¬
ligten Gemeinden mit Zustimmung der Krciovcrtretung von der Provinzial-Vertretung festzustellenseien.

u<1 8- 4. Mit den hier aufgestellten Grundsätzen ist der Auaschnßnicht einverstanden, will vielmehr die Bestim-
mungcn des 8- 33 der G.-O. von 1845, mit der Maßgabe beibehalten, daß zwar der UuterschicdzwischenGemeinden, die
im Stande der Städte auf dem Provinzial-Landtagc bisher vertreten wordc», u»d solchen,bei de» dies nicht der Fall gewe¬
sen, fortfallen, jedoch die in der neuen G.-O. vom Jahre 1850 enthaltene Einthcilung der Gemeinden in mahl» und schlacht-
steuerpflichtigeund in klassensteucrpflichtigebeibehalten werden soll.

»ll II. 6e 8. 33 hält die Majorität dafür, noch eine dritte Kategorie von Mcistbeerbtcn aufzustellen, und zwar
auS denjenigen Gemeindegliedcrn bestehend, welche auch ohne Wohnhaus zu besitzen, in der Gemeinde mit einem Grundver¬
mögen, von welchemjährlich ein Hauptgrundsteucrbctrag von mindestens 5 Thaler entrichtet wird, angesessen sind, und in der
Gemeinde ihr Domicil haben.

Als Grund hierfür wird angeführt, daß vor Allem den conservativcn Elementen, deren Interesse mit dem Wohle
der Gemeinde in inniger und nothwendiger Verbindung stehen, der gebührende Einfluß verschafft werden muß, waS bei
einem geringen CensuS, wie ihu die G.-O. vom Jahre 1850 fordert, nicht zu erreichen ist. Der in Vorschlag gebrachte
Zusatz bezweckt insbesondere, den in der Gemeinde nur zur Miethe wohnenden, aber dennoch in derselben angesessenen Grund¬
besitzern, auch ohne Hausbesitz, daS Wahlrecht zu gewähren.

»ll 88- 16 und 74. An die Stelle dieser Bestimmungen, wonach alle zwei Jahre ein Drittel der Mitglieder dcS
Gemcinderaths ausscheiden und durch neue Wahlen ersetzt werden, ist die Vorschrift des 8> 49 der O. O. von 1845, wonach
diese Neuwahlen Kur alle drei Jahre stattfinden, zu setzen und zwar um die mit den häusigen Wahlen in der Negel verbun¬
dene Aufregung zu vermeiden.

»ll §. 21 und 79, 24 uud 82. Der in diesen 88- eingeführte Wahlmodu« hat in der PrariS sich nicht bewäbrt,
vielmehr ohne Zweck das Wahlgeschäft erschwert, weshalb die in den 88- 53 und folgenden der G.-O. vom Jahre 1845
vorgeschriebeneForm vorzuziehen ist.

n<l §. 45. Auch bei dem Ankaufe von Grundstücken muß das Interesse der Gemeinde besser gewahrt werden,
weshalb die Bestimmung des §. 97 der G.-O. von 1845, welche die Genehmigung der Aufsichtsbehördeerfordert, beizu¬
behalten ist.

»cl 88- 62, «3, 120, 12l. Aus demselben Grunde hat sich der Ausschuß für die Vorschriften der 88. 89 und
90 der G.-O. von 1845, welche eine strengere Controlle der VcrmögcnS°Vcrwaltung von Seiten der Aufsichtsbehörde an¬
ordnet, entschieden. Darüber, ob für außerordentliche Ausgaben, welche außer dem Etat geleistet werden, die Genehmigung
der Aufsichtsbehörde erforderlich sei? — sind die Ansichtengetheilt. Die Majorität des Ausschusses verneint diese Frage,
uno hält die bloße Mittheilung an die Aufsichtsbehördefür hinreichend, weil nicht zu erwarten stehe, daß ein Gcmcindcrath
ohne Noth seine Zustimmung zu erheblichen derartigen Ausgaben ertheilen werde. Die Minorität dagegen ist für Beibehal¬
tung der Vorschrift dcS 8- 20 der G.-O. von 1845.

»<> 88- 65 und 123. Für durchaus nöthig wird erachtet, gemäß 88- 01 und 92 der G.-O. vom Jahre >845, die
Revision der Rechnungen einer höheren Controlle zu unterwerfen und die Prüfung, Feststellung, sowie Dechargc-Ertheilung
nicht dem Gemeindevorstande, der in der Negel mit den Rechnungs- und Kassengeschäftenunbekannt ist, zu überlassen.

»»! 8> 68. Der Bildung eines Gemeinderaths in denjenigen Gemeinden, in welchen weniger als 18 Gemeinde-
Wähler vorhanden sind, bedarf eö nicht, es ist vielmehr die Bestimmung des 5. 45 der rhein. G.-O. vom Jahre 1845 vor-
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zuziehen, wonach in diesem Falle, sämmtlichezur Ausübung des Gemcinderechts befähigte Gemeindeglieder den Gcmeinderath
bilden; indem ohne Nachtheil von einem jeden Gemcindegliede die Vertretung ausgeübt werden kann.

»<l §. 108. Die Genehmigung der Aufsichtsbehördebei Contrahirung von Anleihen ist hier ausgelassen, und muß
nach Analogie des §. ä5 der G.-O. von 1850 ergänzt werden. Da in dem §. 103 nur von freiwilligen Veräußerungen
«on Gcmeindegrundstückenim Wege der öffentlichenLicitation, nicht aber von dem Verlaufe aus freier Hand, die Rede ist,
während die Gemeinden häusig in der Lage sich befinden, letztere Art der Veräußerung, der mit Weitläufigkeiten verbunde¬
nen, öffentlichenVersteigerung vorzuziehen, so muß auch hier die desfallsige Bestimmung des §. 95 der G.-O. vom Jahre
1845 aufgenommen werden.

»ll §. 132. Nach der G.-O. vom Jahre 1850 wird der Sammtgemcindcrath ans den von den Einzelgemeinden
gewählten Mitgliedern gebildet und die Zahl der Abgeordneten nach Verhältniß der Größe der Einzelgemeinden von dem
Bezirksrath bestimmt, wogegen nach §. 110 der rhcin. G.-O. vom Jahre 1845 die Bürgermeisterei-Versammlung aus den
im §. 46 daselbst näher bezeichnetenmeistbegüterten Grundcigcnthümcrn, den Vorstehern der zur Bürgermeisterei gehörenden
Gemeinden, und endlich aus gewählten Abgeordneten besteht.

Der Ausschuß hat sich für die letztgedachtcZusammenstellung des Sammtgemcindcraths, mit der Maßgabe auSgc»
sprechen, daß au die Stelle der im F. 46 der rhcin. G.-O. von 1845 genannten Meistbegüterten, nur diejenigen Grund»
eigcnthümer zu Mitgliedern des Sammtgemcindcraths berechtigt sein sollen, welche bis zu einem Sechstel der gcsammten
Gemeindcabgaben in ihren resp. Gemeinden zahlen.

Die Motive hierfür findet der Ausschuß darin, daß die Theilnahme der Vorsteher, welche ohnehin mit den Zustän»
den in ihren Gemeinden am besten bekannt sind, und schon als gewählte Gcmeinderäthc das Vertrauen der Gemeinde ge¬
nießen, auch die qualisicirtcsten Mitglieder des Sammtgcmeinderaths sein werden; daß ferner der größere Grundbesitz, wenn
auch nicht in dem früheren Umfange, doch eine seinen Verhältnissen angemesseneVertretung im Sanimtgemeiudcrath er»
halten muß.

»ll §. 143. Zweckmäßiger als diese Bestimmung ist die Vorschrift des §. 71 der rhein. G.-O. von 1845.
»<l 3. 150. Wie bereits für die Einzelgemeinden oben bemerkt worden, soll auch hier, nach Analogie des 8- 4

der G.-O. v. 1845, eine Erleichterung der Umgestaltung der bereits bestehenden Sammtgemeindc-Bezirte, wo die Verhält»
nisse dies erfordern, zugelassen weiden, indem die stelbstständigeEntwickelung der größeren Specialgcmcinden hierdurch wc>
scntlich gefördert wird.

Aus den vorstehend für nothwendig erachteten Abänderungen der G.-O. vom ll. März 1850 hat der Ausschuß
die Ueberzeugung gewonnen, daß, da die wesentlichstenBestimmungen dieses Gesetzes, den Verhältnissen der Rheinprovinz
nicht entsprechen, die in Vorschlag gebrachten Modifikationen aber, ohne gänzliche Umwandlung der G.-O. vom ll. März
1850, nicht geschehen können, es rathsam erscheint, die mit den bestehenden Zuständen und dcn wirklichen Bedürfnissen im
Einklang stehende rhein. G.-O. vom 23. Juli 1845 mit den nöthigen Abänderungen wieber einzuführen, resp, der für die
Rheinprovinz zu erlassenden neuen G.»O. zum Grunde zu legen.

Demgemäß hat der Ausschuß folgende Abänderungen der rhein. G.-O. v. 23. Juli 1845, in sofern erstere nicht
schon bei der obigen Begutachtung der Bestimmungen v. 11. März 1850 erwähnt sind, in Vorschlag gebracht; die in der
jetzigen Staatseinrichtung begründeten Abänderungen hierbei aber Übergängen.

uä §. 18 der rhein. G.-O. v. 23. Juli 1845. Die Genehmigung der Aufsichtsbehörde bei Einführung oder
Erhöhung einer jährlichen Abgabe für die Theilnahme an den Gemeindenutzungen erscheint nicht erforderlich, es ist vielmehr
die Bestimmung hierüber lediglich dem Gcmeinderath zu überlassen.

ml §. 19. Ebenso sollen die Streitigkeiten über die Theilnahme an den Gemcindenutzungen, soweit sie sich nicht
auf einen speciellen Nechtstitel gründen, von dem Gemeinderath ohne Einwirkung der Aufsichtsbehörde entschiedenwerden.

n«l §8- 23 und 98. Diesen 88- wird der §. 47 der G.-O. vom ll. März 1850 zu substituiren sein, indem
auf diese Weise die Selbstständigkcit der Gemeinde mehr gewahrt bleibt, auch die ergangcnc Ministerial-Instruktion sich
nicht als zweckmäßigbewährt bat.

»ll §. 25 muß die Vollstrcckbarerklärung der Rollen dem Bürgermeister überlassen bleiben. ,
u<l 8- 36. Hierfür ist der §. 5 der G.-O. von 1850 zu substituiren und soll für diesen Fall eine Ausübung des

Stimmrechtes durch Bevollmächtigte gestattet werden.
»cl 8- 46 soll nach der obigen Ausführung »6 §. 132 der G.-O. vom 11. März 1850 fortfallen.
»cl 8- 48 und 51. Die Wahl von Stellvertretern erscheint nutzlos.
»ll §. 50 wurde von einer Seite bemerkt, daß, nachdem der Ausschußden Grundsatz angenommen habe, daß jedem

wirklichen Interesse eine angemessene Vertretung in der Gemeinde gesichert werden müssc, es rathsam erscheine, auch den
Innungen und gewerblichen Genossenschaftenein Vertretungsrecht zu geben.

Der Ausschuß erklärte sich hiermit einverstanden und hoffte, daß dieser Grundsatz bei Erlassung der neuen G.-O.
die gebührende Berücksichtigungfinden werde.

Demnächst wurde von einer andern Seite angeführt, daß der eben bercgtc Grundsatz der Interessen»Vcrtretung so»
wohl rücksichtlich des großen Grundbesitzes, als auch in Betreff der größer« industriellen Anstalten mehr zur Geltung tom»
meu müsse, als dies bisher bei der Klassenciutheilung der beiden Gemeinde-Ordnungen von 1845 und 1850 geschehensei.

Diesem zufolge wurde folgender Antrag zur Abstimmung gebracht:
auf einstimmiges Verlangen der Hälfte jeder Wählerklasse kann die Klasse in zwei Abtheilungen getheilt werden,
von denen jede die Hälfte der von der Klasse zu wählenden Abgeordneten zu wählen hat,

und ist dieser Antrag durch Stimmenmehrheit zum Beschluß erhoben worden.
»ll §. 56 sind dieWahlstimmen mündlichzu Protokoll zu geben, wie dieS der §.23 der G.-O. vom Iahre1850 vorschreibt.
»ll F. 60 muß der 8. 134 der O.-O. v. Jahre 1850, der bessern Fassung wegen substituirt werden, ebenso
»ll F. 64 der §. 38 der G.-O. v. 1850.
»<l §. 104 soll die Einwirkung der Aufsichtsbehördefortfallen und die Ernennung von dem Bürgermeister allein ausgehen.
»>l §. 10? ist die Negulirung der Gehälter und der Entschädigung für Dienstunkosten der Bürgermeister der künf»
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tigen Provinzial'Vcrsammlung vorzubehalten und wird zu berücksichtigen sein, daß diesen Gemeindcbeamten, da wo es bisher
noch nicht der Fall sei, etwa durch Vergrößerung der Bürgermeistereibezirke,ein auskömmlicheresGehalt gewährt werde.

Eine Pflicht zur Pensionirung der vom Staate ernannten Bürgermeister kann selbstredendden Gemeinden nicht auf»
gelegt werden. Damit jedoch bei eintretender Dienstunfähigkeit die Zukunft dieser Beamten gesichertbleibt, wird die Grün»
düng eines Pensionsfonds durch Veitläge der? Vetheiligten und Zuschüsse des Staats anheim gegeben.

u»I §§. 114 —llg bleibt das Gutachten des Ausschussesdem besonderen Referat über die Kreis-, Bezirks« und
Provinzial'Ordnung vorbehalten.

Schließlich schritt der Ausschuß noch zur Erörterung der im Schlußsatz der Denkschrift enthaltenen Frage:
ob es angemessen zu erachten sei, durch eine OesetzeSvorlagcbei den Kammern unmittelbar die erforderlichen
Abänderungen der G.-O. vom 11. März v. I. herbeizuführen, oder durch eine GesetzcSvorlagebei den Kam»
mern der Provinzial»Vertretung die Befugniß zu übertragen, durch Beschlußfassungen, denen die Genehmigung
des Königs hinzutreten müsse, in gewissenzugewiesenenGrenzen die G.-O. vom 11. März v. I. mit Rücksicht
auf die besonderen Verhältnisse und Bedürfnisse der Nheinprovmz umzubilden?

und entschied sich einstimmig für die zweite Alternative.
Düsseldorf, am 13. October 1851.

Vorsitzender. Seulen. C. Haan. E. Graf zu Stolberg.
Graf v. Los. CompeS. Freiherr v. Leykam. C. Savoye.

Graf von Schaesberg. Noeggerath.
Referent: v. Buggenhagen. Iungbluth.

v. Haeften. Freiherr v. Salis'Soglio.

Neunte Plenarsitzung.
Verhandelt im Ständehaus zu Düsseldorf, am 18. October 1851.

Die Sitzung wird um 11 Uhr durch den LandtagS-Marschall, Freiherr» von Waldbott» Bässen heim »Vorn»
heim eröffnet.

Das Protokoll führt der Abgeordnete Iungbluth.
DaS Protokoll der vorigen Sitzung wirb verlesen, und ohne Einspruch genehmigt.
Ein Abgeordneter der Städte nimmt das Wort, und bemerkt, daß bei der Protokollführung von den beiden Pro«

tokollführern verschiedenverfahren werbe, indem der Eine die Namen der Redner jedesmal anführe, wogegen bieS von dem
Andern nicht geschehe. Es scheine ihm eine solche Verschiedenheitnicht angemessen,er wolle zwar weder daS Eine, noch das
Andere bestimmt beantragen, jedoch erscheine ihm eine Gleichförmigkeitbei der Protokollführung wünschcnSwerth,und er¬
suche er den Herrn LandtagS-Marschall, hierüber Bestimmungen zu treffen.

Ein anderer Abgeordneter der Städte schließt sich dem Antrage auf gleichförmigesVerfahren an, wünscht aber, daß
in Betreff der Referenten die Nennung der Namen in den Protokollen beibehalten werde.

Der LandtagS-Marschall erklärt, so sei es auch auf den frühern Landtagen gehalten worden, und bestimmt, daß au«
ßer den Referenten keine Redner namentlich aufgeführt werden sollen.

Der Marschall bemerkt weiter, daß ihm durch den Abgeordneten Seulen nachträglich eine Petition der Landräthe
von Kempen und Crefcld, wegen Ausbau der Crefcld-Roermonder Straße, zugekommensei, welche er dem 4. Ausschusse, als
Material bei Begutachtung gleichmäßiger Anträge übergebe.

Hierauf zeigt der Marschall an, baß folgende Referate, im Conferenz-Zimmer offen liegen:
1) Der Bericht des dritten Ausschusses, über den, mittelst Allerhöchster Proposition vorgelegten Entwurf eines neuen

Hypotheken-Gesetzes.
2) Bericht des fünften Ausschusses,über den Antrag des Abgeordneten Moritz, um gleichmäßige Verkeilung der

Weinbergö-Grundsteuer mit dem Ackerland.
3) Bericht des ersten Ausschusses,über den Antrag des Abgeordneten Dr. Würz er, den Beginn der Revision dcS

Katasters, nach den bestehendenGesetzen, betreffend. ,
4) Bericht des fünften Ausschusses, betreffend die Vertheilung des in der Rhcinprovinz zu entrichtendenBeitrags zu

den Kosten der Justiz-Verwaltung, Nro. 9. des AllerhöchstenPropositions-Dekrets.
Der Abgeordnete Schniewind trägt hierauf, im Namen des 1. Ausschussesdie, an des Königs Majestät ge»

richtete Adresse und die dazu gehörige Denkschrift vor, enthaltend die Beschlüsseder Provinzial'Vcrsammlung, wegen Er»
richtung der Provinzial-Hülfs-Kasse.

Adresse und Denkschrift werden ohne Widerspruch genehmigt, und beide in Abschrift, als Anlagen, dem Protokoll
beigefügt.

Hieraus wirb die Berathung über das Gutachten des 2. Ausschusses,betreffend die Abänderungen in der Gemeinde»,
Ordnung vom 1l. März 185!) fortgesetzt.

Berichterstatter ist der Abgeordnete von Haeften.
Ein Abgeordneter der Städte bemerkt, eö sei in der letzten Sitzung die Berathung über die durch die Königlichen

Propositionen angedeutenden Abänderungen zu Ende gebracht; er erachte die Versammlung nicht für befugt, in der Berathung
weiter zu gehen, und erlaube sich deshalb den Antrag, die Versammlung darüber zu befragen, ob sie überhaupt in ihrer Be»
rathung über die Königlichen Propositionen hinausgehen, und sich noch über weitere Abänderungen aussprechenwolle.
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Der Marschall erklärt, er werde dies nicht thun, sondern die weitere Verhandlung nach dem Ausschuß-Gutachteu
leiten, und jedem überlassen, bei den Abstimmungen über die einzelnen Positionen und Vorschläge dafür oder dagegen zu
stimmen.

In Verfolg des Ausschuß-Bericht«, fährt der Referent fort, ncl F. i. der Gemeinde-Ordnung von t850, und wird
der Antrag desselben, ohne Widerspruch, angenommen.

»cl §. 4. Nach dem Vortrag des Referenten, erklärt ein Abgeordneter der Städte, das, er, nachdem der Antrag,
keine weiteren Abänderungen der Gemeinde-Ordnung zu berathen, von dem Marschall zurückgewiesen sei, bei allen Fragen
mit Nein stimmen werde.

Der Redner wird vom Marschall mit dem Bemerken unterbrochen, daß es hierzu keiner besondern Erklärung und
Motivirung bedürfe, und daß nur eine Discussion über den jedesmal der Berathung unterzogenen Vorschlag zulässig sei.

Ein Abgeordneter der Städte spricht die Ansicht aus, daß es zweckmäßig erscheine, bei den von der Versammlung
zu fassenden Beschlüssen, die gewünschten Abänderungen nur anzudeuten, sowie dies auch im Ausschuß-Gutachten geschehen sei,
nicht aber die einzelnen Artikel wörtlich abzufassen, Diese Ansicht wird, nach einigen zustimmenden Bemerkungen des Mar»
schalls und des Berichterstatters, als leitend angenommen.

Ein Abgeordneter der Landgemeinden, spricht sich gegen eine jede Beschränkung des, nach der Gemeinde-Ordnung
von 185N bestehenden Wahlrechts aus, möge diese durch Erhöhung deS niedrigsten Census oder auf andere Weise beabsichtigt
werden. Er erkennt in der Drci-Klasscn-Thcilung zureichende Vertretung aller Interessen.

Der Vorschlag des Ausschusses, die Bestimmungen des 8- 33. der Gemeinde-Ordnung von 1845, mit Aufhebung
des Unterschiedes zwischen Stadt» und Landgemeinden zu substituircn, wird durch die Majorität angenommen. Ebenso der
vom Ausschuß vorgeschlagene Znsatz, eine dritte Kategorie von Meistbecrbtcn, welche auch, ohne ein Wohnhaus in der Ge»
meinde zu besitzen, darin wohnen, und einen Haupt-Grundstcucrbctrag von mindestens fünf Thaler jährlich entrichten.

nc! §§. 1« und 74.

Ein Abgeordneter der Städte erklärt sich gegen den Vorschlag des Ausschusses, ans dem Grunde, weil, wenn die
Hälfte der OcmeinderachS-Mitgliedcr zugleich ausscheiden, zu fürchten stehe, daß zu viele, mit den Geschäften und der Ver¬
waltung unbekannte, neu hinzutreten könnten, was namentlich in größeren Städten leicht eintrete, wo fortbestehende Commis¬
sionen, für manchmal Jahre lang, andauernde Geschäftszweige gebildet würden.

Zwei andere Abgeordnete der Städte können diese Bedenken nicht theilen, indem die Erfahrung gelehrt habe, daß
neu gewählte Mitglieder, wenn sie nur guten Willen und Fleiß besäßen, im Gcmcindcrathe und in der Verwaltung recht
gute Dienste leisten.

Der Antrag des Ausschusses wird demnach fast einstimmig angenommen.

2<l 88- 21 und 79. 24 und 82.

wird daS Ausschuß-Gutachten ebenso, ohne besondere Discussion, angenommen.

uä §. 45.
Ein Abgeordneter der Städte beantragt, daß der Referent, bei der Berichterstattung, jedesmal die betreffenden §§.

vorlesen möge, welches auf mehrfachen Antrag geschieht.
Das Ausschuß-Gutachten wird fast einstimmig angenommen,

nc! 88. «2, l>3, 12N, 12l.

Ein Abgeordneter der Städte und der Ritterschaft sprechen sich für das Majoritäts-Gutachtcn des Ausschusses aus,
weil in dringenden Fallen die Zeut nicht gestatte, die Genehmigung der Aufsichts-Behördc zu außerordentlichen Verwendungen
einzuholen. Gebe man dem O.meinderath die Bcsiigmß, die Etats sclbstständig festzustellen, so könne man ihm die Befug«
niß, außerordentliche Ausgaben zu beschließen, ohne Bedenken einräumen.

Ein Abgeordneter der Städte erwidert, daß in der Regel in den Etats eine bestimmte Summe, zu unvorgcschenen
und außerordentlichen Ausgaben, aufgenommen sei, welche in den meisten Fällen ausreiche. So plötzliche Bedürfnisse kämen
fast nie vor, zu denen die Genehmigung der Aufsichtsbehörde nicht vorher nachgesucht werden könne. Er müsse sich daher
für das Minoritäts-Gutachten erklären.

Ein Abgeordneter der Ritterschaft bemerkt, die Etats seien die Grundlage zu den nöthigen Ausgaben, ihre Prüfung
und Feststellung geschehe, nach reiflicher Berathung, sie müßten zur Einsicht der Gemeinde-Angehörigen offen gelegt werden.
Dies alles könne bei der Beschießung außerordentlicher Ausgaben nicht statt finden, cS sei daher nöthig, die möglichsten Be»
schränkungen herbeizuführen. Die Gemeinden seien überhaupt, nur als Minderjährige zu betrachten, die Abgaben hätten jetzt
schon eine fast nicht zu erschwingende Höhe erreicht, und müsse daher jede mögliche Willlühr, in der Verfügung über daS
Vermögen der Steuerpflichtigen, vermieden werden.

Ein Abgeordneter der Städte hält die Vermeidung von Etats-Uebcrschrcitungen, nach seiner langjährigen Erfahrung
für unvermeidlich.

Zwei Abgeordnete der Landgemeinden sind der Ansicht, daß, je freier die Gemcinderäthe in ihren Veschlußnahmen,
seien, sie desto vorsichtiger mit der Verwaltung des Gemeinde-Vermögens und in der Beschießung außerordentlicher Ausgaben
zu Werk gingen. Es habe sich dies sogar, in vielen Fällen bewiesen, wo nicht gerade die Meistbcstcucrten den Gemeinde-
rath bildeten.

Bei der Abstimmung entscheidet sich die Majorität für Annahme des Minorität«-Gutachtens des Ausschusses und
für Annahme der Bestimmung im §. Ull. der Gemeinde-Ordnung von 1845, wonach zu außerordentlichen Ausgaben die Zu-
stimmuug der Aufsichtsbehörde erforderlich ist.
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»cl z§. «5 und 123.

wird das Ausschuß-Gutachten, ohne Einspruch, angenommen.
»6 §. 68.

Ein Abgeordneter der Landgemeinden und der Ritterschaft. In den meisten Fallen habe die Erfahrung gelehrt,
daß in kleinen Gemeinden, wo sämmtliche Mcistbeerbten den Gcmcindcrath bilden, es säst unmöglich sei, diese in beschluß¬
fähiger Zahl zu versammeln. Eine solche Bestimmung sei daher völlig unpraktisch.

Nach einer erläuternden Bemerkung des Referenten, wird das Ausschuß-Gutachten durch Majorität angenommen.
» ä §. l N 8.

ebenso ohne Widerspruch.
»<i §. 132.

wird das Ausschuß-Gutachten, ohne Discussion, fast einstimmig, angenommen.

llll §. 143.
wird das Ausschuß-Gutachten einstimmig,

und nl! §. 153.
gegen drei Stimmen angenommen.

Hierauf wurde zur Berathung über die, im Ausschuß-Gutachten ferner berührten Artikel der rheinischen Gemeinde-
Ordnung von 1845 übergegangen.

l> <l §. 18 der Gemeinde-Ordnung von 1845,
Ein Abgeordneter der Ritterschaft ist gegen das Auoschuß-Gutachten, indem die Gemeinden, insbesondere die ver¬

mögenderen, zu sehr geneigt sind, sich abzuschließen, und dadurch die allgemeinen Gesetze, über die Freizügigkeit, zu leicht
verletzt würden.

Ein anderer Abgeordneter der Ritterschaft findet daö Ausschuß-Gutachten ganz analog, mit der beanspruchten Autonomie
der Gemeinden. Er wünscht allgemeine Bestimmungen, wonach die Gemeinden über die Aufnahme neuer Mitglieder, selbst
beschließen können. Die allgemeine und volle Freizügigkeit sei gefährlich und muffe beschrankt werden.

Zwei Abgeordnete der Ritterschaft bemerken, es handle sich nicht von der Freizügigkeit, soudern nur-von dem Recht
der Nutzung an dem Gemeinde-Vermögen.

Referent erläutert, daß die Interessen der Aufsichtsbehörden uud der Gemeinden ganz verschieden seien. Erstere
hätten die Pflicht, die Landcsgesetzc über die Freizügigkeit, als Staatsbeamte zur Geltung zu bringen, ihre Entscheidungen
würden daher sehr häusig, gegen das Interesse der Gemeinten geschehen.

Ein Abgeordneter der Städte erklärt, daß die Festsetzung eines entsprechenden Eintrittsgeldes sich in seiner Vater¬
stadt bcwäbrt habe.

Ein Abgeordneter der Ritterschaft. Es handle sich allerdings nur von dem Recht der Mitbenutzung des Gemeinde-
Vermögens, nicht jeder Einziehende habe hierzu ip«a juru das Recht, und könne ein solches nur durch ein Eintritts- oder
Einkaufsgeld erwerben, über dessen Festsetzung den Gemeinden die größtmöglichste Autonomie gewahrt werden müsse.

Das Recht, in eine Gemeinde einzuziehen, sei unabhängig von dem Recht, das Gemeinde-Vermögen mit zu benutzen.
Ein Abgeordneter der Städte.
Die Ansicht des Vorredners scheine allerdings die richtige zu sein, und es sollte deshalb der bezogene F. 18. eigent¬

lich ganz wegfallen. Die Bestimmungen der Gemeinde-Ordnung von 1850, wegen eines zu errichtenden Eintrittsgeldes, ver¬
diene aber den Vorzug, vor denen, in der Gemeinde-Ordnung von 1845, weil erstere die Feststellung nur, nach dem Ver¬
hältniß des vorhandenen Gemeinde-Vermögens gestatten. DaS Gesetz über die Freizügigkeit ist ein Grundgesetz des ganzen
Staates. Dieses Grundgesetz wird durch Erlegung eines Eintrittsgeldes alterirt. Der Gemcinderath von Köln habe nach
reiflicher Erwägung beschlossen, ein Eintrittsgeld, von neu anziehenden Personen, nicht zu erheben.

DaS Beispiel einer Nachbarstadt, in der ein Eintrittsgeld erhoben werde, habe erwiesen, daß die Armen sich in
der Umgegend in Massen häufen, eine solche Anhäufung sei schädlicher, als wenn das Einzugsrccht unbeschränkt sei. Solle
aber einmal ein Eintrittsgeld bestehen, so müsse der Aufsichtsbehörde, das Recht der Feststellung verbleiben, damit nicht die
eine Gemeinde auf Kosten der andern, beeinträchtigt, und das allgemeine Grundrecht der Freizügigkeit illusorisch gemacht
werde.

Nach verschiedenen Bemerkungen, einzelner Abgeordneter, daß es sich nicht von einer Verletzung der Freizügigkeit,
sondern nur davon handele, wie das Recht, das Gemeinde-Vermögen mit zu benutzen, zu erwerben sei, worüber Bestimmun¬
gen zu treffen, den Gemeinden selbstständig zustehen muffe, wird noch von einem Abgeordneten der Städte hervorgehoben,
daß er sich für die Genehmigung durch die Aufsichts-Behörde entscheiden müsse. Es könne, um dies durch ein Beispiel zu
erläutern, der Fall eintreten, daß eine Gemeinde, eine Weide besitze. Sei nun der Gemeinderath aus vielen Viehbesitzern
zusammen gesetzt, so tonne leicht ein Beschluß gefaßt werden, daß nur diejenigen Einwohner, welche Vieh besitzen, entwe¬
der unentgeldlich, oder nur gegen eine kleine Abgabe, den Nutzen von der Weide bezögen, dagegen aber alle anderen, davon
ausgeschlossen würden.

Bei der Abstimmung wird das Ausschuß-Gutachten abgelehnt und die Frage:
Ist bei Einführung oder Erhöhung einer jährlichen Abgabe für die Theilnahme an den Gemeinde-Nutzun¬

gen die Genehmigung der Aufsichtsbehörde erforderlich? wird von der Mehrheit bejaht.
Ebenso wird »<l F. 19. dem Ausschuß-Gutachten entgegen, die Genehmigung der Aufsichtsbehörde beschlossen.
l"l §z. 23 und 98 wird das Ausschuß-Gutachten genehmigt,
ncl W. 25, 36, 46, 48 und 51 ebenso.
litl 8> 5U. Wird von einem Abgeordneten der Ritterschaft, ein Abändcrungs-Vorschlag zu dem letzten Aliuia del

Seite 7 und erstem Antrag der Seite 8 des AusschußberichtS eingebracht:
(Siehe l'nss. 24.)
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Wenn in Gemeinden, unter 300N Seelen, diejenigen Wähler der ersten Klaffe, welche zusammendie
Hälfte der gesammten Steucrbeträge, dieser Klaffe aufbringen, einstimmig solches verlangen, so ist die erste
Klasse, in zwei gleiche Unterklaffen zu theilen, deren jede für sich die Hälfte der, von dieser Klaffe zu wählen»
den Gemeinde-Vertreter, zu wählen hat.

Nachdem der Antragsteller seinen Abänderungs-Vorschlag näher erläutert und der Referent sich zustimmend darüber
ausgesprochen hat, wird noch von einem Abgeordneten der Städte bemerkt, daß er den Abänderungs-Vorschlag, um so mehr
unterstütze, als die allgemeine Fassung im Auoschußbcrichtundeutlich sei. — WaS die Innungen und Genossenschaftenbe¬
treffe, so erscheinees nicht statthaft, diesen eine besondere Vertretung im Oemeindcrathe zu statuiren, indem ihre besondere
Interessen-Wahrung, durch die Theilnahme der einzelnen Mitglieder an den Gemeinderaths'Wahlen, genügend bewahrt sei.
Die Theilung für alle drei Wähler-Klassen zu gestatten, werde zu unvermeidlichenKonflikten führen und sei gefährlich, ins»
besondere für größere Gemeinden.

Der Antrag eines Abgeordneten der Ritterschaft, das Recht der Theilung der ersten Wähler»sslasse auf Gemeinden,
bis zu 5UU0 Seelen auszudehnen, wird nicht unterstützt und der Abänderungs-Vorschlag, so wie er oben wörtlich angeführt
ist, in Stelle deS Ausschuß-Gutachtens, fast einstimmig angenommen.

«(! §§. 56, 60, 64 und 104 werden die Ausschuß-Gutachten, durch große Majorität, ohne besondere DiScussion,
angenommen.

»ä §. 107.
Ein Abgeordneter der Städte bemerkt, nach einem früheren Beschluß, sei da« Recht, die Bürgermeister zu wählen,

in den Gemeinden, von weniger als 1U,UU0 Seelen, weggefallen. Der gewählte Bürgermeister habe nach Ablauf einer
zwölfjährigen Dienstzeit PensionS-Anspruch,werde er nach Ablauf der zwölf Jahre, wieber ernannt, so erlöschedadurch sein
Pensionsrecht. Es sei dies eine zu große Beeinträchtigung, es müsse der PensionS-Anspruchfür die gewählten Bürgermeister
auch für die Zukunft erhalten bleiben, und sei dieserhalb Bestimmung zu treffen.

Ein Abgeordneter der Ritterschaft will dem Inhalt deS §. 107 entgegen, welcher ein Malimum der Besoldung
bestimme, ein Minimum von drei Silbergroschen auf jeden Kopf der Bevölkerung, festgesetzt haben. Die Erfahrung habe
gelehrt, daß die Bestimmung eines Marimalbesoldungs-Satzes, nicht tauge und daß in den meisten Fällen, die drei Groschen
pro Kopf, nicht ausreichend seien. Bei den sehr vermehrten Arbeiten und Anforderungen an die Bürgermeister, habe man
in vielen Gemeinden den Satz von drei Silbergroschcn schon jetzt überschritten.

Ein Abgeordneter der Städte ist der Ansicht, daß die Gcmeinicn nach Ablauf der zwölfjährigen Wahlperiode, von
der Pensionspflicht gegen die Bürgermeister frei seien, diese aber auf den Staat, der das Erncnnungsrecht erwerbe, übergehe.

Nach mehrfachen Erörterungen erklärt sich die Versammlung, mit den vorhin ausgesprochenenAnsichten einverstanden.
Da es aber nicht ihre Aufgabe sei, die einzelnen Gesetzes.Artikel abzufassen, vielmehr nur allgemeine gutachtliche

Bestimmungen zu treffen, so wurde der im Ausschuß-Gutachtenallgemein hingestellte Grundsatz als richtig erkannt.
»6 §8> l>4—Hg wird das Ausschuß-Gutachten ohne Discussion angenommen und hiermit die Berathung über

die Gemeinde-Ordnung geschloffen.
Hiernach ist die Berathung über die KöniglicheProposition Nr. 8, betreffenddie Zuschläge, zu der Grund», Klaffen,

und Einkommensteuer und der Gewerbesteuer, so wie zur Schlacht» und Mahlstcuer für den Bezirksstraßen-Fonds, an der
Tagesordnung.

Der Abgeordnete Veemclmanns erstattet den Bericht, Namens des 4, Ausschusses, welcher in seinem ersten
Schlußsatz dahin lautet:

die Versammlung wolle beschließen, daß künftig von allen directen Steuern, einschließlich der
neuen Klassen» und kla ssifizirtcn Einkommensteuer, so wie von der Schlacht» und
Mahlsteuer, derselbe Prozent-Satz an Zuschlägen für den BezirkSstraßen»FondS erhoben
werden soll, jedoch unter der Beschränkung, daß jedem Steuerpflichtigen für die gleich»
zeitig zu entrichtende M ahl» und Schlachtsicuer jährlich, dieSummc von zwanzig Thalern,
in Abrechnung gebracht und nur der nach diesem Abzug, übrig bleibende Steuerbetrug,
mit dem Zuschlage belegt wird.

Ein Abgeordneter der Landgemeinden will diesen Abzug, nicht statuiren, vielmehr muffe der volle Einkommensteuer»
Satz, auch in den mahl- und schlachtstcucrpflichtigen Orten, mit dem Zuschlage belegt werben.

Ein Abgeordneter der Ritterschaft will dagegen die Einkommensteuer, gänzlichvon den Zuschlägen freilassen, weil
diese Steuer schon an und für sich, den Charakter einer doppelten Steuer trage und aus Einkommen hervorgehe, welches
bereits durch Grund- oder Gewerbesteuer besteuert sei. Es könne auch die Einkommensteuer, der Klassensteuer, nicht gleich
gehalten werden, welche ihrem Ursprünge nach, nichts anders sei, als eine Konsumtionssteuer, sie sei an die Stelle der auf¬
gehobenen Accise, als Aequivalent der in den Städten beibehaltenen Accise, der Schlacht» und Mahlsteuer getreten.

Hiergegen wird von verschiedenenRednern bemerkt, daß bei Berechnung des Einkommens, die gezahlten Steuern
in Abzug kämen, eine doppelte Besteuerung, also nicht stattfinde, daß auch die Einkommensteuernichts anders sei, als eine
veränderte Klassensteuer,ohne feststehendehöchste Stufe, daß wenn die Einkommensteuervon den Zuschlägen frei bleibe, eine
Menge reicher Leute, insbesondere Kapitalisten gar keine Beiträge zu zahlen hätten, wogegen die Grund» und Gewerbesteuer,
zu schwer belastet werden würden.

Ein Antrag, die Klassen- und die Einkommensteuer,nicht zu belasten, bleibt unberücksichtigt.
Ein Abänderungs-Vorschlag eines Abgeordneten der Ritterschaft, daß künftig von allen direkten Steuern,

einschließlich der neuen Klassen« und klassi fizirtcn Einkommensteuer, letztere jedoch nur insoweit
selbige auf Einkommen ruht, welches der Steuerpflichtige aus Gewerbebetrieb, Kapital» und
Grundbesitz innerhalb des Kommunal'Verbandes, zu dessen Nutzen die Steuer gezahlt wird, be»
zieht, wird hierauf eingebracht.
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Von einem Abgeordneten ber Ritterschaft wird ein Vcrtagungs-Antrag eingebracht, weil einmal die Sache selbst
nicht vollständig aufgeklärt, dem Anscheinenach, nicht mehr zwei Drittheile der Mitglieder anwesend und die Versammlung
hiernach nicht mehr beschlußfähigsei.

Der Landtags-Marschall veranlaßt hierauf den Namens-Aufruf, welcher crgicbt, daß cinundscchszigMitglieder an»
wescnb sind und die Versammlung vollkommenbeschlußfähigist.

Die Liste, worin die Fehlenden vermerkt sind, wiro dem Protokoll beigelegt.
Von einem Abgeordneten der Ritterschaft wird bemerkt, daß »ach Inhalt der Ministerial-Instruction, wegen Ber».

fung der diesmaligen intermistischcnProvmzial-Vcrtretung, ausdrücklichbestimmt sei, daß es der Anwesenheit von zwei Dritt¬
theil der Mitglieder, zur gültigen Bcschlußnahme, nicht bedürfe, der Namens-Äilfruf habe daher nicht zu geschehen brauchen.

Der LandtagS-Marschall entgegnet: Es sei ihm dies alles wohl bekannt. Es liege aber im Interesse der Versamm¬
lung, zu wissen, und festzustellen,welche Mitglieder sich entfernt hätten, und er wünsche demnach, keine Minoritäts-Veschlüsse
geschehen zu lassen.

Es wird hierauf in der Diskussion über den eingebrachten Abänderungs-Vorschlag fortgefahren, welcher von dem
Antragsteller und mehreren anderen Rednern vertheidigt wird.

Diesem entgegen, wird aber insbesondere, abgesehen von der Richtigkeit oder Unrichtigkeit des Vorschlags, hervor¬
gehoben, daß die Ausführbarkeit desselben praetisch nicht zu erkennen sei.

Ein Abgeordneter der Landgemeinden bemerkt noch zusätzlich, daß die Aufbringung der gemeinsamen Bedürfnisse-
nach gerechten Grundsätzen gewiß von einem Jeden gewollt werde. Er bitte aber wegen theoretischerPrinzipien die Mittel
nicht z» schmälern, und gebe zu bedenken, daß wohl 5>0 Anträge auf Straßenbanten eingegangen seien. Ihm blute das Herz,
den Schrei der Nothwendigkeit zu hören, und aus Mangel an Mitteln unbeachtet lassen zu müssen. Es ständen die Verbi».
dungs-Mittcl, Zwischen den kleineren Orten, in keinem richtigenVerhältniß, zu denen der größeren Städte, welche durch Eisenbah¬
nen und Wasserstraßen verbunden, die alleinigen Stapelplätze des Reichthums seien. Die Verbindungsmittel seien qlcich dem
Vlut-Umlauf im menschlichen Körper, finde dieser nicht gleichmäßig statt, so werde der Organismus des Ganzen gestört , iu-
dem die vernachläßigtcn Theile allmählig zu Grunde gingen. Er hoffe, die hohe Versammlung werde einen kräftigen Orga-
uismus, in allen Theilen der Provinz zu fördern streben.

Hierauf wird nach geschlossenerDlscussion der eingebrachte Abändcrnngs-Vorschlag zur Abstimmung gebracht, und
von der Mehrheit abgelehnt, dagegen aber der Antrag des Ausschussesangenommen.

Der zweite Antrag des Ausschussesgeht dahin:
daß der im §. 8 des Regulativs vom 20. Januar <84-l bestimmte Marimal-Zuschlag
von fünf Prozenten, von allen direkten Steuern, einschließlich der neuen Klassen- und
klassifizierten Ein komm cnsteuer, so wie von der Mahl- und Schlachtsteiler, unter Be¬
rücksichtigung der für letztere nci l beschlosseneu Modifikation, einstweilen beizube¬
halten sei.

Auch dieser Antrag wurde von der Mehrheit angenommen.
Hiernach wird zur Verhandlung über den Antrag des Abgeordneten Vudde, um Erleichterung von Förmlichkeiten

bei Civil-Ehen, und um Rückgabe der alten Kirchenbücherübergegangen.
Referent ist der Abgeordnete La comblet, welcher Namens des 3. Ausschusses und aus den, im Bericht angeführ«

ten Gründen, die Abweisung beider Vorschläge beantragt.
Der Antragsteller befürwortet seinen ersten Antrag hauptsächlichaus dem Grunde, daß die Forderungen des Gesetzes

zu weit gingen. Wenn gleich Pflicht und Religion gebieten, vor der Vcrhcirathung den Rath der Eltern einzuholen, so sei
es in den meisten Fällen, nach dem Ableben der Eltern, nicht möglich, die Zustimmung der Groß-Eltern, resp, deren To°
deöschcine beizubringen. Weigere der Civilstands-Beamte die Schließung der Ehe, so seien häufig wilde Ehen die Folgen;
diesem Uebel müsse gesteuert werden, damit die Unsittlichkcitnicht einen noch höheren Grad erreiche, wie dies bereits nament¬
lich in bevölkerten FabrikS-Gegcnden der Fall sei. Er verlange die Aufhebung der erschwerenden Förmlichkeiten, nur bei
einem Alter von 30 Jahren.

Wer 3l) Jahre alt sei, bei dem könne man im Zweifel annehmen, daß er selbstständig,und daß seine Großcltcrn
todt seien.

Ein Abgeordneter der Städte hebt insbesondere hervor, daß man sich sorgfältig hüten müsse, an Gesetzenzu rütteln,
welche auf Hcilighaltung der Familie, auf Ehrfurcht vor den Eltern und den Ahnen zielen. Es sei ja auch nicht erforder¬
lich, die Todesschcine der Großeltern beizubringen, sondern der Civilstands-Beamte habe sich nur zu überzeugen, ob die Groß¬
cltcrn noch am Leben sind oder nicht, es hängt von ihm ab, sich diese Ueberzeugung zu verschaffen. Ucberhaupt könne er die
gerügten Uebclstande, in dem vorgebrachten Maße, aus eigener Erfahrung nicht erkennen.

Der erste in der Petition enthaltene Antrag, nämlich die Vorschrift über die Nothwendigkeit des großcltcrlichen
Konsenses bei 30 Jahr alten Nrautslcuteu aufzuheben, wird hierauf zur Abstimmung gebracht, und durch die Mehrheit
abgelehnt.

Der weitere Antrag aber, so weit er sich auf den elterlichen Cousens bezieht, vom Antragsteller zurückgenommen.
Der Berichterstatter erläutert hierauf den Antrag in Bezug auf die Rückgabe der alten Kirchenbücheran die Ge

meindcn, und trägt schließlich, aus den im Ausschuß-Gutachten ausführlich angegebenen Gründen, auch auf Verwerfung
dieses Antrags an.

Nach mehrfachen Erörterungen durch verschiedeneRedner für und gegen den Antrag, entscheidet sich die Versamm¬
lung dahin, daß die Aufbewahrung in den Archiven der Landgerichte mehr Sicherheit gewähre, als bei den einzelstehenden
Bürgermeistern, und daß eine besondere Beeinträchtigung des Publikums dadurch nicht bestehe.

8
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Bei der Abstimmung wird auch dieser zweite Antrag der Petition, durch die Mehrheit abgelehnt.
Hierauf steht die Verhandlung des Antrags des Abgcortucten Schuhmacher, wegen Errichtung einer Ansbewah-

rungs-Anstalt für unheilbare Irren, auf der Tagesordnung.
Die Verhandlung muß aber wegen Abwesenheit des Referenten, l>r. Würz er, vertagt werden.
Es wurde darauf zur Berathung über die Antrage des Abgeordnete» Vudde, wegen Abänderung der §8. 9 und

14 der Subhastations-Orduung, übergegangen.
Bericht-Erstattcr ist der Abgeordnete S tup p, welcher Namens des 3. Ausschusses,das abgefaßte Gutachten aussühr.

lich entwickelt, und schließlichdahin autragt, beide Anträge zu verwerfen.
Die Versammlung entscheidet sich mit allen gegen 8 Stimmen, für das Ausschuß-Gutachtenund für Verwerfung

der beiden Anträge.
Hiermit ist die'heutige Tagesordnung beendet.

Die nächste Sitzung wird auf Montag den 2U. d. MtS. um 12 Uhr festgesetzt und folgende Gegenstände auf die
Tagesordnung gebracht.

1) Die Etats der Proviuzial-Fcuer-Versichcrungs.Sozietät.
2) Bericht über den Entwurf eines nenen Hypotheken-Gesetzes.
3) Wahl der Mitglieder des Kuratoriums für die Provinzial°Hülfs»Kasse.

Schließlich zeigt der Landtags>Ma«schallnoch an, daß der Bericht des 7. Ausschussesüber die Verwaltung der Ir-
renhcil-Anstalt zu Siegburg, im Confcrcnz-Zimmcr offen gelegt sei.

Schluß der Sitzung um 4^ Uhr.

Anlaste
zum 9. SiVunqs-Protololl

vom !8. Octobcr 185!.

Merdurchlauchtigster, großmächtigster,
Allergnädigstcr König und Herr!

Euer Majestät haben die Gnade gehabt, mittelst AllerhöchsterBotschaft vom 7. April 1847 den damals zum Ver¬
einigten Landtage versammelte!»Ständen den landesväterlichen Entschluß zu eröffnen, für die Kultur und den Verkehr in der
Monarchie, so wie zur Beförderung des so heilsamen Sparkasscnwcsens in sämmtlichcu Provinzen, Provinzial°Hülfs-Kassen,
ähnlich derjenigen, welche in der Provinz Westphalen mit gesegnetemErfolg, seit dem Jahr 1831 besteht, unter ständischer
Verwaltung zu begründen, und demnächstdie erforderlichen Propositionen an die Provinzialstände ergchen zu lassen.

Es sind seitdem Jahre schwerer Stürme über unser geliebtes Vaterland dahin gezogen, und wenn es Euer Majestät
Ministerium, nach Wiederherstellung ruhigerer Verhältnisse, jetzt möglich geworden ist, sich den materiellen Interessen der ein¬
zelnen Provinzen, wieder mehr zuzuwenden, und demnach zur Errichtung der Provinzial-Hülsskasse für die Nbeinprouinz der
treugehorsamsten Versammlung zur diesmaligen Wahrnehmung provinzieller Interessen, die betreffenden Propositioncn zugehen
zu lassen, so finden sich unterthänigst Unterzeichnetegedrungen, in innigster Uebereinstimmung mit dem Vereinigten Landtage
von 1847, Euer Majestät zunächst den ehrerbietigsten Dank, für die Errichtung dieses Instituts, auch in der Nheinprovinz
auszusprechen,dessen Wichtigkeit und Bedeutung zur Hebung des Wohlstandes unserer Provinz von der treuergebensten Ver¬
sammlung in vollstem Maaße gewürdigt wird — und sodann ihre große Befriedigung und Anerkennung einer sorgfältigen
Verwaltung, Seitens der hohen Staatsrcgierung darüber an den Tag zu legen, daß der, der Rheinprovinz zur Errichtung
einer Provinzial-Hülsskasse zugewiesenenFonds, unerachtet der Stürme der letzten Jahre nicht allein nicht berührt, sondern
durch Zinsen noch bedeutend angewachsen ist.

Nachdem nun treu gehorsamst versammelte Vertreter der Provinz, sich der sorgfältigsten Prüfung und Begutachtung
der AllerhöchstenProposition, wegen Errichtung der Provinzial-Hülfskasse unterzogen haben, beehren sich dieselben, in der An¬
lage das Resultat ihrer Berathungen am Throne Euer Majestät mit der gehorsamsten Bitte niederzulegen:

daß es Euer Majestät gefallen wolle:
„Die Provinzial-Hülfskassc für die Rhcinprovinz baldmöglichst ins Leben treten zu lassen."

In tiefster Ehrfurcht ersterben Euer Majestät treu gehorsamste Mitglieder der, zur diesmaligen Wahrnehmung der
Provinzial-Vertretnng berufenen Versammlung.

Düsseldorf, den 13. October 1851.

Denkschrift
als Anlage zu der Adresse an Seine Majestät, die zu errichtende Provinzial-Hülfskassc für die

Nheinprovinz betreffend.

Zur Berathung der AllerhöchstenProposition, wegen Errichtung der Provinzial-Hülfskassc, waren der zur diesmal,'«
gen Wahrnehmung der Provinzial-Vertretung berufenen provinzialständischenVersammlung, folgende Vorlagen übergeben,
welche demnach als das Material ihrer speciellen Berathung zu Grunde gelegt wurde, nämlich:
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1) Denkschrift in Betreff der rheinischenProvinzial-HülfSlasse, vom Königlichen Herrn Landtags- Commissar, s'« ll»tn
Düsseldorf, den 28. September 1851.

2) Denkschrift über die Benutzung der Provinzial.Hülfskasse, zur Beförderung landwirthschaftlicherGrundverbcsserungen,
^e Mo Berlin, den 31. August 1851.

3) Entwurf des Statuts der rheinischen Provinzial>Hülfskasse.
4) Entwurf der Geschasts-Anwcisungfür die Direction der rheinischenProvinzial-HülfSlasse.

Die beiden genannten Denkschriften unterlagen der sorgfältigsten Beachtung und kann sich die Versammlung mit den
verschiedenen,dort näher entwickeltenAnschauungen,durchgehend«einverstanden erklären; speciell spricht sich die Versammlung
durch die Annahme des §. 5 der Geschäfts-Anweisung (Schluß von nüne» I.) ganz übereinstimmendmit der, im Königli»
chen Ministerium für landwirthschaftliche Angelegenheiten ausgearbeiteten Denkschrift aus — und hofft, daß der rheinischen
Provinzial-HülfSlasse, nach den in ihren Statuten festgestelltenMarimcn, Gelegenheit geboten werde, auch in Unterstützung
ländlicher Interessen viel Ersprießliches zu leisten.

Bei Berathung der einzelnen Paragraphen des Entwurfs des Statute« der rheinischen Provinzial-Hülfskasse be»
schloß die Versammlung, folgende Zusätze, resp. Abänderungen zu beantragen.

Zu
§. 1 wird die Stadt Cöln als Sitz der Provinzial-HülfSlasse bestimmt und zwar aus folgenden Gründen:

Zu einer gedeihlichenEntwickelung des Instituts der Hülfskasse, ist vor allen Dingen ein leichter Gcldvcrkehr noth»
wendig; in Cöln ist derselbe mehr, als an irgend einem andern Platze unserer Provinz, durch die Königliche Bank und die
vielen und bedeutenden Banquiers-Häuser dargeboten, mit denen wohl der bei weitem größte Theil der Gewerbtreibenden
der Nhcinprovinz in Verbindung steht, wodurch vielfach Geldumsätze mit der Hülfskasse vermittelt werden könnten. Außer»
dem liegt Cöln, ziemlich im Mittelpunkt der Provinz und in der Nähe Aachens und des Wuppcrthalö, durch deren bereit«
in größerer Ausdehnung bestehenden Spar- und Prämien-Kassen, ein ansehnlicher Geldverkehr mit der Hülfskasse stattfin¬
den dürfte.

§. 2 wurde in der Fassung des Entwurfs angenommen.
Zu

§. 3 wurde folgender Zusatz angenommen:
„Es wird der Direction frei gestellt, nach Maaßgabe der durch eingehendeDarlehnsgesuche entstehendenGeld»
„bedürfnisse, Staatspapiere bei der KöniglichenBank zu deponiern und dagegen Vaar-Vorschüsse zu beziehen."

§. 4 wurde in folgender Fassung angenommen:
„Die Hülfskasse soll außerdem vorzugsweise Gelder auS den, in §. l3 bezeichnetenSparkassen der Provinz,
„ohne dabei die Direction auf eine gewisse Summe zu beschränken,annehmen, um dieselben zu verzinsen und
„in gleicher Weise auSzuleihcn."

§. 5 wurde nach der Fassung des Entwurfs angenommen.
Zu

§. L wurde folgender Zusatz angenommen:
„Wer ein Darlehn auf Amortisation erhalten, dasselbe jedoch erweislich zu dem angegebenen Zwecke, in der
„dazu geeigneten Zeit, nicht verwendet hat, ohne daran durch höhere Gewalt verhindert worden zu sein, ist
„gehalten, 6 Monate nach geschehenerKündigung, welche in dem Falle die Direction anordnen kann, den
„ganzen Rückstand de« geliehenen Kapitals zurückzuzahlen."

§. 7 wurde in der Fassung de« Entwurfs angenommen.
§. 8 nline» I. wurde folgende Fassung beschlossen:

„Darlchne aus der Hülsskasse können gegen genügende Sicherheit gewährt werden:
n) zur Gründung u. s. w. (nach Fassung des Entwurfs.)

§§. N bis inol 12 werden in der Fassung des Entwurfs angenommen.
§. 13 wurde nach Fassung des Entwurfs, jedoch mit der Abänderung angenommen, daß in u!ine» II. 8ul) », statt:

„ein Mal wöchentlich"gesetzt werden: „zwei Mal monatlich." —
§§. 14 bis incl. 22 werden in der Fassung des Entwurfs angenommen.
§^ 23 »line» I. soll nach dem Beschluß der Versammlung also lauten:

„Am Schlüsse eines jeden Landtags, wird ein Ausschuß aus der Mitte der Provinzial»Versammlung, unter be»
„sonderer Berücksichtigung der verschiedenendarin vertretenen Interessen gewählt, welcher die u. s. w. nach
„Fassung deS Entwurfs bis zum Schlüsse deö §. 23. —

§. 24 wurde in der Fassung des Entwurfs angenommen.
Zu

§. 25 wurde folgender Zusatz beschlossen:
„im Falle der Stimmengleichheit, giebt die Stimme de« vom Staate Ernannten den Au«schlagbei dieser
„Wahl." —

§. 26 wurde in der Fassung des Entwurf« angenommen.
§. 27 wurde mit Wcglassung des ersten Satzes nach der Fassung des Entwurfs wie folgt, angenommen:

„Das zur Verwaltung nöthige" u. f. w. bis Schluß des §. —
§§. 28 bis inel. 33 wurden in der Fassung de« Entwurfs angenommen. —

Nachdem bis Hieher vorstehend sämmtliche Paragraphen de« Statutes für die rheinische Provinzial-Hülfslasse, sowie
dieselben aus der Berathung der Provinzial-Versammlung hervorgegangen sind, zur besseren Uebersichtder Rei»
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henfolge nach, ohne Unterbrechung zusammengestelltsind, mögen folgende Motive für von der Versammlung, als
zweckmäßig erachtete Zusätze ru«p. Abänderungen hier Platz finden:

Motiv für den Zusatz zu §. 3.
Es erschien angemessen,diese Befugniß der Direktion auch, unter die statutarischen Bestimmungen aufzunehmen.

Desgleichen zu §. 4.
ES wurde für leicht möglich gehalten, daß der Prooinzial-HülfSkasse, aus quozl, Sparkassen größere Summen zu»

stießen mögten, als sie unterzubringen im Stande wäre — daher die Einfügung des Wortes: „vorzugsweise"
während auf der andern Seite die Dircction nicht gebunden sein soll, sich auf ein Marimnm beschränkenzu müs¬
sen, wenn sich Gelegenheit für die statutenmäßige Unterbringung der Gelder darbietet.

Desgleichen zu H. L.
Der Zusatz soll Mißbrauch verhüten, ohne jedoch der Dircetion bei billiger Berücksichtigungder obwaltenden Verhält»

nisse im einzelnen Falle, die Hände zu binde». —
Desgleichen zu 8. 13.

Die Abänderung in diesem Paragraphe wurde beliebt, weil sich herausstellte, daß ansehnlicheund bewährte Spar»
kassen-Anstaltcnbestehen, welche den M«1u« des monatlich zweimaligenEmpfangs, als genügend befunden haben. —

Hierauf zu der Berathung der einzelnen Paragraphen des
„Entwurfs der Geschäfte-Anweisungfür die Direetion der rheinischen Provinzial-HülfSkassc"

übergehend, nahm Versammlung
» §§. 1, 2 und 3 nach der Fassung des Entwurfs an.

Zu
8. 4 wurde folgender Zusatz angenommen:

„und vom Secretär contrasignirt."
Bei

8> 5 Alinea III, beschließt Versammlung, hinter dem Worte „Grundstücke" folgende Einschaltung als Parenthese:
„Bei Anmeldungen von Häusern, als Unterpfand, wird die größte Vorsicht, unter Berücksichtigungdcr vorkom»
„menden großen Werth-Veränderungen, nothwendig sein."

Im Blick auf die Erfahrungen der letzten Jahre, namentlich in Städten, erschien diese Anmerkung im Geschäfts»
Reglement nicht unangemessen.

8» 6 wurde nach der Fassung des Entwurfs angenommen.
§. 7 desgleichen, jedoch mit dem Zusatz — hinter „Landrath des Kreises" — „und durch denselben der betreffende

Bürgermeister." —
Die Stellung, welche nach F. 5 der GeschäftS-Anwcisungund nach §. 3l des Statutes, die Bürgermeister der Pro-

vinzial-Hülfökassegegenüber einzunehmenhaben, ließ den Zusatz nothwendig erscheinen.
88« 8, bis mo!u«ivo 17, wurden nach Fassung des Entwurfs, unverändert angenommen.
§. <8 erster Satz wurde, wie folgt, angenommen:

„Die Direetion ist verpflichtet, monatlich eine Kassen-Nevision, und zwar an den für die öffentlichenKassen
„bestimmten Nevisionstagcn, abzuhalten." — Der Obcrpräsident u. s. w. bis Schluß des Paragraph«."

8- IN wurde nach der Fassung des Entwurfs angenommen.

Hehnte Plenar-Sitzung.
Verhandelt im Stündchausc zu Düsseldorf, am 20. October 1851.

Die Sitzung wirb um 12 Uhr, durch den Landtags°Marschall, Freiherr« von Waldbott»Bassenheim°Born«
heim eröffnet.

DaS Protokoll führt der Abgeordnete Iungbluth.
DaS Protokoll der vorigen Sitzung wird verlesen und ohne Widerspruch genehmigt.
Der Marschall erklärt zunächst, daß der auf der Tagcs-Ordnung befindlicheerste Gegenstand, nämlich der Bericht,

betreffend die Etats der Provinzial'Feuer-Versichcrungö-Vcrwaltung, auf Antrag des Ausschusses heute nicht vorgenommen
weiden könne.

Derselbe zeigt sodann an, daß noch folgende Referate offen gelegt seien.
1) Ueber die Petition des frühern Inspektors der Provinzial°Feuer»Versicherungs»Societät, Brunner, um Wiedervcr-

leihung seines AmteS.
2) Der Bericht des 7. Ausschussesüber die Verwaltung der Irren.Heil'Anstall zu Siegburg.
3) Der Bericht des zweiten Ausschussesüber die Abänderungen der Kreisbezirkö» und Provinzial» Ordnung vom 11.

März 1850.
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Ein Abgeordneter der Ritterschaft erbittet sich vor der Tagesordnung das Wort, und erklärt: Er erlaube sich, die hohe
Versammlung darauf aufmerksam zu machen, daß sie durch ihren Beschluß über unveränderte Wiederannahme des §. 45 der
Gemeinde-Ordnung vom 23. Juli 1845 sich einer argen Inkonsequenz, sogar einer NechtS-Verletzungschuldig gemacht habe,
und bittet dieselbe, auf den Gegenstand zurückkommen zu wollen und, nun es noch Zeit sei, das geschehene Unrecht wieder
gut zu machen.

Die hohe Versammlung habe nämlich durch unveränderte Annahme des Gutachtens des zweiten Ausschusses, den
Grundsatz der Drei-Klassen-Einthcilung, behufs der Wahlen zur GcmeindeVcrtrctung ausgesprochen. Sie habe mithin an¬
erkannt, daß demjenigen, welcher ein Dritthcil und mehr der Steuern in einer Gemeinde bezahlt, auch ein Dritthcil der Re»
Präsentation gebühre. Der angezogene §. 45 bestimme dagegen, daß in solchen Gemeinven, in denen nur bis zu 18 Meist»
beerbten vorhanden seien, diese sämmtlich den Gcmeinderath bilden.

Es würde hiernach derjenige, welcher ein Drittheil der sämmtlichen Steuern bezahlt, nur '/,, in größeren Gemein»
den aber, in denen mehr als achtzehnMcistbeerbtcn sind, Ein Drittheil der Repräsentation genießen.

Sein Antrag gehe deshalb dahin: Die hohe Versammlung wolle an Stelle des §. 45 der Gcmeinde»Ordnung von
1845 folgende Bestimmung substituiren:

In Gemeinden bis zu 1500 Seelen besteht der Gemeinderath aus sechs Mitgliedern. In Gemeinden, in denen
eine sehr geringe Zahl von Meistbeerbten vorhanden sind, kann die Zahl der Mitglieder des Gemeinderaths
durch Entscheidungder Provinzial»Vertrctung bis auf drei vermindert werden.

Seitens dcS LandtagS'Marschalls wird hierauf bemerkt, daß es der Regel nach, zwar nicht statthaft sei, einmal ge»
faßte Beschlüsse wieder abzuändern, ausnahmsweise wolle er aber die Versammlung fragen, ob sie ohne DiScussion auf den
Vorschlag eingehen wolle.

Die Versammlung entscheidet sich für die Inbetrachtnahme des Vorschlags, und demnach auch für Annahme
desselben.

Die betreffende Stelle im Referat des zweiten Ausschussesist daher diesem Beschlusseentsprechendabzuändern.
Ein Abgeordneter der Ritterschaft stellt den Antrag, eS möge die Nennung der Namen der Redner in den Proto»

kollen wieder angeordnet werden. Geschehe dies nicht, so könne man unmöglich bei der raschen Verlesung dem Inhalt fol»
gen und sich für die Nichtigkeit oder Unrichtigkeit entscheiden. Bei den Verhandlungen des Landtags, im Jahre l845 und des
vereinigten Landtags 184?» seien die Namen jedesmal genannt worden, er finde keinen Grund, von dieser Maßnahme abzu«
gehen, und ersuche den Landtags«Marschall, die Entscheidung der Versammlung über seinen Antrag zu veranlassen.

Der Malschall entgegnct hierauf: Auf keinem der früheren Provinzial'Landtagc seien in den Protokollen die Namen
der Redner genannt worden, allerdings aber bei den Verhandlungen dcS vereinigten Landtags. Dies sei aber nicht maßge»
bend für die jetzige Versammlung, welcher, nach den bestehenden Instructionen, nicht zustehe,die Geschäftsordnung zu machen
oder abzuändern, und müsse es bei der getroffenen Bestimmung verbleiben. Uebrigens habe er bei der eben stattgehabten
Verlesung deS Protokolls, alle Redner auch ohne Bezeichnung der Namen, genau wieder erkannt.

Es folgt hierauf der Bericht des 3. Ausschussesüber den Entwurf eines neuen Hypothcken°Gcsetzes, welcher von
dem Abgeordneten Stupp erstattet wird.

Der Berichterstatter erläutert zunächst,daß das Bedürfniß zur gänzlichen Umgestaltung des bestehenden Hypotheken»
Wesens längst und dringend anerkannt sei. Der vorgelegte Entwurf bezweckt eine solche Umgestaltung, und habe der Aus»
schuß sich die Aufgabe gestellt, zu prüfen, ob dieser Zweck erreicht sei.

Die Untersuchung zerfalle sachgemäß in zwei Abtheilungen, von denen die erste die allgemeinen Prinzipien, die
zweite die einzelnen, aus diesen Prinzipien hervorgehenden Gesetzcs'Bestimmungen umfasse. WaS die allgemeinen Prinzipien
betreffe, so seien folgende, den Gegenstand erschöpfendeFragen zu beantworten.

I. Soll die Transscription aller Erwerbstitcl vorgeschriebenwerden?
II. Sind alle Hypotheken zu veröffentlichen, respective die stillschweigendenaufzuheben?

III. Ist die Spezialität aller Hypotheken anzuordnen, respective sind die generellen Hypotheken für unzulässig zu er«
achten?

IV. Sind die gerichtlichen Hypotheken beizubehalten oder aufzuheben?
V. Ist das Recht deS Verkäufers, die Auflösung des Kauf-Vertrages wegen Nicht-Erfüllung zu fordern, zu beschränken

und wie fern?
»ä I. Nothwendigkeit der Transfer ip tion.

Geht das Gutachten des Ausschussesdahin, daß die Nothwendigkeit der Transscription aller Eigenthums'Titel ge»
setzlich zu sanktioniren sei; welches von der Versammlung nach den ausführlichen Erläuterungen des Referenten ebenfalls an»
genommen wird.

8<l II. Veröffentlichung der Hypotheken, respective Aufhebung der stillschweigenden, ist
das Gutachten des Ausschusses mit dem Entwurf vollkommen übereinstimmend und wirb dasselbe von der
Versammlung einstimmig angenommen.

»<i III. Specialität der Hypotheken, respective Aufhebung der General»Hypotheken.
Nach dem ausführlichen Erläutcrungs«Vericht des Referenten, wird in Uebereinstimmung mit dem Entwurf der An»

trag des Ausschussesdahin gestellt, daß unter Aufhebung der General-Hypotheken, jede Eintragung auf specielle, dem Schuld»
»er zugehörige Immobilien geschehen müsse.

Aus der Vessammlung werden mehrfache Bedenken darüber erhoben, in wie fern dieser Grundsatz bei Mobilien»
und, Falls gerichtliche Hypotheken bestehen, ob derselbe auf doS gegenwärtige sowohl, als künftige Vermögen Anwendung

9
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finden solle. Diese Bedenken werden indeß durch die Erklärungen des Referenten und eines Mitglied« des Ausschusses
erledigt.

Ein Abgeordneter der Städte will darüber Aufklärung haben, wie es möglich sei, nach Erwirkung eines Urtheils
gegen einen böswilligen Schuldner, dessen Grundstücke zu ermitteln und die speziellenEintragungen zu erwirken? Es werde
also der Gläubiger in einem solchen Falle leer ausgehen, indem er sein Urtheil nicht vollstreckentonne. Derartige Fälle
würden im kaufmännischenVerkehr häusig vorkommen,und spreche er sich daher für Beibehaltung der General-Hypotheken
aus. Der Referent bemerkt hiergegen: die Aufhebung der General-Hypotheken führe für den Gläubiger allerdings mehr
Unbequemlichkeitund Mühe nach sich. Es sei daher an ihm, sich vor der Schuld-Kontrahirung zu informiren. Zu Gunsten
einzelner Geschäftsleute könne ei», als allgemein schädlichbefundener Grundsatz, nicht statuirt werden, die Kaufleute mögen
sich vorsehen, eine so erorbitante Bevorzugung, wie die beantragte, sei für das große übrige Publikum nachtheilig. Seien
die Grundstücke des Schuldners nicht zu ermitteln, so könne auch eine Oeneral-Hvpothele dem Gläubiger nichts nutzen, um
das erwirkte Urtheil zu vollstrecken.

Bei der Abstimmung wird das Ausschuß-Gutachtenfast einstimmig angenommen.

»6 IV. Ueber die gerichtlichen Hypotheken.
Der Entwurf will deren gänzliche Beseitigung. Der Ausschuß ist in diesem Punkte aber nicht einverstanden.
Der Berichterstatter spricht sich über die Gründe dieser abweichendenAnsicht in einer genauen Erörterung aus, und

beantragt am Schluß, Namens dcS Ausschusses,daß die gerichtlichenHypotheken unter der Beschränkung beizubehalten seien,
daß die Eintragung auf bestimmte Immobilien geschehenmüsse, und hat die deshalb erforderlichen Artikel in den Entwurf
aufgenommen.

Ein Abgeordneter der Ritterschaft bekämpft die Ansicht des Berichterstatters und des Ausschusses, indem er hervor»
hebt, daß ein gewisser Muth dazu gehöre, einem so rechtskundigenReferenten gegenüber zu treten. Er führt die Gründe,
welche insbesondere den Verfasser des Entwurfs bestimmt haben, den Wegfall der gerichtlichenHypotheken zu beantragen,
und fügt dann noch hinzu, wie sehr der Schuldner durch das Fortbestehen der gerichtlichenHypotheken bedrückt werde, daß
sich namentlich bei kleineren Summen, die Kosten ins Unendliche anhäufen, und meist die ursprüngliche Schuld übersteigen.

Der Gesetzentwurf sei hervorgegangen aus dem Gutachten der erfahrensten Juristen, und ein vollkommenesSystem
gehe durch die einzelnen Bestimmungen. Die Erfahrung habe gclebrt, daß Veränderungen einzelner Artikel oft ein ganzes
Gesetz verderben. In Frankreich habe der äußerst conservativc Staatsrath sich gegen die Beibehaltung der gerichtlichenHy>
pothckcn ausgesprochen. In Holland habe man sie schon seit 183? abgeschafft, und er befinde sich im Einverständniß mit
vielen bedeutenden Juristen, wenn er deren Wegfall beantrage.

Ein anderer Abgeordneter der Ritterschaft entgegnet dem Vorredner, daß der französischeGroß-Siegclbcwahrer sich
gegen die Ansicht des Staatsraths für Beibehaltung der gerichtliche»Hypotheken ausgesprochen habe, und daß der Beschluß
der gesetzgebendenVersammlung noch zu erwarten stehe. Eine plötzliche Aufhebung des längst bestehenden Nechtszustandcs sei
bedenklich. Schon das römische Recht habe den gerichtlichen Hypotheken analoge Bestimmungen enthalten. Auch der Gläü»
biger müsse geschützt werden, und eS sei kein Grund vorhanden, den saumseligenSchuldner zu dessen Nachtheil zu bevortheilcn.

Der Referent bezieht sich wiederholend auf die von ihm bereits vorgebrachten und im Ausschuß-Gutachten enthalte¬
nen Gründe, erwägt aber ferner, daß eS ein feststehender Grundsatz, daß derjenige, welcher das Recht habe, sofort verkaufen
zu lassen, auch das Recht habe, mit dem Verkauf zu warten, eö geschehe dies meist im Interesse des Schuldners, welcher,
wenn er gleich verfolgt wird, meist in Fallitzustand verfällt, und sich nicht mehr erholen kann. Hebe man die gerichtlichen
Hypotheken vollständig auf, so werde der persönlicheKredit zu Grunde gerichtet.

Nach verschiedenenErörterungen mehrerer Redner, wird die Frage gestellt: „Sollen die gerichtlichen Hypotheken
beibehalten werden?" welche mit allen gegen fünf Stimmen besaht wird.

Die zweite Frage: Sollen sie nur auf das gegenwärtige Vermögen des Schuldners genommenwerden können? wird
gleichfalls besaht.

»<l V. Beschränkung des Rechts der Auflösungsklage auf Seiten des Verkäufers.
Die im Entwurf vorgeschlagenen Beschränkungen haben die Zustimmung des Ausschusses,und werden von der Ver¬

sammlung, auf den Antrag des Referenten, ohne Widerspruch angenommen.
Hierauf wird zur Diskussion der einzelnen Bestimmungen übergegangen, und dabei nur diejenigen Artikel berührt,

in Betreff derer, der Ausschuß mit dem Entwurf nicht übereinstimmt ober Erläuterungen für nöthig erachtet.

»ä Artikel 209 2 beantragt der Ausschuß, die Worte:
Pacht- und Mieth «V ertrage zu streichen. Dieser Autrag wird, auf den Vertrag deS Referenten, an>

genommen.

uä Artikel 2 102. Giebt der Ausschuß der Staats-Regierung zu erwägen, ob eS nicht angemessen sei, das
Privilegium des Staats aufzuheben, indem dieser durch Kautionen sich sichere.

Wird von der Versammlung angenommen.
»6 Artikel 2108, 2109, 2l<6, 212l, 2126 und 2138 werben die Bemerkungen des Ausschusses,ohne Diskus,

sion richtig angenommen. Ebenso in Betreff der Bemerkungen zu den Artikeln 2141, 2157, 2<70 Nr. 2 und 2188 Nr. 2.
Die Vorschläge des Ausschusses,in Betreff der Uebcrgangs-Bcstimmungen und insbesondere der Zusatz-Artikel:

„Alle innerhalb eines Jahres — nachgesuchten TranSscriptionen , Eintragungen und
Vermerke in die Hypothekenbücher erfolgen, Gebühren und stempelfrei. Zur Deckung der
Kosten, wird nur eine Entschädigung von 5 Silbergroschen für jeden Act erhoben," wird ein»
stimmig angenommen.
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Schließlich stimmt die Versammlung mit dem Ausschuß in die Bitte ein, es möge die StaatS'Regierung den nach»
sten Kammern die erforderlichen Vorlagen machen, damit die großen Uebelstände des dermalen in der Rheinprovinz geltenden
Hypotheken'GesetzeS,desto eher gehoben, und die daraus entstehenden nachtheiligen Folgen, beseitigt werden.

Nach geschlossener Berathung, erklärt der Berichterstatter, die Versammlung sei, ohne allen Zweifel, mit ihm ein»
verstanden, daß die Abfassung des vorgelegten Entwurfs ein höchst verdienstvolles Wert sei. Der Verfasser sei der Appel»
lationS-Rath ReichenSperger, er bitte die Versammlung, ihm ihren Dank zu votiren.

Auf die Aufforderung des Marschalls, giebt die Versammlung durch allgemeines Aufstehen ihre Zustimmung zu
erkennen.

Hierauf wird der Bericht des 5. Ausschusses über die Vertheilung der Kosten zu der Justizverwaltung, durch den
Abgeordneten Purizelli vorgetragen.

Es sind hierzu erforderlich 73,892 Thlr. Von dieser Summe fallen:
auf die Gewerbesteuer, nach dem Gesetz vom 2«. Januar l839 3'/, Prozent . . . 13.3U0 Rthlr.
Auf die Grundsteuer .....................30.292 „
Klassen» und klassisizirteEinkommen»Steuer ..............2l,720 „
Die Schlacht» und Mahlstcucr................. 8.580 „

in Summa 73.892 Rthlr.
Der Ausschuß beantragt, daß, da die Gewerbesteuer gesetzlich mit 3'/, Prozent zu belasten ist, auch Reklamationen

hiergegen, nicht vorgekommensind, eine Abänderung dieses Prozentsatzes nicht in Vorschlag zu bringen, die übrigen Steuern
dagegen mit einem gleichmäßigen Prozentsatz, wie dies bereits oben geschehenist, » t''/, Prozent zu belegen.

Zwei Abgeordnete der Städte und Landgemeindenbeantragen hiergegen gleiche Belastung aller Steuern, einschließ»
lich der Gewerbesteuer.

Nach mehrfachen Erörterungen, daß der Ocwerbestand zur Vermehrung der Iustizkosten in höhcrem Grade Veran»
lassung gebe, daß die Gewerbesteuer von sonstigen Kommunal-Abgaben befreit sei und der Satz von 3'/, Prozent, durch ein
Gesetz feststehe,welches die Versammlung abzuändern, nicht befugt sei, wird dieser letztere Antrag abgewiesen, und der Vor»
schlag des Ausschussesin allen Theilen angenommen.

Hierauf erstattet der Abgeordnete Wirtz den Bericht des 5. Ausschusses,wegen Anstellung eines besonderen Kreis»
Thierarztes für den Kreis Nhcinbach.

Die Versammlung erkennt, in Uebereinstimmung mit dem Ausschuß und dem Antragsteller, die Nothwendigkeitder
Anstellung an, und beschließt, eine solche bei den compctentcn Behörden zu befürworten.

Schließlich ist die Verhandlung über den Antrag des Abgeordneten Schumacher, wegen Errichtung einer Pro»
vinziol'Anstalt zur Aufbewahrung unheilbarer Irren, auf der Tageö-Ordnung.

Der Abgeordnete Dr. Würz er erstattet den Bericht, Namens des 7. Ausschusses,welcher dahin geht:
In Erwägung, daß die Regierungsbezirke Trier, Coblenz und Düsseldorf gut eingerichtete Anstalten, jeder aus

Mitteln des Bezirks gegründet haben, die Regierungen von Aachen und Cöln zu ersuchen, dahin zu wirken, daß
die Errichtung solcher Anstalten, auch in diesen Bezirken auf deren Kosten geschehe,da das Bedürfniß in hohem
Grade vorhanden und die in Trier, St. Thomas und Düsseldof bestehendenAnstalten, die Kranken von Cöln
und Aachen nicht sämmtlich aufnehmen können.

Nach mehrfacher Erörterung für und gegen den Antrag, in der besonders hervorgehoben wird, daß aus den vom
Referenten ausgeführten Gründen, die Errichtung einer besonderenProvinzial-Anstalt, nicht mehr Bedürfniß, daß auch die
Provinzial'Vcrtretung aus denselben Gründen zu einer solchen Beschlußnahme nicht befugt, es vielmehr Pflicht der beiden
Bezirke sei, welche keine Anstalten besäßen, für deren Errichtung auf eigene Kosten Sorge zu tragen, beschließtdie Versamm»
lung, dem Antrag, auf Errichtung einer Provinzial»Anstalt für unheilbare Irren, keine Folge zu geben, erklärt sich dagegen
mit dem Gutachten des Ausschusses, um Befürwortung bei den betreffenden Regierungen einverstanden.

Die nächste Sitzung wird auf Morgen, Dienstag den 2l. Oktober festgesetztund der Bericht über die Irren»Heil«
Anstalt zu Siegburg, die BesserungS-Anstalt zu Steinfeld, so wie die Wahl de« Kuratoriums der Provinzial»HülfS»Kasse,
auf die TageS-Orbnung gebracht.

Schluß der Sitzung um 4'/. Uhr.

Gilste Plenar»Sitzung.
Verhandelt im Ständehaus zu Düsseldorf, am 2l. October 185l.

Die Sitzung wird um 12 Uhr durch den Landtagö-Marschall, Freiherr« von Waldbott-Vassenheim°Born»
heim eröffnet.

Das Protokoll führt der Abgeordnete Iungbluth.
Da« Protokoll der vorigen Sitzung wird verlesen, und ohne Einspruch genehmigt.
Vor der Tagesordnung stellt ein Abgeordneter der Städte den Antrag, die hohe Versammlung möge beschließen,

daß das Gutachten des 3. Ausschussesüber die Hypotheken°Ordnung gedruckt und an die Mitglieder vertheilt werde.
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Die Versammlung entscheidetsich auf die Frage des Landtags»MarschallSfür den Antrag mit dem Zusah, daß auch die
an des Königs Majestät zu richtende Denkschrift, welche die Beschlusseder Versammlung enthalt, zugleich mitgedruckt werde.

Der Marschall macht hierauf bekannt, daß die Referate über folgende Gegenstände offen gelegt seien:
1) Ueber die Handhabung der Fluß »Polizei auf dem Niersstuß.
2) Wegen Wiederherstellung des ehemaligen Kreises Mcttmann.
3) Wegen Wiederherstellung der Bürgermeisterei Honncf, als eigene Bürgermeisterei.
4) Wegen Ausbau der Straße von Düren über Iülich und Linnich, nach Heinsberg.
5) Wegen Ausbau einer Straße von Mettmann nach Hochdahl.
6) Ueber den Bericht der pro 1845—1850.
7) Ueber die Rechnungen der Provinzial-Feucr.Eocietäts-Direction pru 1844—1850.
8) Ueber die Grundzügc zu einem Gesetz über das Immobilar-Versicherungswesen.
9) Wegen Ausbau einer Straße von Mayen nach Ahrweiler.

10) Wegen Aufnahme der von Fossenhof nach Mühlhausen führenden Chaussee, in die Reihe der Vezirlsstraßen.
1 l) Ueber die Bestreitung der Unterhaltungskosten der Neuwerk-Hardter Straße aus dem Bezirksstraßen-BaufondS.
12) Wegen Einverleibung der Düren ^Golzheimcr Actienstraße in die Reihe der Bezirksstraßen.
13) Ueber den Antrag auf eine Staats-Unterstützung von 50U0 Thaler für die Steele-Bredeneyer Zlctienstraße.
14) Wegen Versetzung der von Crefeld nach Vorst ausgebauten Straße in die Reihe der BezirkSstraßcn.
15) Ueber die Entschädigung wegen Aufhebung der Iagdgcrechtsame.
16) Ueber die neu zu erbauende Chaussee zwischen Eupen und Malmedy.
17) Wegen Unterhaltung der Ncuß-Gladbachcr Straße aus dem VezirkSstraßcnfonbS.
18) Wegen Ucberweisung der Mehr-Einnahme des Rhein-OctroiS zu Wcgebauten.
19) Ueber den Ausbau der Straße von Kirn an der Nahe, nach Kirchbcrg.

Hierauf wird zur Wahl des VerwaltungSratheS und der Direction für die Verwaltung der Provinzial»Hülfs»Kasse
übergegangen.

Der Marschall bemerkt vorher, daß weder die Denkschrift noch der Beschüß der hohen Versammlung in der 6.
Plenar-Sitzung am 14. ds. MtS., die Zahl der Mitglieder des Verwaltungs-RathS festgestellt habe, er schlage daher die
Zahl von sechs vor. Dieser Vorschlag wurde von der Versammlung adoptirt.

Zu der Direction seien nach dem eben angeführten Veschuß drei Mitglieder und drei Stellvertreter zn wählen.
Die Wahl deS Verwaltung«-Raths wird zuerst vorgenommen und die eines jeden Mitglieds einzeln; mittelst ver»

deckter Stimmzettel, weil gegen einen andern Wahlmodus Widerspruch erhoben wurde. Zu Stimmzählern wurden die Ab»
geordneten Freiherr von Frentz (Schlenderhan), Graf Goltstein, BeemelmannS, Schult, Budde und Lacom»
blet bestimmt.

Als erstes Mitglied wurde der Abgeordnete Schniewind, als zweites der Abgeordnete Iungbluth, als drittes
der Abgeordnete Freiherr von Bianco, als viertes der Abgeordnete Frh. von Gcyr, als fünftes der Abgeordnete Bee»
melmanns, als sechstes der Abgeordnete Dr. Würz er, alle mit absoluter Stimmenmehrheit gewählt.

Zu Mitgliedern der Direction wurden in gleicher Weise, ein jeder mit absoluter Stimmenmehrheit gewählt:
1) der Abgeordnete Bürgermeister Stupv zu Cöln;
2) der Abgeordnete Freiherr von Leukam zu Schloß Elsum;
3) der Abgeordnete Bürgermeister Schult zu Glessen.

Freiherr von Leu kam lehnte die, auf ihn gefallene Wahl ab, und wurde an seine Stelle der Abgeordnete, Frei»
Herr von Frentz zu Düsseldorf, mit absoluter Stimmenmehrheit gewählt.

Zu Stellvertretern für die drei Directoren wurden in gleicher Weise, mit absoluter Stimmenmehrheit gewählt und
zwar für den ersten, der Kaufmann Franz Heuser zu Köln, für den zweiten, der Abgeordnete Freiherr von Carnap zu
Bornheim, für den dritten, der Abgeordnete von Ising zu Haminkeln.

Hierauf erstattet der Abgeordnete, Graf von HoenSbroech den Bericht deS 7. Ausschusses, betreffend die zu
errichtende Straf« und Besserungsanstalt für jugendliche Verbrecher in der ehemaligen Abtei Stcinfelb, im Kreis Schleiden.

Der Bericht hebt vorerst hervor, daß die Mangclhaftigkeit der Straf-Anstalt zu Brauweilcr, längst anerkannt fei»
und keineswegs dem Zweck einer BessernngS»A»stalt entspreche. Die Ursache dieses Uebels liege hauptsächlich in dem Zu,
sammenlebcn der jugendlichen Verbrecher, mit den älteren Detinirten und in der ungenügenden religiösen Erziehung, zu der
der Anstalt die nöthigen Kräfte und Mittel fehlen. Es sei die von der Königlichen Regierung bezweckte Trennung der ju»
gcndlichenVerbrecher von den ältern, durch Errichtung einer neuen VesserungS»Anstalt,wohlgefällig aufgenommenworden, jedoch
habe der Umstand, daß die Regierung die Einrichtungohne Trennung der Confessionen beabsichtige,sowie die Wahl eines protestantischen
DirectorS gerechte Befürchtungen veranlaßt. Die Zahl der jugendlichen Detinirten werbe circa auS '/« Katholiken bestehen.
Der Grundsatz der Parität sei schon aus diesem Umstand wesentlich verletzt. Die amtliche Aufgabe des DirectorS, so wie
auch der übrigen Beamten sei hauptsächlich die Erziehung, diese sei aber alö eine erfolgreiche nicht denkbar, wenn sie nicht
auf religiösemBoden wurzelt und zwar auf dem specifischen Bodcn derjenigen Konfession, welcher der jugendliche Verbrecher
angehört.

Werde bei der überwiegenden katholischenMajorität ein katholischerDircctor angestellt, so trete umgekehrt derselbe
Uebelstand für die protestantischenZöglinge ein, die specifisch-konfessionelle Grundlage bei der Erziehung, werde in einer ge»
mischten Anstalt immer fehlen, statt des lebendigen possitivcn Glaubens werde Indifferentismus und ein, die sittlichen Ge«
fühle töbtcnder Unglaube sich der jugendlichen Herzen bemächtigen, an eine Besserung sei aber unter solchen Umständen nicht
zu denken, wie dies, leider, die Erfahrung bereits gelehrt habe. Der Zweck der Anstalt sei nicht so sehr, zu strafen, viel»
mehr vorzugsweise, zu bessern, dieser sei aber nur durch sorgfältigen und nachhaltigen religiösen Einfluß nicht allein in der
Kirche und Schule, sondern auch auf dem Spielplatz, in der Werkstätte, in der Schlafstube und ,'n dem Umgang und Ver»
lehr mit ihren Borgesetzten, Lehrern und Erziehern zu erreichen.
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Es liegt die Absicht vor, nach Steinfelb diejenigen jugendlichen Detinirten und zwar in der Zahl von 130,
zu übernehmen, welche wegen mangelnden Untcrschcidungs»Vermögensbei Begehung von Verbrechen, zur Aufbewahrung in
eine BesserungS'Anstalt, verurtheilt worden sind.

Der übrige Theil der verwahrlosten Jugend circa NO an der Zahl, welche wegen BettelnS und Landstreichereide-
tinirt sind, solle in der bisherigen traurigen Lage verbleiben. Es erscheinedaher angemessendie Anstalt zu Steinfeld, nur
für die Angehörigen Einer Konfession zu bestimmen und zwar bei der überwiegend katholischen Mehrheit, für diese.

Aus diesen Gründen beantrage der Ausschußmit 12 gegen 3 Stimmen, die hohe Versammlung möge bei der Kö»
uiglichen Regierung das Gesuch stellen:

„daß die neu zu errichtende Besserungs» Anstalt in der ehemaligen Abtei Steinfeld für jugendliche Deliqucntcn,
„unter einem katholischenDirector und sonstigem katholischen Lehr» und Dienstpersonal, rein katholisch gegründet
„werde, mithin die nicht katholischenDetinirten, nach einer guten protestantischenAnstalt untergebracht würden,
„eventuell, wenn auf Letzteres nicht eingegangen werden tonne, alsdann für die protestantischenZöglinge, eine
„neue Anstalt anderwärts zu gründen."

Gleichzeitig spricht der Ausschuß den lebhaften Wunsch aus, daß bei Besetzung der Neligionslehrer-Stellen, der
geistlichen Behörde derjenigen Konfession, welcher die Anstalt angehört, der gebührende Einfluß zugestanden werde.

Der Abgeordnete Trütschler erstattet Bericht über d.>s Minoritäts»Ontachten, welches dahin geht, es sei unrichtig
daß die Zahl der katholischen Sträflinge '/« ausmache. Abgesehen hiervon, könne es nicht gerechtfertigt werden, eine Anstalt
welche der Staat gründet und dotirt, einer Neligions-Parthci eiclusive zu überweisen, in sp««i« sei kein Grund zu der Ve
hauptung vorhanden, die katholisch »religiöse Erziehung werde in der Anstalt gefährdet, indem nach den Bedürfnissen konfessio
nelle, namentlich Religionslehrer angestellt würden, welchen auch die Seelsorge und der Gottesdienst obliege. Der Directo
der Anstalt, sei er katholisch ober evangelisch, habe keinen andern Einfluß, als auf die eigentliche Verwaltung, nicht aber an
den Schul« und Neligionounterricht. KonfessionellesMschließungs-System widerstreite offenbar dem Geiste des Christen
thums, würde auch folgerecht die Trennung mancher Anstalten, zur Folge haben und für den Staat bedeutende Mehrkoste
mit sich führen. Gäbe es Katholiken, welche die Gründung ausschließlichkatholischerAnstalten für nöthig erachten, so könn
eS nur ihre, nicht aber Aufgabe des Staats sein, diese aus Privat», mindesten«aber aus konfessionellenMitteln einzurichten
wie solches evangelischer Seits bereits im Bezirk von Düsseldorf und im Bezirk von Coblcnz geschehen sei.

Ein Abgeordneter der Landgemeindenspricht sich gegen die vom Bericht-Erstatter des Minorität^Gutachtens als Mo»
tiv hervorgehobene Behauptung aus, als sei die Verwaltung der Detcntions-Anstalt zu Brauwciler schlecht und dem Zweck
nicht entsprechend. Es werde der katholische Gottesdienst und Neligions. Unterricht, so wie der evangelische,durch die be>
treffenden Geistlichen, mit ruhmvollem Eifer und Erfolg besorgt und von den Staatsbehörden sei die gute Verwaltung und
Wirksamkeit der Anstalt, wiederholt anerkannt worden.

Der Bericht-Erstatter widerlegt sowohl die im Minoritäts-Gutachten hervorgehobenen entgegen stehenden Gründe,
als auch die Einsprüche des Vorredners, indem er bemerkt, er habe keineswegs die äußere Verwaltung der Brauwciler»An»
statt, als nicht entsprechendbezeichnet,er behaupte nur, die Erziehung der jugendlichen Detinirten sei schlecht, und könne nach
dem Zustande und der Organisation der Anstalt nicht anders sein. Die Kinder werden schlecht durch den Umgang, und das
Zusammensein mit den älteren Detinirten, und durch ihr Beispiel. Aus denselben Gründen habe die Regierung selbst die
Trennung der jugendlichen Verbrecher für nothwendig erachtet, und die Anstalt zu Steinfeld beabsichtigt.

Was die konfessionelleTrennung angehe, so wolle er, um nicht Früheres zu wiederholen, sich ans das Urtheil unter»
richteter Männer, welche auf diesem Gebiet, nicht nur theoretischeForschungen, sondern praktische und positive Erfahrungen
gemacht haben, und insbesondere auf das Urtheil der Königliche» Negierung zu Aachen beziehen.

Hiernach stehe fest, daß die religiöse Erziehung die Anstalt überall durchdringen müsse. In einer Simultan-Anstalt
bleibe dies nur Schematismus. Die Haus»Geistlicheu seien nicht so gestellt, daß sie auch außerhalb des Neligions'Unter-
richts und der Schule einen ununterbrochenen Einfluß auf die Zöglinge ausüben könnten; aber auch der mögliche Einfluß
werde, wenn konfessionelleTrennung nicht stattfinde, gegenseitig neuiralisilt. Dasselbe gelte von den Lehrern. Auch die
meisten Anstalten des Auslandes, in mehreren teutschen Staaten, in Belgien und Frankreich, seien streng konfessionellge>
schieden.

Durch die Trennung entständen keine, oder nur sehr geringe Mehrkosten, indem die Anstellung besondererDircctoren
nicht erforderlich, das Amt vielmehr von den resp, katholischen und evangelischenGeistlichen zu versehen sei. Was die übli»
gen Beamten betreffe, so brauche deren Zahl nicht vermehrt zu werden.

Man habe hervorgehoben, daß dem Antrag entsprechend,auch die anderen Staats-Anstalten, namentlich die Gesang»
nisse konfessionellzu trennen sein würden.

Referent wolle sich auf die Frage über die Ausführbarkeit nicht einlassen, da sie nicht vorliege, müsse aber wohl zu
erwägen geben, daß ein bedeutender, nicht zu verkennender Unterschiedzwischen einer Gefangen «Straf» Anstalt und zwischen
einer BesserungS-Anstalt für jugendliche Verbrecher bestehe.

Da ersterer aber nun einmal erwähnt sei, so könne er nicht unberührt lassen, daß auch in diesen, wegen Handha»
bung des katholischenGottesdienste« und des ReligionS'Unterrichts, vieles zu wünschen bleibe. So tonnten des Beispiels
halber, selbst in Köln, die katholischenGefangenen nur an dem je zweiten Sonntage dem Gottesdienste beiwohnen. In In«
sterburg, wo durchgängig 6U bis 70 katholischeGefangene aufbewahrt seien, finde nur zweimal im Jahre katholischerGot»
leödicnst, in Naugard, wo zwar nur wenige Katholiken seien, ein solcher niemals statt.

Ein Abgeordneter der Landgemeindenbemerkt, er habe früher über die konfessionelleTrennung anders gedacht, sei
aber durch die Erfahrung, von dessen Nothwendigkeit überzeugt worden. Eine religiöse Erziehung sei ohne strenge Einhal¬
tung der konfessionellenRichtung nicht möglich, geschehe dies nicht, so gehe die Achtung vor der Neligion überhaupt verloren,
und Indifferentiomns, mit seinen unabsehbaren Folgen bemächtige sich der jugendlichen Gemüther. Wolle man diese Uebel
nicht herbeigeführt sehen, so dürfe man die Mittel zu deren Abwendung nicht scheuen.
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Ein Abgeordneter der Städte hebt hervor, daß katholischer SeitS das Bedürfniß konfessionellerTrennung größer sei,
indem die evangelischeReligion, eint gewisser Maaßen freiere Stellung habe, wie die katholische,welche nur auf positiven
Grundsätzen begründet sei und rationelle Forschungen nicht zulasse.

Die evangelischeKonfessionsei bequemer, weil sie eben weniger äußeren Zwang habe, führe aber deshalb auch leichter
zu dem gefürchtctcn Indiffercntismus.

Ein Abgeordneter der Landgemeindenbemerkt, er sei vor noch nicht langer Zeit, Mitglied eines Schwurgerichts ge»
Wesen, von dem drei Knaben als schuldig erklärt worden seien. —Der Gerichtshof habe diese Knaben nur mit Widerstreben
zur Detention in die Anstalt zu Vrauweilcr vcrurthcilt, und zwar aus dem bestimmten Grunde, weil sie dort viel eher ver«
schlimmert, als gebessert würden.

Ein Abgeordneter der Städte will auf die Gründe des konfessionellenStandpunktes nicht weiter eingehen, und dahin
gestellt sei« lassen, ob die katholische oder die evangelischeKonfession leichter und bequemer ist. Er habe die Ansicht, es sei
besser, in Frieden getrennt, als in Unfrieden vereint zu sein. Er stimme deshalb für den Antrag.

Ein Abgeordneter der Ritterschaft bemerkt noch, nichts schwäche die Achtung vor der Religion und die sittliche Er»
ziehung so sehr, als die Gebräuche einer Konfession ins Lächerliche zu ziehen. Um dies zu vermeiden, sei gerade konfessionelle
Trennung für die zu errichtende Anstalt nothwendig.

Ein Abgeordneter der Städte führt aus, wie bei Einrichtung der Elementar-Schulen der Grundsatz konfessioneller
Trennung allgemeine Geltung gefunden habe.

Ein Abgeordneter der Ritterschaft erkennt bei Errichtung von Besserung«.Anstalten die konfessionelleTrennung aller«
bings als erforderlich an, giebt indeß zu bedenken, ob nicht Mittel und Wege zu schaffenseien, für unglücklichejugendliche
Verbrecher, Gelegenheit herbeizuführen, in einem anderen Wclttheil eine angemesseneEnstenz zu erhalten, welche in der Hei»
Math zu suchen, ihnen selten mehr gelingt.

Dieser Antrag erhält keine weitere Unterstützung.
Schließlich macht der Berichterstatter noch darauf aufmerksam, es liege dem Antrage keineswegs Intollcranz zu

Grund, für beide christlicheConfessioncnsei die beantragte Trennung Bedürfniß,
Die Aussprache des Landtags in dieser Angelegenheit sei von hoher Bedeutung uud von Einfluß auf den Entschluß

der Regierung, welcher zu erwarten stehe.
Der erste Antrag des Ausschusses,so wie er am Schlüsse des Vertrags des Referenten wörtlich vorgetragen ist,

wurde hierauf zur Abstimmung gebracht, und fast einstimmig von der Versammlung angenommen.
In Betreff des zweiten Antrags, daß bei Besetzung der Religionslchrer»Stellen der geistliche»Behörde der gcbüh»

rende Einfluß zugestanden werde, wird im Allgemeinen bemerkt, daß es hierzu eines besonderen Antrags nicht bedürfe, viel-
mehr der beanspruchte Einfluß selbstredend eintrete.

Ein Abgeordneter der Ritterschaft hält gleichfalls den Zusatz für überflüssig, bemerkt aber insbesondere, die katholi¬
sche Kirche habe stets, feit den Zeiten ihres ersten Stifters, an dem Recht, ihre Lehre zu verkünden, festgehalten. Sie muß
an diesem Rechte festhalten, um die Reinheit und Einbeit ihrer unwandelbaren Lehre zu bewahren. Ohne die kanonische
Mission, die der Bischof ertheilt, habe kein geistlicher Neligionslehrer die Qualität, um zu lehren. Die Anstellung der Geist'
liehen, als Religions-Lehrer, müsse daher immer von der bischöflichen Autorität ausgehen.

Die Versammlung trat dieser Ansicht bei, und erklärte sieb mit großer Mehrheit dahin einverstanden, daß der be¬
antragte Einfluß der geistlichenBehörden bei der Ernennung der Neligionslehrer sich von selbst verstehe, wonach der vom
Ausschuß gestellte zweite Antrag abgelehnt wurde.

Hiernach wurde zum Vortrage des Berichts des 7. Ausschusses über die Irren »Heil »Anstalt zu Sicgburg überge»
gangen. Berichterstatter ist der Abgeordnete Hunzingcr.

Der Bericht hebt insbesondere hervor, daß bei der größtmöglichstenOrdnung in der Verwaltung, dennoch die Ocko»
uomie des Haushalts viel zu wünsche»übrig lasse, und daß, ohne Beeinträchtigung der Wirksamkeit, sich eine nicht unbedeu»
tende Summe jährlich würde ersparen lassen.

Um dies aber zu erreichen, sei ein größerer ständischer Einfluß nöthig, als ihn das Regulativ vom 12. November
<827 gestatte.

Dies Uebel habe bereits der Provinzial-Landtag 1845 erkannt, seine Vorschläge auf Abänderungen seien aber er¬
folglos geblieben. Der Ausschußschlage daher vor, aus die Vorschläge des letzten Provinzial'LandtagS, wegen Abänderung
des Regulativs, zurückzugehen,event, aber jedenfalls die ständischeCommissionzu verstärken, damit sich das richtigeStimmen«
Verhältniß, gegen die vom Staate ernannten Mitglieder, ergebe.

Der Berichterstatter fährt sodann fort, die Etats seien in keinem der abgelaufenen Jahre 1845—1850 überschritten
worden, jedoch werde fast bei allen Positionen die erforderliche Sparsamkeit vermißt. So betragen des Beispiels halber im
Jahr 1850 die Ausgaben für Heitzung 2270 Nthlr., für Erleuchtung 872 Rthlr. und endlich für Bier 1399 Rthlr.

Hieraus allein ergebe sich die Nothwendigkeit einer bessern Beaufsichtigung.
Es sei sodann von dem Direktor ein außerordentlicher Credit von 17.000 Rthlr. beantragt, und zwar zur Errich»

tung einer gesonderten Abtheilung für tobsüchtigeKranken, zur Einrichtung besserer Wohnungen für das geistlicheund ärzt»
liche Personal, und zum Verputz der Lotalien ,m Innern. Im Etat ist für letztere Position Vorsorge geiroffen, erstere An»
träge erscheinen aber nicht begründet, weohalb der Ausschuß die Verweigerung dieses Credits, dagegen aber die Genehmigung
dA, zur speziellen Verrechnung beantragten Etatö°Summe von 38,805 Rthlr. vorschlägt.

Ein Abgeordneter der Landgemeinden erklärt, ein Blick in den Etat und den Verwaltungs-Bericht der Anstalt er»
gebe, daß die Verwaltung selbst offenbar zu kostspieligsei. So zum Beispiel ergeben die, mit bedeutendem Kosten-Aufwand
gehaltenen Kühe fast gar keinen Ertrag, wenigstens beweise der Rechenschafts.Nerichtder ArbeitS-Anstalt zu Brauweiler einen
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weit bbhern Nutzungs'Ertrag von den dort gehaltenen Kühen vcrhaltnißmäßig nach; für Garten-Geräthschaftcn, Sämereien,
Bearbeitung des Gartens und mehreres Andere, seien enorme Beträge verausgabt.

Ein Vergleich mit der Marsberger Anstalt, in der durchschnittlichetwa 350 Kranke gepflegt und unterhalten wiir»
den, während in Siegburg noch nicht 200 Kranke seien, ergebe, daß, uncrachtct der bedeutenden Mehrzahl von Kranken, die
erstere jährlich, um mehr als 3000 Thlr. weniger koste, als die Anstalt zu Siegburg, Die Bekleidung werde in Marsberg
ebensoviel, für Utensilien, Heitzung und Beleuchtung viel weniger ausgegeben. Bei einem ganz oberflächlichenUcbcrschlage
müsse bei der Verwaltung der Siegburger Anstalt, eine jährliche Ersparnis; von mindestens 5000 Thlr. eintreten, welche
aber noch, in höherem Grade stattfinden werde, wenn die Verwaltung au eine religiöse Korporation, wie etwa die der barm«
herzigen Schwestern übergehe. Jedenfalls sei eine durchgreifende Reorganisation erforderlich, Einzelnes helfe nichts. Wenn»
gleich auch ein Plan, wie der von ihm vorgeschlagene,nicht sofort vollständig zur Ausführung gebracht werden tonne, so müsse
er aber jedenfalls vorbereitet werden. Auch in wissenschaftlicherHinsicht habe die Erfahrung gelehrt, daß die Heilungen in
Anstalten, welche religiösen Korporationen anvertraut seien, besser gelingen.

Ein Abgeordneter der Städte führt aus, wie er durch langjährige ärztliche Praris, Gelegenheit und Interesse ge»
habt habe, viele und verschiedeneIrren Heil»Anstalten Deutschlands, Belgiens und Frankreichs kennen zu lernen. Die Sieg«
burger Anstalt sei gut, aber der geforderte Anschlag von 38,805 Thlr. sei zu hoch, nach den von ihm gemachten Erfahrung
gen. Er wolle zwar nicht die Uebergabe an barmherzige Schwestern, deren Hülfe und Pflege in einer Irren.Anstalt nicht
ausreiche, fo gut und erfolgreich sie auch in andern Hocpitälern sei. Das aber müsse erkannt werden, daß das ganze Per»
sonal der Anstalt zu groß sei, namentlich aber seien vier Aerzte zu viel und könnten unmöglich mit Erfolg beschäftigt wer»
den; einfache und verständige Behandlung sei die beste, je lomplizirtcr die Anstalt, desto geringer sei in der Regel der Er»
folg. Auch seien die Ausgaben für die Beköstigung offenbar zu hoch, zu kräftige Kost und Getränke seien schädlich. Ucbri«
gens habe Siegburg noch niemals große Heilungen erzielt, woher es denn auch käme, daß die vermögenden Kranken, meist
in Privat- oder auewäitigen Anstalten untergebracht würden. Um noch der Verwaltung der Apotheke zu erwähnen, welche
durch einen nicht einmal eraminirten Kanditaten der Medizin geschehe, der dadurch, daß er Medizin studirt habe, noch lange
kein praktischer und geübter Pharmazeut sei, so könne man auch diesen Uebelstand unmö lich verkennen; jedenfalls sei anzu-
rathen, daß die Arzneien entweder durch einen anzustellenden eraminirtcn Apotheker, anzufertigen, oder aus den dortigen Apo»
thckcn gegen einen angemessenenRabatt, bezogen werde» möchten. Er stimme daher für Einsetzung einer Veaufsichtigungs»
Commission, welcher ein anerkannt erfahrener Arzt, nicht aber etwa, ein Negicrungs-Medizinalrath, als Mitglied beizu»
geben sei.

Der Referent erwiedert hierauf: der Ausschuß habe viele der von den Vorrednern hervorgehobene» Aussetzungen
gleichfalls anerkannt. Was aber die Lobpreisung der Marsberger Anstalt angehe, so sei damit noch nicht anerkannt, daß
diese wirklich eine verdiente sei; um diese Behauptung zu würdige», müsse man vorerst einen vollkommene»Prospectus der
gesammten Verwaltung besitzen; die Oclonomic sei lott unzweifelhaft wohlfeiler, ob aber im Ucbrigen diese Anstalt der zu
Siegburg zur Seite gestellt werden tonne, sei um so mehr zu bezweifeln, als durch den zweiten Arzt zu Marsbcrg, die
Siegburger Anstalt, als eine Muster-Anstalt anerkannt worden sei.

Der Ausschuß erkenne die Nothwendigkeit einer Reformation in vielen Beziehungen an, die Leitung und Vcr»
waltung aber an eine religiöse Gesellschaftzu übertrage», liege nicht in seiner Absicht, noch könne die Negierung diese Ab«
ficht haben. Bevor eine durchgreifendeReorganisation stattfinden könne, müsse vorerst das zu Recht bestehende Regulativ ab»
geändert sein, hierzu bedürfe es mehrfacher Zustimmungen, es sei bald gesagt, der Etat müsse reduzirt werden, ob und in
welcher Weise dies zweckmäßig geschehen könne, dazu fehlen die Mitte!, um ein zutreffendes Urtheil zu haben. WaS die
Gehälter der Aerzte betreffe, so wolle er darauf aufmerksam machen, daß diese in der bestehendenHöhe durch den Landtag
von 1845 festgesetzt worden sind.

Ein Abgeordneter der Ritterschaft bemerkt hiergegen: der Referent habe gesagt, Marsberg tonne mit Siegburg kei»
ncn Vergleich bestehen. Er gratulire die Provinz Wcstphalcn, daß dem so sei; das eben sei der große Fehler der Sieg»
burger-Anstalt, daß sie nach einem europäischen Ruf strebe, dadurch das Budget erdrücke,aber keine Früchte bringe. Auch
er spreche sich dafür aus, daß die Anstalt allmäblig reorganisirt und die Verwaltung an barmherzige Schwestern übertragen
werde.

Ein Abgeordneter der Landgemeinden erklärt unter Bezugnahme auf seine bereits vorhin vorgebrachten Gründe,
daß nach den neueren Erfahrungen, die Verwaltung durch barmherzige Schwestern, nur gewünschtwerden könne. Daß aber
neben diesen, die Wirksamkeit von Aerzten und von männlichen Wärtern, noch fortbestehen müsse, bedürfe wohl kaum der
Erwähnung. Abgesehen aber von dem überaus wohlthätigen Einfluß der barmherzigen Schwestern, auf die Wirksamkeit der
Anstalt, verspreche die Oekonomie, unter ihrer Leitung die besten Erfolge, sie versähen den Dienst der Lehrer, des Organi»
sten, der Oberwärterin und sämmtlicher Wärterinnen, ohne weitere Ansprüche, als auf nothdürftige Kost und Bekleidung und
hätten keinen anderen Beruf, als dc» der Sorge und Pflege für die unglücklichenKranken, welchen ihre ganze Aufmerksam»
kcit zugewendet sei. Er glaube keine übertriebene Behauptung zu machen, daß in der ökonomischen Verwaltung, wenn sie
barmherzigen Schwestern anvertraut sei, jährlich 8000 bis <0,000 Thlr. erspart werden würden.

Der Referent widerlegt zunächst die Behauptung, als ob die Anstalt zu Siegburg, nur dahin strebe, sich durch
Aufwand und Ausstattung einen europäischen Ruf zu erwerben, dem könne auch nicht so sein, indem es ihr während ihrcö
22jährigen Bestehens, nicht gelungen sei, viele fremde Kranke an sich zu ziehen. Was die barmherzigen Schwestern angehe,
so seien diese, nicht im Stande, das alles zu leisten, was ihnen von den Vorrednern zugemuthct worden sei. Es sei übn»
gcnS wohl zu bedenken,daß die Anstalt keine konfessionelle,sondern eine provinzielle sei und daß man sich wohl hüten müsse,
die Anstalt einem Orden anzuvertrauen, der so gerne zu konvertircn geneigt sei.

Nach mehrfachen Erörterungen darüber, wie eS möglich sei, der ständischenAufsicht über die Verwaltung der An»
stalt einen besseren Einfluß und Wirksamkeit zu verschaffen, und ob es von Erfolg sein werde, eine besondere NcvisionS»
Commission mit ausgedehnterer Vollmacht zu ernennen, wie dieS von den früheren Landtagen, wenngleich erjolglos, bereits
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beschlossen worden sei, ergiebt sich als Resultat der Berathung, daß, solle der ständischenAufsicht ein besserer und ersolgver»
sprechenderEinfluß zu Theil weiden, eine entsprechendeAbänderungdes bis jetzt zu Recht bestehendenRegulativs zu veran»
lassen sei.

Hierauf wird die weitere Berathung vertagt, die Fortsetzung auf Morgen, Mittwoch den 22, um 9 Uhr anberaumt,
und die heutige Sitzung um 5 Uhr geschlossen.

Zwölfte Plenarsitzung.
Verhandelt im Ständehausezu Düsseldorf, am 22. October 185t.

Die Sitzung wirb um halb 10 Uhr eröffnet.
Protokollführer ist der Abgeordnete von Buggenhagen.
Der Landtags-Marschall macht bekannt, daß folgende Referate zur Einsichtoffen liegen.

1) Die Aufnahme der Cochem»Kelberger°Straße, unter die Bezirtsstraßen.
Referent: Herr von Müller.

2) Uebernahme einzelner Vicinal-Wegeim Kreise Daun, auf dem Bezirks »Straßen-Fonds.
Referent: Herr von Müller.

3) Hebammen »Lehr «Anstalt zu Köln.
Referent: Herr Trütschler.

4) Uferbefestigung der Insel Niederwerth.
ü) Befürwortung des Wuppcr-Sieg»und Marburger-Eisenbahn-Projektes.

Referent: Herr Bock er.
Das nunmehr verleseneReferat des Abgeordneten Würz er über den Antrag, zur Errichtung einer Aufbcwah>

rungS-Anstaltfür unheilbare Irren, in den Regierungsbezirken Köln und Aachen, auf deren Kosten erhält die Genehmigung,
und wird dem KöniglichenOber>Präsidiumeingereicht.

Alsdann wird zur Tagesordnung, nämlich „Fortsetzung des Referats, die Irrenanstalt zu Siegburg betreffend",
geschritten. Referent Herr Hunzinger trägt den Bericht einer außerordentlichen ständischen Commission aus dem Jahre
l837 vor, woraus die geringe Einwirkung, welche derselben auf die Angelegenheiten jener Anstalt, bei ihrer ertraordinaircn
Mission eingeräumt worden war, hervorgeht,und wiederholt bei dieser Gelegenheit den Antrag des Ausschusses, „daß in
Zukunftden ständischen Commissionenein kräftigerEinfluß gesichert werde."

Die zu diesem Ende bereits in der Sitzung vom 26. März 1845 vom 8. rheinischen Landtage, in Vorschlag ge»
brachten Abänderungdes Regulativs vom 12. November 1827, welche diesem Protokolle bciliegt, bisher aber noch nicht
zu Rechte besteht, wurde als das geeigneteMittel zur Erreichung der angedeuteten Absicht anerkannt, und in diesem Sinne
legte der Referent der Versammlungfolgende Fragen vor:

1) Soll die Abänderungdes Regulativs vom 12. November 1827, wie solche von den Provinzialständcn in der Sitzung
vom 26. März 1845 in Vorschlag gebracht worden ist, beantragtwerden?

2) Soll falls jene Propositionvon der StaatS-Negierungnicht genehmigt wird, §. 2 des Regulativs dahin geändert
werben, „daß anstatt der bisherigen zwei, für die Folge drei Mitglieder von der Provinzial'Vertrctungder Vcr»
waltungs»Commission beigegcben werden?" Beide Fragen wurden bejahet. Die Diskussionverbreitet sich nun
über das im allgemeinen,als zu hoch anerkannte Ausgabe-Vudjet, kann indessen aber nur allgemeine Rügen,
welche durch den Vergleich dieser Anstalt mit gleichartigen, und aus einigen, grell in die Augen fallenden hohen
Ausgabe-Positiouenhervorgehen, aussprcchen, indem die Versammlungsich nickt in der Lage befindet, die zur genaue»
sten Beurtheilung eincS so umfangreichenInstituts erforderliche Einsicht, an Ort und Stelle haben zu können.
Die fernere Frage des Ausschussesob das „Etat'Project pro 1852 zu genehmigen sei," wurde verneint, nachdem

einige Mitglieder sich für die Hervorhebung und Motivirung der einzelnen Ausstellungen, gegen denselben ausgesprochenhatten.
Die Ansicht der Majorität indessen,daß nur eine Special»Commission sich durch örtliche genaue Anschauung die

erforderliche Kenntnißverschaffenkönne, um sowohl gegründeteVerbesserungs-Vorschlägezu machen, als auch den Etat zu
beurtheilen,respcctive herabzusetzen,führte zu folgenden drei Vorschlägen:

1) Der Etat der Irrenhcil-Ansialt zu Sicgburg für das Jahr 1852, und folgende, wird von der Provinzial'Vertre»
tung provisorisch genehmigt, unter der ausdrücklichenFestsetzung,daß die Verwaltungs'Commission,eventuel, die«
jcnige Commission, welche aus der veränderten Bestimmung des Regulativs hervorgeht, mit der Befugniß auszurüsten,
den AuSgabe-Etatnach Gutbcsindcn zu rcduciren.

2) Da dem Landtage die Mittel zur richtigen Beurtheilung der einzelnen Positionendes Etats, welche zu hoch gcgrif»
fen sind, abgehen, die Ueberzeugung des zu hohen Etats im Allgemeinen aber feststeht, so scheint es räthlich, an der
Hauptsumme einen angemessenenAbzug von etwa 8000 Rthlr. (nachdem im ganzen Jahre circa 33,000 Rthlr.,
inol. der Pensionäre ausgereicht haben) in runder Summe zu votiren,und die Vertheilung dieses Abzuges auf die
einzelnen Positionen,resp, die Einführung der erforderlichen Ersparnisse der Commissionund der Königlichen Regie»
rung, unter Mitwirkungder Direction, zu überlassen;im Falle aber das Regulativ geändertwird, der Commission
die Erhöhung des Etats zu überlassen, bis zur Summe von 38,000 Rthlr.

3) Den Etat, mit Hinweisung auf die einzelnen, am meisten das Bedürfniß überschreitendenPositionen, durch die ge«
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gcnwärtige Provinzial-Vei'tretung herunterzusetzen,und eine Uebelschreitungder so festgesetzten Anträge von der Ge»
nchmigung der Commission, und in Folge des veränderten Regulativs, des Oberpräsidenten abhängig zu machen.
Nach einigen Erörterungen, wirb bei der Abstimmung der Vorschlag n<l 1 angenommen, wodurch die weitere Ab»

stimmung über den 2. und 3. Vorschlag wegfällt, der Wunschder rechtzeitigen Ausführung desselben ausgesprochen, und da»
mit die Verhandlung über die Siegburgcr Irrcnhcil-Anstalt geschloffen.

Die Sitzung wird, nach einer Pause, um halb 1 Uhr wiederum eröffnet.
Der Vicc-Marschall, Herr Stupp führt den Vorsitz.
Den Gegenstand der Verhandlung bildet das Referat des <!. Ausschusses über die „Rheinische Provinz,«!»

Fcuei'S oc ietät", über diese Angelegenheit werden verschiedeneStücke zum Vortrag lommcn:
Nämlich:

i) DaS Rechnungswesen.
Der Abgeordnete Beemelmanns referirt, daß eine genaue Revision der umfangreichen Rechnungen der Jahre

1844—1850 unmöglich gewesen, außerdem auch für überflüssig erachtet sei, da dieselben bereits der sorgfältigsten Revision
und Superrevision der Behörden unterlegen halten.

Der Ausschuß habe sich deshalb lediglich darauf beschränkt,zu untersuchen, ob die in den Nevisions-Verhandlungen
gegen die Ncchnungslage gemachten Aussetzungenihre Erledigung gefunden hätten, wobei gleichzeitig die Hauptrcsultatc aus
dem Rechnungswesen zur Erwägung gezogen wurden.

Es ergab sich dabei Folgendes:
I) pro 1844. Die Notatcn gegen diese Rechnung sind erledigt.

prn 1845, ebenso.
pro 1840, war zu bemerken, daß der Nendant in «lel»'!« die Summe von 1l!) Nthlr. zu viel als Brand^Entscha-

digung gezahlt habe; die Wiedereinzahlung war verfügt. Anstatt Rückzahlung zu leisten, hat der Betreffende versicherteHv»
vothek gestellt. Ob indessen bisher Zinsenzahlung erfolgte, ist nicht ersichtlich.

prn 1847, sintet sich nichts zu bemerken.
r»i-n 1848, sind die Notaten erledigt.
pro 1849, ebenso.
pro 1850, steht der Festsetzungder Rechnung nichts entgegen — mit Vorbehalt der noch zu erledigenden Notaten.
Im Allgemeinen stellte sich heraus, daß seit dem Jahre 1845 die Vorschüssestets im Zunehmen begriffen gewesen,

und es erst im Jahre 1850 gelungen sei, das Defizit von 317,270 Rthlr. !L Sgr. 4 Pf. auf den Betrag von 252,055
Rthlr. 2 Sgr. 3 Pf. zu ermäßigen.

Dieses beträchtliche Defizit sei vorzüglich durch die außergewöhnlichehohe Vrandentschädigungs-Summe, welche sich
im Jahre 1849 aNein auf 323,093 Rthlr. 18 Sgr. 3 Pf. belicf, und so beinahe die Summe des ganzen Iahres-Bcitrages
erreichte, entstanden.

An Kosten der Dircction, für Diäten, Reisekosten, Rcmunerirung des Hülfspersonals, Bureau-Bedürfnisse :c. :c.
Remuneration der Regierung«-Haupt-Kassen, fanden Etats-Ucberschreitungen statt. Der Ausschuß trägt daher darauf an:

1) der Direction die möglichsteVermeidung der Überschreitung deö Etats und Beschränkungauf Abhülfe der drin»
gcndsten Bedürfnisse anzuempfehlen.

Die Diocussion über diesen Gegenstand wird eröffnet.
Der Feuer» Societät« »Director weiset nach, daß die vielen Brandschäden vorzüglich dcS IahreS 1848 und 1849

viele Reisen und deßhalb auch nothwendiger Weise eine Überschreitung des auf 000 Thlr. normirten Betrages für Diäten
und Reisekosten herbeigeführt hatten, weßhalb auch das Königliche Ministerium in richtiger Anerkennung der Sachlage «x-
lruurcliüliis 5000 Thlr. bewilligt habe.

Referent erkennt die Nichtigkeit dieser Angaben vollkommen,der Ausschuß hat auch nur, ganz im allgemeinen Spar»
samkcit anempfehlen zu müssen geglaubt.

Der Director weiset ferner auf die hohen Prozente der Privat-VersicherungS-Gesellschaftenhin, und daß deren weit
höhere Ausgaben mit den weit größeren Vortheilen derselben in wichtigem Verhältnisse ständen, während in der Provinzial-
Anstalt in vielen Positionen, z. B. in der Vcwillignng von nur 000 Thaler, als Prämie beim Löschen von Bränden, eine
höchst nachtheilige Sparsamkeit vorwalte, welche am allerwenigsten noch vermehrt werden dürfe.

Nachdem noch einige Redner über diesen Gegenstand das Wort genommen, wurde der Antrag 1. deS Ausschusses
von der Versammlung verworfen.

2) Ueber die Rechnungen der SozictätS - Kasse pro 1844—1850 und für letztere vorbehaltlich der Erledigung der,
in dem dccidirtcn Notaten-Protololle des Königlichen Ober»Präsidium «uk 1 bis inl!lu8>ve 19 gemachtenErinnerungen und
der nicht stattfindenden wirklichen Verausgabung des, in RestauSgabe gestellten zu erstattenden DarlehnS von dem Schaaf«
hauscn'schen Bankvereine, mit 97,802 Thlr. 2 Sgr. 1 Pf. nach §. 103 des Reglements vom 5. Januar 1830 die be-
finitive Dccharge zu ertheilen. — Wird angenommen.

3) Daß in den künftigen Rechnungen die etwa zu creirendcn Anleihen, nicht bloß in Ausgabercst zur Erstattung,
sondern auch in Einnahme aufzuführen sind, damit der Abschluß der Rechnung das wirkliche Resultat des Zustandes der
Feuer»SocietätS Kasse nachweise,was nach dem, in den Rechnungen oru 1847 bis incl. 1850 beobachteten entgegengesetzten
Verfahren, nicht der Fall gewesen ist; diese« Verfahren hatte die Folge, daß die von dem Königlichen Ober-Präsidium un¬
term 1,9. September d. I. durch die Amtsblätter bekannt gemachten RechnungS-Abschlüsse,mit den wirklichen NechnungS-Re»
sultatcn nicht übereinstimmten, und die deshalb zur unrichtigen Höhe angegebene Defizit-Summe wenig, geeignet sein konnte,
das Vertrauen zu der Societät zu heben.

1l
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Ein Abgeordneter glaubt die Veröffentlichung der jetzigen Decharge, erfülle den Zweck des Antrages.
Der Direetor verspricht dieselbe zu bewirken, womit die Versammlung sich einverstanden erklärt.

II. Verwaltungsbericht,
Referent, der Abgeordnete von Eynern, verfolgt bei seinem Vortrage die Reihenfolge in der die Direction ihre

Vorschläge in dem VerwaltungS»Berichte niedergelegt hat und findet sich vorab demgemäß folgendes zu benicrkcn:
1) Bei allgemeiner Prüfung der 13 tabellarischen Uebersichten »cl Tabelle IX,, daß, obgleich in den Jahren 1846,

1847 und 1848 ein Zuschlag von '/« hat beigenommen werden müssen, dennoch von Ende 1845 bis Ende 1848 sich ein
erhebliches Defizit ansammeln tonnte, daß in steigender Weise dies auck 1849 statt fand, und einen für die Hälfte erhöheten
Zuschlag nöthig machte, vermöge dessen eine Verminderung des Defizits eintrat. Deshalb müsse nothwendig in geeigneter
Weise, auf allmählige Aufbringung des Deficits Gedacht genommen werden.

Es trete daher sowohl das Bedürfniß mehr angemessener Prämien, als auch die Unzulänglichkeitdes bisherigen
Beitrags klar hervor, weßhalb der Ausschuß beantragt:

l. Der ordentliche Beitrag müsse erhöhet werden: dabei sei indessen als leitend, in Betracht zu ziehen:
1) das richtige Maaß und der Umfang dieser Erhöhung.
2) die Höhe des erwähnten Defizits.
3) der nach F, 35 des Reglements anzusammelnde eiserne Bestand von 150,000 Thlr.
4) die Eoncurrenz der Privatgesellschaften

und dürfte die Erhöhung des Beitrages um die Hälfte am angemessenstensein; die Diccussion über diesen Antrag führte zu
Erörterungen über die Klasscncinthcilung und überhaupt das bis jetzt verfolgte System.

Die Meinungen scheide»sich dabei in zwei Richtungen, je nachdem diese Anstalt als eine rein merkantile, oder eine
vom staatlichen Standpunkte aus, philantropische Zwecke verfolgende, angesehen wurde.

Vom ersteren Standpunkte ans wurde eine richtige Verhältnißmaßigkcit zwischender Abgabe von den Häusern
der besten Beschaffenheit, und der den schlechtenfeuergefährlichen Hütten auferlegten Abgaben vermißt, und eine strengere
Sonderling der Klassen durch höhere Besteuerung nach unten und ermäßigte nach oben zu bewerkstelligen,vorgeschlagen. Es
beständen bereits auch Anstalten der Art, wo oic feuergefährlichen Hütten zum Nutzen der Gesellschaft,durch die progressiv
nach unten steigende Steuer in großer Anzahl zum Austritte aus der Versicherung veranlaßt worden seien. Wenn sie ver»
sichert blieben, so könne ibncn nach einem gewissen ').',aaßsial'e aus den Ucbcrschüssen der Gesellschaft leicht eine Prämie be»
willigt werden. Die Gesellschaft würde dennoch auf diese Wnsc fioriren.

Die Anhänger des bisher beobachteten Prinzips, stellte» die Mangelhaftigkeit mancher bisherigen Einrichtungen nicht
in Abrede, glaubten indessen, daß die Provinzial'Anstalt bei der beabsichtigten Aenderung der Klassenmerkmalefüglich beste<
hen könne, ohne sich von den vorwiegend leitende» pbilantropiscben Grundsätzen lossagen zu müssen.

Es wurde zur Abstimmung geschritten und die Anträge des Ausschusses»<l I, „soll der ordentliche Beitrag erhöhet
werden?

»<j II. Daß die in den Jahren 185U und 185! erhobenen Versichcrungs»Beiträge «^welchenur '/< der Ursprung»
lich im Reglement festgestelltenordentlichen Beitragssätze ausmachen) fortan in einem Betrage zusammengcfaßt, als ordent¬
licher Beitrag erhoben werde» mögen, und zwar so lange, bis jedes Defizit gedeckt und der eiserne Bestand zum Belaufe
von 150,000 Thlr. angesammelt ist." — Beide angenommen.

Der Vortrag verbreitet sich nun über die Abänderung des §. 30 des Reglements, und desinirt, daß die von der
Direction vorgeschlagene„Erhebung des Tarifs und Aenderung der Klassenmcrkmalcgeeignet erscheine."

Demnächst wird:

III. Die mit den Abänderungen des Ausschussesversehene neue Bezeichnung der Klassenmcrkmale,welche nur uner»
heblich von den Vorschlägen des Feuer-Societäts-Dircctors abweicht, der Versammlung zur Genehmigung vorgelegt, und an»
genommen.

Referent geht alsdann zu der, in dem Vcrwaltnngsberichte S. 38 vorgeschlagenenErweiterung des Schlußsatzes des
§. 30, über welchen der Ausschuß nicht nur in folgender Fassung bill^t."

IV. Jede dieser Klassen zerfällt aber noch in zwei Unterabtheilungen, ä. und 8. und tritt die Abtheilung N. dann
ein, wenn eine über das gewöhnlicheMaaß reichende Fcuersgefahr, entweder durch die Lage oder Benutzung eines Gebäudes,
oder dessen innerer und äußerlicher baulicher Beschaffenheit, nach dem Ermessen der Socictäts-Direttion erkennbar ist, sondern
auch den Zusatz annimmt.

V. Auch kann ausnahmsweise bei Versicherung vo» Gebäuden, welche durch innere Bauart und Venutzungs»
weise eine außergewöhnlich geringe Feuers-Gefahr darbieten, der ordentliche Beitrag bis zu dem der nächst vorhergehenden
Klasse, durch Rabatt-Bewilligung ermäßigt werden; wenn auf den Antrag des Versicherten, und nach Anhörung der Direktion,
der Verwaltungs-Ausschuß solches genehmigt.

Nach Entwickelung der Motiven, wurde die Fassung des Ausschusses mit dem angegebenen Zusätze von der Ver»
sammlung genehmigt.

Um bei Beurtheilung solcher Ausnahme-Fälle, eine bedenkliche Willkühr in der Klaffen - Eintheilung abzuwenden,
mußte sich die Bestimmung eiuzuholendcr Genehmigung des VcrwaltungS-AusschusseS,einer ganz besonderen Berücksichtigung
empfehlen. Auch wurde bei dieser Gelegenheit auf die Nothwendigkeit hingewiesen, neben dem ständischenGcsammt-Aus»
schusse, nach Maaßgabe der AllerhöchstenVerordnung vom 21. Juni 1842, Gesetz-Sammlung s»ß. 238—241, §. 9, und
der neuen Provinzial-Ordnung, besondere Ausschüssezu erwählen, da dem Bedürfnisse, welcher Erledigung dringender Gegen»
stände, die nicht auf dem gewöhnlichenWege ständischerBeschlüsseentsprochenwerden könne, sondern zur Aufrcchthaltung des
Instituts der mächtigen Rivalität der Privat-Vereine gegenüber, eine rasche und lebendige innere Wirksamkeit mehr als je ge»
fördert werden müsse, die ständischeEinwirkung also für dringliche Fälle anders, als bisher zu ordnen sei.

Auch ist dem Ausschusse, bei Berathung der Bestimmung, Seite 39 des Verwaltungsbenchtes, auf Beschwerden ge«
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gen die Klassen Anwendung, der Mangel eines permanenten, der Dircction zur Seite stehenden Ausschusses , recht deutlich
geworden.

VI. Der §, 32 würde also, mit Rücksichtauf das zu bildende Organ lauten:
„Ist der Eigenthümer mit der Bestimmung der Provinzial-Direttion zufrieden, so hat es dabei sein Ve-
wenden, will er sich aber derselben nicht unterwerfen, so steht ihm der Weg des RecurscS an den Vermal»
tungs-Ausschuß zu."

Im §. 33 fallen diesem gemäß, die Worte, „oder reüp. schiedsrichterlichenVersahrens," aus.
Die Veränderungen dieser §§. werben von der Versammlung genehmigt.
Die nun erhobene Frage lautet:
VII. ob von der Provinzial'Vertretung ein Verroaltungs-Ausschuß für die Feucr.Versicherungs'Tocietät aus ihrer

Mitte gewählt werden soll, und zwar in der Zahl von 4 Mitgliedern, resp. Stellvertreter, deren Hälfte jedesmal anwesend
sein müßte, und welchem die Vefugniß einzuräumen wäre, unter dem Vorsitze de^ KöniglichenOberpräsidenten der Rhein»
Provinz, auf den Vortrag des Societäts Direktors nöthig befundenen Beschlüsse der oben erwähnten Art zu fassen oder die
ihm nach dem Reglement sonst zustehenden Befugnisse auszuüben, worüber eine besondere Geschäfts-Anleitung das Weitere
zu bestimmen haben würde?
und fand die Genehmigung des Plenums, unter Hinzufügung des Passus:

„Es sollen die Mitglieder des Verwaltungs-AusschusseSnur aus Versichertender socictät bestehen."
Betreffs des Seite 3g behandelten §. 8 des Reglements, ist Ausschuß einverstanden, daß die Versicherung von

Pulvcrmühlcn und Pulvermagazinen dem Interesse der Societät durchaus widerstreiten, und deshalb durch jedes erlaubte
Mittel zu umgehen sei. Die Tuchfabriken anlangend, war die Ansicht vorherrschend, daß selbige nur dann der Kategorie des
§. 8 zuzufallen brauchten, wo Spinnereien ober Trocknungs»Änstalten in denselben sich befänden, ebenso seien auch alle Ge»
bäude mit Trocknungs-Anstaltcn diesem §, zu subsummiren, wie auch

Brenn- und Brauereien,
Malzdarren,
Distellir.Gcbäude,
Laboratorien,

(mit Streichung der vroponirtcn Worte der „Apotheker")
Loh» und Windmühlen, ferner
Oelmühlen und
Flachsspinnereien;

die Bezeichnung, Dampfmaschinen, aber in Dampfkessel umzuwandeln.
Der Vorschlag wird angenommen, mit Hinzufügung der Steinöl-Fabnkcn.
Bei der auf Seite 40—Hl abgedruckten Instruction über Anwendung der Klasse, resp. Unterabtheilung ll. fand sich

nichts zu erinnern.
Der Vorschlag des Dircctors zu §. l4 des Reglements (Seite 24), die Anmeldung von Hypothckenschuldcnbe»

treffend, wirb angenommen.
Ebenso F. 15 der Fassung des Ausschusses.
§. 2L t>. wird angenommen mit Wegstreichung der Worte: „Gleichviel bei welcher Gesellschaftsie genommen ist."
§§. 15, 9>, 92, 93 werden genehmigt.
§. 47. Angenommen unter Abänderung des Schlußsatzes in der vorgeschlagenenWeise.
§. 54. Nach dem Vorschlage dcö Referats genehmigt.
Desgleichen auch die M. 40, 41, 42 und 55.
§. 56. Dagegen, welcher sich auf die nicht mehr in Betracht kommende Art der Total »Schäden bezieht, muß

wegfallen.
Bei der Discussion war geltend gemacht worden, daß eine Abschätzungdes vorhanden gewesenenWerthes nach dem

Brande nicht wohl möglich sei, welcher Einwand indessen sich nach dem Urtheile der Direction in der Praris nicht verwirt¬
liche , da der Taration jedesmal ein hinreichender Anhaltspunkt in der vorhandenen genauen Beschreibung der Gebäude gege»
ben sei; auch die Privatgesellschaften in gleicher Weise, zu Werke gingen. Ueberdies müsse bei der zunehmenden Anzahl von
Bränden, durch derartige Bestimmungen darauf hingewirkt werden, daß der Brand immerhin nicht als ein Glücksfall betrach¬
tet werden könne.

Die Sitzung wirb geschlossen. Die nächsteauf Morgen früh um IN Uhr anberaumt.

Anlasse
zum l2. Plenar-Sitzungs-Protokoll

vom 22. Oktober 185l.

Regulativ vom 2«. März »843
§. 1 bleibt wie unterm 12. November 1827 bestimmt.
§. 2 dahin geändert, daß es heißt: Unter demselben führt eine gemischteCommissiondie allgemeine Leitung. Die

Commission besteht aus zwei, von dem Landtage alle ßwei Jahre neu zu ernennender Abgeordneten der RheinischenProvinzial»
Stände, und aus einem durch das Ober-Präsidium zu ernennenden Staatsbeamten, welcher den Vorsitz führt: ferner aus
einem ebenfalls durch das Oberpräsidium zu ernennenden Medizinalrath, welcher den Conferenzen der Commission beiwohnt,
und nur eine berathende, und keine entscheidende Stimme hat.

§. 3 unverändert beibehalten.
§. 4 soll laut Beschluß der Stände ganz wegsallen.
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§. 5 und 8 beibehalten.
§. 7. Die Commission entwirft alle zwei Jahre den Verwaltung«^ Etat, welcher vom Ober»Präsidio dem Land»

tage zur Bestätigung vorgelegt wird.
§. 8. Sie, die Commission, hält darauf, daß die Führung des Kassen« und Nechnungs-Wesens nach den ertheilten

Instructioncn erfolgt; sie ordnet von Zeit zu Zeit außerordentliche Raffen'Revisionen an, jeden Monat wird aber durch den
Director der Anstalt regelmäßig die Kasse revidirt, welcher die RevisionS-Protokollc dem Vorsitzenden Mitgliede der Commis»
sion zu übersenden, worauf dieses solche der Commission bei ihrer nächsten Versammlung vorzulegen hat. Bei sich ergeben»
den Unrichtigkeiten in der Kaffen°Führung ist von dem Revisor sogleichnach Vorschrift zu verfahren.

§. 9. Die jährlich vor dem letzten März durch die Kassen »Verwaltung über das verflossene Jahr zu legende
Rechnung wird von der Commissionvorrevidirt. Sie wacht darauf, daß jedem Regierungsbezirke, nach dem Plane des Regie»
rungS-Präsibcnten von Reim ann, über seine Zuschüsse besondere Rechnung zuqcsandt werde. Sie sendet die Hauptrechnung
an das Ober »Präsidium, ein, welches sie, nebst den Bemerkungen der Commission, vor oder nach der schließlichenRevision
dem Provinzial ° Landtage zur Entscheidung mittheilt.

8> 10 bleibt unverändert.
§. 11. Der Director wird auf Vorschlag der Verwaltung«»Commission, unter Vorbehalt der Königlichen Bestäti¬

gung von dem Landtage ernannt. Der übrige Theil des §. bleibt wie abgefaßt.
8. 12 bleibt unverändert.
§. 13. Die den Ofsizianten zu bewilligenden Besoldungen und Gratisicationen werden von der Commissionbestimmt,

jedoch innerhalb der dazu bestimmten Etatosumme. Eine Überschreitung darf nur, mit Genehmigung dcö Ober»Präsidenten
Statt haben. Pensionen werden nur vom Landtag bewilligt.

^' <5 ! bleiben unverändert.F. 15 !
§. 1L wird angenommen mit dem Zusatz: „Jedem Mitglicde der Commission ist übrigens der Zutritt in die Räume

der Anstalt, sowie der Registratur jeder Zeit gestattet." Es wurde bestimmt, daß wenn zwei Mitglieder der Verwaltung«»
Commission eine Versammlung derselben von dem Vorsitzende» begehren; dieser alsdann die Zusammenberusung zu veran»
lassen habe.

§. 17 laut Regulativ beibehalten.

Dreizehnte Plenar-Sitzung.
Verhandelt im Ständchause zu Düsseldorf, am 23. Octobcr 1851.

Die Sitzung wird um 10 Uhr durch den Vice»Marschall eröffnet; das Protokoll durch den Abgeordneten von Bug«
genhagen geführt.

Referent, der Abgeordnete von Eynern, fährt in seinem gestrigen Vortrage fort, und werden nach genauester Er¬
wägung des Referates und nach den Vorschlägen desselben die §§. 57, bis mul. LL, angenommen.

Die §§. 113 bis 120 fallen weg, da die Bestimmungen wegen der Streitfälle und Schiedsgerichte ihre Erledigung
und Beseitigung durch Einführung des contradictorischen Verfahrens gefunden haben.

Die Berathung geht jetzt zu der Rubrik:
„Erschienene Gesetze und Bestimmungen" über,

und wird zuvörderstdie Bestimmung über die Prozente und Gratisicationen der Bürgermeister (Seite 33 des V.»B) nach
dem Vorschlage des Ausschussesangenommen, wonach §. 77 des Reglements abzuändern ist.

Gleichmäßig wird nach Fassung deS Ausschussesdie Bestimmung, in Betreff der Seite 34 behandeltenVersicherung
der StaatS'Gebäude genehmigt. Der Vice°Ma, schall empfiehlt die Annahme dringend, indem er in einer, von der Versamm»
lung mit ungetheiltcm Beifalle aufgenommene Ansprache,die philantropischen Zwecke der Provinzial»Anstalt, den Privat>Ver»
sicherungen gegenüber, mit Wärme hervorhebt.

Die Versammlung beschließt, daß dieselbe wörtlich in das Protokoll aufgenommen werde.
Sie lautet:
Ich kann Ihnen nicht dringend genug anempfehlen, diesem Vorschlage des Ausschusses Ihre Zustimmung zu geben.

Gerade die öffentlichen Gebäude, wie Kirchen, Schulen :c. sind schon ihrer Bauart wegen, minder feuergefährlich, als viele
andere. Daher der große Wetteifer der Privat-Gesellschaften, die Prämien derselben für ihre Kassen zu gewinnen. Es mag
immer Anerkennung verdienen, wenn dieselben einen Theil ihrer reichlichen Ueberschüssen zu wohlthätigen Zwecken verwenden.
Diese Freigebigteil mag gleichwohl nur, als eine mercantilische Spcculation, welche die Erziclung eines größeren Gewinns
bezweckt,erscheinen. Unsere Gesellschaft ist nicht in der Lage, solche Geschenke spenden zu können, um dadurch eine größere
Theilnahme zu gewinnen. Es ist dies mit der Natur des Institutes unvereinbarlich. Sie will und darf keinen Gewinn
machen, sie nimmt von den Versicherten nur so viel, als nöthig ist, um die Folgen des Unglücks auszugleichen. Ihr Zweck
ist ein rein philantropischcr. Sie will sich nicht durch das Elend unse«r Mitbürger bereichern, sondern dasselbe nur lindern,
sie will dem, welcher seine Wohnstätte durch das Feuer verloren hat, solche wiederverfchaffcn, sie will dem Unglück steuern,
aber sich nicht auf Kosten desselben bereichern.

ES ist sonach, eine wahre Täuschung, wenn man glauben machen will, die Provinzial-Anstalt wirke minder wohl»
thätig, wie die Privat»Gesellschaften, denn letztere von den Versicherten mehr nehmen, als zur Ausgleichung der Schäden
erforderlich ist, um einen Theil des Ueberschussesan Kirchen, Schulen:c. zu spenden, der andere, weit größere Theil, aber
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ihrem eigenen Beutel zuzuführen, während die Provinzial-Anstalt von dem, der Schutz gegen das Unglück sucht, nur soviel
nimmt, kein Opfer, sondern nur soviel fordert, als zur Ausgleichung des Unglücks nöthig ist.

Dabei bedenken Sie noch meine Herren, baß die Provinzial'Gcsellschaft Jedem, auch dem Aermsten, in einer Hütte
von Lehm und Stroh, Schutz gewährt, und daß die Vortheile, welche aus den Versicherungen der öffentlichenGebäude, der
Gesellschaftskassezufließen mögen, gerade diesen unseren armen Mitbürgern zu Gute kommen.

Hierauf wird zur Prüfung der übrigen Theile des Sozictäts-NeglementS übergegangen, und es werden mit den vor»
geschlagenenAbänderungen des Ausschussesangenommen, die

88- l. 2, 3.
§§. 4, 5, 6 und 7 bleiben in ihrer jetzigen Fassung bestehen.
§. 8 ist bereits früher erledigt.
§§. 9 und IN verbleiben ebenfalls unverändert.
8. 11 wird nach Abänderung des ersten Theiles, in der Fassung des Referates, angenommen,

und der Antrag eines Abgeordneten, hierbei die Bestimmung einzuschalten, daß es bei werthvollcn Gebäuden der Direktion
gestattet sein solle, Rückversicherungenbei anderen Gesellschaftenzu machen, abgelehnt; ebenso auch wurde die Einwendung
mehrerer Redner, gegen die ausnahmsweise Versicherung bei verschiedenenGesellschaften,deshalb von der Mehrzahl nicht be>
rücksichtigt,weil man das Interesse der Anstalt, durch die für jene Ausnahmefälle vorgeschriebeneGenehmigung des Verwal»
tungö'Auoschusscs,hinreichend gesicherthielt.

8. 12 fällt weg.
§. 13 wirb auf den ersten Satz beschränkt.
§§. l4 und 15 sind bereits früher erledigt.
§§. 16, 17 »., 1? l>. und 18 werden in ihrer jetzigen Fassung beibehalten.
§.19 wird, mit der vorgenommenen Veränderung deS Ausschusses,genehmigt.
§§. 20 bis inol. 27 sollen unverändert bestehen bleiben.
§. 28 mit der beantragten Veränderung des Ausschussesangenommen.
§. 29 ist unverändert beizubehalten.
8. 30 ist bereits früher erledigt.
§.31 nach der Fassung des Referates angenommen.
§. 32, 33, 34 sind schon früher erledigt.
§. 35 »., mit der Propositions-Veränderung, genehmigt.
§. 35 1»., mit der Redactions>Veränderung, angenommen.
§. 36 bis 39, sowie 43 bleiben in ihrer jetzigen Abfassung bestehen.
§. 40, 41, 42 sind bereits früher erledigt.
Alle, jetzt noch zur Erwägung gezogenen 83-, Anträge und Acndcrungs'Vorschläge des Referats, fanden die Gcnch»

migung des Plenums.
Endlich wurde noch beschlossen, die proponirten kleinen Nedactions-Verändcrungcn, einem Ercmplare deS bisherigen

Reglements beizufügen, und dasselbe zu dem Referate zu nehmen.
Schließlich spricht der Ausschußseine Anerkennung aus, über die umsichtigeund treue Leitung der Sozietät, welche

allen Anspruch auf das Vertrauen und die Theilnahme der Provinz zu machenberechtigt sei, und knüpft daran die zuversicht«
liche Hoffnung, daß es mit Hülfe der beantragten Reformen gelingen werde, das vorgesteckteZiel zu erreichen.

III. Etat der Provinzial-Feuer°Sozietät pro 1852.
Referent, der Abgeordnete Freiherr Naitz von Frentz» Garrath, beginnt mit Vorlesung des Schlusses des Ne<

ferats, enthaltend den Antrag des Ausschusses:
Bei der, von der Versammlung vorzunehmenden Wahl eines Feuer«SozictätS»DirectorS, falls die Wahl wiederum

auf den bisherigen Dircctor, Freiherr« vonWaldbott'Bassenheim-Bornheim, fallen sollte, alsdann die Anstellung
desselben auf Lebenszeit, rl!«p. bis zum etwaigen Auflösen der Sozietät, auesprechen zu wollen ic. «.

Ein Abgeordneter hält die Versammlung nicht für competent zur Wahl, dieselbe wirb indessen von der überwiegen»
den Mehrzahl und zwar, unter der von dem Ausschusse beantragten Maaßgabe beliebt und vorgenommen, da die Vefugniß
unzweifelhaft erscheine,und nicht nur aus der betreffenden Ministerial-Verfügung, sondern auch selbst aus 8- 60 der Kreis-
Ordnung vom Jahre 1850 deducirt werden könne.

Das Resultat der Wahl war folgendes:
Freiherr von Waldbott erhält 59 Stimmen.
Herr Schirm er „ 4 „
und ein Stimmzettel war ungültig.

Demgemäß wurde Freiherr von Waldbott-Bassenheim -Vornheim, zum Feuer'SozietätS'Dircctor, auf Le^
benszcit proclamirt, und gleichzeitig,in Berücksichtigungseines mühevollen Amtes, und mit Hinblick auf die höhere Einnahme
der Vorsteher »on Privat-Versicherungen, die Erhöhung seines Gehaltes, auf Antrag des Königlichen Ober»Präsidiums und
des Ausschusses von 1500 Nthlr. auf 1800 Rthlr. jährlich beschlossen.

Freiherr von Waldbott-Basscnheim°Bornheim wird hierauf von den, durch den Vice-Marschall dazu bczeich»
neten Herrn, Freiherrn von Elz-Nübenach und von Ey nein mit dem Resultate bekannt gemacht, und in die Sitzung
geleitet.

Der Vice'Marschall wiederholt die Mittheilung, welche der Director, durch den Dank für das ihm durch die Ver-
sammlung geschenkte Vertrauen erwiedert,

Referent fährt in seinem Vortrage weiter fort:
l2
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lil. I. Besoldungen.
1) Das Gehalt des Directors anbelangend, ist durch die oben getroffene Beschlußnahme erledigt.
2) Den Inspcctor betreffend, wird, nach längeren Debatten, der Vorschlagdes Ausschuffes(siehe das Referat)

angenommen, nämlich ein Inspector in der Person des, vom Director vorgeschlagenen,bisherigen Secretärs Eick, auf 6
Jahre gewählt,und demselben das Inspector-Gchaltvon 1000 Thaler zugebilligt, wogegen natürlich im Etat das frühere
Secretär-Gehalt wegfällt.

Auf den gebräuchlichenVorschlag von 3 Individuen, hatte die Versammlung verzichtet, weil der Director, augenblicklich
noch mehrereCandidaten vorzuschlagen,nicht im Stande war.

Vor der Wahl des neuen Inspektors, wurde vom Abgeordneten Dr. Würz er das Referat über den Antrag des
ehemaligen Insvectors Brunner, die „Wiedereinsetzung in sein Amt betreffend," verlesen. Da indessen der -c. Brun>
ner durch motivirtcn Miuisterial-Bescheid, nach Ablauf seiner Dienstzeit nicht wieder angestellt ist, die von ihm erhobenen
Beschwerde-Gründe, nicht der Art sind, daß sie zur Prüfung der Versammlunggehören könnten, auch wegen des bestimmungs»
mäßig dem Director zustehendenVorschlagsrcchts, das Wiederanstellungs-Gesuch lediglich an diesen hätte gerichtet werden
muffen, so beschloß Versammlung nach gepflogener Discussion,in welcher von einigen Seiten für den Biunner das Wort
genommen wurde, über den Antrag zur Tagesordnungzu gehen.

3) Nendant von Bewer ist auf Lebenszeit angestellt; es findet sich nicht« zu bemerken.
4) Secretair Schulz erhält künftig 900 Thlr. nach dem Vorschlage des Ausschusses.
5) Secretair Weinhaus.
Die Sachlage wird im Referate erschöpfenddargcthan, und tritt die Versammlung dem dortigenAntrage des Aus»

schusses bei.
Die Discussionbewegt sich um den Rechtspunkt der Sache, währendauch Villigkeits-Nücksichtcnvon andern Red»

nein beansprucht werden. Die Ansicht indessen, daß im vorliegenden Falle die Societät, ein wirkliches Recht principiell
verfolgen müsse, war entscheidend.

«) Dem Registratur»AssistentLindner wird ein erhöhtes Gehalt von 400 Tblr. und eine persönliche Zulage
von l00 Thlr. und außerdem dem abtretendengeisteskranken Asiftcntcn Hohns, eine Pension von 100 Thlr. jährlich
bewilligt.

7) Den Kanzlisten betreffend, wird der Vorschlag des Ausschussesgenehmigt.
9) In Betreff der Boten wird ebenfalls der Vorschlag angenommen.

lit II.
10) Diäten und Reise-Tarations-Kosteu.
Die Vorlage des Ausschusseserhält die Genehmigung,mit der Veränderung, daß anstatt 3000 Thlr. 5000 Thlr.

bewilligt werden.
I!l. III.

11) Hülfspersonal.
Nach dem Beschlusseder Versammlung,wurde für einen bei der Direction anzustellendenBautcchnikcr,ein Gehalt

von 800 Thlr. bewilligt.
12) angenommen.
13) fällt weg.
14) bauliche Bedürfnisse.

Der Antrag ist angenommen.
15) Utensilien, Inventarien, Bücher :c. :c. angenommen.
1L) Heitzung und Beleuchtung;angenommen.
1?) Drucksachenund Schreibmaterialien;angenommen,

po«. 18 ». Entschädigung für Reinigungdes Bureau,
n. 18 I>. beide in beantragterWeise angenommen.

lit. V.
19) Remunerationfür die Ncgierungs-Haupt-Kasse, für Mitwirkung bei den Kassen-Geschäften.

Nach dem Referate angenommen.
2(1) angenommen.

lit. Vl.
21) angenommen.

lit. VII.
22) Lxti-nuro'innsi». Wird genehmigt.
23) fällt weg.
24) ist 8ul» pu«. 0 erledigt, durch Bewilligungvon 100 Thlr. Pension,anstatt der vorgeschlagenen50 Thlr.
Hierauf ferneres Referat des VI. Ausschusses,über den Entwurf eines allgemeinen Gesetzes über Immobilar-Feuer«

Versicherungen, vorgetragen von dem Referenten,Abgeordneten Budde.
Dem, von dem Ausschusse bei §. 1 gemachten Vorschlage: daß StaatS-Gebäude,wenn deren Versicherung beabsich¬

tigt werde, nur bei den Provinzial-Societätenversichert werden mögten, wurde beigetreten, die Frage aber: ob Gemeinde»
und Instituts»Gebäudeeiner Zwangs-Veipstichtung,zur Versicherung in diesen Societäten unterliegen sollten, verneint; ob»
gleich es wünschenswerth erkannt wurde, diese Gebäude ebenfalls nur bei den Provinzial-Anstaltenversichernzu lassen. Der
beantragteWegsall des §. 2 fand keinen Widerspruch.

Die vroponirteAenderung deS §. 3 wurde gleichfalls, in der vorgeschlagenenFassung angenommen und gegen §. 4
nichts zu erinnern gefunden.
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Bei dem § 5 hielt der Societäts'Director eine förmliche Tore des zu versicherndenGebäudes, zur Verhütung von
zu hohen Versicherungen zweckmäßig,die Versammlung entschied sich jedoch, nach fortgesetzterDiscussion für die Beibehaltung
des §. 5 in seiner Fassung, weil einestheils die Kostspieligkeitder Taren und andcrntheils die contradictorischeAbschätzung
aller Brandschäden, von deren Beibringung abrathe und sie entbehrlich mache.

§. 8. Die Beschränkung der Versicherung auf einen Theil des wirklichen Bauwerthes, erachte die Versammlung
nicht angemessen, sondern sie trat dem Gutachtendes Ausschussesdarin bei, daß die Versicherungssummeden Werth des zu
versichernden Gebäudes nicht übersteigen dürfe.

§. 7 und 8 sind in ihrer Fassung beizubehalten.
§. 9 dagegen ist nach der Erläuterung des §. ü und nach dem Vorschlage des Ausschusses, welchen die Versamm«

lung genehmigte, zu ändern, hiermit auch der Schlußsatz des
§. 19 wie von dem Ausschusse beantragt, in Uebereinstimmungzu bringen.
§. 11. Mit der vorgeschlagenenAenderung, daß an die Stelle des Kreis-Ausschussesder Sammtgemeindcrath trete,

erklärte die Versammlung sich einverstanden, so wie mit der unveränderten Beibehaltung des §. 12,
§. 13. Die Fassung des Ausschuß-Gutachtenswurde angenommen; bei dem
§. 14 dagegen die Abweichung von dem Antrage des Ausschussesbeschlossen, daß statt der Zustimmung des Sammt»

gemeinderaths nur dessen „Anhörung" erforderlich sein soll.
§. 15. Der vorgeschlageneWegfall des 2. ulme» wurde genehmigt.
Nachdem der Vice-Marschall die Versammlung noch mit der Offenlage folgender Referate, nämlich:

1) des 8. Ausschussesin Betreff des Grundsteucr-Deckungsfonds.
„ „ „ der Straßen-Erhöhung zwischen Vallendar und Mallendar.
„ „ „ der Aufnahme des Weges von Aldenhoven nach Pattern-Häuschen, in die

Reihe der Bczirksstraßcn.
„ „ „ der Uebernahme der Unterhaltungskosten der Dahler-Nheydt'cr Chausse auf

Vczirksstraßenfonds.
„ „ „ des Ausbaues der sogenannten Straelcn'er Straße.
„ „ „ des Gebotes für Lastfuhrwerke, die Communalwege nur mit 4 Zoll breiten

Nadfelgen zu befahren.
„ „ „ der Verwendung des Vczirksstraßenfonds.
„ „ „ der Erhebung der Straße zwischen Cochem und Kaiserseschzu einer Bezirtsstraße,

bekannt gemacht hatte, wurde die Sitzung geschlossen.

2)
3) »/

4.
4.

4) » 4.

5)
!,

4.
4.

7)
8)

4.
4.

Vierzehnte Plenar-Sitzung.
Verhandelt,im Ständehaus zu Düsseldorf, am 24. October 1851.

Die Sitzung wird um 9 Uhr, durch den Vice»Landtags»Marschall Stupp eröffnet.
Das Protokoll führt der Abgeordnete Iungbluth.
Der Abgeordnete Nr. Wurzer, als Referent des 2. Ausschusses, trägt die an des KönigS'MajcsM gerichtete

Adresse, nebst Denkschrift, betreffend die Eintheilung der Wahlbezirke für die 2. Kammer, nach den Beschlüssender Pro»
vinzial-Versammlung vor.

Adresse und Denkschrift werden ohne Einspruch genehmigt.
Demnach trägt der Vice»Marschall, als Referent des 3. Ausschussesdie Adresse und Denkschrift, betreffend die

AllerhöchsteProposition zur Begutachtung des Entwurfs eines neuen Hypotheken-Gesetzes,für die Rhein-Provinz vor, welche
ebenso, ohne Einspruch von der Versammlung genehmigt werden.

Der Protokollführer verliest hierauf das Protokoll der 11. Plenar - Sitzung, welches nach einigen Bemerkungen,
ebenfalls genehmigt wird.

Der Vice-Marschall zeigt an, daß daS Referat über den Antrag des Abgeordneten Budde, wegen Aufhebung der
Bestimmung über die Vorzeigung todtgcborcner Kinder, bei Eintragung in die Sterbe-Register, im Conferenz'Zimmei offen
gelegt sei.

Hierauf wird mit der, in der gestrigen Sitzung abgebrochenenVerhandlung über den Gesetz-Entwurf, betreffend
daS Immobilar'Feuer-VersicherungSwesen fortgefahren.

Referent ist der Abgeordnete Budde.
§.16 des Entwurfs gibt zu keiner Bemerkung Veranlassung.
§. 17 wird in der vom Ausschuß abgeänderten Fassung angenommen.
§.18 ohne Veränderung angenommen.
§.19 wird in der vom Ausschuß vorgeschlagenenFassung genehmigt.
§. 20 ist unverändert beizubehalten.
§. 21 wird der am Schluß des ersten Alineas vorgeschlageneZusatz angenommen.
Im dritten Alinea, wird der vom Ausschuß vorgeschlageneWegfall des Schlußsatzes: Auf Gegenseitigkeit ge-

gründete Privatgesellschaften u. f. w., nach einer kurzen Erörterung angenommen.
Die §§. 22 und 23 werden ohne Abänderung genehmigt.
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§. 24. Der Ausschuß schlägt vor, daß die Annahme des Amtes als Agent oder als Mitglied des Verwaltung««
rathS einer Privat-Feucr-Versicherungs-Anstalt, nicht gestattet werde.

1) den Bürgermeistern, deren Secretairen und Gehülfen und den Beigeordneten.
2) den Elementar-Steuer-Erhebern, Gemeinde-Empfänger und deren Kassen-Gehülfen.
3) den Mitgliedern des Gemeinde-Raths.
4) den Staats», Gemeinde», Justiz» und Militair-Beamten.
Ein Abgeordneter der Städte erklärt sich gegen diesen Vorschlag, soweit er die Mitglieder deS Gemeinderaths be>

trifft, weil eine solche Bestimmung, dem Grundsaß der Gewerbe-Freiheit widerspreche, außerdem aber nutzlos sei. Wer als
Agent ein Einkommen beziehe, werbe seine Stelle nicht abgeben, um Mitglied des Gemeinderaths zu sein und es werde viel
eher der Fall eintreten, daß der Gemeinderath gute Mitglieder verliere, als eine Gesellschaft gute Agenten. Im Nebrigen
habe ein Mitglied des Gemeinderaths, keinen so bedeutenden Einfluß, wie dies von Beamten, Bürgermeistern und Beige»
ordneten zu erwarten stehe.

Der Referent erwiedert hiergegen, daß der Ausschuß sich bewogen gefunden habe, die Ausschließung der Gemeinde»
raths-Mitglieder, aus dem Grund zu beantragen, weil Fälle vorgekommenseien, daß einzelne Gemeinderäthe durch förmliche
Beschlußnahme, die Ausscheidungder Kommunal-Gebäude, aus der Provinzial»Societät bestimmt haben.

Ein Abgeordneter der Städte bemerkt hierauf, die Gemeinde-Ordnung bestimme, wer Gemeinde-Verordneter sein
könne, dies allgemeine Gesetz könne durch ein Special-Gcsetz nicht alterirt werden. Die Gemeinde-Ordnung lege einem jeden
Gemeinde-Wähler die Pflicht auf, die auf ihn gefallene Wahl anzunehmen und zwar bei Strafe deS VerlustS der Gemeinde»
Rechte; es könne sich demnach sehr leicht ereignen, falls der Vorschlag des Ausschusses angenommen werden sollte, daß ein
zum Gcmeinderath Gewählter, entweder zum Verlust der Gemeinderechtegezwungen werde, oder sein Einkommen möglicher»
weise seine einzige Erwerbsquelle, zu opfern.

Der Vorschlag des Ausschussesbetreff der Ausschließung der Gemeinderaths-Mitglieber, wird demnach von der
Versammlung verworfen, dagegen in Bezug auf die Bürgermeister, deren Secretären und die Beigeordnete mit dem Zusatz
angenommen, daß die Gemeinde-Vorsteher diesen gleich zu achten seien.

Ebenso wird der Vorschlag des Ausschussesbezüglich der Elementar»Steuer-Erhebcr und der Gemeinde-Empfänger
und deren Gehülfen beibehalten.

In Bezug der Staats-, Gemeinde?, Justiz- und Militair-Beamten hebt der Referent hervor, es fehle nicht an Bei»
spielen, daß selbst höhere Verwaltung«.Beamte, Theilnehmer an Privat-Versichcrungs-Gesellschaften seien und Veranlassung
genommen haben, den landwirtschaftlichen Vereinen und anderen Korporationen, den Zutritt zu diesen Gesellschaften zu em»
pfehlen.

Nach einer mehrseitigen Erörterung faßt die Versammlung den Beschluß, daß den Staats-, Gemeinde», Justiz» und
Militair-Beamten, die Annahme des Amtes eines Agentenoder DirectorS einer Privat»Feuer»Versicherungs»Ansta!t,nicht zu»
gestanden werben könne, daß aber kein Grund zu erkennen sei, sie auch von der Mitgliedschaft des Verwaltungsraths einer
solchen Anstalt auszuschließen.

Die §§. 25. 26. 27, 28, 29 und 30 geben zu keiner Bemerkung Veranlassung.
Zu 8- 31 schlägt der Ausschußdie Streichung des zweiten Alineas vor, weil diese Bestimmung bereits im 8- 8

enthalten ist. Die Versammlung tritt dem Vorschlage bei.
Die §§. 32, 33, 34, 35 und 36 werden ohne Bemerkung angenommen.
§. 37 wirb vom Ausschuß zu streichen vorgeschlagen, da der 8- 8 hinreichende Sicherung gegen Versicherungen über

den Werth ertheilt. Auch diesem Vorschlag wird von der Versammlung zugestimmt.
Die ferneren 88- 38 bis 44, sowie die in den 88» 45 bis 50 enthaltenen Uebergangs-Bestimmungen werden un»

verändert angenommen.
Hierauf wird Namens deS 7. Ausschussesdie an des Königs Majestät zu richtende Adresse, nebst Denkschrift, be»

treffend den Verwaltungs-Bericht der Provinzial-Feucr°Sozictäts>Direction und die Wahl des Directors, sowie den Gesetz»
Entwurf über das Immobilar-Feuer'Versicherungs'Wesen, von dem Abgeordneten von Eynern vorgetragen, und von der
Versammlung ohne Widerspruch genehmigt.

Vor der weiter« Tagesordnung, wird von einem Abgeordneten der Ritterschaft die Frage zur Sprache gebracht, wie
es mit der Deckung des bei der Feuer-Sozietät jetzt bestehenden Defizits zu halten, und ob etwa die bisher«« ausgetretenen
Versicherten, von der Bcitragspflicht zu dieser Deckung, als befreit anzusehen seien, eventuell, ob das Defizit einzig und allein
zur Last der zuletzt übrigen Versicherten verbleibe?

Nach einer ausführlichen Erörterung, an der sich sowohl der anwesende Sozietäts-Director, als auch mehrere andere
Mitglieder bctheiligen, und worin insbesondere hervorgehoben wird, daß die Beitragspstichtigkeit aller Mitglieder zur Deckung
des Defizits, soweit sie davon betroffen werden, sich nach den allgemeinen gesetzlichen Grundsätzen von selbst verstehe, daß eö
aber wohl zu erwägen sei, ob die Ausführung dieser Maßregel, im Interesse der Sozietät, oder gar zu ihrem wahrscheinlichen
Nachtheil geschehen würde, wurde einerseits beantragt, nur die jetzt und zuletzt Ausscheidenden zur Nachzahlung anzuhalten,
sie jedoch, für den Fall deS Wieder-Eiutritts, davon zu entbinden.

Diesem Antrage wurde entgegengesetzt,daß er eine Ungerechtigkeitgegen die zuletzt Ausgeschiedenenund eine Be»
Vortheilung der, in den früheren Jahren Ausgeschiedenen,mit sich führe.

Der Antrag: „Die Direktion soll gehalten sein, bei dem Austritt von Versicherten, den ratir»
lichen Beitrag zum Defizit der Gesellschaft einzuziehen, eventuell von den schon Ausgetretenen
die betreffende Nachzahlung zu fordern," wurde nach dem Schluß der DiScussion zur Abstimmung gebracht, und
von der Majorität der Versammlung angenommen.

Hierauf wird zur Wahl deS VerwaltungS-AuSschussesfür die Provinzial»Feuer»Versicherungs'Sozietät übergegangen,
welcher aus vier Mitgliedern und einer gleichen Zahl von Stellvertretern, zu bestehen hat.
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Die Wahl geschiehtmittelst verdeckter Stimmzettel.
Als Scrutatoren wurden die Abgeordneten Hr. Wurzel, Oraf von Los und Johann» bestimmt.
Zu Mitgliedern wurden die Abgeordneten Stupp, Johann«, Freiherr von Carnap und BeemelmannS.
Zu Stellvertretern die Abgeordneten Budde, Freiherr von Frentz-Garrath, van der Beeck und Freiherr

von SaliS-Soglio,
alle durch absolute Stimmenmehrheit gewählt.

Demnach wirb die, von der Versammlung beschlossene Eingabe an den Herrn Landtags^Commissar,wegen Versiche»
rung der siscalischenGebäude, und wegen Einwirkung auf die Gemeinde» und Kirchen«Vorstände, zum Beitritt zur Provin»
zial-Sozietät,
sowie der Bericht an den Herrn Landtag<z»Commissar, wegen Revision der Rechnungen der Sozietät aus den Jahren 1844—
1850, wie diese durch die Provinzial-Versammlung vorgenommenwurde, durch den Abgeordneten Be emelm anns, Namens
des Ausschussesverlesen, und beide ohne Einspruch genehmigt.

Der Vice-Landtags-Marschall, welcher die Verhandlungen über das Provinzial» Feuer »Sozictätswcscn leitete, über«
gibt nach deren Beendigung den Vorsitz an den Landtags'Marschall.

Zunächst ist der Bericht des 7. Ausschusses,über das Hebammen-Lehrinstitut zu Köln, an der Tagesordnung.
Referent ist der Abgeordnete Trü tsch l er, welcher nach ausführlichemBericht über die Wirksamkeitund die Leistun»

gen der Anstalt, bezüglichder Ausbildung der Lehr»Töchter, Namens des Ausschusses, den ersten Antrag dahin stellt: die
Versammlung möge, im Emverständniß mit dem Bericht, das Anerkenntnis)aussprechen, daß die Anstalt in ihren Leistungen
ihrer Bestimmung entspreche.

Dem Antrag wird von der Versammlung zugestimmt.
Ein Abgeordneter der Ritterschaft, früheres Mitglied der Aufsichts'Commissionläßt sich in einem ausführlichen hi»

storischen Vortrug über die Entstehung, Fortbildung und das Bedürfniß der Reorganisation der Anstalt, etwa folgenderma»
ßen aus:

Die Anstalt verdanke ihren Ursprung der französischenVerwaltung und einem Gesetze, wonach in den größeren Or<
ten mit den Hospitälern, Hebammcn-Lehr>AnstaIteneingerichtet, und die Hospital»Vcrwaltungen verpflichtetsind, die Lchr-Töchter
gegen, von den Gemeinten zu entrichtendesEntgeld aufzunehmen. So hätte früher, in allen Bczirtshauptorten, Lehr°Anstalten
bestanden, welche allmählig, bis auf die, in Trier, welche noch immer in der angegebenen Weise fortbestehe, und ebenso gute
Hebammen ausbilde, wie die viel kostspieligerezu Köln, aufgehoben worden seien. Die Kölner Anstalt wurde selbstständig zu
einer, vom Hospital getrennte Gebähr-Anstalt, mit eigener Ockonomie, genncht, welche, da auch heimlich Schwangere darin
aufgenommen wurden, über das Bedürfniß der Provinz hinausging. Die Gemeinden wurden zum Vortheil der Kölner»Ar>
meN'Verwaltung beeinträchtigt, was insbesondere daraus erhellt, daß die Ausbildung einer Hebamme in Köln 200 Nthlr.,
während sie in Trier, nur 40 Nthlr. kostet. Die Gebäude der Anstalt waren unterdessenunzureichendund bauloS geworden.
Der 8. Provinzial»Landtag, um einem kostspieligenNeubau zu entgehen, nahm die frühere gesetzlicheEinrichtung, nämlich die
Verbindung mit dem Hospital wieder auf, und nach langwierigen Verhandlungen kam ein Vertrag mit der Stadt Köln zu
Stande, worin das Beste des Instituts und der Provinz wahrgenommen ist, und wodurch die Armenverwaltung zur Einrich«
tung einer Hcbammen»Lehr-Anstalt,nach einem vorgelegten Plan und mit einem Kosten>Aufwandvon 25,000 Rthlr. und zum
Unterhalt der Lehrtöchter,gegen Bezahlung des ctatsmäßigen Verpflcgungsgeldes verpflichtet wurde, wogegensie das bisherige
Local der Anstalt, als volles Eigenthum zurückerhält.

Im Jahre 184? machte der Negierungs-Präsident und der RegierungS-Medizinal'Rath Ausstellungen gegen die
Ausführung dieses Baues, welcher nicht für ausreichend gehalten wurde. Die ständischeCommissionverabredete hierauf mit
der Armen'Verwaltung zu Köln einen neuen Bauplan, mit einem Kosten»Aufwandvon 40,000 Nthlr., wozu letztere 25,000
Nthlr. und den Nest die Provinz hergeben sollte. In Folge der eingetretenen politischenEreignisseist aber auch dieser Plan,
an dem zwar die ständischeCommissionnoch Mancherlei auszusetzenhatte, noch nicht zur Ausführung gekommen, welcher bei
dem nunmehr erfolgten Zusammentritt der Provinzial-Versammlung nichts mehr entgegensteht. Die Provinz besitzt die <r»
forderlichen Mittel, welche in einem Gnadcn»G^schenkSr. Majestät des Königs und anderen Fonds, sowie den aufgelaufenen

, Zinsen bestehen,und bis jetzt etwa 16.000 bis 17,000 Nthlr. ausmachen. Die Nützlichkeitdes Vertrags ergiebt sich schon
allein aus dem Umstände, daß die Anstalt in Zukunft nicht mehr 7000, sondern nur etwa 3000 Nthlr. jährlich kosten wird.
Der Redner beantragt schließlich, die hohe Versammlung möge, in Anerkennung der Nechtsbestäudigkeitdieses Vertrags die
Ausführung desselbenbeschließen,und ihre Commission mit den erforderlichen Vollmachten versehen.

Der Referent bestätigt die sämmtlichenUmstände, so wie sie von dem Vorredner vorgetragen worden sind, als dem
Inhalt der Acten entsprechend,glaubt aber, daß es nach der, vom Ausschuß eingehaltenen Reihenfolge erforderlich sei, vor
der Diskussion hierüber erst den Etat festzustellen.

Diesem Vorschlage wird von der Versammlung entsprochenund nach einer Erörterung über die einzelnen Positionen,
die Beibehaltung des Schreib-Unterrichts und die Ertheilung einer Prämie an die jedesmalige beste Lehrtochter, so wie
schließlich der Gesammtbetrag des Etats nach dem Vorschlage des Ausschussesangenommen.

Hierauf wirb die Frage gestellt, ob der Vertrag mit der Stadt Cöln festzuhalten sei? welche mit allen gegen eine
Stimme bejaht wird.

Demnach wirb die weitere Frage aufgeworfen, ob es angemessen sei. eine besondere Commission zur Ausführung
des Neubaues und der weiter erforderlichen Maaßnahmen zu ernennen, oder ob der ordentlichenständischenCommissiondie»
serhalb die erforderliche Vollmacht zu ertheilen sei. Die Versammlung entscheidetsich für das Letztere, beschließt aber zu»
sätzlich, daß diese Commission nicht mehr aus zwei Mitgliedern wie bisher, sondern aus drei bestehensoll, damit der stän¬
dische Einfluß gegenüber den, von der Regierung ernannten Aufsichtsbeamten, in ein richtiges Verhältniß gebracht werde.
Sollte dieses jedoch nach einem nicht bekannten etwa bestehendenRegulativ nicht angehen, so müsse die Abänderung des Ne»
gulativS in dem vorgeschlagenenSinne beantragt werden.

!3
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Nach einer gründlichen Erörterung über die der Commission zu ertheilende Vollmacht, wird folgender Beschluß
gefaßt:

Die Versammlung beauftragt ihre Commission, den mit der Armen-Verwaltung der Stadt
Cöln am 18. November 1846 abgeschlossenen Vertrag, wegen Einrichtung eines Hebammen°L ehr«In.
stitutS, zur Ausführung zu bringen und in seinen weiteren Theilen zu vollziehen. Sie ertheilt fer»
ner ihrer Commission die Vollmacht, die zum Hcbammen-Lehr-Institut gehörigen, bei der König«
lichen Bank dcponirten Fonds, in Empfang zu nehmen und, soweit es erforderlich ist, zu dem Neu«
bau zu verwenden. —

Seitens des Ausschussesist hervorgehobenworden, daß die zweite Lehrer-Stelle, welche ursprünglich besonders versehen
wurde, bereits seit einer langen Reihe von Jahren nicht mehr besetzt, sondern vom Director, welcher auch das volle Gehalt
dieser Stelle beziehe, mitvcrsehcn werde. Nach einer Erläuterung über die Entstehung dieses Verhältnisses wirb inSbeson»
dcre geltend gemacht: Es sei durchaus erforderlich, daß ein Arzt in der Anstalt wohne, die meisten Geburten lämcn bei
Nachtszeit vor, der Director, welcher außerhalb der Anslalt wohne, werde gewiß nur höchst selten zugegen sein und es werde
die Untcrrichtung der Lchrtöchterdadurch beeinträchtigt, der zweite Arzt sei gerade aus den angeführten Gründen nöthig.

Ucberhaupt sei die Kumulation von Aemtern in den meisten Fällen mit nachthciligen Folgen verbunden und deren
Unstatthaftigkeit längst und allgemein anerkannt. Im vorliegenden Fall sei der Director zugleichVorgesetzter und Unterge¬
bener, er sei Mitglied der Verwaltungs-Commission und Lehrer, auch dies Verhältniß sei ungeeignet, und es könne fernerhin
nicht einmal mehr zugestanden werden, daß der Director Mitglied der Verwaltungs-Commission verbleibe.

Auf den vom Referenten vorgetragenen Antrag des Ausschusses,beschließtdie Versammlung, ihrer Commission auf»
zutragen, über die Nothwendigkeit der Wicder>3lnstcllungeines zweiten Lehrers die erforderliche genaue Information einzu»
ziehen, und falls ein Regulativ bestehe, die Abänderung desselbenauch dahin zu beantragen, daß der Director der Anstalt
nicht zugleich Mitglied der Verwaltungs-Commission sein könne, hierzu vielmehr ein anderer höherer Medizinal-Veamter zu
berufen sei.

Schließlich wirb, dem Antrage des Ausschussesentsprechend,die Dccharge der vorgelegten Rechnungen aus den letzt»
verflossenenJahren von der Versammlung ertheilt.

Die nächste Sitzung wird auf Morgen, Samstag den 25. Morgens halb neun Uhr bestimmt und insbesondere die
Verhandlung über den Bericht dcS 2. Ausschusses,wegen Abänderung der Kreis», Bezirks» und Provinzial'Ordnung auf die
Tagesordnung gebracht.

Schluß der Sitzung um 5'/» Uhr.

Fünfzehnte Plenar-Sitzung.
Verhandelt im Ständchause zu Düsseldorf, am 25. Octobcr 1851.

Die Sitzung wird um 9 Uhr Morgens durch den LandtagS-Marschall, Frciherrn von Waldbott-Vassenheim.
Vornheim eröffnet.

Das Protokoll führt der Abgeordnete CompeS.
Der Marschall theilt vorab der Versammlung mit, daß ihm, vom Herrn Landtagö-Kommissarius cl. <l. Düsseldorf,

den 24. October 185 l, der Erlaß zugegangen, daß der Herr Minister des Innern, mittelst einer telegraphischenDepesche,
den Herrn LandtagS-Kommissariusermächtigt, den Landtag nöthigcnfallS, bis zum 31. d. MtS. zu verlängern.

Der Abgeordnete Freiherr Naitz von Frentz (Garrath) trägt die Denkschriften über Feststellung des Etats der
Provinzial-Feuer-Sozietät und Besetzung der Inspcctorstellc, so wie Antrag, wegen Entlassung des bisherigen Provinzial»
Fcuer»SozietätS°Secrctairs Weinhaus vor, welches genehmigt wird.

Hierauf trägt der Referent Herr Boecker, das Referat, betreffend die Befürwortung des Wupper-Sicg'Mar»
burger Eisenbahn-Projectes vor.

Nach Eröffnung der Diöcussion hierüber, bemerkt ein Abgeordneter der Städte, daß ihn die Vorbringung dieser
Sache überrasche, da solches in gestriger Sitzung nicht erwähnt worden; worauf der Marschall sich dahin äußert: er habe
diesen wenig wichtigernGegenstand, den er zwar nicht besonders genannt, ihn indeß, wie schon öfter geschehen, nach Mitthei»
lung der zur Verhandlung kommendenHaupt-Gegenständen, mit der Bemerkung „und Andere" bezeichnet,zuerst vorgenom»
men, weil er die Versammlung noch nicht ganz vollständig gefunden.

Ein Abgeordneter der Städte bemerkt: der Antrag bilde ein Particular-Interesse, und wäre zu bedenken,daß eö
sich darum gelten würde, die Kosten im Allgemeinen zu übernehmen; es würde durch daö Projcct eine Eisenbahn über den
Saum der Rheinprovinz geführt, und dürfte die Frage nicht schwer sein, zu beantworten, ob hierin ein Interesse für die
Rheinprovinz läge, während nach einem vorliegenden Projecte, eine Bahn dircct über Deutz, Siegburg und Altenkirchennach
Frankfurt geht, sollen wir jetzt über HücteSwagen; eS können beide Eisenbahnen die ZinS-Garantie nicht erlangen; auch sei
in strategischerHinsicht nicht zu erwarten, daß ein solchesProject durchgehe. DaS Siegener Land würde durch das vorlie»
gende Project freilich mit Kohlen spedirt, doch gewähre dieses nicht die Vortheile, daß dieser Antrag zu rechtfertigen.

Ein anderer Abgeordnete der Städte erwiedert, daß strategische Rücksichten nicht allein für die Zweckmäßigkeiteiner
Eisenbahn, maaßgebend sein könnten. —

Als man dazu überginge, Deutschland mit einem Eisenbahnnetze zu durchziehen, lebte der Continent in tiefstem
Frieden; man hielt Kriege für unmöglich und dachte nur daran, die freundliche Beziehung der Völker, auf raschen Austausch
deS Industriefleißes und persönlichenZusammenkommenszu fördern.

Die erstere Absicht werde vollkommen durch die eingeschlageneRichtung erreicht, indem dadurch nicht allein die
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Ergebnisse des Siegencr "Landes billiger, wie bisher zu Tage gefördert, sondern anch die Industrie des obern WnpperthaleS,
ihre Lebensfähigkeit erhalten werden. Endlich befriedige die Bahn auch die strategischenAnforderungen, indem eine nicht
viel geradere Richtung vom Rheine nach den Vaterländischen Waffenplätzen im Innern Deutschlands aufzufinden sei.

Ein Abgeordneter der Stätte befürwortet ebenfalls den Antrag und bemerkt, baß cS sich hier, um die Verbindung
der Kohlen' und der Eisenwerke handele; dies sei ein Lcbcnspuukt,der uns zu leiten, ta hierdurch die National-Wohlfahrt
gehoben würde, auch tonne er nicht einsehen, wie in strategischerHinsicht, dem Projectc sich ctwaS entgegenstellte.

Ein Abgeordneter der Ritterschaft bemerkt, das Projcct sei ganz dem Interesse der Provinz entsprechend,eS erschließe
den ganzen Kohlenhandel, und wenn auch die Zeit deo Freihandels noch nicht da, so sei doch hierzu vorzubereiten.

Ein Abgeordneter der Städte hält das Projcct für zu überraschend und neu, um darüber zu beschließen.
Ein fernerer Abgeordneter der Stätte tritt diesem Antrage bei und beantragt die Abstimmung, über folgenden

Antrag:
„In Erwägung, daß zwar die Versammlung nicht verkennt, daß die projectirte Bahn dem Interesse eines Theiles
„der Provinz entspricht, daß aber die Versammlung nicht in der Lage ist, zu übersehen, ob durch diese Bahn
„das Interesse der gesammten Provinz gefördert, und ebenwcnig, ob nicht die Interessen der übrigen Theile der
„Provinz, durch denselben beeinträchtigt werden, daß auch die Versammlung sich auf daS Referat des Ansschusscs
„nicht vorbereitet, — geht dieselbe ülier den Antrag zur Tagesordnung über."

Referent hebt die Wichtigkeit des Projectes hervor, da die ganze Eisen-Industrie hierbei interessirt.
Ein Abgeordneter der Städte gibt zu, daß die projectirte Anlage zwar sehr viele Schwierigkeiten biete, doch sei für

die Industrie die Beförderung der Kohlen von der größten Wichtigkeit, und würde hierdurch einzelnen Etablissements bedeu»
tende Kosten erspart.

Ein anderer Abgeordneter der Städte kann in dem Projccte nichts finden, was dem Interesse der Nheinprovinz
widerspräche, vielmehr biete die ganze Linie alle möglichen Vortheile. Er finde es nur gerecht, wenn man Siegen eine
Bahn gäbe, auch wäre es nicht zu verkennen, daß die Stadt Cöln hierdurch, mit einer Industrie-Gegend verbunden würde.

Nachdem nunmehr die Discussion über diesen Gegenstand geschlossen worden, trägt Referent den Antrag des Aus»
schusseS vor, welcher lautet:

„Es möge die hohe Staats-Regierung die Verbindungslinie zwischen der Vergisch-Märkischcnund Main-Weser»
„Bahn, durch'S Wupverthal über Siegen nach Marburg oder Gießen, einer sorgfältigen Prüfung unterwerfen
„lassen und deren Bau nach Befund der Gemeinnützigkeit und der technischen Ausführbarkeit, durch eine ange»
„mcssene Zins-Garantie oder aus Staatsmitteln baldigst vorbereiten und sichern."

Dieser Antrag wird jedoch von der Versammlung nicht angenommen, sondern der vorgcdachtc Antrag des Abgeord¬
neten der Städte, mehrstimmig bejaht, und demnach zur Tagesordnung übergegangen.

(vill: Protokoll vom 29. October c.)
Demnächst wurde zu dem Gutachten des 2. Ausschusses,betreffend die Abänderung der Kreis», Bezirks» und Pro»

vinzial-Ordnung vom 11. März 1850, unter besonderer Berücksichtigungder Nheinprovinz übergegangen.
Referent Freiherr von Leytam trägt das gedachteGutachten vor: und zwar zuerst die ausgesprochene Autonomieder ^

politischenKörperschaftenund Motive hierfür.
Der Malschall bemerkt, daß es sich in dem in Rede stehenden Referate, zuerst um Grundprinzipien handele, wor»

über vorab in der Discussion Punkt für Punkt durchzugehensei.
Ein Abgeordneter der Städte, daö Referat ist etwas ganz Neues, cS befinde sich die Versammlung in der Lage,

Gesetze zu berathen und nicht zu machen; er stelle folgenden Antrag:
„die Versammlung wolle über den vom Minister des Innern in der Denkschrift Seite 3 8ut» 4 angeregten Punkt,
„sich in Berathung einlassen, dagegen die übrigen, in dem Gutachten des ll. Ausschussesausgeführten, ganz
„neuen Propositioncn und Prinzipien, solche auf sich beruhen lassen, über welche von der Versammlung eine
„Beurtheilung nicht erfordert worden ist."

Ein Abgeordneter der Landgemeinden,schließt sich, dem besagten Antrage an.
Ein Abgeordneter der Stätte: Es könne dem Ausschüsse nicht genommen werden, wenn es auch ,'n den Vorlagen

gerade nicht gesagt, so vollständig in die Sache einzugehen,wie er es für zweckmäßighalte; auch müsse er erwähnen, daß
mit der Eommunal- Ordnung, sowohl die Kreis- als Bezirks» und Provinzial-Ordnung, in Verbindung stehe, es möge die
Versammlung demnachden Antrag des Abgeordneten der Städte verwerfen.

Der Marschall bemerkt: man habe sich an der Frage, wie solche sich durch das Gutachten des Ausschussesergebe,
zu halten.

Ein Abgeordneter der Ritterschaft äußert sich dahin, daß auch bei Begutachtung der Gemeinde Ordnung der Grund¬
satz der Autonomie zur Sprache gekommen,jedoch man diese nicht überall befolgt, übrigens müsse er sich gegen die Angriffe
der Behörden, die in dem Referate gesagt, verwahren.

Ein anderer Abgeordneter der Ritterschaft bemerkt, daß es zuerst zu entscheiden, ob über den vorgedachtenAntrag
des Abgeordneten der Städte abgestimmt werden solle oder nicht.

Ein Abgeordneter der Städte: der mchrerwähnte Antrag des Abgeordneten der Städte habe sein Fundament in der
gegenwärtigen Versammlung vorgelegten Propositioncn, daher ein solcher zweifelsohne zu stellen, zulässig sei.

Ein Abgeordneter der Ritterschaft erklärt sich dagegen, da hierdurch es möglich, daß das Referat des Ausschüsse«
nicht vorkomme.

Ein Abgeordneter der Städte: Wenn daS Recht, zu vindiziren, daß jeder Einzelne einen Antrag zur Abstimmung
bringe, so gebühre es gewiß dem Ausschuß,daß der hiervon gemachte Antrag zuerst vorkäme.

Ein Abgeordneter der Ritterschaft besteht, darauf, daß auf das Referat eingegangen werde.
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Referent bemerkt: dem Ausschüsse sei schon durch die Begutachtung der Gemeinde'Ordnung, wo eine Lücke, in Be<
zug auf das Aufsichtsrechtgelassen, es zur Aufgabe gemacht, die Begutachtung, wie geschehen, vorzunehmen.

Ein Abgeordneter der Städte trägt auf die Abstimmung des mehrgedachten Antrags des Abgeordneten der
Städte an.

Ein anderer Abgeordneter der Städte glaubt, daß das Gutachten des Ausschusses über die Grenzen der Aufgabe
gegenwärtiger Versammlung gehe.

Ein Abgeordneter der Ritterschaft bemerkt: daß er die Ansicht des vorigen Redners keineswegs theile, alle übrigen
Landtage hätten ihr Gutachten über den in Rede stehenden Gegenstand abgegeben, und halte er eS für Pflicht, baß auch die
gegenwärtige Versammlung sich mit dem Gutachten des. Ausschussesbeschäftige.

Ein Abgeordneter der Städte: eS sei in dem Referate, ganz von dem Gesetze der Kreis»Ordnung abgewichen, ein
wuvum hingestellt, worauf er nicht eingehen könne.

Ein anderer Abgeordneter der Städte schließt sich dem Vorredner an, mit dem Zusätze: daß bei Begutachtung der
Gemeinde'Ordnung, man nach den vorgelegten Propositionen vorangegangen, und man erst dann weitergegangen, als das
Bedürfniß gefühlt; er wiederhole den Antrag, zur Tagesordnung überzugehen.

Ein Abgeordneter der Ritterschaft hält es für bedenklich,daß die jetzigen Vertreter der Rheinprovinz nicht auf das
vorliegende Gutachten eingehen.

Ein Abgeordneter der Städte: ES liegt in Annahme oder Verwerfung des Antrages, gleichzeitig die Abstimmung
über den in Rede stehenden Punkt; muß dann, als Mitglied des Ausschusses hinzufügen, daß erst der Weg, wie im Referate
angenommen, vorgenommen worden, nachdem die Durchgchung der Kreisordnung geschehen.

Ein fernerer Abgeordneter der Städte: das Gesetz über die KreiSordnung sei ein Ganze«, welches er im Referate
vermisse.

Ferner fährt ein Abgeordneter der Städte fort, daß er sich nicht über die vorliegende Frage aussprechen könne, da
eS um ein abstracteS Prinzip zu thun.

Ein Abgeordneter der Städte: es gelte sich darum, ob ein Grundsatz an die Spitze zu stellen, welches er für ge»
fährlich halte, auch entbehre das Gutachten über die Gemcindeordnung die völlige Autonomie, die Annahme des jetzt frag»
liehen Punktes sei ihm nicht möglich, daher er beantrage, zur Tagesordnung überzugehen, wozu er folgenden Antrag stelle:

„In Erwägung, daß die Rechtsverhältnisseden politischen Körperschaften durch die Gesetze zu regullren sind, daß es
„erst bei der Berathung dieser Gesetze, an der Zeit sein wird, diejenigen Bestimmungen zu treffen, welche auf
„der einen Seite den Interessen der politischen Körperschaften, auf der andern den allgemeinen des Staates ent»
„sprechen, daß davon hauptsächlichdie gegebenen thatsächlichenVerhältnisse, und die Erhaltung der staatlichen
„Ordnung leitend sein müssen, ein allgemeiner Grundsatz, wie derselbe im Referat aufgestellt ist, selbst als durch«
„aus richtig anerkannt, nicht allzeitig maßgebend sein kann,"

aus diesen Gründen geht die Versammlung zur Tagesordnung über.
Ein Abgeordneter der Ritterschaft spricht gegen die Tagesordnung, wenn auch über die erste Frage mit Nein ge»

stimmt würde.
Ein Abgeordneter der Städte, welcher der Antragsteller des zuerst vorgebrachten Antrags ist, ist mit dem vorstehen»

den Antrag auf motivirte Tagesordnung einverstanden, und nimmt seinen Antrag zurück.
Nach Schluß der Discussion findet namentliche Abstimmung hierüber statt, und wird mit 3 6 Stimmen bejaht und

35 verneint.
' Daher, der erste Punkt übergangen wird.

Referent fährt im Vortrage des Referats fort, und zwar über den zweiten Punkt, die Interessen»Vertretung, wel»
ches zu folgender Frage veranlaßt:

„Soll eine angemesseneVertretung der verschiedenen Interessen, nach Maßgabe ihres wirklichen Vorhanden«
„seinS, eintreten?"

Ein Abgeordneter der Städte trägt auf Tagesordnung an, «elcher Antrag lautet, wie folgt:
„In Erwägung, daß der Antrag des Ausschussesauf Interessen-Vertretung, auf ganz neue Propositionen und Prin»
„zipien hinweise, welche zu berathen, die Versammlung, ohne alle Vorlagen von Seiten der Regierung, nicht für
„angemessen hält,"

auS diesen Gründen gehe sie zur Tagesordnung über.
Referent erklärt: die Interessen«Vertretung sei der Vertretung nach Kopfzahl und Census gegenübergestellt.
Ein Abgeordneter der Städte: er halte dafür: daß bei. Begutachtung der Gemeindeordnung der Intcressen»Vertre»

tung, bereits Rechnung getragen.
Ein Abgeordneter der Ritterschaft: eS wäre zu berathen, ob die Interessen»Vert>'etung überhaupt zu verwerfen sei.
Ein zweiter Abgeordneter der Ritterschaft: durch die Annahme der Bestimmung des Referats würde jeder Interessen»

Vertretung eine bestimmte Grenze gegeben.
Ein Abgeordneter der Städte hält es schwer, eine Grenze bei der Interessen-Vertretung zu ziehen, solche zu nor»

miren oder zu bezeichnen,daher er anträgt, auf Tagesordnung überzugchen.
Ein Abgeordneter der Ritterschaft: ohne die Grenzen der Vertretung der Interessen, sei eS manchmal Zufall, daß

5ie wahre Vertretung erfolge.
Ein zweiter Abgeordneter der Ritterschaft: es handle sich nur hier, um den Grundsatz der Interessen-Vertretung.
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Ein Abgeordneter der Landgemeinden: es sei eine Vorlage über den Census zur Kreis-Vertretung gegeben , und
hierin liege die Interessen-Vertretung, man möge aber Standes-Vorzüge vermeide».

Ein Abgeordneter der Städte: In der Interessen-Vertretung ist nur der Grundbesitz und die Industrie begriffe»,
nicht aber der Kapitalist, wobei es sich nur durch Censuo bestimmen laßt.

Ein Abgeordneter der Ritterschaft erwiedert dem Vorredner, daß sich dieses erst im Verfolg durch das Gutachten
des Referate« ergebe.

Demnach wird die DiScussion geschlossen, und kömmt zuerst die Frage zur Abstimmung, ob nach dem vorerwähnten
Antrage dcS Abgeordneten der Städte zur Tagesordnung überzugchen.

Durch beantragte namentliche Abstimmung wirb diese« mit 42 gegen 28 Stimmen verworfen.
Demnach wird die Frage gestellt: „soll eine angemessene Vertretung der verschiedenen Interessen, nach Maßgabe ihres

wirtliche» Vorhandenseins eintrelen?"
Wirb durch namentliche Abstimmung mit 5 6 gegen <4 Stimmen bejaht,
Referent geht im Vortrage des Ausschuß-Gutachtens weiter, und wurde bei der Position über conservatwes Tlcment

folgende Frage aufgestellt:
„Soll dem größeren Grundbesitze, als dem conservatwstcn Elemente, eine seiner Stcuertraft mehr entsprechende
„Vertretung zugestanden werden?"

Ein Abgeordneter der Städte beantragt ur Tagesordnung überzugehen.
Ein anderer Abgeordneter der Städte schließt sich dem Vorredner an, mit dem Zusätze: daß er glaube, wie der

Grundbesitz genug vertreten, eS müsse im Census eine Vertretung liegen.
Ein Abgeordneter der Ritterschaft erwiedert: daß die Interessen-Vertretung bereits ausgesprochensei.
Nachdem noch ein Abgeordneter der Landgemeinden sich für die Tagesordnung ausspricht und ein Abgeordneter der

Städte berührt, daß eS sich hier, um eine Standes-Bcvorzugung handele, wird die Discussion geschlossen.
Zuerst wird über die Frage, ob zur Tagesordnung überzugehen, namentlich abgestimmt, und wird solche mit 4l)

gegen 29 Stimmen abgelehnt.
Nunmehr wird zu der vom Referenten gestellten Frage übergegangen.

„Soll dem größern Grundbesitze, als dem conscrvativstenElemente, eine seiner Steuerkraft mebr entsprechende Ver»
„tretung zugestanden werden?"

Die beantragte namentliche Abstimmung gibt das Resultat, daß 42 diese Frage bejahen und 27 verneinen, Refe¬
rent trägt das Gutachten des Ausschussesweiter vor, und beginnt mit

lit. l.

Von den Kreisen.

Der Marschall bemerkt: daß eS sich hier zuerst um die Vertreter handele,
Referent stellt die Frage: sollen die verschiedenen,im Kreise vorhandenen Interessen, mit der Modifikation vertreten

werden, daß der Industrie nie mehr, als ein Drittel der Stimmen zugegeben werden.
Ein Abgeordneter der Städte spricht gegen die Normirung von ein Drittel.
Referent erklärt: eS sei um angemesseneVertretung, nicht um gleichmäßige Vertretung zu thun; hierüber hätte sich

auch schon die Versammlung ausgesprochen, eö dürfte der Industrie um so eher eine Grenze zu sehen sein, alö ihre Inte»
ressen, noch in mancher andern Weise vertreten würden.

Ein Abgeordneter der Ritterschaft hielt eS im Interesse dcS Landes, daß der Grundbesitz eine Bevorzugung erhalte.
Ein Abgeordneter der Städte bemerkt, mit Angabe der verschiedenen Einnahmen des Staates, nämlich durch die

Grund», Gewerbe- und Klassensteuerund Zölle, wie durch die Normirung der Industrie auf ein Drittel, das Prinzip der
Gerechtigkeit verletzt sei, und er sich entschiedendagegen aussprechcn müsse.

Ein anderer Abgeordneter der Städte vermißt den Maaßstaab in der vorliegenden Frage, wie es da zu verstehen,
wo nur eine geringe Industrie vorhanden? —

Ein Abgeordneter der Ritterschaft erklärt, indem er die Fragestellung erläuterte, daß den Auoschuß die Grund-
Idee geleitet, nur wo besondere Interessen vorhanden, auch solcheneine besondere Vertretung gegeben werden soll.

Ein anderer Abgeordneter der Ritterschaft bemerkt, daß schon nach der Kreis-Ordnung vom l!. März 1850, min-
destens die Hälfte der Kreis-Abgeordneten, aus Grundbesitzern bestehen müsse.

Ein Abgeordneter der Städte findet die Angabe des zweit-vorigcn Redners nicht ausführbar.
Der Abgeordnete der Ritterschaft, welchen dieses betrifft, erklärt, daß die tüüstige Gesetzgebungüber den fraglichen

Punkt, dieses klar machen würde.
Ein Abgeordneter der Landgemeinden,macht zur Erzielung einer Ausgleichung folgenden Vorschlag: es möge bei der

Vertretung für den Kreis dc>S Prinzip, wie bei der Gemeinde-Ordnung gelten, nämlichdurch Einthcilung nach den Steuern,
in drei Klassen; eS dürfte dann die erste Klasse, fo wie die zweite, unter sich die nöthige Anzahl von Vertretern wählen,
doch für die dritte Klasse, die Wahl vom Sammtgemeinderathe vollzogen werden; durch diese Einrichtung erachte er den
Grundbesitz hinlänglich vertreten.

Referent bemerkt hierauf, daß man sich durch vorgesetztesvon der Frage entferne.
Ein Abgeordneter der Städte bemerkt, daß er sich nicht für die in Rede stehende Frage aussprechen könne, da sie

auf Städte nicht passe.
Einem Abgeordneten der Ritterschaft scheint eS, daß der Vorredner den fraglichen Sah irrig verstehe, da es sich

bei der Bestimmung, ein Drittel, um einen Vorzug gelte. Der Abgeordnete der Städte erkläre, diesen Sinn in dem Satze
nicht finden zu können.

Ein Abgeordneter der Ritterschaft schlägt vor, eine präzisere Stellung des Satzes vorzunehmen, woraus durch einen
14
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andern Abgeordneten der Ritterschaft, der fragliche Satz dahin erklärt wird, daß unter dem angenommenen ein Drittel, ein
besonderer Vorzug zu verstehen, da außerdem auch durch die Wahl des Gcmcinderathes, schon die Industrie durch ihre Ge»
meinde-Vertreter bctheiligt.

Ein Abgeordneter der Städte erklärt: daß wohl die Industrie auf einen solchen Vorzug, keinen Anspruch macht.
Ein anderer Abgeordneter der Städte schlägt folgende Abänderung vor, nämlich: daß nach den Wor en „Stim»

men", als bevorzugte Vertretung hinzuzusetzen, so daß die Frage lautet:
„Sollen die verschiedenen,im Kreise vorhandenen Interessen, mit der Modisication vertreten, daß der Industrie nie
„mehr als ein Drittel der Stimmen, als bevorzugte Vertreter zugegeben werden?"

Diese Abänderung wird angenommen, und nach Schluß der Debatte, durch beantragte namentliche Abstimmung, mit
4 4 Stimmen bejaht und 2ü verneint.

Referent fährt nun im Referate über die Kreis-Versammlung fort, stellt folgende beiden Fragen zusammen: soll die
Kreiövcrsammlung bestehen:

1) aus den durch die gewählten Gemeinde-Vertreter, gewählten Mitgliedern,
2) aus den Besitzern jener, im Kreise belegenen Güter, welche mindestens einen Katastral>Nein°Ertrag von 100!) Rthlrn.

einbrächten.
Ein Abgeordneter der Ritterschaft: ob es so zu halten, daß der Census wegfalle.
Referent bejaht diese Frage.
Der Marschall äußert, eö scheine,daß Prinzipien aufgestellt, worauf die künftige Kreisordnung sich basircn solle.
Ein Abgeordneter der Landgemeinden: ihm scheine es nothwendig, daß die Zahl angegeben werde, wie viel der

Grundbesitzer, die über 1t)W Thaler Nein-Ertrag bezahlen, an den Kreis-Versammlungen Theil zu nehmen, da es leicht ein-
treffen könne, daß eine unverhältnißmäßige Zahl dieser Grundbesitzer möglich von 50 oder 6l), in einem Kreise vorhanden,
und hierdurch eine Ucbcrstimmung der anderen Mitglieder des Kreistages, unausbleiblich sein würde.

Referent glaubt, daß eine Zahl, wie der Vorredner angegeben, nicht vorkomme, will aber gern darauf eingehen,
baß in solchen Fällen, durch die Provinzial-Vcrtrctung das Verhältniß normirt werde.

Ein Abgeordneter der Städte kann sich nicht damit einverstanden erklären, daß dem Grundbesitze eine solche Ve>
vorzugung, wie in Rede steht, gewährt werde; wogegen eine solche bei großen Etablissements, wovon noch mehr Steuern be»
zahlt werden, als bei dem Grundbesitze aufgestellt, dieses nicht in die Waagschale kommt.

Ein Abgeordneter der Ritterschaft erklärt, die Dauer und Stabilität des Grundbesitzes sei mehr gesichert, worauf
der Antrag des Gutachtens begründet.

Ein Abgeordneter der Städte wies darauf hin, wie bei Begutachtung der Gemeindeordnung vom 1l. März 1850
auf den großen Grundbesitz Rücksichtgenommen, um seine Vertretung im Gcmeinderathe, sich zu sichern.

Eine Bevorzugung zur Vertretung, auch in den Kreis-Versammlungen, auf den blosen Grund des Grundbesitzes von
1000 Thaler Nein-Ertrag, erscheinenicht gerechtfertigt. Es müsse hier die persönliche Stellung und Qualifikation in der
öffentlichen Meinung, sich geltend machen, wo diese bestände, würde sie auch Anerkennung finden; übrigens könne der große
Grundbesitz, nicht unbedingt als das conservativste Element, im Staate angesehen werden, es sei dieser Besitz, wie
jeder andere wandelbar, man habe nur auf Schlesien und andere Provinzen des Staates zu blicken, um sich dies zu verge»
genwärtigen, denn dort habe man das Bedürfniß anerkannt, die Errichtung rittcrschaftlicher Credit-Anstalten, deren Pfand¬
briefe ambulante, an den Inhabern gestellte Hypotheken-Instrumente seien und circulirten.

Ungerecht tonne er immer nur die beantragte Bevorzugung halten, und bemerke er beispielsweise, daß im Kreise
Hlberfeld, nach der alten Krcisordnung neun Rittergutsbesitzer, unter zwölf Abgeordneten der Städte und Gemeinden, am
Kreistage, Sitz und Stimme hätten.

Ein anderer Abgeordneter der Städte: daß statt des, in der Frage bezeichnetenWortes „Güter" besser „Grund»
besitz" stehe.

Ein Abgeordneter der Landgemeinden: es sind nur in dem vorliegenden Gutachten die Grundzüge der zukünftigen
Kreis-Ordnung gegeben, und würden die Zweifel des Vorredners beseitigt, wenn statt des Wortes „Güter" „Liegenschaften"
gesetzt würde. Er erlaubt sich folgenden Antrag zu machen:

„Die Vertretung auf den Kreistagen soll prinzipaliter, nach den hier aufgestelltenGrundsätzen stattfinden, die Aus»
„nahmen von denselben sind aber, nach den eigenthümlichen Zuständen und Verhältnissen jedes Kreises, von der
„Provinzial-Vertretung besonders festzustellen."

Zwei Abgeordnete der Ritterschaft halten die Abänderung des Wortes „Güter" für bedenklich.
Ein Abgeordneter der Landgemeinden trägt daraus an, daß statt „Güter" „Grundbesitz" hingestellt werden soll.
Der Marschall schließt die Discnssion und werden die Fragen des Ausschusses, soll die Kreis-Versammlung

bestehen:
1) aus den durch die gewählten Gemeinde-Vertreter, gewählten Mitgliedern;
2) aus den Besitzern jener, im Kreise belegenen Güter, welche mindestens einen Kataftral-Rein-Ertrag von 10UN

Thalern einbringen?
gestellt, welche beide, durch die Majorität bejaht werden.

Referent geht im Gutachten des Ausschussesweiter, welches die Verwaltung der Kreise und Motive hierfür betrifft,
und kömmt es demnächst zu folgender Fragestellung: soll den Kreisen das frühere Wahlrecht ihrer Landräthe, zurückge»
geben werden?

Die Discussion wird eröffnet.
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Ein Abgeordneter der Landgemeinden: nach den, in seinem Kreise gemachten Erfahrungen, hatten junge, von der
Königlichen Regierung angestellte Landräthe, mit gutem Erfolge gewirkt, um so weniger tonne er sich für die Wahl aus»
sprechen, da es sich ergeben, wie in dem Kreise dem er argehöre, nicht einmal ein geeigneter Mann zu finden gewesen, und
man sich dicserhalb an die Regierung habe wenden müssen.

Die Einrichtung eines Kreis-AusschusseS,scheine ihm zweckmäßig.
Ein Abgeordneter der Städte: mit der Wahl der Landräthe, wenn eine solche, auf der Grundlage der gemachten

Tadel beruhen solle, könne er sich nicht für erklären.
Referent glaube, daß der Ausschußdas Recht habe, daS Gutachten zu motivircn.
Ein Abgeordneter der Ritterschaft hält die Ernennung der Landräthe, weniger dem Interesse dcö Kreises entsprc»

chend, als die Wahl.
Ein Abgeordneter der Landgemeinden hat Bedenken, ob in einem constitutionellen Staate, mit Verantwortlichkeit

deö Ministeriums, die Wahl solcher Beamten vereinbar sei.
Ein anderer Abgeordneter der Landgemeinden, findet die Wahl des Bürgermeisters so wichtig, w'e die des LandratheS;

da für die Folge die Wahl der Bürgermeister wegfalle, finde er für consequent,daß die Wahl des LandratheS auch nicht bewil¬
ligt werde.

Referent bemerkt dem Vorredner, daß hierbei ein verschiedenesPrinzip vorwalte, da die Inlercssen'Vertrctung der
Wahl der Landräthe zu Grunde läge.

Der Marschall schließt die Discussion und wird die Frage gestellt: soll den Kreisen daS frühere Wahlrecht ihrer
Landräthe zurückgegebenwerden?

Von der Majorität der Versammlung wird diese Frage bejaht.
Hierauf macht der Marschall bekannt, daß folgende Referate im Conferenz-Zimmer, offen liegen:

1) Erbauung eines Stationsplatzes für die Aachen»Düsseldorfer»Eisenbahn,in unmittelbarer Nähe des Dorfes Brackeln.
2) Uebernahme als Bezirksstraße des WcgeS, wodurch der Endpuutt der Attenahr-Hinziger»Bczirk«straßc, mit dem

Nheine verbunden wird.
3) Bewilligung der Stadt Malmcdy, eine cinkasernirte Garnison.
4) Uebernahme des Gemeinde°Vcrb!ndungoweges, welcher von der EaarlouiS<Vcrncastclel Vczirksstraßc bei Immet

abweicht, unter die Zahl der Vezirkostraßcn.
5) Antrag des Vorstands der Stadt Kirchberg, um ihre Gewerbe im dritten Stande zu besteuern.
L) Die Besoldung der Elcmentar»Lehrer.

Schluß der Sitzung 2 Uhr Nachmittags.

Anlage
zum 15. Plena»Sitzu»gs'Plotololl

vom 25. Octobcr'l85I.

Gutachten
des II. Ausschussesder zur diesmaligen Wahrnehmung der Provinzial-Vertretung berufenen provinzialständischcn Versammlung
der Rhcinvrovinz, betr. die Abänderung der Kreis», Bezirks» und Provinzial»Ord»ung vom II. März 185l), unter besonderer

Berücksichtigungder Verhältnisse der Nheinprovinz.

Dem 2. Ausschüsse war in Folge des AllerhöchstenPropositionS»DecretcS vom 21. September d. I. die Aufgabe
zugetheilt worden, sein Gutachten über das Bedürfniß einer Aenderung der Kreis», Bezirks» und Provinzial'Ordnung vom 11.
März 1850, in einem besonderen Referate abzugeben und sollte gleichzeitigin demselben, die in dem Referate über die Ge>
meinde-Ordnung noch unerledigt gebliebenen Frage — die Aufhebung des Aussichtsrechtes der BezirkSräthc und KreisauS»
schiisse betreffend, beantwortet werden.

Es wird bemerkt, daß dem Ausschussekeinerlei bestimmte Fragen, noch Vorschläge des Gouvernements zu den be»
regten Abänderungen vorlagen.

Nach reiflicher Prüfung des Gegenstandes, gewann der Ausschuß die Ueberzeugung , daß bei Erlaß einer Kreis»,
Bezirks- und Provinzial-Ordnung, folgenden Grundprinzipien eine vollständige Anerkennung und Geltung werden müsse.

Es müsse den einzelnen politischen Körperschaftenim Staate, das größtmöglicheMaaß von Freiheit, in Verwaltung l. Autonomie,
ihrer eigenen Angelegenheiten bewilligt werden. DaS Aufsichtsrechtdes Staates aber, dürfe nur in Bezug auf Verpflichtun»
gen der einzelnen Körperschaft, gegen die Gesammtheit des Staates oder gegen Einzelne eintreten, dasselbe müsse aber dann durch
bestimmt gefaßte, klare Gesetze begränzt werden, damit jede Willkür der Beamten, bei der ihnen obliegenden Erecutive ab»
geschnitten werde.

Diese Ansicht wurde so motivirt: »» ,
Die schmachvolle Verwirrung der Rcchtsbegrisse,welche die letzte Katastrophe herbeiführte, lag hauptsächlich darin,

daß man den einzelnen Corporationen das Recht entzogen hatte, die eigenen Angelegenheiten durch die zunächst dazu berufe»
neu, und im Vertrauen beö Volles wurzelnden Organe zu ordnen, und statt dessen sie einer endlosen und mehr negativen
Bevormundung unterwarf.
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II. Interessen
Vertretung.

Motiv.

Das Recht, die eigenen Angelegenheiten selbststäud'igzu ordnen, wird die Liebe, sie zu erhalten und fortzubilden,
erzeugen. Noch verletzender, als die conscguenteBevormundung durch die Staatsbehörden, ist daS in neuester Zeit den aus»
führenden Beamten verliehene Recht, gültig gefaßten und in den Grenzen der Gesetze,sich bewegenden Beschlüssen, die AuS»
führung nach Gutdünken zu versagen. Und muß derselbe vielmehr zur Eiecution dieser Beschlüsse strenge verpflichtet sein,
insofern solche weder die bestehendenGesetze verletzen, noch die einzelnen in den politischen Corporationcn vertretenen Be»
rechtigungen die Entscheidung der Behörde, in Anspruch nehmen.

Es muß ferner nach der Ansicht des Ausschusseseine Vertretung der Einzelnen, in politischen Körperschaftenjeweilen
sich beschränkenauf das Maaß ihrer Berechtigung und Mitwirkung, zu der Erhaltung und Fortbildung des gesellschaftlichen
Zustandes, oder um eines kürzern Ausdrucks sich zu bedienen, es muß eine angemesseneVertretung der verschiedenenInteres¬
sen, nach Maaßgabe ihres wirklichenVorhandensein«, eintreten.

Zur Begründung wurde angegeben:
Ein geregeltes organisches Leben im Staate, kann nur dann bestehen und zu einer gedeihlichenEntwickelung gelan«

gen, wenn den verschiedenenAeußerungen der Thätigkeit und Mitwirkung die Möglichkeit gegeben ist, sich ihrem Bedürfnisse
gemäß geltend zu machen, und das, was ihnen Noth thut, anzustreben.

Zu jenen Kräften, welche das gesunde Leben des Staates und seine Erhaltung bedingen, gehört vornehmlichGrund»
besitz und Industrie. Von der richtigen Vertretung beider, nach dem jeweiligen Bedürfnisse, dürfte wohl zumeist das nach»
haltige Gedeihen des Staatsorganismus abhängen.

Der II. Ausschuß sprach sich ferner dahin aus, daß eine solche Interessenvertretung, jedem andern Modus der Ne<
Präsentation vorzuziehen sei, indem die Erfahrung hinlänglich nachgewiesen,wie weder eine Vertretung nach Köpfen, noch nach
dem CensuS, den richtigen Schwerpunkt gebe, um die freie Entwickelung des organischen Lebens im Staate zu fördern, daß
erstere die wildesten Leidenschaftenaufrege, letztere hingegen zu ohnmächtig sei, diesen, wenn losgelassen, mit Erfolg entgegen»
zutreten.

Conservatives Da eS sich vor Allem darum handeln muß, unseren staatlichen Einrichtungen, eine feste Grundlage zu geben, so
Element, wurde zunächstdieser Gegenstand in reifliche Erwägung gezogen, als deren Resultat der Ausschuß anerkannte, daß dem

größeren Grundbesitze, als dem conservativstcnElemente, eine seiner Steuerkraft mehr entsprechende Vertretung, zugestanden
werden müsse.

Denn nur dieser vermöge seine wahre Freiheit und Unabhängigkeit, in guten und bösen Zeiten zu wahren, wo hin»
gegen der kleinere Grundbesitzer, der Kapitalist und der Industrielle, zu sehr von den politischen und commerciellen Fluc»
tuationen abhänge. Eine Benachtheiligung anderer Elemente des StaatSorganiSmuS, durch bevorzugte Vertretung des großen
Grundbesitzes, schien nicht befürchtet werden zu müssen, indem derselbe kein, anderen Interessen feindliches Moment vertrete,
sondern allein dazu geeignet sei, wegen seiner größeren Selbstständigkeit, alle anderen zu schützen.

Nachdem der Ausschuß die hier angegebenen Hauptprinzivicn:
1) Der Autonomie,
2) der Interessenvertretung,
3) der Bevorzugung dcö größeren Grundbesitzes durch eine, seiner Stcucrkrast mehr entsprechendeVertretung und

zwar einstimmig angenommen, ging derselbe zur speciellen Begutachtung der einzelnen, ihm vorgelegten Gesetze über und
faßte mit derselben Einstimmigkeit folgende Beschlüsse.

Motiv.

lit. I.

Von den Kreisen.

Vertretung. Auf dem Kreistage werden die verschiedenenin, Kreise vorhandenen Interessen, mit der Modifikation vertreten, daß
der Industrie nie mehr, als ein Drittel der Stimmen zugegeben werden dürste.

Motiv. ES wurde festgehalten, daß der Grundbesitz allein die stabile nachhaltige Steuerkraft bilde, die Industrie dagegen
ein wandelbares, vielgestaltigen Conjuncturen unterworfene« Element biete. Dem kleinern Grundbesitzer fehlten nur zu oft
die Mittel, seinen Ansprüchen Geltung zu schaffen,wo hingegen der Industrie, jederzeit größere intellectuelle und materielle
Mittel zu Gebote stünden, ihre Bedürfnisse und Wünsche zu vertreten.

Die Kreisvcrsammlung soll demnach bestehen:
Krcisver» ^"6 den durch die gewählten Gemeindcvertreter gewählten Mitgliedern.

sammlung. AuS den Besitzern jener im Kreise belegenen Güter, welche mindestens einen Katastral'Reinertrag von <0V0 Thlr.
einbrächten.

Die Feststellung der Wahlbezirke bleibt der Provinzialvertretung vorbehalten.
Der Industrie soll in solchenKreisen, in welchen sie eine prävalirende Thätigkeit entwickelt, auf ihren Antrag, durch

die Provinzial-Vertrctung, eine entsprechendeVertretung zugestanden werden.
Verwaltung. ^" Ausschuß beantragte ferner, es möge den Kreisen das frühere Wahlrecht ihrer Landräthe, zurückgegebenwer¬

den und begründete diesen Wunsch
«m^v theils durch die Erfahrung, wie nur solche Männer wahrhaft segensreichim Kreise wirken könnten, welche mit

seinen Bedürfnissen und Eigenthümlichkeiten innig vertraut, das Zutrauen der Kreiseinsassenbesäßen, und wie
nur von solchen zu erwarten, daß sie die wahren Vertreter der, im Kreise sich äußernden verschiedenenInteressen
sein würden.

Bei dem in der letzten Zeit der Regierung eingeräumten, unbedingten Ernennungsrechte der Landräthe,
hätten sich nur zu häusig arge Mlßstände gezeigt.
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Die Regierungen hätten in der Regel, junge unerfahrene VerwaltungSbcamte in die Kreise gesendet,
diese nun lämen und gingen, den Bedürfnissen des Kreises fremd, ohne Anderes erstrebt zu haben, als die Be»
reicherung ihrer praktischen Kenntnisse, auf Kosten der ihrer Verwaltung anvertrauten Kreise; theils aber leitete
den Ausschuß die Voraussicht, daß ein solches Verfahren nur dazu dienen werbe, Mißtrauen gegen die Regie»
rung auszustreuen und werde dasselbe, als Repressalie den Wunsch hervorrufen, dem ernannten Landrathe einen
recht unbequemen, gewählten Kreis'Ausschuß entgegenzustellen.

Dieser werde nun entweder, nicht im Stande sein, seine Stelle auszufüllen, um dem Landrathe gegenüber das In»
tereffe des Kreises zu vertreten, ober es, werde ihm dieses gelingen, er sich somit auf eine vorzügliche Weise das Vertrauen
und die Zuneigung des Kreises erwerben.

Dann aber würde, als unausbleiblicheFolge das Ansehen des Landrathes im Kreise geschwächt werden, und so würde
jedenfalls durch das Bestehen der KreiSauSschüsse, in die Erelutive Zögerung, ja leicht Verwirrung gebracht werben.

In dem Falle jedoch, daß den Kreisen die Wahl ihrer Landrathe, unter Vorbehalt der Bestätigung durch Sr. Ma»
jeftät den König zurückgegebenwürbe, dann könne füglich der KreiSauöschuß ganz wegfallen, indem alle Interessen des Krei»
ses in dem gewählten llandrath ben natürlichen Vertreter fänden.

IN. II.

Von den Bezirken.

Der Ausschuß beschloß eine weitere Aeußerung über diesen Titel, bis nach erfolgter Diskussion, über die Provinzial,
Ordnung auszusetzen.

lil. Hl.

Bon den Provinzen.

In Durchführung des Prinzipes der Autonomie gebührt der Provinzialvertretung in alle» eigenen Angelegenhei¬
ten die entgültige Entscheidung.

Die Ansicht, den in den einzelnen politischen Körpern vorhandenen Interessen, volle Rechnung zu tragen, führte den
Ausschuß zu der Erkenntniß, daß auf dem Provinzialtage außer den l'n der Kommune und im Kreise vertretenen Interessen,
auch nech andere Elemente des staatlichen LebenS anerkannt werben müßten; daß namentlich der Kirche und den Wissen¬
schaften,diesen Trägern unsrer sittlichen Zustände, ein Vertretungsrecht in der Provinz, eingeräumt werden müsse.

Es beschloßderselbe demnach einstimmig den Antrag dahin zu stellen:
Die Provinzialvertretung möchte in der Folge bestehen: Vertretung.

1) Aus den katholischenBischöfen und den protestantischenGeneral»Superintendenten, ^. Gercch»
2) den Repräsentanten der Universität, tigte.
3) den Repräsentanten des höchsten Gerichtshofes, und zwar: diesen »6 l — 3 genannten «it dem Rechte der Stell»

Vertretung,
4) den gegenwärtigen Besitzern «on Virilstimmen,
,5) Jenen, welchen bei der zukünftigen Bildung der ersten Kammer, durch die Gnade Sr. Majestät Sitz und Stimme

in derselben auf Lebenszeit verliehen werde, insofern sie der Provinz angehören.
Aus den gewählten Repräsentanten der «eiteren Interessen in der Provinz und sollen solche vertreten werden: L. Gewählte,

v) durch die auf den Kreistagen zur Ausübung der Standschaft berechtigten großen Grundbesitzer,
7) durch die aus den Wahlen der Kreisversammlungen, zum Provinzialtage hervorgegangenen Mitglieder.

In welchem Verhältnisse die Vertretung der angegebenen Elemente zu gegenseitigem Nutz unb Frommen und zur
Anbahnung gesunder, naturwüchsiger Zustände zu bestimmen sei, wurde dem «eisen Ermessen dcS OeseHgeberH anheimgegeben.

Der Ausschuß»andte sich nunmehr zur Begutachtung des
Nl. II.

Von den Bezirken

und sprach den Wunsch auS:
es mögten die Befugnisse des Bezirksrathe«, in Beaufsichtigung der Communal» und Kreis»Verwalt»ng in die Provinzial»
Hände eines aus der Provinzial-Vertretung durch Wahl hervorgegangenen, zur Seite des Oberpräsidenten sie» rath,
henden und in endgültiger Weise entscheidendenständigen Provinzial>Natheö gelegt werden.

Begründet wurde diese Ansicht durch das Bedürfniß eincS kürzeren Instanzenzuges, so wie durch die Voraussehung, Motiv.
daß der in Aussicht gestellte Bezirksrath, doch ohne Lebensfähigkeitsein werde, indem solchen nur zeitweisebeschäftigten Be«
Horden eine richtige Auffassung der vorhandenen Zustände unb eine consequenteDurchführung der gewonnene« Ansichten,nicht
zugemuthet werden könne.

Hieran knüpfte sich die weitere Ausführung, wie eS wünschenSwerthscheine, daß unter Aufhebung des jetzigencolle« Aushebung der
gialischen Verhältnisses der Regierungen, den einzelnen Mitgliedern derselben, als Chefs, die Verwaltung der einzelnen De» Ncgierungs»
partementS anvertraut werde z indem nur so eine geregelte Abwickelungder Geschäfte i» den einzelnen Verwaltungszweigen, «ollegleu.
da solche stets eine specielle Kenntniß ihres Ressorts in Anspruch nehmen, zu erwarten stehe.

15
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IV. Die ml» In Bezug auf den bei Berathung der Communal-Ordnungunter IV der ministeriellen Denkschrift zu erledigenden
mstericlle Punkt, das Aufsichtsrechtder Bezirksrätheund Kreisausschüssebetreffend, so beantragteder Ausschuß einstimmig :
venkschrift. Den Gemeindensteht in allen rein communalcn Angelegenheiten, nach Maaßgabc des Gesetzes, die volle Auto¬

nomie zu. Die Aufsicht >n Bezug auf das formelle Rechnungswesen,die Verpflichtungen gegen Einzelne und
den Staat, steht unter Offenlassungdes Rechtsweges,dem Landrathe und in letzter Instanz dem Provinzial»
Rathe zu.

Der Antrag des Ausschussesgeht nunmehr dahin:
Die hohe Provinzial »Versammlungwolle Sr. Majestät den König allcruntcrthänigst bitten, bei Vorlage eines bei

den Kammern einzubringenden Gesetz-Entwurfs bezüglich einer Abänderungder Kreis«, Bezirks- und Provinzial-Ordnung,
den im anliegenden Ausschußberichteenthaltenen allgemeinen Grundsätzen, Motiven und Ausführungen, Rechnung zu tragen.

Düsseldorf, den 19. October l85l.

Referent: Graf v. Lo«. Noeggerath. Graf von SchaeSberg.
Freiherr v. Leytam. C. Savoue. Iungbluth.

Freiherr v. Salis»Soglio. I. Geub. C. Haan.
Graf zu Stolberg. v. Haeften.

v. Buggenhagen.

Sechzehnte Plenar-Sitzung.
Verhandelt im Ständehausezu Düsseldorf, am 25. October 1851.

Die Sitzung wird um 5 Uhr durch den LandtagS-Marschall, Freiherrn von Waldbott'BassenheiM'Born»
heim eröffnet.

Das Protokollführt der Abgeordnete CompeS.
Die Berathung über das Gutachten des zweiten Ausschusses, betreffend die Abänderung der Kreis», Bezirks» und

Provinzial-Ordnungvom l l. März 1850, wird fortgesetzt.
Referent ist der Abgeordnete Freiherr von Leykam.
Referent trägt den Bericht des AusschussesTit. III. von den Provinzenvor.
Ein Abgeordneter der Ritterschaftbemerkt: es sei in der Berathung von den Kreisen noch nicht über die Kreis«

Ausschüsseentschieden.
Referent: für den Fall, daß die Wahl der Landräthe zurückgegebenwird, würben die KreiS'Ausschüssewegfallen,

l'm andern Falle, wären sie beizubehalten.
Ein Abgeordneter der Ritterschaft:die Kreis-Ausschüssesind in dem Ausschußberichte,aus dem Grunde nicht näher

berührt worden, weil man dieses der späteren Gesetzgebungüber diesen Gegenstand,vorbehalten wollte.
Ein anderer Abgeordneterder Ritterschaftstellt den Autrag: ob neben dem gewählten Landrathe noch ein Kreis»

Ausschuß bestehen solle.
Ein weiterer Abgeordneter der Ritterschafterläutert die Funktion der Kreis«AuSschüsse,wobei er auf das Unprac»

tische dieser Einrichtung hinweist.
Ein Abgeordneter der Landgemeinden erklärt sich dahin, daß über den vorhin gestellten Antrag abzustimmen.
Ein Abgeordneter der Ritterschaft:nach dem Gutachten des Ausschusses, soll der KreiS»Ausschußwegfallen, da die

Landräthegewählt werden, und letzteres schon angenommen worden.
Der Marschallschließt die DiScussion hierüber,und wird die Frage des Vorredners gestellt:

„Soll der Kreis-AuSschußwegfallen, nachdem angenommen, daß die Landräthe gewählt werden."
Welche Frage durch die Majorität bejaht wird.
Referent geht nun bei Tit. III. der Provinzen zu den Vertretungen auf dem Provinzial'Lanbtageüber, und be»

merkt, daß die Fragestellung über die einzelnen Positionenl biö 7 einzeln vorzunehmen seien; wobei «S:
1) um Berechtigte und
2)2) um gewählte Mitglieder gelte.

Demnach die erste Frage:
„Sollen zur Provinzial «Vertretung die katholischenBischöfe und die protestantischen Oeneral-Snperintendenten
„berechtigt sein?"

Ein Abgeordneter der Städte beantragt, daß noch hierbei aufzunehmen „der Präses der General»Synode."
Ein Abgeordneter der Ritterschaft trägt darauf an: daß die Abänderung dahin erfolge: daß der Spitze der latholi«

schen und protestantischenKirche das Recht der Vertretung gegeben werde.
Der vorletzte Redner war hiermit einverstanden, und zog seinen Antrag zurück.
Ein Abgeordneter der Städte: vermißtdie Motivirung der in Frage siehenden Vertretung.
Referent bemerkt:dies läge im Vorhergehenden, da die Interessen»Vertretungim Auge gehalten werde.
Ein Abgeordneter der Städte erklärt sich, nur gegen den Antrag des Ausschusses aussprechenzu können, da kein

Grund für die Vertretung der Geistlichen, bei der Provinzial«Versammlung vorliege, auch die Interessen derselben nicht be»
rührt würden.
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Ein Abgeordneter der Ritterschaft: durch den Antrag des Ausschusseshabe man der Intelligenz eine Vertretung
geben wollen, und gehöre hierzu besonders die Geistlichkeit.

Ein Abgeordneter der Städte kann sich nicht mit einer Vertretung der Geistlichkeitbei der Provinzi'al-Versammlung
einverstanden erklären; es habe der Staat keinen Einfluß auf die Angelegenheiten der Kirche, und enthalten die Gegenstände
der Berathung meistens Punkte, die der Geistlichkeit fremd und ohne Interesse sind.

Referent: nicht allein den materiellen Kräften, sondern auch der sittlichen Bildung und Religion wollte man einen
Platz geben.

Der Marschall schließt die Debatte, und wird folgende Fragestellung gemacht:
Soll der Spitze der katholischenund protestantischenKirche das Recht der Vertretung bei der Provinzial-Versamm»

lung, mit dem Rechte der Stellvertretung eingeräumt werden?
Die beantragte namentliche Abstimmung gibt das Resultat, daß diese Frage mit 39 gegen 26 Stimmen bejaht

wurde.

Referent geht nunmehr zur zweiten Fragestellung über, nämlich:
„Soll den Repräsentanten der Universität, eine Vertretung bei der Provinzial-Vcrsammlung, mit dem Rechte der
„Stellvertretung gegeben werden?"

Ein Abgeordneter der Städte befürwortet das Gutachten beS Ausschusses,wobei er hervorhebt, daß die Universität
etwas Provinzielles sei.

Ein anderer Abgeordneter der Städte giebt es zu, daß die Universität etwas Provinzielles sei, doch könne er nicht
für den Antrag sprechen,da er keine Gründe für eine solche Vertretung finde und wenn etwas für die Universität selbst zu
leisten wäre, könne er voraussetzen, daß hierzu fortwahrend die Provinzial-Vertretung, auch ohne ihre Repräsentation bereit.

Ucbrigens würden in der Provinzial-Vertretung immer leicht Mitglieder der Universität vorhanden sein können,
wie dieses auch diesesmal der Fall sei.

Ein anderer Abgeordneter der Städte entwickeltedie gewiß, nur sehr selten vorkommendeCombination von Umstän-
den, bei welchen es möglich wäre, daß ein Mitglied der Universität in die Provinzial-Vertretung treten könne, wenn jener
hohen i!ehr»Anstalt nicht eine erpresse Vertretung zugestanden würde. Diese letztere befürwortete derselbe daher nochmals.

Ein Abgeordneter der Ritterschaft: Ich stimme für die Vertretung der Universität, mit voller Ueberzeugung; wenn
auch die Wissenschaftmehr Gemeingut geworden ist, so ist gründliche Gelehrsamkeit doch nicht so verbreitet, daß die Nicht»
Vertretung derselben, nicht fühlbar sein solle.

Auch die Wissenschaft ist eine sociale Macht im Staate: und wenn es auch mehr auf Sachkenntniß und Erfahrung
ankömmt, so kann man doch die Theorie nicht entbehren.

Referent berührt, daß der Vorredner der Städte, nur die materielle Seite im Auge habe. —
Der Abgeordnete der Städte: worauf sich das Vorgesagte bezog, erklärte nur entschieden den Vorwurf, als wenn

er nur die materielle Seite vertrete, zurückzuweisen;er wisse Bildung und Religion Rechnung zu tragen, welches stets sein
Wirken gewesen,die sittliche und geistige Bildung für eine Angelegenheit, sei jeder zu fördern und zu vertreten berufen, und
hoffe er, daß nicht einer im Saale sei, welcher nicht das Bewußtsein in sich trage, baß er zur Förderung derselben be¬
fähigt sei.

Der Marschall schließt die Discnssion und kommt es zur Fragestellung:
„Soll den Repräsentanten der Universität, eine Vertretung bei der Provinzi'al»Versammlung, mit dem Rechte der
„Stellvertretung, gegeben werben?"

Durch beantragte namentliche Abstimmung, wirb die Frage mit 3 6 gegen 2 9 bejaht.
Referent geht zur dritten Frage über:

„Soll den Repräsentanten des höchstenGerichtshofes, mit dem Rechte der Stellvertretung, eine Vertretung bei
„der Provinzial-Vcrsammlung gegeben werden?"

Ein Abgeordneter der Städte schlägt vor: die Frage dahin zu ändern, daß es heißt, „der höchstenGerichtshöfe."
Ein anderer Abgeordneter der Städte bemerkt, man möge die höchsten Gerichtshöfe nennen.
Ein Abgeordneter der Ritterschaft bemerkt, diese Abwickelung möge man der Gesetzgebungüberlassen. Nachdem

ein Abgeordneter der Ritterschaft und ein Abgeordneter der Städte sich dahin geäußert, daß hier nur vom höchstenGerichts¬
höfe die Rede sein tonne, wird vom Marschall die Discussion geschlossen und die Frage gestellt:

„Soll den Repräsentanten des höchsten Gerichtshofes, mit dem Rechte der Stellvertretung, eine Vertretung bei
„der Provinzial-Vcrsammlung gegeben werden?"

Die Majorität sprach sich gegen diesen Punkt aus.
Referent kömmt nunmehr zur vierten Frage:

„Soll den gegenwärtigen Besitzern von Virilstimmen eine Vertretung bei der Provinzial-Vcrsammlung gegeben
„werden?"

Ein Abgeordneter der Städte bringt die Frage vor: ob auch hierunter die Städte gemeint.
Referent erwiedert: hierunter wären die Stimmen der Fürsten verstanden.
Ein Abgeordneter der Ritterschaft bemerkt, daß die Städte keine persönlichenStimmen hätten.
Der Marschall schließt die Discussion, und wird die Frage gestellt: „Toll den gegenwärtigen Besitzern von Viril¬

stimmen eine Vertretung bei der Provinzial-Vcrsammlung gegeben werden?"
Durch beantragte namentliche Abstimmung wird diese Frage mit 4l gegen 24 Stimmen bejaht.
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Referent kömmt zur fünften Frage: „Soll Jenen, welchen bei der zukünftigen Bildung der ersten Kammer, durch
die Gnade Sr. Majestät Sitz und Stimme in derselben auf Lebenszeit verliehen werde, insofern sie der Provinz angehören,
ein Vertretungsrecht bei den Provinzial'Versammlungen gegeben werben?"

Nach Eröffnung der DiScussion meldet sich keiner zum Worte, und wird die Frage nach dem Referate, wie vor¬
stehend, zur namentlichen Abstimmung gebracht, welche mit 3 9 gegen 2 3 Stimmen bejaht wird.

Referent geht nunmehr zu den gewählten Repräsentanten über, und kommt es zur sechsten Frage:
„Soll die Provinzial'Vertretung aus den auf den Kreistagen zur Ausübung der Standschaft berechtigten, großen
„Gutsbesitzern bestehen?"

Ein Abgeordneter der Ritterschaft erklärt, daß hiermit die Wahlkörperschaftbezeichnet.
Ein Abgeordneter der Städte trägt dahin an, daß im Sinne des Vorredners, der Fragesatz geändert werde.
Referent findet die Interpretation dieses Satzes ganz richtig, und zwar dadurch, daß im Gutachten des Ausschusses

zuerst die Berechtigten und dann die Gewählten, worauf sich der in Rede stehende Satz bezieht, zur Sprache kämen.
Ein Abgeordneter der Städte trägt darauf an l daß am Schlüsse der Frage der Zusatz, „gewählte Mitglie»

der", komme.
Referent erklärt, hiergegen Nichts zu erinnern zu haben.
Der Marschall schließt die Discussion, und wird die Fraget „Soll die Provinzial'Vertretung aus den. auf den

Kreistagen zur Ausübung der Standschaft berechtigten, großen Gutsbesitzern, gewählten Mitgliedern bestehen?" wird durch
die Majorität genehmigt,

Referent geht zur siebenten Position über;
„Soll die Pr»vinzial>Versammlung aus den durch die Wahlen der Kreis'Versammlungen hervorgegangenen Mi!»
„gliedern bestehen?"

Nach Eröffnung der Discussion bemerkt ein Abgeordneter der Städte, daß er dafür halte, daß der in Rede stehen»
den Frage hinzuzusetzen:„mit Ausschlußder berechtigten Mitglieder."

Ein anderer Abgeordneter der Städte findet die Frage dadurch berichtigt, wenn es hieße: „hervorgegangenen son>
stigen Mitgliedern."

Ein weiterer Abgeordneter der Städte tragt an, die Frage, in folgender Weise zu stellen:
„Soll die Provinzial-Versammlung durch die aus den Wahlen, der gewählten Mitglieder der Kreis°Vertretung
„hervorgegangenen Mitgliedern bestehen?"

Diese Fragestellung wurde genehmigt, und nach Schluß der Diseussidn, durch die Majorität bejaht.
Referent trug nunmehr den Schluß des ?il. III. von den Provinzen vor, worin es heißt:
„In welchemVerhältnisse die Vertretung der angegebenen Elemente zu gegenseitigem Nutz und Frommen und zur

Anbahnung gesunder, naturwüchsiger Zustände zu bestimmen sei, dem Ermessen des Gesetzgebers anheimzugeben."
Räch Eröffnung der Discussion, begehrt hierüber Niemand das Wort, und kommt dieser Punkt zur Abstimmung,

und wird durch die Majorität genehmigt.
Referent wandte sich nun, nach dem Referate zum lit. II. von den Provinzen, und stellt zuerst folgende Frage auf:

„Sollen die Befugnisse des Bezirksratb.es in Beaufsichtigung der Communal» und Kreis'Perwaltung in die Hände
„eines, aus der Provinzial°Vcrtretung durch Wahl hervorgegangenen, zur Seite des Dberpräsidenten bestehenden,
„und in endgültiger Weise entscheidenden ständigen Provinzial-Rathes, gelegt werden?"

Da Niemand hierüber das Wort begehrt, wirb die vorgetragene Frage gestellt, und mit großer Majorität bejaht.
Referent trägt weiter, nach dem Gutachten des Ausschusses vor: wie es wünschenswerthscheine, daß unter Aufhe»

bung des jetzigen epllegialischen Verhältnisses der Regierung, den einzelnen Mitgliedern derselben, als Chefs, die Verwaltung
der einzelnen Departements anvertraut werde.

Die Debatte hierüber wirb eröffnet.
Ein Abgeordneter der Städte: es dürfte die Gewährung des Antrages des Ausschusses, in einem constitutionellen

Staate nicht zu erwarten sein, auch erscheineer nicht passend.
Referent erklärt; es solle hierdurch der Würde der Regierung, nicht zu nahe getreten werden.
Ein Abgeordneter der Ritterschaft: nach den gemachten Erfahrungen sei die Erecution in der Hand eines einzigen

geeigneten Mannes, kräftiger, als in der einer collegialischenVersammlung.
Ein Abgeordneter der Städte trägt über diesen Punkt auf Tagesordnung an.
Ein Abgeordneter der Landgemeindenunterstützt diesen Antrag.
Ein fernerer Abgeordneter der Landgemeinden trägt auf die Abstimmung des Gutachtens des Ausschussesan.
Ein Abgeordneter der Städte tritt dem Vorredner bei.
Der Marschall schließt nun die Discussion, und wird die Frage gestellt: ob in Bezug auf den in Rebe stehenden

Passus, zur Tagesordnung überzugehen.
Durch Abstimmung wird dieses von der Majorität bejaht.
Referent fährt im Gutachten fort, und zwar über den Punkt, welcher bei Berathung der Communal-Orbnung zu

erlebigen geblieben, das Aufsichtsrechtder Bezirksräthe und Kreis-Ausschüssebetreffend; hierüber heißt es:
„Den Gemeinden steht in allen communalen Angelegenheiten, nach Maaßgabe des Gesetzes, die volle Autonomie
„zu. Die Aufsicht in Bezug auf das formelle Rechnungswesen, die Verpflichtungen gegen Einzelne und den
„Staat, steht unter Offenlassung des Rechtsweges, dem Landrathe und in letzter Instanz dem Provinzial'Rathe zu."
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Da Niemand hierüber das Wort begehrt, wird zur Abstimmung hierüber übergegangen, und wurde hierdurch das
Gutachten des Ausschusses durch die Majorität angenommen.

Referent geht nun zur letzten Frage des Ausschußberichtesüber, welche lautet:
„Soll die hohe Provinzial'Vertretung Sr. Majestät den König bitten, bei Vorlage eines bei den Kammern ein»
„zubringendenGesetzentwurfes, bezüglich einer Abänderung der Kreis., Bezirks» und Provinzial-Ordnung, den im
„anliegenden Ausschußberichte enthaltenen allgemeinen Grundsätzen, Motiven und Ausführungen, Rechnung
„zu tragen?"

Ein Abgeordneter der Städte bemerkt: es stoße die Frage auf, ob auch da« gegenwärtige Gutachten der künftigen
Provinzial-Vertretnng vorzulegen, er vermisseübrigens die Beantwortung der Fragen der, der gegenwärtigen Provinzial»
Vertretung vorgelegten Propositionen.

Ein Abgeordneter der Landgemeinden: wenn man auch bei Berathung der Gemeinde-Ordnung, der Provinzial-Ver«
tretung eine Entscheidung hierüber gegeben habe, so scheine ihm dieses doch auf die Provinzial-Ordnung leine Anwendung
finden zu können.

Referent beantragt, die Frage des Ausschusseszur Abstimmung zu bringen.
Der Marsch«« schließt die Debatte, und wird das Gutachten des Ausschusses, durch die Abstimmung mehrstim»

mig bejaht.
Ein Abgeordneter der Städte trägt vor: die Minorität habe über die heutige Berathung der Kreis», Bezirks« und

Provinzial-Ordnung ein Separat-Votum aufgestellt, und beantrage er, daß solches, dem §. 21 der GcschäftS-Ordnung ge>
maß, in gegenwärtiger Plenar-Sitzung vorzutragen, und die Beifügung desselben dem heutigen Protokolle genehmigen zu
wollen.

Der Marschall gestattet die Verlesung, welches durch den Antragsteller geschieht,und lautet, wie folgt:

Separat-Votum
zu dem Protokolle der Plenar-Sitzung der rheinischen interimistischenProvinzial-Vcrsammlung vom 25. Oktober 1851.

Die unterzeichneten Mitglieder der zur diesmaligen Wahrnehmung der Provinzial'Vertretung berufenen provinzial«
ständischenVersammlung der Rheinprovinz fühlen sich verpflichtet, gegenüber dem durch das Gutachten des zweiten Ausschusses,
— betreffend die Abänderung der Kreis», Bezirks- und Provinzial-Ordnung vom <1. März 185t), — hervorgerufenen Heu»
tigen Beschlusseder Versammlung, ihr Separat-Votum dahin abzugeben, daß sie den, in dem gedachten Gutachten enthalte»
nen Anträgen, aus folgenden Gründen, nicht haben beipflichten können:

1) „Diese Anträge erstreckensich nicht auf die »c! 4 in der Proposition des Herrn Ministers des Innern vom 2t.Scp»
„tcmber 185l von hoher StaatSregierung beabsichtigteblose „„Aenderung"" jener Gesetze, unter Berücksichtigung
„der provinziellen Eigenthümlichkeitenund Verschiedenheitendes Landes", sondern sie erstreben eine völlige Besei»
tigung derselben.

2) Diese Anträge gehen weit über die in der ministeriellen Denkschrift vom 20. September 1851 bezeichneten„Ge¬
sichtspunkteund Fragen" hinaus, über welche allein das Gutachten der Provinzial»Vcrsammlung gefordert wird.

2) Diese Anträge beruhen größtentheilö auf völlig neuen, von den Propositionen des hohen Ministeriums, nicht ,'m
Entferntesten angedeuteten Prinzipien, welche nach der Ueberzeugung der Unterzeichneten,weder mit dem Grundsatze
der bestehenden Staatsverfassung, noch mit dem Interesse der Provinz in Einklang zu bringen sind.
Der Marschall richtete an die Versammlung die Frage: ob dieselbe genehmige, daß das vorgetragene Separat-Vo<

tum dem Beschlusseder heutigen Plenar-Sitzung beigelegt werde, welches von der Versammlung fast einstimmig genehmigt
wurde, demnach daö Separat-Votum dem Protokolle als Anlage beigelegt wird.

Der Abgeordnete Iungbluth tritt als Protokollführer ein.
Hieraus ist der Bericht des zweiten Ausschussesüber den Antrag des Abgeordneten Neunert, auf Wiederherstel»

lung des ehemaligen Kreises Mettmann, an der Tagesordnung.
Der Abgeordnete Noeggerath, als Berichterstatter, läßt sich dahin aus, daß der Kreis Mettmann beider Kreis»

Eintheilung im Jahre 1816 als eigener Verwaltungsbezirk errichtet, beim Abgang des damaligen Landraths interimistisch,
und später definitiv in die Verwaltung des Landraths von Elberfeld übergegangen sei.

Längere Zeit haben die Gemeinden des ehemaligen Kreises, welche fast ausschließlichAckerbau treiben, und in ihren
Interessen von den ganz industriellen Städten Elberfeld und Barmen durchaus verschiedensind, diese Vereinigung ruhig er»
tragen, dann aber zu wicderholtenmalcn, durch ihre Vertreter, die Trennung beantragt.

Die Landgemeinden des jetzigen Kreise« Elberfeld haben eine Seelenzahl von 43,400, mehr als viele andere Kreise
der Provinz, und in Elberfeld und Barmen sei diese bis auf 84,000 angewachsen. In nummerischerBeziehung sowohl, als
wegen Unvereinbarkeit der Interessen, sei daher die Nothwendigkeit der Trennung unverkennbar, und habe die hohe Ver»
sammlung dieses Bedürfniß bereits dadurch anerkannt, daß sie bei Feststellung der Wahlbezirke für die 2. Kammer, die Land»
gemeinden als einen besondern Bezirk, von Elberfeld und Barmen getrennt, und ihnen die Wahl eines Vertreters selbstständig
zuerkannt habe.

Der Ausschuß beantrage daher, die hohe Versammlung wolle bei des Königs Majestät die allerhöchsteBestimmung
erbitten, daß der ehemalige Kreis Mettmann wiederhergestellt, und die Bürgermeisterei Cronenberg mit ihm vereinigt bleibe.
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,/ Ein Abgeordneter der Städte stimmt dem Antrage nicht zu, indem ein so dringliches Bedürfniß, wie es dargestellt
sei, nicht vorliege; jedenfalls müßten die Vertreter der Gemeinden der übrigen Theile des Kreises, erst gehört werden, und
für den Fall der Trennung, die Städte Elberfeld und Barmen in eine Immediat-Stellung zur Königlichen Regierung über¬
gehen. Es gäbe überall Kampf, wegen vermeintlicher Verletzung der Interessen, diese lönne aber nach dem neuen Steuer«
gesetze, nur noch in Bezug auf die KrciSbcdürfnissestattfinden, sei jedoch in Abrede zu stellen. Er glaube die übrigen Ge«
meinden werden nicht gegen die Trennung sein, aber das Recht, vorerst gehört zu werden, müsse ihnen verbleiben. Er sei
wohlgeneigt, für den Antrag zu stimmen, jedoch nur unter Vorbehalt der Zustimmung der übrigen Theile.

Ein Abgeordneter der Ritterschaft bemerkt hiergegen: bestehe man auf der Zustimmung sämmtlicher Betheiligten bei
Theilung eines Verwaltungsbezirks, so werde diese niemals zu Stande kommen. Aus den Motiven gehe hervor, daß die
ländlichen Gemeinden des Kreises wesentlichverletzt seien. Es stehe kaum zu erwarten, daß die Städte Elberfeld und Bar«
men sich für die Trennung aufsprechen werden. Die Koni liche Regierung werde aber, in Folge unserer Verhandlung Ver-
anlassung nehmen, über die Nichtigkeit der Gründe und die Zweckmäßigkeitder Trennung, eine genaue Untersuchung anzustel¬
len und demnach eine GesetzeS-Vorlage machen, oder sie versagen.

Nachdem noch einige andere Redner sich theils für, theils gegen den Antrag ausgesprochenund der Antragsteller
selbst sich über die, zu erwartende Zustimmung der Städte Elberfeld und Barmen ausgesprochenhatte, bemerkt schließlich
noch der Berichterstatter, die Vereinigung der früher getrennten Kreise sei eigentlich nur durch Zufall und aus persönlicher
Berücksichtigung dcS damaligen Landraths, durch Maaßnahme der Negierung einseitig geschehen,könne aber aus den vorge-
brachten Gründen, ohne Beeinträchtigung der ländlichen Gemeinden nicht länger fortbestehen.

Der Antrag des Ausschusseswird dann fast einstimmig von der Versammlung angenommen.
Hierauf trägt der Abgeordnete Wirtz die an Sr. Majestät den König gerichtete Adresse und Denkschrift über die

Beschlüsse der Versammlung, wegen Erlaß der vollen Moststcuer pro 185U und 1^5!, Namens des 5. Ausschussesvor,
welche ohne Einspruch genehmigt wird.

Ebenso verließt der Abgeordnete Purizelli die, an den Herrn LandtagS-Commissar gerichtete Eingabe, welche die
Beschlüsseder Versammlung, wegen Verkeilung der Kosten der Justizverwaltung enthält.

Auch diese wird, ohne Einspruch genehmigt.
Der Abgeordnete van der Beeck erstattet hierauf den Bericht des 8. Ausschusses,wegen Begutachtung, zur Ver¬

wendung und Fortcrhebung des Grundsteuer»DcckungsfondS,und stellt nach ausführlichem Bericht über die stattgehabten Ver»
Wendungen und die Bestände in den einzelnen Negierungobezirten den Schluß-Antrag dahin: In Erwägung, daß in allen
Regierungsbezirken noch beträchtliche Bestände aus den früheren Jahren vorhanden sind, auch in der Regel die jährlichen
Einnahmen durch die Ausgaben nicht überschritten werden, in fernerer Erwägung, daß das Grundsteuer-Gesetz vom 2l. Ja¬
nuar 1839 eine Ermäßigung dcS Zuschlages von 1'/, Prozent ausdrücklich gestattet, wolle die hohe Versammlung beschlie¬
ßen, bc« der zuständigen Behörde, eine Ermäßigung der Grundsteuer «Deckungs-Zuschlägcn von 1'/, Prozent auf 1 Prozent
zu beantragen.

Hiergegen wirb von einem Abgeordneten der Landgemeinden bemerkt: Die vom Ausschuß beantragte Ermäßigung
sei so unerheblich, und werde den Steuerpflichtigen kaum merkbar, beachte man dagegen die Wohlthätigkeit des Fonds für
kleine Grundbesitzer bei vorkommendenUnglücksfällen,wie namentlich bei Viehseuchen, Ueberschwemmungenund Bränden, so
könne nur bedauert werden, daß die Mittel nicht in größcrem Umfange vorhanden und die Behörden vielfach genöthigt seien,
nur ganz unzureichendeUnterstützungenzu ertheilen. Er beantrage daher, die Beibehaltung deS Zuschlages von <>/, Prozent
und bitte die Versammlung zugleich den Wunsch anSzusprechen,daß die Verwaltungsbehörden bei den die kleinen Grundbe¬
sitzern treffenden Unglücksfällen,nicht mit der Aengstlichkeitin Verleihung von Unterstützungen,wie bisher verfahren möchten.

Der Redner wird in seiner Ansicht von mehreren anderen Mitgliedern unterstützt, wobei unter andern, von einem
Abgeordneten der Landgemeinden hervorgehoben wird, daß eine bestimmungsmäßig bessere Verwendung der Fonds, um so
mehr erwartet werden müsse, als ihn« bekannt geworden, daß die Fonds bestimmungswidrig häusig zu Gratisicationen für
Steuer-Erhcber und Regierungsbeamte verwendet worden seien.

Nachdem »och von einem andern Abgeordneten der Landgemeinden bemerkt worden, daß die unbeibringlichenGrund»
steuerauoten, oft bedeutender seien, als der DcckungsfondS, erwiedert der Referent, daß eS nach Inhalt der Bestimmungen
des Grundsteuer «Gesetzes, allerdings statthaft sei, an Stcuerboteu angemesseneBelohnungen aus dem DeckungSfondSzu ver»
leihen, daß aber Gratisicationen an Regierungsbeamte, nach Einsicht der vorliegenden sechsjährigen Rechnungen, nicht gcge«
ben worden sind.

UcbrigcnS sei der Ausschuß nur, aus dem Grund zu dem Ermäßigungs-Antrag gekommen,weil die Bestände in den
letzten Jahren ansehnlich zugenommen haben.

Die Versammlungbeschließt dem Antrag des Ausschussesentgegen,den bisherigen Zuschlag von 1'/« Prozent auch
künftig beizubehalten.

Schließlich macht der Marschall bekannt, daß folgende Nefcratc offcn gelegt seien:
1) Ueber den Bau einer Straße von Coblenz nach Trier.
2) Ueber die Petition der Gemeinden Mühlheim und Monzelfeld, um Uebernahme der Wcgestrcckevon Mühlheim

über Monzelfeld, nach dem stumpfen Thurm, auf den Etat der Bezirksstraßen.
Nachdem noch die Protokolle der 12. und 13. Plenar-Sitzungen verlesen und nach einigen Bemerkungen genehmigt

worden, wurde die nächste Sitzung auf Montag den 27. Mittags 1 Uhr festgesetzt, und die heutige um 8'/, Uhr Abends
geschlossen.
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Siebenzehnte Plenar-Sitzung.
Verhandelt im Ständehausc zu Düsseldorf, am 27. October 1851.

Die Sitzung wird um 1 Uhr durch den Landtags-Marschall, Freiherrn von Waldbott-Bassenheim-Vorn-
heim eröffnet.

Das Protokoll führt der Abgeordnete Iungbluth.
Das Protokoll der 14. Plenar-Sitzung wird verlesen und ohne Einspruch genehmigt.
Der Abgeordnete Noeggerath trägt Namens des zweiten Ausschuffes, die an des Königs Majestät zll richtende

Adresse nebst Denkschrift, enthaltend den Beschluß der Versammlung, wegen Wiederherstellung des ehemaligenKreises Mett-
mann vor, welche ohne Bemerkung genehmigt wirb.

Der Abgeordnete Wirtz verliest das Schreiben an den Herrn Landtags-Commissar, betreffend den Beschluß wegen
Anstellung eines besonderen Thierarztes für den Kreis Rheinbach, welches ebenfalls von der Versammlung angenommen
wird.

Der Abgeordnete von Haeften trägt Namens des zweiten Ausschuffes,die an des Königs Majestät gerichteteAdresse
und Denkschrift vor, betreffend die Beschlüsse, wegen Abänderung der Gemeinde-Ordnung vom 11. März 1859, welchen
die Versammlung ihre Zustimmung ertheilt.

Vor der Tagesordnung beantragt ein Abgeordneter der Ritterschaft, die Versammlung möge eine Adresse an deS
KönigS Majestät beschließen, in der diejenigen Angelegenheiten und Wünsche der Provinz, welche sich nicht füglich in der
Form von Petitionen aussprechen lassen, an den Thron zu bringen seien. Der Antragsteller hebt unter diesen insbesondere
hervor, den Auospruch des Dankes dafür, daß die Slaats^Ncgicrung die eigenthümlichenVerhältnisse der Provinz, inSbcson»
dere in Bezug auf das Gemeinde-Wesen, durch Vorlagen wegen entsprechenderReorganisation desselben, angemessengewür«
digt habe, das Verlangen, die der Kirche gegebene Freiheit erhalten und bald auch die des Unterrichts hinzutreten zu sehen,
endlich die so oft beantragte Ausgleichung der Grundsteuer.

Die Versammlung schließt sich dem Antrag einstimmig an und beschließt, daß sofort eine Commissionzur Abfassung
der Adresse zusammentrete, zu welcher die Abgeordneten Schniewind, Stupp, Graf von Loö, Iosten, von haef-
ten und Schumacher vom Marschall ernannt werden.

Hierauf erstattet der Abgeordnete Herr von Bianco, den Bericht über die Arbeitsanstalt und das Land-Armen¬
haus zu Brauwciler, Namens deS siebenten Ausschusses.

Erstens, das Rechnungswesen,
Nach gründlicher Erörterung und Darstellung deS gcsammtcn Rechnungswesens auS den Jahren 1845 bis 1850

beantragt der Ausschuß, die RechnungS-Dcchargczu ertheilen.
Die Provinzial-Versammlung tritt dem Antrag ohne Einspruch b?i.
Zweitens. Uebersichtder VcrwaltungS-Resultatc.
Hierbei sindet sich, nach dem motivirten Gutachten deS Ausschusses,nichts zu erinnern.
Drittens. Aufnahme der Landarmen. Die Mangclhaftigkeit der Unterbringung derselben, wirb in Ueberein»

fiimmung der Verwaltung«-Commission und dem Ausschusse anerkannt und deshalb
Viertens, die Erwerbung des, mit der Vrauwciler-Anstalt zusammenhängendenKlosterhofes beabsichtigt, zu dessen

Erwerb die Verwaltungs-Commission bereits einen vorläufigen Kauf-Vertrag für die Summe von 16,600 Thlr. abgeschlossen
hat. Dem Ausschuß, welcher die Nützlichkeitund Zweckmäßigkeitdes Erwerbs vollständig anerkennt, erscheintder Preis von
16 600 Thlrn. zu hoch und beantragt die Versammlung, nur für die Summe von 14,000 Thlrn. in den Ankauf zu
willigen.

Nach einer ausführlichenDiScussion, worin namentlichhervorgehoben wird, daß eine offizielle, noch höhere Taie vom
23. Februar 1848 vorliege, daD der Erwerb durchaus nothwendig und die Gelegenheit dazu, so bald nicht mehr zu erwarten
sei, beschließt die Versammlung dem Auoschuß-Gutachten entgegen, die Nealisirung deS provisorischen Kaufvertrages zu
16,600 Thlr.

Fünftens, Ncrwaltunge-Etai pro 1852, wird nach den übersichtlichen Erläuterungen des Ausschusses,angenommen.
Sechsten«, Kreirung der Stelle eines Polizei-Inspectors.
Nach dem Vorschlage des Ausschussesbeschließtdie Versammlung, in Anbetracht der zu erwartenden Evakuation der

jugendlichen Verbrecher, die Prüfung deS Bedürfnisse«, zur Anstellung eines besondern Polizei-Inspectors, der nächsten Pro»
vinzial-Versammlung zu überlassen.

Siebentens, GehaltS-Gleichstellung für den katholischenund den evangelischenPfarrer.
Die Versammlung beschließthierzu die vorgeschlageneErhöhung deS OehaltS für den ersten, um 75 Rthlr.
Achtens, Erhöhung der Besoldungen für die Untcrbcamtcn.
Der Ausschuß schlägt, in Uebereinstimmung mit dem Antrage der Verwaltungs-Commission, die Erhöhung der Ge¬

hälter vor, hält dagegen die, von dieser Commission beantragte Vergütung zur Uniformirung der Beamten, für nicht erfor¬
derlich, welche aus der Erhöhung der Gehälter zu bcstreitcn sei.

Für das weibliche Aufsichts-Personal wird vom Ausschuß, eine Erhöhung der Gehälter um 10 Rthlr. jährlich, statt
um 20 Rthlr., beantragt.

Nach ausführlicher DiScussion erkennt die Versammlung die beantragten Gchalts-Erhöhungen, sowie sie vom Aus-
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schuß vorgeschlagensind, als nothwendig an, — beschließt auch, im Interesse der Anstalt, die Uniformirnng der männlichen
Unterbeamten, und bewilligt die von der Aufsicht«!-Commission beantragte Vergütung.

Neuntens, Pensions«Anträge.
Mit BerücksichtigungdeS hohen Alters, der langjährigen und getreuen Dienstverrichtung des ehemaligen Rendanten

Dahmen, bewilligt die Versammlung demselben eine Pension von 350 Nthlr., und dem wegen Kränklichkeit ausgeschiedenen
Lehrer DederichS, eine solche von 150 Rthlr.

Zehntens, TtatSerhöhungcn.
Sämmtliche vom Ausschuß, in Uebereinstimmungmit der AufsichtS-Commission, in Antrag gebrachten Erhöhungen,

werden vvn der Versammlung genehmigt.
ElfteuS, Evakuation, resp. Übersiedelung der jugendlichen Verbrecher, nach der ehemaligen Abtei Steinfeld.
Die Versammlung beschließt,nach dem Vorschlage des Ausschusses,daß auch für die Zukunft, nach erfolgter Ueber,

siedelung der jugendlichenDeliqucnten, ein katholischerund ein evangelischer i!ehrer beizubehalten, und hiernach der Etat un»
verändert festzustellensei.

Hieraus wird zur Berichterstattung über die Verwendung des BezirlSstraßen-VaufondS übergegangen, welche von
dem Abgeordneten Schult, Namens des vierten Ausschussesvorgetragen wird.

Der Bericht erhält in allen Theilen, die Bestätigung der Versammlung, und werden insbesondere die Vorschlägefür
die einzelnen Regierungsbezirke, betreff der Fortführung der Bauten, ohne Einspruch genehmigt.

Der vollständige Bericht wird, auf geschehenenAntrag, dem Protokolle beigefügt, und gedruckt an sämmtliche Mit»
glieder vertheilt. Nur in Bezng auf die Köln-Ziilpicher Straße, die ehemalige Römcrstraße, wird von einem Abgeordneten
der Städte der Antrag gestellt, den Ausbau derselben sofort in Angriff zu nehmen, und ohne Unterbrechung zu vollenden,
wogegen der Ausschuß nur den allmähligen Ausbau, je nach den vorhandenen Mittel, jedoch mit der Maaßnahme beantragte,
daß vor Vollendung derselben, lein anderer Bau in Angriff zu nehmen sei.

Die Negierung bemerkt, der Antragsteller habe das Bedürfniß des Ausbaues der Köln-Zülpichcr Straße wohl er»
lannt, der Bau auf der Strecke von Köln bis Hermühlheim sei bereits fertig. Die fertige Strecke sei aber wcrthlos, so
lange die ganze Straße, nicht vollendet werde.

Diese Straße führe durch einen der schönstenund fruchtbarsten Theil der Provinz, es bedürfe noch einer Summe
von etwa 8U,Ü00 Nthlr. zur Vollendung des Ausbaues bis zum Jahre l853. Dies Kapital sei durch Anleihe, sehr bald
zu beschaffen. Geschehe dies nicht, so könne mit den gewöhnlichen Mitteln, die Vollendung erst im Jahre 1859 geschehen,
und die ganze Gegend müsse für diese lange Zeit, die ersehnte Verbindung entbehren, sowie auch überhaupt die Straße. so
lange sie nicht ganz ausgebaut sei, leinen Werth habe. Es muffe daher die fehlende Summe aufgenommen, und durch rasche
Vollendung das bis jetzt schon verwendete Bau»Kapital, rentbar gemacht werden. Der Ausschuß sei viel zu ängstlich, wenn
er glaube, den tünstigcn Provinzial-Vcrtrctungen, durch eine solche Beschlußnahme nicht vorgreifen zu dürfen. Werde rasch ge»
baut, so würden die Nachkommenunsere Weisheit loben, geschehe dies nicht, so würden sie unsere Aengstlichkcitbeklagen.

Der Redner wird von anderen Mitgliedern mehrseitig unterstützt, dagegen aber vom Referenten und anderen Mit»
gliedern entgegnet:

Die Nothwendigkeit des Baues werde keineswegs verkannt, wohl aber muffe die große Dringlichkeit zur Veschleu»
nigung dcö Ausbaues, in Abrede gestellt werden; eS könnten noch mancheandere Straßenstreckcn bezeichnetwerden, deren Aus»
bau gewiß ebenso dringend sei. Schon die Aufnahme eines so bedeutenden Kapitals, zur Ausführung deS Baues sei bedenk«
lich, indem durch die Verzinsung desselben, die jährliche Zuschlagssummeüber Gebühr absorbirt, und es aus diesem Grunde
viele Jahre andauern werde, ehe über andere Neubauten bestimmt werten könne.

Ein Abgeordneter der Ritterschaft führt hiergegen an, wie schon die alten Römer, die Wichtigkeit der Straße von
Köln nach Zülpich erkannt hätten; auch die französischeRegierung habe schon den Ausbau verfügt, leider aber die Ausfüh»
rung untcibliebcn. Uebrigens müsse noch bemerkt werden, daß die Straße eine hohe strategischeBedeutung habe.

Der Antrag eines Abgeordneten der Landgemeinden: der Staat möge das Bau»Kapital zinsenfrci hergeben, zumal
die Straße durch einen großen siscalischenWald führt, wird nicht weiter unterstützt.

Der Antrag auf beschleunigtenAusbau und auf Aufnahme eines Anleihen«, wird durch die Mehrheit der Versamm»
lung abgelehnt, dagegen der Vorschlag des Ausschusses, alle disponiblen Mittel, nur auf diese Straße bis zur Vollendung
derselben zu verwenden, angenommen.

Hierauf erstattet der Abgeordnete Noeggerath, den Bericht deS vierten Ausschussesüber den Antrag des Abge»
ordneten Purizelli, wegen Uebernahme der von Bacharach nach Nheinböllen führenden Straße, auf den Etat der Be»
zirksstraßen.

Derselbe hebt insbesondere die Wichtigkeit dieser Straßen-Strecke hervor, deren Ausbau nöthig und dringend sei.
Der Ausschuß schlägt daher vor, die Versammlung möge beschließen,an Seine Majestät den König die Bitte zu richten,
diese Straße auf Staatskosten ausbauen zu lassen.

Ein Abgeordneter der Ritterschaft bemerkt hiergegen: der Vorschlag heiße so viel, als den Ausbau auf die weite
Bahn schieben. Er beantrage, die Versammlung möge die Bewilligung der höchstenStaatS°Prämie befürworten.

Referent bemerkt hierauf, daß dies auch keine persönlicheUeberzeugung sei, und daß er sich dem Antrag, auf Be¬
willigung einer größern Prämie aus Staatsmitteln, anschließe.

Dieser Antrag wird von der Versammlung angenommen und somit der Vorschlag deS Ausschüsse« abgelehnt.
Demnach ist der Bericht des zweiten Ausschussesüber den Antrag deS Abgeordneten Grafen Hoensbro ech, wegen

Handhabung der Polizei auf dem Niersfluß, an der Tagesordnung. Referent ist der Abgeordnete Graf von Loö, welcher



— 65 —

nach einer genauen Auseinandersetzungder Kultur.Verhältnisse an der Niers und der Mühlen-Anlagen, den ersten Antrag da»
hinstellt, die Provinzial-Versammlung wolle bei der gesetzgebendenGewalt beantragen, daß die Handhabung der Fluß»Po-
lizei auf der NierS, in die Hände der Betheiligten, nach Analogie der Deichschaucnam Nhcin, gelegt werde.

Ein Abgeordneter der Städte bemerkt hiergegen, aus dem Antrag und dem Bericht gehe hervor, daß die Niers»
beerbten sich lange und wiederholt mit gleichen Anträgen an die Regierung gewendet haben, letztere müsse daher gewiß triftige
Gründe haben, diese Anträge zurückzuweisen.

Ein Abgeordneter der Landgemeinden erklärt sich gleichfalls gegen den Antrag, indem er hervorhebt: die Mühlen
im Kreise Geldern hätten ein günstigeres Gcfäll-Verhältniß, wie jene im Kreise Kempen, und es sei durchaus nöthig, daß
die Pegel-Negulirung auf der ganzen NierS, in einer Hand verbleibe, weil das Total»Gefalle nach der ganzen Länge des
Flusses berechnet sei, und nach den Mühlen vertheilt werden müsse. Wenn die Mühlenbesitzer zum Theil anführen, daß sie
auch Beerbte seien, und sonach mit diesen überall ein gleiches Interesse hätten, so müsse hier berücksichtigtwerden, daß die
Mühlen in der Regel das Prinzipielle bilden. Er wolle nur Bezug nehmen auf das alte Niers-Reglement von König Fried¬
lich Wilhelm, aus dem Jahre 1726, welches mit folgenden Worten beginne: „Weil alle Unordnung aus dem Niers-Strom
von dem Eigensinn und Caprice der Müller hauptsächlichherrührt, als welche ganz unnöthiger Weise, aus Neid und Miß»
gunst da« Wasser stauen und aufhalten, und dadurch ungemcin großen Schaden verursachen, so wird als ein Essential-Punkt
festgesetzt,daß die Müller niemals vom Wasser „„Meist« bleiben sollen.""

Ein Abgeordneter der Landgemeinden bemerkt: Die Interessen der oberen und der unteren Niers, seien ganz ver¬
schieden, der eine Theil wolle Bewässerung, der andere nicht. Dies sei aber kein Grund, ihnen die Bcfugniß zu entziehen,
gemeinschaftlichüber ihre Interessen zu beschließen,wie dies auch bei den Deichschauenam Rhein und in Holland, der Fall
sei, der Negierung gebühre nur die Oberaufsicht, was ja auch der Antragsteller selbst wolle.

Ein Abgeordneter der Ritterschaft macht bemertlich, daß an der oberen NierS die Maßnahmen der Regierung, kei.
neSwegs schädlichgewesen sind, und hat als Bcthciligter die persönlicheUeberzeugung, daß die Pegel-Bestimmung auch an
der untern NierS, von gutem Erfolg sein wirb.

Der Antragsteller macht darauf aufmerksam, daß durch die Maßregel der Regierung, die Kulturen der unteren
NierS in hohem Grade beeinträchtigt, an der oberen NierS dagegen gefördert worden seien. Sein Antrag soll aber keines¬
wegs, eine gegenseitigeBcvortheilung oder Benachtheiliguug bezwecken,vielmehr wolle er für die Beerbten, nur das Recht,
ihre Angelegenheitenund Interessen selbst zu ordnen.

Bei der Abstimmung entscheidet sich die Versammlung für die Annahme des Ausschuß-Antrages.
In einem zweiten Borschlage beantragt der Ausschuß die Sistirung der Maßnahmen der Regierung, namentlich der

Pegel-Setzung. Diese Anordnungen, bemerkt der Referent, haben die seit einer langen Reihe von Jahren bestehendenZu»
stände, nach denen alle Culturen geschehensind, ganz und gar verändert und dadurch die Grundstücke sehr entwerthet.

Es wird von einem Abgeordnete» der Landgemeindenhiergegen bemerkt, daß, wie bereits früher ausgeführt sei, die
Anordnungen der Negierung im Kreise Kempen, wohlthätig gewesen sind.

Der Antragsteller schlägt vor, die Versammlung möge beschließen,die Sistirung wenigstens an der untern Niers, zu
beantragen.

Nachdem noch hiergegen eingewendet worden, eine solche partielle Sistirung lasse sich nicht ausführen, beschließtdie
Versammlung, nur für die untere Niers die Sistirung der Negierungs-Maßnahmen zu beantragen.

Die nächsteSitzung wird auf Morgen, Dienstag den 28. October um lN Uhr festgesetzt und die heutige um 6'/,
Uhr geschlossen.

Achtzehnte Plenar-Sitzung.
Verhandelt im Ständehause zu Düsseldorf, am 28. October 185!.

Die Sitzung wird um halb ll Uhr eröffnet.
Das Protokoll führt der Abgeordnete v. Buggenhagen.
Zuvörderst werden die Adressen au Seine Majestät den König

») über den Bau der Straße von Bacharach nach dem Hundslücken, von dem Abgeordneten Noeggerath,
b) die an Seine Majestät von Seiten des Landtages zu überreichende Adresse, vorgelesen und genehmigt.

Letztere enthält im wesentlichstenden Dank der Abgeordneten für die stattgefundene Einberufung; die Bitte um
baldige Anordnung einer Provinzial-Vertrctung; den Antrag auf möglichst freie Selbst-Vcrwaltung der Gemeinden und auf
Auögleichuug der Grundsteuer in allen Provinzen, und schließt mit dem Wunsche,daß nach der Verheißung des Grundge»
setze« den Kirchen beider Confessionen,ihre volle Autonomie und der ihnen gebührende Einfluß auf die Volksschulen,bald zu
Theil werde.

Dieselbe wird einstimmig und beifällig von der Versammlung angenommen und deren Beifügung zu dem Proto¬
kolle beschlossen.

Der Abgeordnete v. Geyr referirt alsdann summarischüber ll eingegangene Petitionen, welche sämmtlichdie Bitte
auf Entschädigung «venluell Rückgabe der entzogenen Iagdgelechtsame enthalten. Da alle bisherigen anderweitigen Schritte
erfolglos geblieben, haben die in ihren Rechten verletzten Iagdeigenthümer zur Vermittelung durch den Landtag, ihre Zuflucht

1?
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genommen, und halt Ausschuß es für seine Pflicht, eine Adresse folgenden Inhalts an Seine Majestät gelangen zu lassen.
«In Uebereinstimmung mit Art. 544, 545 und l628 des rheinischenGesetzbucheseine Gesetzvorlage, wegen angemessener
Entschädigung der Iagd'Eigenthümer: und zwar in Ausdehnung auf sämmtlichein hiesiger Provinz, davon betroffenen Per»
fönen, an die nächsteinzuberufendeStände-Versammlung, allergnävigst gelangen zu lassen."

Die Versammlung erkennt, daß ein im Sturme jener wildbewegten Zeit begangenes Unrecht, wieder auszugleichen
sei, und ist nur über die Art und Weise, wie solches zu bewerkstelligen,verschiedenerAnsicht.

Eine Rückgabe in nnlur» könne nicht stattfinden, es müsse daher eine Geldentschädigunggewährt werden. Ob diese
von der Provinz, vom Staate, oder endlich von denen, welchendurch das neue Iagdgesetz, die Rechte und Vortheile der
früheren Besitzer zugefallen seien, getragen werden müßte, darüber waren die Meinungen getheilt.

Am geeignetesten sei es der gesetzgebenden Gewalt zu überlassen, auf welche Weise die Entschädigungzu ermitteln,
es handele sich vorzugsweise nur darum, einen Act der Gerechtigkeit herbeizuführen. ^ Wesentlich verschiedenwäre die auf
dem linken Rheinufer, durch die Gewaltherrschaft des fremden Eroberers begangene Rechtsverletzung von dem Unrechte, von
dem unbefugten Eingriffe, welchen sich im Jahre 1848 die damaligen Volksvertreter erlaubt hätten.

Nach längerer Diskussion, worin eS bedenklich gefunden wurde, daß die linke Nheinseite (falls aus Staatsmitteln
entschädigt würde) zur Ausgleichung des Unrechtes mit contribuirc, da dort das frühere Iagbrecht, obne Entschädigung ge>
nommen wäre, und unter der ferneren Hindeutung, daß bei der Entschädigung durch den Staat, die Nheinprovinz einen sehr
bedeutenden Nachtheil erleiden könne, da in den andern Provinzen grabe die größten werthvollsten Jagden vorhanden gcwe»
sen seien, einigte sich der Landtag zu folgendem Beschlusse:

„Die Versammlung erkennt in der Aufhebung des Iagdrechtes, ohne alle Entschädigung, eine offenbare Ver¬
letzung des Eigenthumsrechtes und damit eine Verletzung des §. 9 der Staats-Verfassung.

Die Versammlung versieht sich zur Gerechtigkeit einer hohen Staats-Regierung, daß sie auf dem Wege der Ge»
setzgebung, eine billige Ausgleichung des stattgehabten Unrechtes anstreben und dabei den Gesichtspunkt festhalten werde, daß
denjenigen, welche darunter gelitten, von denen, welche dabei gewonnen haben, eine angemesseneEntschädigung gewährt
werde."

Hierauf erstattet der Abgeordnete Trütschler Bericht über die Hebammen-Lehr-Anstalt in Köln, und findet sich
gegen das Referat nichts zu erinnern, nur ist der schließlich« Antrag, welcher die zukünftige größere Einwirkung der stän»
dischen Commissionzum Zwecke hat, dahin zu präcisiren:

„daß, mit Abänderung des Regulativs, anstatt zwei, in Zukunft drei ständischeCommissarien gewählt werden soll»
„ten, welche ganz besonders mit der Revision der Anstalt zu beauftragen seien."

Der Abgeordnete Schult verliest eine Adresse: „Wegen Ueberweisungder Ueberschüsseaus den Mehreinnahmen
des Rhein'Octrous, zu Wegebauten in der Nheinprovinz."

Da indessen die Erörterung über diesen Gegenstand herausstellt, daß jene Einnahme nicht einmal zur Ausführung
der nöthigen Strombautcn, zu der sie doch ursprünglich bestimmt, ausreiche, so wird die Adresse verworfen.

Der Abgeordnete Trütschler referirt über den Antrag des „Gemeinde'Vorstandes zu Kirchberg":
„daß dem Orte Kirchberg der Name „„Stadt"" erhalten bleibe, und derselbe von der vierten in die dritte
„Steuerklasse versetzt werde,"

und verbreitet sich in einem umfangreichen Vortrage über die inneren und äußeren Vorzüge der Stadt Kirchberg, ihren Hau»
del und ihre Bedeutsamkeit im Allgemeinen, welche es durchaus unzulässig machten, daß dieselbe mit einer andern Benennung,
als mit dem Namen Stadt belegt würde. Die dortigen Einwohner müßten das Gegentheil, als eine empfindlicheZurück»
setzung und als eine Gefährdung ihrer Interessen betrachten. Kirchberg habe sich schon in den ältesten Zeiten des Prädikats
Stadt erfreut, und hoffe er zuversichtlichauf den Beistand der Versammlung, in Aufrechthaltung des Städte-NamenS von
Kirchberg.

Der Antrag wurde genehmigt, von der Minorität aber ein, dem Protokolle beigefügtes Gutachten eingereicht, da¬
hin lautend:

daß dem Gemeinde'Vorstande nicht die Befugnis, zustehe, über die Steuer-Kategorie ihrer Gemeinden zu bestimmen,
daß daher der Antrag aus Kirchberg, folgendermaßen zu stellen sei:

„Der Herr Oberpräsident möge ersucht werben, bei dem Königlichen statistischen Bureau zu Berlin zu vermit»
„teln, daß Kirchberg in der Zukunft nur mit ihrer altherkömmlichen Bezeichnung „„Stadt"" in den Tabellen
„oder sonst bezeichnetund aufgeführt werden möge,"

und verwahrt sich die Minorität ausdrücklichgegen den MajoritätS-Beschluß, Kirchberg anbelangend.
Ein Abgeordneter der Ritterschaft äußert sich aus Veranlassung dieses Antrages, und mit besondererBerücksichtigung

des demselben zu Grunde liegenden Prinzips der Interessen-Nertretung, folgendermaßen:
,/Ich freue mich, daß ein zur Minorität gewöhnlich gehöriger Abgeordneter, einen Antrag vorbringt, der sich auf
„historisches Recht gründet. Dem Antrage, auf Verleihung des Stadtrechts an Kirchberg, stimme ich vollkom»
„men bei."

Kirchberg, im Nahe>Gau, gehörte zur vorderen Grafschaft Sponheim in der Pfalz, letztere bestand aus dem Ober»
Amte Kirchberg, ein Städtchen mit Schloß, welches ehedem seine eigenen Grafen hatte; aber ich bedauere, daß, wenn wir
die historischen Rechte der Stadt Kirchberg anerkennen, wir in eine Anomalie verfallen. Wir haben kürzlich das historisch
begründete, und fast seit 30 Jahren wieder ausgeübte Recht der Landstandschaft, den übrigen landtagsfähigen Gütern
benommen.

Ich erkenne gerne an, daß das Schema der bisherigen Piovinzial-Vertletung zu enge gezogen war, und zur Ver»
tretung der wirklichen Interessen, nicht ausreichte, aber auch der mittlere Grundbesitz, welcher die kleinen landtagöfähigen
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Güter repräsentirt hat, seine Interessen und bei Ausdehnung der Vertretung muß man das Gegebene, an das Bestehende
anknüpfen. Der Staat muß mit den Wurzeln seiner Verfassung in die Vergangenheit reichen: das Neue muß sich an das
Bestehende anschließen. Wir sind aber noch weiter gegangen. Wir haben den Besitz von einzelnen Grundstückenim Kreise,
welche lNl)U Thaler Rein»Ertrag liefern, als zur Standschaft berechtigt anerkannt und damit den Reiz der, mit der Erhal»
tung des Guts-ComvlereS, wegen der damit verbundenenpolitischen Rechte, verknüpft ist, beseitigt. Auch ich bin für die Frei»
heit des Eigenthums und der Kultur, und erkenne, daß die Gesetzgebung selbst der, zu großen Zersplitterung des Bodens
nicht hemmend entgegentreten darf, allein ein indirektes Mittel, das Bestehen der auch, im Interesse größerer ackcrbaulicher
Verbesserungen liegenden Güter zu befördern, wie solches durch das politische Recht solcher Güter gegeben ist, halte ich vor»
theilhaft. Jetzt befürchte ich, obgleich persönlich nicht dabei betheiligt, wird man nur eine wandelbare Vermögens«Aristo>
lratie bilden.

Alsdann schreitet der Referent, Abgeordneter van der Beeck, zur Verlesung der Adresse: „Ueber den Grund»
sieuel'Deckungs-Fonds in den Jahren !845 bis l85U."

Dieselbe enthält die Bitte:
„Daß die Verwaltungsbehörden nicht allein die Nachlässe und Unterstützungen, in der bisherigen Weise, nach
„Anleitung des AllerhöchstenGesetzes, gewähren, sondern dabei auch in reicherem Maaße verfahren mögen,"

wirb angenommen.
Referent, Abgeordneter Freiherr Raitz von Frentz»Schlenberhan, hält Vertrag über die Petition des Ab»

geordneten Würz er, „den Beginn der Revision des Katasters, nach den bestehendenGesetzen," betreffend.
Der Antrag bezweckt die baldige Abänderung der vielen und häufig unglaublich bedeutenden Fehler des Katasters,

und ist deshalb darauf gerichtet, die Beschleunigung der Ausführung der, Abhülfe gewährenden gesetzlichen Bestimmungen,
und namentlich der Ministerial'Instruction vom März 1844, bei der Staatsregierung zu befürworten.

Die Versammlung lehnte den Antrag ab, da erst nach neuer Ausgleichungmit den alten Provinzen, diese Maaßnahme
dringlich erscheine.

Referent, Abgeordneter Geub, trägt die Bitte des Abgeordneten Haeger: „die Besoldungen der »Elementarlehrer"
betreffend, vor.

Dieselbe geht speziell im ersten Theile dahin: es sei eine gesetzliche Bestimmung zu beantragen, wonach die G»»
meinden gehalten sein sollen, bis zur Ausführung des Gesetzes vom Jahre l85tt> wegen der Lehrer-Gehälter , den frühern
Aufbringungsmodus beizubehalten, und keine anderweitigen Besteuerungen, wie dies hin und wieder geschehen, zu diesem Zwecke
aufzuerlegen. Dieser Theil des Antrages wird verworfen, da eS lediglich Sache der Gemeinde sei, wenn sie sich in bereg»
ter Weise besteuern wolle, und diese Angelegenheit daher nicht vor den Landtag gehöre, dagegen wird der Beschluß gefaßt,
zu beantragen, daß das fragliche Gesetz, baldigst in Vollzug gesetzt werde, wohin der zweite Theil des Gesuches gerich»
tet war.

Der Abgeordnete Freiherr von Carnap referirt über den Antrag, der Anlegung einer Prämien-Straße von
Mettmann nach Hochdahl.

Derselbe lautet: die Bitte zu stellen:
„daß die an den Baukosten noch fehlende Summe, als Prämie aus Staatsmitteln bewilligt werde,"

und wirb angenommen.
Da die hohe Wichtigkeit der Production und Fabril'Erzeugnissen, in der Nähe Mettmannö Absetzungenzu eröffnen,

welche jetzt zum größten Nachtheile der dortigen Gegend fehlen, nicht anerkannt werden kann, und der projectirte und theil»
weise schon, in der Ausführung begriffene Weg, diesen Zweck, durch die Verbindung mit der Elberfeld'Düsseldorfer Eisenbahn
vollkommen erfüllt, da die Verbindung mit derselben eine Lebensfrage ist.

Demnächst wird das Schreiben des Abgeordneten Hunzinger an das KöniglicheOber.Präsidium, die Siegburger
Irren'Heil'Anstalt betreffend, vorgelesen und genehmigt.

Der Antrag des Abgeordneten Grasen Hoensbroech, vorgetragen von dem Abgeordneten van der Beeck,
wegen Wegräumung des Salzmagazins und des in der Nähe befindlichen alten Pfahlzaunes, wird genehmigt, da das ge»
dachte Salzmagazin nicht blos dao Ständehaus verunstalte, sondern auch dasselbe durch Herbeiführung von Feuchtigkeitund
Entziehung des Lichtes, in den untern Räumen erheblich benachthcilige. Ebenso wurde die Wegschassungder alten den Platz
entstellenden Hauptwache zu beantragen, beschlossen,weil außer dem gedachten Grunde, auch deren gänzlicheUnbrauchbarlett
zu militairischen Zweckenfeststehe.

Die Sitzung wird geschossen und auf Morgen früh um 10 Uhr die nächste bestimmt.

Anlage
zum l8. Plcnar.Sivungs.'pl«totoll

vom 26. Octobcr 185l.

Allerdurchlauchtigster Großmächtigster König!
Allergnübigster König und Herr!

In dem Augenblick, wo die zur diesmaligen Wahrnehmung der Provinzial»Vertretung berufene Versammlung ihre
Thätigkeit beschließt,folgt sie einem tief empfundenen Dränge, wenn sie für den Ausdruck des DanleS und des Vertrauen«
bei Euer Königlichen Majestät allerunterthänigst Gehör erbittet.
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Die gehorsamste Provinzial-Versammlung dankt allerunterthänigst Euer Majestät für den, durch die That ihrer Ein»
berufung. bewiesenen ernsten Willen, die Eigenthümlichkeitender Provinzen zu pflegen und deren besonderen Interessen und
Bedürfnisse, erneute Geltung zu verschaffen.

Zu diesem Danke fühlen wir eine, um so dringendere Aufforderung, je reicher die Provinz, welche interimistischzu
vertreten, wir dem Rufe Euer Majestät gehorsamst gefolgt sind, an solchenInteressen ist, die durch ein Streben nach durch,
gehender und über alle Verhältnisse sich erstreckenderEinförmigkeit, gefährdet werden könnten.

Aus diesem Grunde geben wir uns vertrauensvoll der Hoffnung hin, daß es Euer Majestät Staatsministerio bin»
nen Kurzem gelingen werde, eine, den ausgesprochenenAllerhöchstenAbsichtengemäße, definitive Provinzial-Vertretung ins
Leben zu ruscn, welche als gesetzmäßigesOrgan der Provinz, in regelmäßig wiederkehrendenBerathungen, ihre Interessen in
die Hand nehme.

Wir dürfe» die zuversichtlicheErwartung hegen, daß auf diesem Wege allen berechtigten Elementen unseres staat»
lichen Lebens, diejenige Beachtung zu Theil werde, welche für das Einzelne, wie für das Ganze, zum Heil und Segen ge»
reichen wird.

Das Gemeindewcsen unserer Provinz, welchem durch die landcsvätcrliche Fürsorge Euer Königlichen Majestät seine,
von alten Zeiten her eigenthümliche, selbstständigere Gestaltung gewährt wurde, ist durch die Gemeinde-Ordnung vom 11.
März 1850, in eine neue Entwickelung getreten.

Wir haben uns der Berathung der Allerhöchsten Proposition, wegen Abänderung gedachter Gemeinde-Ordnung
auf's Gewissenhafteste unterzogen, und vertrauen Euer Königlichen Majestät, daß bei der beabsichtigtenVorlage eines des-
fallsigen neuen Gesetzentwurfes, das Prinzip der möglichst freien Selbstverwaltung der Gemeinden, gewahrt bleibe.

Berufen, die Interessen unserer heimathlichen Provinz, nach allen Richtungen hin zu vertreten, glauben wir eine
uns obliegende Pflicht zu erfüllen, wenn wir im Vertrauen auf Euer Majestät hohe Gerechtigkeit, nochmals die Bitte, um
eine balvmöglichsteDurchführung der Grundsteuer-Ausgleichung für alle Provinzen, zu wiederholen wagen. Das Recht und
die Nothwendigkeit dieser Ausgleichung, ist wiederholt durch die förmlichsten Acten der Gesetzgebung,ja selbst vom Throne
herab anerkannt worden. Die factischen Schwierigkeiten aber, welche sich ihrer Ausführung noch immer entgegenstellen,
werden endlich vor dem zu bestimmt ausgesprochenenKöniglichen Willen weichen müssen.

Endlich aber würden wir erachten, einen wesentlichenTheil unserer Pflichten unerfüllt zu lassen, wenn wir es un»
terließen, den Ausdruck unseres innigsten Dankgcfühlcö für die gerechte und unparteiische Fürsorge, kund zu geben, welche
Euer Königliche Majestät den kirchlichen Interessen haben zu Theil werden lassen.

Das Volk dieses Landes, dem Glauben der Väter, seinem kostbarstenBesitzthum, treu und ergeben, wird cö nie
vergessen, was Euer Majestät Königliche Gnade es hierin verschuldet, und sieht darum mit Vertrauen dem Zeitpunkte ent»
gegen, wo in Erfüllung der Verheißung des Grundgesetzes, den Kirchen beider Confessionenihre volle Autonomie und auf den
Volksschulen, der ihnen gebührende Einfluß, zu Theil werde, welcher das Mittel gewährt, auch über kommendeGeschlechter,
ihre segnende H«nd auszubreiten.

In tiefster Ehrfurcht ersterben
Euer Königlichen Majestät

treu gehorsamste Mitglieder der zur diesmaligen Wahrnehmung der Provinzial-Vertretung berufenen Versammlung.
Düsseldorf, den 28. October 1851.

Anlage
»tololl
351.

MinoritätS. Gutachten.

zum l8. Sihunas'Protokoll
vom 28. October 185!.

Die unterzeichnetenMitglieder der Stände-Versammlung, welche in der Abstimmung über Verleihung des PrädicatS
Stadt, für den Ort Kirchberg, in der Minorität geblieben sind, erklären hiermit zu den Akten, daß sie einem Gemeinde-
Vorstände nicht die Vcfugniß zugestehen können, über die Steuer-Kategorie ihrer Gemeinde zu bestimmen. Da aber der, in
der Plenar-Versammlung angenommene Antrag, mit der in jener Weise erfolgten Erklärung des Gemeinde-Vorstandes ver¬
bunden, resp, darauf gegründet ist, so glaubt die Minorität, daß dem gestellt gewesenenAntrage:

„Der Herr Obcrpräsident möge ersucht werden, bei dem Königl. statistischenBureau zu Berlin zu vermitteln,
„daß Kirchberg in der Zukunft, nur mit ihrer altherkömmlichenBezeichnung: „Stadt" in den Tabellen oder
„sonst bezeichnetund aufgeführt werden möge."

allein hätte Folge gegeben werden können, und sie verwahrt sich daher förmlich hierdurch, gegen den von der Majorität er¬
folgten Beschluß.

Düsseldorf, den 28. October 1851.
(18 Unterschriften.)
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Neunzehnte Plenarsitzung.
Verhandelt im Ständehause zu Düsseldorf, am 29. October l851.

Die Sitzung wird, um l0 Uhr Morgens, durch den Lanbtags»Marschall, Freiherr« von Waldbo tt'Bossen»
heim'Bornheim, eröffnet.

Das Protokoll führt der Abgeordnete Iungbluth.

Auf die Aufrufung des Marschalls, trägt der Abgeordnete von Bianco, die Adresse, betreffend die 3Irbeits-An»
statt zu Brauwciler vor, welche genehmigt wird; demnächstträgt der Abgeordnete Geub, die Adresse, betreffend die Besol»
düng der Elementar-Lchrcr, vor, welche ebenfalls genehmigt wird.

Hierauf gab der Malschall dem Abgeordneten Iohanny das Wort; derselbe bemerkte, daß er sich im Interesse
der Provinz veranlaßt sehe, den am 25. d. MtS. verhandelten Gegenstand, die Wupper-Sieger Eisenbahn betreffend, noch
einmal zur Sprache zu bringen. Er sprach die Ueberzeugung aus, daß die Versammlung den Antrag des Ausschusses:

„ES möge die hohe Staats'Negierung die Verbindungslinie zwischen der bcrgisch» märkischen und Main-Weser-
„Bahn, durchS Wnppcrthal über Siegen, nach Marburg oder Gießen, einer sorgfältigen Prüfung unterwerfen
„lassen, und deren Bau, nach Befund der Gemeinnützigkeitund der technischen Ausführbarkeit, durch eine ange»
„messene ZinSgarantie oder aus Staatonntte!» baldigst vorbereiten und sichern,"

nicht ganz habe beseitigen wollen, sondern nur den letzten Theil desselben, daß die hohe StaatS-Negierung die Zinsgarantie,
resp, die Uebernahme des Baues, auf Staatskosten, übernehmen möge, vorläufig nicht befürworte., könne, indem sie nicht
völlig und gründlich von der Zweckmäßigkeitund der allgemeinenNntzlichkeltder vorgeschlagenenLinie, unterrichtet und über»
zeugt sei; demnach legte der Antragsteller der Versammlung einen, vom Ausschuß genehmigten, modifizirten Antrag vor,
also lautend:

„Die Versammlung wolle die hohe Staats'Regierung bitten, mit Beseitigung des, von der westphälischenPro»
„vinzial-Vertretung befürworteten ProsecteS eines Schienen-WegeS, turchs Lenne>Thal nach Siegen u. s. w., wel-
„chcs dem Interesse der Nhcinprovmz durchaus entgegensteht, bei dem künftigen Ausbau einer, aus dem Rhein»
„lande nach dem Süden und dem Herzen Deutschlands führenden Bahn, dem vorgelegten Prosecte des Antrag«
„stellers durchs Wupperthal, nach vorhergegangener gründlicher Prüfung, die geeignete Beachtung zu widmen."

Ein Abgeordneter der Ritterschaft sprach für die Annahme dieses Antrages, ebenso noch zwei Abgeordnete der
Städte, und wurde, nachdem die DiScussion über diesen Gegenstand geschlossen, dieser Antrag einstimmig angenommen.

Nunmehr wird ein Gutachten deö vierten Ausschusses,betreffend den Ausbau der Straße zwischen Wassenberg und
Niedercrüchten, und zwischen Kaldcnkirchenund Straclen, von dem Referenten, Abgeordneten B eemelmannS, vorgetragen,
und hiernach von dem Ausschusse Folgendes beantragt:

„Die hohe Provinzial-Versammlung wolle an des Königs Majestät die Bitte richten, baß:
1) den betreffenden Gemeinden, zum kunstmäßigenAusbau der gebachten Straßenstrccken, eine Prämie von 6000 Nthlr.

pro Meile, aus Staatsmitteln, gewährt,
2) denselben das Recht zur Erhebung von Chaussee-Geld, behufs der künftigenUnterhaltung der Straße, bewilligt wer»

den möge."
Ein Abgeordneter der Ritterschaft spricht sich insofern mit dem Antrage des Ausschusses, als einverstanden aus, als

beantragt werde, die Prämie auf 8000 Rihlr. zu setzen.
Ein anderer Abgeordneter der Ritterschaft unterstützt den Antrag deS Vorredners, und wird, da Niemand mehr das

Wort begehrt, die Discussion geschloffen.
Der Antrag des Ausschusseswird nun, mit der Abänderung zur Abstimmung gebracht: baß die Prämie von L000

Rthlr. auf 8000 Rthlr. gesetzt,und von der Versammlung genehmigt.
Es folgt hierauf die Verlesung der Protokolle der Sitzungen vom 25. d. Mts., welche genehmigt werden.
Der Abgeordnete Noeggcrath trägt die Adresse an Se. Majestät den König vor, wegen Ausbau der Straße

von Mettmann nach Hochdahl, welche von der Versammlung genehmigt wird.
Hierauf verliest der Abgeordnete von Geyr die Adresse und Denkschrift, betreffend die Beschlüsseder Versamm-

lung über die Petitionen, wegen Wiedererstattung des IagbrechtS, eventuell wegen Entschädigung für die Entziehung
desselben.

Der Passus der Adresse, „mit Ueb erschreitnng aller Befugnisse", wird mehrseitig angefochten,und die
Streichung desselben beantragt, welche in namentlicher Abstimmung mit 34 gegen 29 Stimmen beschlossen wird.

Der Vorschlag, an die Stelle dieser Worte, folgende zu substituiren: „mit Ucber schreitung ihrer Rechts»
befugnisse," wirb gleichfalls in namentlicher Abstimmung, mit 34 gegen 30 Stimmen abgelehnt.

Im Uebrigen erfolgt die Genehmigung.

Namens deS zweiten Ausschusses,trägt der Abgeordnete Graf von Loö den Bericht über die AllerhöchstePropo»
sition, wegen Normirung des Census für die Wählbarkeit zur Kreisvcrtretung vor, welcher hauptsächlichdahin geht, daß, da
nach den Beschlüssender Versammlung über Abänderung der Gemeinde-, Kreis» und Provinzial'Ordnung, die Bildung und
Zusammensetzungder KreiS-Vertretung in Zukunft nach andern, den verschiedenenInteressen entsprechenden Grundsätzenbeliebt
worden sei, der Ausschuß sein Gutachten dahingebe, von jedem Census, wegen der passiven Wählbarkeit zur ilreiS-Vertretung,
Abstand zu nehmen.

Das Gutachten des Ausschuffeswird von der Versammlung angenommen.

Der Abgeordnete van der Beeck verliest, Namens deS achten Ausschusses,die Eingabe an den Herrn Landtags»
Commissar, betreffend den Beschluß der Versammlung, wegen Wegräumung des vor dem Ständehause gelegene» Salzmagazins.

18
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Der Abgeordnete Schult trägt das Schreiben an den Herrn Landtags-Commissar, betreffend die Beschlüsse wegen
Verwaltung und Verwendung der Vczirksstraßcnbau Fonds, Namens des vierten Ausschussesvor.

Der Abgeordnete Trütschler ein gleiches, betreffend die Hcbammen-Lehr-Anstalt, und eins, betreffend die Auf»
nähme von Kirchberg, in die Kategorie der Stakte und in die dritte Gewcrbstcuerklassc, beide Namens des siebenten Aus»
schusses.

Sämmtlichen verlesenen Schreiben, wird die Zustimmung der Versammlung ertheilt.
Hierauf erstattet der Abgeordnete Guitienne, Namens des siebenten Ausschusses,Bericht über das Land-Armen»

Haus zu Trier, und beantragt, nach einer übersichtlichenMittheilung, die Ertheilung der Ncchnungs-Decharge und Guthei»
ßung des Verwaltungeberichts.

Die Versammlung tritt dem Antrage, ohne Einspruch bei.
Der Berichterstatter beantragt ferner, in Anbetracht der bisheran hausig vorgekommenenBeeinträchtigung der land»

llchcn Kreise des Bezirks, in der Aufnahme von Armen, daß die vom 7. und 8. Provinzial-Landtagc beschlossenenBestim¬
mungen über die Aufnahme von HäuSlingcn und Ausbringung der Kosten, für das Landarmenhaus ausgeführt und die Com-
pensation der Unterhaltungskosten, nach den, in jenen Beschlüssen aufgestellten Grundsätzen, für die einzelnen Kreise für die
Vergangenheit und Zukunft festgestellt werde.

Die Versammlung tritt diesem Antrage einstimmig bei.
Bezüglich der Aufbringung der bis jetzt von der Königlichen Regierung erstatteten 800a Thlr. als VerpflegungS,

losten für Vcrurtheilte, in der Anstalt untergebrachte Individuen, dnrch die Gemeinden, schlagt der Ausschuß vor, daß die Re»
gierUilg zu,- ferneren Zchlun; dieses Zu^chuss.S, um so mehr anzuhalten sei, als die Verpflegung gerichtlich verurthcilter Dell»
quenten selbstredend, aus Staatsmitteln geschehenmüsse und außerdem der Beitrag, nach sehr mäßigen Prinzipien sirirt sei.

Auch dieser Vorschlag wird einstimmig von der Versammlung angenommen.
Demnach wird die Feststellung des Etats, sowie derselbe von der Verwaltungs-Commission aufgestellt ist, von der

Versammlung auf den Antrag des Ausschussesbeschlossen.
Schließlich wirb vom Berichterstatter hervorgehoben: Die Anstalt werde bis jetzt von einer ebenso kostspieligen,als

Raum erfordernden Verwaltung geleitet, diese tonne mit bedeutenden Ersparnissen an Geld und Räumen, sehr wohl dadurch
vereinfacht werden, wenn die ganze Leitung, mit Fortbesteheu vcr Oberaufsichtsbehörde, einem religiösen Orden übergeben
würde, als welchen d er Ausschuß den, der barmherzigen Schwestern bezeichne.

Der Antrag des Ausschusses, wegen Ucbergabe der ökonomischen Verwaltung des Landarmcnhauscs an barmherzige
Schwestern, unter Fortbestand der bisherigen Direccion, wird von der Versammlung, mit 44 gegen 26 Stimmen ange»
»ommen und:

Endlich noch die Vermehrung der ständischenCommissarien bei der Verwaltungs» Commission, von zwei auf drei
beschlossen.

Hierauf trägt der Abgeordnete Seulen, Namens des zweiten Ausschussesden Bericht vor, über den Antrag des
Abgeordneten von Plettenbcrg, wegen Theilung des Kreises Duisburg.

Nach ausführlichem Vortrage, wird der Antrag auf Theilung in die früheren Kreise Essen und DinSlakcn, an¬
genommen.

Der Abgeordnete Graf von Lo« verliest die, an des Königs Majestät zu richtende Adresse, betreffend den AuS»
schuß über die vorgeschlagene Normirung des Census zur Wählbarkeit für die Kreis-Vertretung, welche nach einer kleinen
Abänderung genehmigt wirb.

Der Abgeordnete Ioerrissen trägt, Namens des achten Ausschussesden Antrag vor: Die Versammlung möge
beschließen, die Summe von Einhundert fünfzig Thaler zur Remuneration für die Kanzlei» und Büreau-Beamten des Land»
tags, sowie für die Diener zur Verfügung zu stellen.

Der Antrag wurde ohne Widerspruch angenommen.
Der Abgeordnete Freiherr von Salis refcrirt Namens desselben Ausschusses, über den Antrag des Kanzlei-In»

spcctors Weyh, wegen Ernennung zum ständischenKanzlei Inspector.
In Erwägung der unverdrossenen Amtsführung des Weyh und da derselbe kein sileS Iahrgehalt beansprucht,

wird dem Antrag von der Versammlung einstimmig entsprochenund zugleichbeschlossen, in Anerkennung der bewährten Pflicht»
getreuen Dienstvcrrichtungen, den Character als Kanzlei-Rath, für denselben zu beantrage».

Der Abgeordnete von Salis theilt sodann der Versammlung mit, daß von den Buchhandlungen Severin und
Stahl Rechnungen vom 7. Prooinzial-Landtag herrührend, eingegangen seien, welchen jedoch alle rechtlicheBegründung feh»
len, und werde vom Ausschuß die Zurückweisung dieser Rechnungen beantragt.

Auch diesem Vorschlage stimmt die Versammlung bei.
NamcnS des achten Aasschusses berichtet der Abgeordnete van der Beck, über den Antrag des RegistratorS

Schmitz, wegen Feststellung der ihm zustehenden jährlichen Mieths-Entschädigung von l00 Rthlr.
Der Ausschuß giebt sein Gutachten dahin, daß es hierzu keines besonderen Beschlusses, sondern nur eines Schrei»

bens an den Herrn Landtags-Commissar, um jährliche ZahlungS-Anweisung an die betreffende Regierungs-Haupt-Kasse
bedürfe.

Die Versammlung erklärt sich mit dem Gutachten des Ausschusseseinverstanden.
Namens des vierten Ausschusseswerden folgende Berichte vorgetragen.
Von dem Abgeordneten BecmelmannS, über den Antrag des Abgeordneten Seulen, wegen Uebernahme der

Straßen-Strecke von Crefeld nach Norst in die Reihe der BezirtS-Straßen.
Dem Antrage wird auf den Vorschlag des Ausschusseszugestimmt.
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Von dem Abgeordneten Ähren, wegen Uebernahme der Neuß - Bergheimer Straße auf den Etat der Bezirks«
Straßen.

Der Ausschuß beantragt die Uebernahme, jedoch unter dem Beding, daß die noch zu bauende Strecke, von den Ge»
meinden erst ausgebaut werde.

Der Ausschuß.Antrag wird nach einem, von einem Abgeordneten der Städte erhobenen Widerspruch, von der Ver»
sammlung angenommen.

Von dem Abgeordneten BeemelmannS über den Antrag, wegen Befürwortung, um Bewilligung einer Staats«
Prämie von 5W0 Thlr. für die Steele-Vredeneyer Actien»3traße.

Der Ausschuß beantragt Uebergang zur Tagesordnung, welchem Antrage die Versammlung durch Stimmenmehr
heit beitritt.

Von dem Abgeordneten Schuhmacher, über den Antrag des Abgeordneten Bauer, wegen Erhebung der
Straße zwischenCochem und Kaisersesch zu einer BezirkS'Straße.

Der Ausschuß beantragt die Ablehnung, schlägt aber dagegen die Befürwortung, um Bewilligung einer entsprechen»
den Staatsprämie für die noch nicht ausgebaute, sehr kostspieligeStrecke von Cochem bis Kolbsbrückevor.

Der Antragsteller bittet die Befürwortung auf die bestimmte Summe von 200N Thlr. auszudehnen.
Ein Abgeordneter der Städte unterstützt den letzteren Antrag, aus persönlicherBekanntschaft, mit den bedeutenden

Terrain'Schwierigkeiten und der Wichtigkeit der Straßcnstrecke.
Die Versammlung spricht sich für den letztern Antrag einstimmig aus.
Von dem Abgeordneten Noeggerath: wegen Verlegung der Trier-Mainzer Staatsstraße von der Fähre zu

Bernkastel an, bis zum sogenannten Tücklei Kapellchen.
Der Ausschuß beantragt: Abgabe an den Herrn Ober°Präsidenten und die Versammlung tritt dem Auöschnß-An-

trage bei.
Von dem Abgeordneten Noeggerath, über den Antrag zum Bau einer Bezirksstraße von Kirn an der Nahe, über

den Lichtentopf nach Kirchberg.
Da mehrere und verschiedeneProjecte, wegen der Richtung dieser Straße vorliegen und die Wichtigkeit derselben

»n strategischer Beziehung, noch in neuerer Zeit von dem Königlichen Gcneial-Commando ausgesprochenworden, schlägt der
Ausschuß vor, den Herrn Ober-Präsidenten zu ersuchen, die verschiedenenProjekte, einer näheren Untersuchungzu unterwer»
fen und eventuell den Bau, aus Staatsmitteln zu veranlassen.

Die Plcnar-Versammlung spricht sich für daö Auöschuß'Gutachtcnaus.
Der Abgeordnete Noeggerath erstattet ferner den Bericht über den Antrag deS Abgeordneten Geub, wegen

einer kasernirten Garnison für die Stadt Malmcdv.
Nach dem Vorschlage deS Ausschusses, spricht sich die Versammlung für die Befürwortung des Antrages bei der

Staats'Regierung aus.
Demnach verliest der Abgeordnete Guitienne, die Adresse an des Königs Majestät, betreffend den Beschluß we»

gen Einführung der barmherzigen Schwestern in das Landarmenhaus zu Trier, zur Uebernahme der Oeconomie, unter Fort»
bestand der bisherigen Direction, sowie daS Schreiben an den Herrn Landtags-Commissar, wegen Begutachtung der Ver»
waltung desselben Instituts.

Schließlich trägt noch der Abgeordnete Seulen, das Schreiben an den Herrn Landtags»Commissarvor, betreffend
die Beschlußnahme, wegen Theilung des Kreises Duisburg.

Die nächste Sitzung wird auf Morgen, Donnerstag den 30. um 10 Uhr Morgens anberaumt und die heutige um
5 Uhr geschlossen.

Anlage
zum 19. Sihungs'Protololl

vom 29. October l85>.

Die unterzeichnetenMitglieder, der zur diesmaligen Wahrnehmung provinzieller Interessen berufenen Provinzial»
Versammlung, halten eS für ihre Pflicht, gegen den Beschluß der Majorität in der Plenar»Sihung vom 29. October,

bei Sr. Majestät zu beantragen, baß die ökonomische Verwaltung, sowie die Krankenpflege im Landarmenhaus zu
Trier, dem Orden der barmherzigen Schwestern übergeben werde,

au« dem Grunde Verwahrung einzulegen, weil damit bei einer provinziellen Anstalt, an der, einem wesentlichenTheile nach,
Protestanten Theil zu nehmen, berechtigt sind, der Grundsah der Parität beider Confessionen verletzt worden ist.

Düsseldorf, den 30. October 185 l.
(1? Unterschriften.)
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Iwanzigste Plenarsitzung.
Verhandelt im Ständehausezu Düsseldorf, am 30. October l85l.

Die Sitzung wird um l« Uhr eröffnet.
Das Protokoll führt der Abgeordnete von Buggenhagen.
Zwei Protokolle früherer Sitzungenwerden verlesen und nach geringen Abänderungen genehmigt.
Alsdann kamen zur Verlesungfolgende Schreibenan das Königliche Ober»Präsidium,welche sämmtlich ebensowohl,

wie die nachstehendaufgeführten Adressen, von der Versammlunggenehmigt worden.
1) Ueber daS Wege°Projectvon Kirn nach Kirchberg,welches dahin anträgt, diesen Weg unter den rivalisirenden

Projcctcn zum Baue aus Staatsmitteln den Vorzug einzuräumen, falls sich nach näherer Prüfung eine hervorra¬
gende strategischeWichtigkeit der Kirn-Kirchberger.Straße,herausstellen möchte.

2) Wegen Verlegung eines Theils der Trier»MainzerStaatsstraße, durch die Stadt Bernkastel.
3) Wegen der von der Stadt Malmedy erbetenen einkassernirten Garnison (die Schreiben 1, 2 und 3) wurden von

dem Abgeordneten Noeggeratb vorgelegtund verlesen.
4) Die Adresse des Abgeordneten Johann», den Ausbau einer Eisenbahn von Elberfelddurch daS obere Wuvper«

that, über Siegen nach Marburg ober Gießen betreffend.
5) DaS Schreiben an das Königliche Ober-Präsidium, wegen Aufnahme der Bcrgheim-NeußerStraße in die Reihe

der Bezirksstraßen, vom Abgeordneten Ähren.
6) Schreibenan dasselbe,wegen des Antrages der Stadt Kirchberg, um Belassung dcS Namens „Stadt" und Vcr»

setzung von der 4. in die 3. Steuerklasse, vom Abgeordneten Trütschler.
7) Schreiben, betreffend Handhabungder Flußpolizeiauf der NierS :c. :c. vom Referenten, Abgeordneten Grafen

von Los. Wird nach einigen Abänderungen genehmigt.
Alsdann wirb zur Wahl der ständischen Commissionen und deren Stellvertreter für die verschiedenenProvinzial»

Anstalten geschritten, und werden zu Scrutatoren ernannt, die AbgeordnetenGraf HoenSbroech, Graf SchaeS»
berg, Lacomblet, Budde, Schult, Leven. Zuerst erfolgt die Wahl für die Anstalt zu Brauweiler.

64 Votanten sind vorhanden und werden mit absoluter Stimmenmehrheit,als Deputirte
1) Herr von Vianco mit 56,
2) Herr von Haeften mit 35;

als Stellvertreter:
1) von Frentz'Schlenderhan mit 48,
2) Iosten mit 39 gewählt.

Die übrigen Stimmen versplitterten sich.
Darauf folgte die Wahl von 3 Mitgliedern und 3 Stellvertretern des ständischen Ausschusses, für die Irren»

Heil.Anstalt zu Siegburg, in Ausführungdes Beschlussesder Versammlung, anstatt der bisherigen Anzahl von zwei
Mitgliedern, eventuell jetzt auch einem dritten Dcputirten und folgerecht auch einem dritten Stellvertreter, zur Verstärkung
des Einflusses jener Commission hinzu zu erwählen.

Das Scrutinium ergab, daß von 66 Stimmen erhalten hatten, als Deputirte:
11 Schuhmacher 36,
2) van der Bceck 32,
3) !)r< Prieger und Clemens von Los je 30;

ferner als Stellvertreter:
1) von Geyr 37,
2) von Buggcnhagen 36,
3) von Clz> Rübenach 33.

Es war daher, als Deputirter mit absoluter Majorität nur gewählt:
Der Abgeordnete Schuhmacher,

und ebenso als Stellvertreter, die Abgeordneten von Geyr und von Vuggenhagen, dagegenmußten für den 2. und
3. Abgeordneten, sowie für den 3. Stellvertreter, wegen mangelnder absoluter Stimmenmehrheit, Neuwahlen vorgenommen
werden.

Es waren 57 Votanten vorhanden und siel die Wahl auf die Abgeordneten Prieger, als zweiten und auf van
der Beeck, als dritten Deputirte«, je mit 32 Stimmen,
während der Abgeordnete von Elz mit 37 Stimmen, zum dritten Stellvertreter erwählt wurde.

Für die Hebammen>Anstoltzu Cöln, bestimmte die Wahl von 66 Votanten, zu Deputirte«, folgende Abgeordneten:
l) von Coels mit 64 Stimmen,
2) Noeggerath „ 60
3) Neunert „ 42

zu Stellvertretern:
1) Graf von Los „ 5<
2) von Ising „ 42
3) Iungbluth „ 46
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Für das Landarmenhaus zu Trier siel die Wahl der Deputaten bei 63 Votanten, auf die Herren:
1) von Haw . . mit 48 Stimmen,
2) Christian Haan „ 48 „
3) von Louisenthal „ 38 „

zu Stellvertretern:
Auf die Herren:

1) von SoliS-Soglio mit 40 Stimmen,
2) Gosslich . . . . „ 32

und wurde endlich Herr Funk, welcherzwar nicht die absolute Stimmenmehrheit,nächst den Erwählten, aber die meisten
Stimmen erhalten, por ^oLlamnlion zum 3. Stellvertreter erwählt.

Für die BezirkSstraßen erwählte die Versammlung, welche aus 63 Votanten bestand, folgende Commisfaren
und zwar:

für den Regierungs-BezirlCöln, Schulte . . . mit 33 Stimmen.
„ „ „ Aachen, BeemelmannS „ 38 ,,
„ „ „ Trier, Schwickerath „ 32 „

während, daß beim ersten Scrutinium in der Wahl für die RegierungS-Bezirke Düffcldorfund Coblenz, die absolute Majo¬
rität nicht erreicht wurde. Aus der nothwendig gewordenen zweiten Wahl von 53 Votanten,gingen indessen:

für den Negierungs-Bezirk Düsseldorf der Abgeordnete Seulen . . mit 30 Stimmen
„ „ „ Coblenz „ „ Purizelli „ 2? „

als ständischeCommissarien hervor.
Demnächst trug der Referent, Abgeordnete Freiherr von Leykam, die Adresse an Seine Majestät den König,

betreffendAllerhöchsteProposition, wegen Abänderung der Kreis«, Bezirks» und Provinzial-Ordnung, nebst der bezüglichen
Denkschrift selbst vor und erklärte die Versammlungsich mit derselben einverstanden.

Ein Mitglied wünscht indessen,daß das zur Denkschrift eingegebeneMinoritäts-Votumin der Adresse, als beilie»
gend erwähntwerde, wogegen sich nichts zu erwiedern findet.

Ein Abgeordneterverliest ein Sevarat-Votum gegen die Einführungder barmherzigen Schwestern in das Landar-
menhauS zu Trier, welches beschlußmäßigdem Protokolle dem betreffenden Antrage beigefügt werden soll.

Die Sitzung wird um 2 Uhr auf ein paar Stunden vertagt.

Verhandelt im Ständehausezu Düsseldorf, am 30. October 185t.

Fortsetzung der heutigenSitzung um 5 Uhr Nachmittags.
Protokollführer,der Abgeordnete Beemelmanns, verliest zunächst eine Adresse über den Ausbau der Straße

zwischen Wasscnbcrg und Niedertrüchten und zwischen Straelen und Kaldenkirchen.
Wird genehmigt.
Ferner die Adresse, wegen Aufnahme der Crefeld-Burscheider Communal-Chaussee, unter die Zahl der VezirkSstra-

ßen. Wird angenommen.
Alsdann folgt der Antrag, wegen Erhöhungder Straße von Mallendar nach Vallendar, vorgebracht von dem Ab¬

geordneten van der Beeck.
Referent ist Graf Goltstein.
Der Ausschuß beantragt, die Sache dem Königlichen Commissar zur weitern Veranlassung zu übergeben. Die Ver-

sammlung erklärt sich damit einverstanden.
Der Antrag, die von Montjoie nach Schleidcn führendeStraße zur Staatsstraßezu erheben, (Referent v on Müller)

wird angenommen;die Adresse ist dieserhalb zu entwerfen.
Der Referent, Graf Schaesberg, trägt eine Petition des Abgeordneten Hunzinger, wegen Ablage der Rech»

nung über die Verwendungdes Landwchr-Pferde-Fondsund Vertheilung der Ueberschüsse auf die betreffenden Gemeinden
vor, um dieselben, nach der Deckung der Mobilmachungskosten, zinsbar zu machen.

In der DiScussion wird angegeben, daß allerdingsfrüher, aber jetzt seit langer Zeit keine Rechnung gelegt sei,
daß dies aber jetzt geschehe, sei wünschenswerth, sehr bedenklich aber erscheine die beantragte Vertheilung. Diese Gelder
müßten vielmehr für Kriegsfälleasservirt bleiben. Wenngleich eS angemessen sein dürfte, jene Uebcrschüsse, als ein Bestand
zu belassen, so wäre es doch nothwendig, den Gemeinden die eigene Verwaltungderselben zu gestatten,und nicht, wie bis¬
her, denselben alle Einsicht über die einkommendenZinsen.und andere Specialitäten, —> vorzuenthalten.

Andere Mitglieder behaupten, daß in ihren Gegendeneine jede Gemeinde wisse, wie viel sie besitze/ und über¬
haupt, in Folge mehrmalsertheilter Rechnungslagc, stets genau von der Finanzlagejener Gelder Kenntnißhabe.

Da sich beim Austausch der Wahrnehmungen,eine ungleichmäßige Behandlungdes Gegenstandes, Seitens der Be¬
hörden herausstellt,indem sehr viele Gemeindengar keine Kenntniß von der Verwaltungder Gelder haben, andere dagegen
genauer davon unterrichtet sind, und dieserhalb eine Abhülfe dringendnöthig scheint, einigt sich die Versammlung über die
Fragen, nämlich:
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soll Rechnung gelegt werden? wird angenommen.1) ,
2) soll die Gemeinde die eigene Verwaltung der Gelder ausüben?
3) wird endlich da« Amendement gestellt:

1) ob unter Mitwirkung der Kreis-Verwaltung, nachdem die Kosten der frühern Mobilmachung gedecktsind, und
über Fcsthaltung des ursprünglichen Zweckes der Gelder wieder angelegt werden sollen? wird von der Vcr»
sammlung genehmigt,

2) dann folgt das Referat über das Gesuch der Gemeinde Vingcn, wegen Ausscheidung aus dem Ocmcindc-Vcr»
bände mit Weiler, vorgetragen vom Abgeordneten Lcven.

Die drückendenMißständc der ungeeigneten Verbindung, zweier so heterogenen Gemeinden, Fcldflur und Wald»
compler. in Aufbringung der Gcmcindclastcn, liegt klar zu Tage, und erkennt der Ausschuß das Gesuch als billig, und den
Interessen der armen Gemeinde Weiler entsprechendan, glaubt deshalb auch, die entsprechenden Maaßregeln zur baldigen
Beseitigung so dringender Uebelstände beantragen zu müssen.

Ein Abgeordneter ist der Meinung, eine derartige Trennung sei den Umständen nach, nicht wohl möglich, wegen der
großen Hindernisse, welche sich der abgetrennten Verwaltung der, fast nur aus Waldflächen bestehende» Gemeinde Weiler,
entgegenstellen würde. Ein anderes Mitglied hält den Antrag der Stadt Vingen für eine Ausgleichung des Unrechts, wcl-
ches die bisherige Verbindung der armen, keine Bedürfnisse kennenden Waldgemcinde Weiler, mit der Stadtgemeinde in sich
trage, indem erstere Gemeinde die durch letztere allein bedingten Ausgaben mit zu tragen habe, und tritt dem Antrage des
Ausschussesbei.

Andererseits werden den Bestimmungen der Gcmeinde.Ordnung vom Jahre 5850, als hemmend entgegengestellt,
und sei deshalb, in Folge derselben, die Versammlung nicht berechtigt, einen solchen Schritt zu befürworten.

Die Abänderung des §. 1 der Gemeinde-Ordnung tritt, bei Erwägung dieses Gegenstandes, als Nothwendigkeit
hervor, und wäre für diesen Ausnahmesall der Vorschlag des Ausschussesauzunchmcn, und zwar in folgender Fassung:

bei den Kammern zu beantragen:
„daß die Stadt Bingcn, als Eigenthümcrin der ihr gehörenden, im Königlich Preußischen Kreise Crcuznach ge»
„lcgcncn Waldflächc von 6920 Morgen, nebst Wohnstättc, aus dem seitherigen Verbände mit Weiler, auSgeschie»
„den werde?"

Wird genehmigt, und die Adresse entworfen.
Referent von Müller verliest eine Adresse, die von den Bürgermeistereien Montjoic-Höfen und Schleiden ausge¬

baute, 3 Meilen lange Straße von Montjoie nach Schleiden, zur Staatsstraße zu erheben; wird genehmigt.
Ein Schreiben an das Königliche Ober-Präsidium, verlesen vom Referenten, Abgeordneten Schumacher, wegen

Aufnahme der Cochcm-KaiscrscscherStraße, in die Reihe der Vczirksstraßcn, wird angenommen.
Das Gesuch über Aufnahme der Urft'Marmagencr Straße in die Reihe der Vezirtsstraßen, vorgetragen vom Ne»

fcrentcn von Müller, wird, nach dem Antrage des Ausschusses,abgelehnt.
Abgeordneter Noeggcrath rcferirt über die Hebammen-Lchr-Anstalt zu Köln, und rügt, daß die Ertheilung der

Decharge, wahrscheinlichirrthiimlich, nirgends als, von der Versammlung vorgenommen, aufgeführt sei, weshalb die Erthci-
lung derselben, von der Versammlung hiermit nachträglich ausgesprochenwird.

Hierauf folgt das Referat des Abgeordneten Geub, über den Antrag des Abgeordneten Schmitz, wegen Abän»
derung des K. 13 der Gesinde-Ordnung, behufs Herbeiführung einer durch das Gesetz zu bestimmenden festen Ab» und Ein«
zugSzeit für das Gesinde, wofür der 2. Februar, als der geeigneteste Zeitpunkt in Vorschlag gebracht wird.

Ueber den Antrag wird, nach Vorschlag des Ausschusses,zur Tagesordnung übergegangen.
Die inmittelst verfaßte Adresse des Abgeordneten von Müller, wegen des oben ausführlich angegebenenAntrages

der Stadt Bingcn, auf Trennung von der Gemeinde Weiler, wird verlesen und angenommen; derselbe Abgeordnete rcferirt
über das Gesuch:

1) die Straße von Dürcn bis Eucnhcim auf den BczirkSstraßcn-FondS zu übernehmen,
2) den Straßen von Iülich nach Düren, ferner von Essig über Nheinbach-Gelsdorf nach Hemmessen, an der Ahr, eine

Prämie von l 0,000 Rthlr. pro Meile zu bewilligen.
Die hohe Wichtigkeit der gedachten Straßen, findet die Anerkennung der Versammlung.
Ein Abgeordneter der Ritterschaft stellt den dringenden Antrag, die »ä 2 gedachte Straße von Essig über Rhein»

bach «. :c. direct über Meckcnheimzu führen, um alsdann eine Prämien-Straße von Meckenheim nach Mehlem, an den
Rhein, anzulegen. Motive dafür, sind die Vermittelung von Absatzwegen für die ländlichen Producte der Bürgermeistereien
Adendorf und Villip, vorzugsweise über die vor Allem hervorgehobene Rücksicht,dadurch den besten und kürzesten Transport¬
weg für die Dombaustcinc aus dem Steinbruche zu Berkum, welchen jener Weg bewährt, zu gewinnen.

Ein Abgeordneter der Städte äußert sich weiter, über den letzter« Punkt folgendermaßen: die Richtung über Berkum
nach dem Nhcine, auf das Kräftigste, nicht allein, wegen der für den Dombau zu beziehenden Trachit-Steine, welches an sich
schon eine Sache von großer Bedeutung sei, sondern weil der .Berkener Berg, im Allgemeinen einen fast unerschöpflichen
Reichthum von vortrefflichen Hausteinen enthält, welche für die stets sich mehrenden Privatbauten in der Nheingegend, von
großer Wichtigkeit sind, da die guten Hausteine im Siebengcbirge selten zu werden, ansingen. Durch einen regsamerenStein«
bruchbctrieb, als er bis jetzt, wegen Mangel eines guten Abfuhrwegcs, statt habe finden können, würde die arme Gegend
von Berkum, Kürrighoven u. f. w. eine neue wichtige Nahrungsquelle erhalten, und auch die Industrie am Rheine selbst
bedeutend erhöht werden.

Der Antrag wird angenommen und beschlossen in einer Adresse bei Seiner Majestät folgende Petition zu stellen:
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t) Die fertigen Strecken der Straße von Düren bis Euenhcim, auf den Fonds der Vezirksstraßcn zu übernehmen.
2) Der Straßen von Iiilich nach Düren, ferner von Essig über Nheinbach, direct auf Mcckcnhcimund von da, über

Oclsdorf nach Hcmmcffen an der Ahr und die Straße von Meckcnhcimnach Mehlem, Prämien von 10,000 Thlr.
pro Meile zu bewilligen.

Alsdann Referat und Adresse des Abgeordneten Beemelmanns, daß den betreffenden Gemeinden zum kunst¬
mäßigen Ausbau der Straße von Heinsberg über Nanderath :c. :c. nach Iiilich, eine Prämie von 5000 Thlr. und für die
Strecke von Iiilich nach Düren, mit Rücksicht auf die größern Terrainschwierigteiten, eine Prämie von 10,000 Thlr. pro
Meile aus Staatsmitteln gewährt und derselben das Recht zur Erhebung des Chausseegeldes, mit einer angemessenen Anzahl
von Hebestcllen, bewilligt werden möge.

Wird von der Versammlung in der gestellten Fassung genehmigt.
Den Antrag der Gemeinde Honncf, auf Trennung von dem Bürgermeisterei-Verbände mit KönigSwinter. Referent

Ha an motivirt durch die jetzige Bedeutung und zahlreiche Bevölkerung HonnefS, vermöge deren, es sich zu einer eigenen
Bürgermeisterei eigne. Der Antrag des Ausschussesdies Gesuch abzuweisen, wird angenommen.

Abgeordneter Bauer referirt über den Antrag des Abgeordneten Moritz.
„die gleichmäßige Grundsteucr-Verthcilung der Weinberge mit dem Ackcrlande an der Mosel."

Das Ausschuß-Gutachten glaubt, diesen Antrag ablehnen zu müssen, da eine neue Grunbsteuer»Vertheilung, erst nach
30 Jahren stattfinde.

Der Antrag eines Abgeordneten, daß dieser Gegenstand durch frühere Beschlüsse, bereits erledigt und deshalb zur
Tagesordnung überzugehen sei, wird von der Versammlung genehmigt.

Schließlich wird die Adresse, über den oben berührten Antrag, wegen der Landwehr-Pferbe-Gelder, vom^Grafen
Schaesberg vorgetragen, und gebilligt.

Abgeordneter Beemelmanns referirt über den Antrag:
1) daß nach einem, nach Ablauf von 5 Jahren, festzusetzenden Termin, alles, Communal-Wcge befahrende, Lastfuhrwert,

mit Radfelgen, von 4 Zoll Breite, versehen sein müsse, bei Vermeidung, der, im Gesetze vom 17. März 1839, fest»
gesetztenStrafen,

2) daß jedoch für Gegenden, wo die Unzwcckmäßigkeit des Gebrauches der breiten Nadfelgen, von der Kreis-Vertretung
nachgewiesenwird, der Ober-Präsivent ermächtigt sein soll, eine Ausnahme eintreten zu lassen?
Wird angenommen, und einstimmig von der Versammlung der Wunsch auf baldigen Erlaß einer allgemeinen Weg»

Ordnung, als ein dringendes Bedürfniß ausgesprochen.
Die Adresse über dieses Referat, mit Hinzufügung des schließlich ausgedrückten Wunsches, wird genehmigt.
Da« Referat des Abgeordneten Iungbluth, wegen Remuneration der Bürgermeister, für Vertretung der Polizei»

Anwaltschaft bei den Polizei-Gerichten, wird verlesen, und, nach dem Antrage des Ausschusses, zur Tagesordnung geschritten,
weil Bestimmungen darüber, der fernern Gesetzgebung zu überlassen, und die Versammlung sich nicht für compctent hält,
diesen Gegenstand weiter zu verfolgen.

Die Adresse des Referenten von Müller, wegen Ausbau des Wege« von Iülich bis Düren, und von dort durch
die Ahr nach Einzig, ferner von Meckenhcim nach Mehlem, erhält die Genehmigung der Versammlung.

Abgeordneter Graf von Goltstein referirt über den Antrag, auf Uebernahme der Dahler-Nhcidtcr Chaussee auf
den Vcziiksstraßen-Fonds.

Der Vorschlag des Ausschusses,zur Tagesordnung überzugehen, wird angenommen.
Referent geht alsdann zu dem Antrage, wegen Anlegung eines Bahnhofes zu Vrakel über, hält dies aber für un»

geeignet, wegen ungünstiger Lokalität, großen Kosten und Mangels hinreichender Beweggründe, weshalb der Ausschuß die
Verlegung desselben von Lindern, nach Brakcl, abweisen zu müssen glaubt.

Versammlung geht deshalb über diesen Antrag zur Tagesordnung über, so auch:
Ueber das Gesuch des Bürgermeisters von Sinzig (Referent Ähren), die Strecke, welche die Altcnahr» Einziger»

Straße mit dem Rhcine verbinden, zur Bczirksstraße zu erheben; desgleichen auch über den Antrag des Landraths Aschen«
born zu Daun, auf Uebernahme einzelner Vicinal-Wege, unter die Vezirköstraßen, ingleichen wird auch das Gesuch aus
Neuß auf Unterhaltung der Ncuß-Gladbacher Straße, aus dem Bezirks-Straßen-Bau-Fonds, sowie der Antrag des Gemeinde-
Vorstandes von Vierscn^ um Bestreitung der Unterhaltungskosten der Neuwerker- und Vocker-Hardter-Communal-Wege, auf
Kosten des Bezirks-Straßensonds, abgelehnt.

Ferner wird noch abgewiesen, nach Antrag des Ausschusses, das Gesuch des GcmeindcratheS von Ahrweilcr „den
Ausbau einer Straße von Maven nach Ahrweiler," aus Bezirksstraßenfonds betreffend.

Der Antrag des Abgeordneten Budde, vorgetragen von dem Referenten Leven, betreffend „die Aufhebung der
gesetzlichenBestimmung wegen Vorzeigung der todtgeborcncn Kinder, an die Civilstandsbeamtcn; wird von dem Ausschusse
nicht befürwortet. Die Meinungen der Versammlung, ob die bezogenegesetzliche Bestimmung, noch bestehe oder nicht, war»
ren getrennt; bekannt sei indessen, daß dem allgemeinen ll8u« nach, nie mehr darnach verfahren werde.

Zur Aufhebung der Zweifel werden die betreffenden Gcsetzes-Artikel verlesen, und eö ergiebt sich, daß das bezüg»
liche Gesetz, nicht mehr bestehe.

Die Sitzung wird geschlossen und auf Morgen früh um halb 9 Uhr, die nächste anberaumt.
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Vinundzwanzigste Plenar-Sitznng.
(Schluß des Landtages.)

Verhandelt im Ständehause zu Düsseldorf, am 31. October 1851.

Die letzte Sitzung des Landtages wird um 9 Uhr eröffnet.
Protokollführer ist der Abgeordnete von Buggenhagen.
Die Sitzung beginnt mit dem Referate des Abgeordneten Schwickerath, über den Antrag des Abgeordneten

Moritz, wegen Verlegung der StaatS-Straße von Coblcnz nach Trier, derselbe lautet:
„daß bei dem Königlichen Herrn Landtags-Commissllr das Project zur Prüfung vorgelegt, und, wo möglich, noch
„im Lause dieses Winters, die beantragten Arbeiten in Angriff genommen werden möchten, da der Gegenstand
„hinreichend motivirt erscheint, wird der Antrag angenommen.

Derselbe Referent geht nun zu dem Vortrage, betreffend den Antrag des Bürgermeisters von Aldenhoven, den
Weg von Aldenhoven nach Pattern-HäuSchen, in die Reihe der Bezirköstraßen zu übernehmen, und theilt den Beschluß deS
Ausschussesmit, folgendermaßen lautend:

„Es sei der Gemeinde Aldenhoven, eine Staats-Prämie von 2300 Rthlr., zum Ausbau der Straßenstrccke von
„Aldenhoven bis PattcrnhäuSchen, auf den Iülich-Eschweiler Acticnstraßen-Fonds sofort zu überweisen, und der»
„selben das Recht, zur Erhebung von Chausseegclb auf dieser Straße, Behufs künftiger Unterhaltung derselben,
„zu bewilligen, da der Aufnahme in die Reihe der VezirkSstraßen, wegen mangelnder Fonds, für jetzt nicht ent¬
sprochen werden könne."

Die Versammlung erklärt sich mit dieser Vorlage des Ausschusseseinverstanden.
Ferner referirt derselbe über den Antrag der Gemeinde Mülhcim, um Uebernahme der Wegcstreckevon Mülheim

über Monzelfeld, auf die Bczirksstraßen-FondS. Ausschuß beantragt eine Prämie, von 6000 Rthlr., für diesen Weg pro
Meile; wird von der Versammlung angenommen.

Abgeordneter Schumacher hält Vertrag, über das Gesuch der Gemeinden Zell, Kaimt, Merl, Als, „den Ver¬
bindungsweg zwischen Kaimt und Als, zur Vczirlsstraße zu erhoben.

Ausschuß erkennt die Wichtigkeit der Straße an, muß aber, wegen Mangel an Fonds, dieses Gesuch ablehnen, be¬
antragt dagegen eine Prämie, von 10,000 Rthlr, pra Meile.

Es ist dieser Weg eine Lebensfrage für vier Gemeinden, und wird deshalb der letztere Antrag von der Versamm¬
lung angenommen.

Alsdann folgt daö Referat des Abgeordneten Wirtz, über den Antrag deS Abgeordneten van der Veeck, auf
Uferbefestigung der Insel Niederwerth, und möglichst zureichende Unterstützung aus dem Rhein«Octroy - Fonds zu diesem
Zwecke.

Die Versammlung beschließt, ein Gesuch, nach dem Antrage des Ausschusseszu bevorworten, und soll bei dem König¬
lichen Herrn Commissar der desfallsige Antrag formirt werden.

Referent, Abgeordneter Schwamborn, kommt zu dem Vortrage, über Erlaß eine« Ausnahme.OesetzeS, betreffend
den Handel mit Garn-Abfällen.

Ausschuß erkennt die Schwierigkeiten des Ausnahmegesetzes,hält aber dafür, daß dem bisherigen Uebclstande ent¬
gegen zu treten sei, und beschließt,die Wünschedes Gewerbe-Raths, der StaatS-Negierung, Behufs Emanirung eines ent¬
sprechenden Gesetzes, vorzulegen.

Ein Abgeordneter meint, cS müßten doch in dieser Beziehung einigermaßen formulirte Vorschläge gemacht werden,
wenngleich dies Schwierigkeiten habe. Es wirb auch der Wunsch geäußert, eine besonders strenge polizeiliche Controlle zu
beantragen, diese sei im allgemeinen auf Überwachung des Handels mit allen denjenigen Gegenständen, welche als, in der
Fabrikation bcnn'ffen, sich darstellen, wie Wolle, Seide, Leinen »c. :c. zu beantragen, eines besonderen Gesetzes, werde es zu
diesem Ende wohl nicht bedürfen.

Der Antrag wird dahin formulirt:
„Die hohe Versammlung wolle beschließen, die hohe Staatsregierung zu ersuchen,daß die Polizei-Behörden an«
„gewiesen werden, auf alle diejenigen, welche mit Abfällen und allen augenscheinlich in der Fabrikation bcgrif»
„fene Gegenständen von Seide, Wolle, Baumwolle Leinen und handeln, ein wachsames Auge zu halten und
„fortan diesen Handel der polizeilichenErlaubniß zu unterwerfen," — wird angenommen.

Das Schreiben des Abgeordneten Beemelmanns, wegen Staatszuschuß für die Straße von Aldenhoven nach
Pattern'Häuschen, wird verlesen und angenommen.

Ebenso die Adresse des Abgeordneten Schumacher, wegen Bewilligung von 10,000 Thlr. für die Straßenstrecke
von Zell nach Als:c. :c.

Der Abgeordnete Trütschler verliest ein Minoritäts« Gutachten, gegen die beantragte Trennung der Stadt
Vingcn, vom Gemeinde-Verbände mit Weiler, da der arme Ort Weiler durch dieselbe, in hohem Grade benachtheiligt sein
würde.

Versammlung beschließt dasselbe der Adresse beizulegen.
Referent, der AbgeordneteSch ult, über den Antrag, die Düren-Golzheimer-Actienstraße in die Reihe der Bezirks-

Straßen aufzunehmen, zu welchemZwecke von der Gemeinde sehr bedeutende Hülfsmittel geboten werden.
Die Actionarc des Unternehmens befinden sich beim jetzigen Stande der Sache, in höchst mißlicher Lage. Unge»
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achtet der Wichtigkeit der Motive, kann der Ausschuß dem Antrage wegen Mangels der Mittel, nicht beitreten, und glaubt
vorlausig von der Bevorwortung, Abstand nehmen zu muffen.

Ein Abgeordneter rügt es, daß bei Anerkennung der Nützlichkeit,eine schlechte Straße noch zu ihrem weiteren Vcr«
derben, vorläufig unausgebaut bleiben sollte, wodurch die späteren Kosten der Instandsetzung sich bedeutend steigern würden.

Der Vorwurf, dieser Weg sei eine ActienSpcculation, wird mit schlagenden Gründen zurückgewiesen,es könne nur
die Nothwendigleitofrage entscheiden, gegenüber der uneigennützigen Bestrebung der Actionärc, zum Besten jener Gegend,
besonders da so bedeutendeOpfer bereits gebracht seien.

Referent sagt, daß Ausschuß alle so eben erörterten Motive, reiflich erwogen, aber an dem Grundsatze festgehalten
habe, nur die Ausnahme wirtlich ausgebauter Straßen, unter die Vczirksstraßen zu befürworten, und deshalb den Antrag
abgelehnt habe.

Die Versammlung tritt indessen dem Antrage der Pctentcn bei.
Das Referat über den Antrag der Bürgermeisterei Lutzerath „um Uebernahme des Kreis-VcrbindungswcgcS die

Cochem-Kelberger Straße genannt, unter die Zahl der BezirkS-Straßen, wird verlesen, und nach dem Vorschlage des AuS<
schusseS abgelehnt.

Ein ferneres Referat vorgetragen vom Abgeordneten Becmelmanns, über den Antrag des Abgeordneten Scu«
len, die Uebernahme einer Communal-Chaussee auf den Etat der Bczirkostraßen, welche bei Fossenhoff in der Vaucrschaft
Hangen beginnt, sodann die ganze Bügcrmeistcrei Oedt durchschneidetund endlich im Dorfe Mnlhausen in der Krcfeld«Ven»
loer-BezirkSstraße einmündet" betreffend. —

Ausschuß glaubt, denselben ebenso, wie eS durch eine frühere Obcr,Pläsidial<Vcrfügung bereits geschehen, ablehnen
zu müssen.

Die Unterstützung deö Antrage«, wird von mehreren Seiten, wegen großer Armuth der betreffenden Gemeinden,
namentlich sehr dringend von dem Antragsteller befürwortet und von der Versammlung angenommen.

Ein Schreiben an den Königl. LandtagS-Commissar Seiten« des Abgeordneten Schwickrath, wegen beS WegcS
von Coblenz nach Trier, wird angenommen.

Hierauf theilt der LandtagS»Marschallder Versammlung mit, daß der Augenblick gekommen,wo die Versammlung
durch beinahe fünswöchentlicheAnstrengung, es ermöglicht habe, den Landtag nach Erledigung aller ihm gewordenen
Aufgaben zu schließen; eS bleibe ihm nur noch übrig, seinen innigsten Dank auSzusprechen,für die bereitwillige Hülfe,
mit welcher jeder der Herrn Deputierten, bei der zu lösenden Aufgabe mitgewirkt habe, für den ausdauernden Fleiß, durch
Gelchen es möglich geworden sei, in so kurzer Zeit, Arbeiten zu erledigen, die ihre Würdigung sinken werden, für die Er»
leichterung endlich, die ihm bei seinem schwierigenAmte, so bereitwillig von der ganzen Versammlung gewährt worden sei.
Er danke für diese Mitwirkung und bitte, wenn es ihm gelungen sei, das Vertrauen und die Achtung der Versammlung
sich zu erwerben, diese nebst freundlichem Andenken, ihm bewahren zu wollen.

Ein Abgeordneter der Ritterschaft erwiedert auf diese Anrede folgendes:
Nach der zwar kurzen, aber wie wir zu hoffen berechtigt sind, recht nützlichenund die bcfonbcrenEigenthümlichkeiten

und Interessen unserer schönen Provinz, zur Geltung bringenden Wirksamkeit, erfüllen wir eine angenehme Pflicht, indem wir
den Herrn Landtags-Marschall und dessen Herrn Vertreter für die umsichtigeunparteiische und erfolgreiche Leitung der Ver»
Handlungen, unseren tiefgefühlten Dank darbringen.

Demnächst wurde der Königliche Commissar, Ober-Präsident, Herr von Kleist» Netzow von den dazu bestimmten
Herrn Commisfarien feierlich in den SitzungS-Saal geleitet und schloß den Landtag, mit folgender Rede:

Hochverehrte Herren!

Durch den Herrn LandtagS-Marschall ist mir die Mittheilung geworden, daß Sie Ihre Arbeiten, für den dieSma»
ligen Landtag, sowohl die Berathung der Vorlagen der Regierung Seiner Majestät des Königs, wie die Berathung der
sonst an Sie gestellten Anträge, nunmehr sämmtlich erledigt haben.

Sie haben eine ganze Reihe der umsasscnstcn,für die Provinz wichtigsten,Angelegcnbciten, durch die angestrcng-
teste Thätigkeit in verhaltnißmäßig kurzer Zeit von nur wenig über vier Wochen, auf das eingehendste und gründlichsteer¬
ledigt. Bei aller Mannigfaltigkeit der Ansichten hat eine Uebereinstimmung in den obersten Prinzipien, eine Eintracht der
Stände unter sich, ein Zusammenwirken derselben mit der Regierung Seiner Majestät des Königs stattgefunden, wie kaum
je auf vorhergehenden Landtagen.

Sie haben die eigenthümlichenVerhältnisse der hiesigen Provinz, Ihrer Stellung entsprechend, auf alle Weise be»
rücksichtigtund zur Geltung zu bringen gesucht, aber Sie haben auch die andere, noch wichtigere, mehr und mehr zum Bc»
wußtscin kommende Pflicht erkannt und geübt, daß jede Eigenthümlichkeit vor allem in den Dienst treten muß, der höchsten
conservativcn Grundsätze. Je mehr diese allenthalben und unbedingt zur Anwendung kommen, desto sicherer ist jede bcrech»
tigte Eigenthümlichkeitdes Schutzes und der Pflege.

Daß Sie Ihre Berathungen in diesem Sinne gepflogen haben, sichert Ihnen die Dankbarkeit aller wahren Freunde
des gcsammtcn Vaterlandes und der Provinz, und läßt sie auch Ihnen gleich hier im Namen der Negierung Seiner Maje»
stät des Königs, von ganzem Herzen auSsprcchcn, Es ist mir eine frohe Bürgschaft, daß es mir gelingen wird, mein schwc»
res Amt zum Segen der Provinz zu verwalten, denn es sind diese Grundsätze, welche dann zur Geltung zu bringen, ich,
mit allen Kräften bestrebt sein werde.

Ihre Beschlüsseund Anträge werden der gründlichsten Prüfung unterzogen und so weit irgend möglich, gerne be¬
rücksichtigtwerden.

Aber meine Herren! Sie alle werden darin mit mir übereinstimmen, daß es die Umsicht und Hingebung unseres
verehrten Herrn LandtagS»Marschalls, bei Leitung der Verhandlungen ist, der wir zum guten Theile, deren schnelles un>
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günstigesResultat verdanken. Es gereicht mir zur besonderen Genugthuung,dies hier öffentlich im Namen der Regierung
Seiner Majestät des Königs, aussprechen zu können. Mit Ihnen hochverehrter Herr Marschall dabei in so genaue Bezie»
hungen getretenzu sein, gehört zu den größten Freuden, meiner hiesigen Wirksamkeit.

Im Namen Sr. Majetät des Königs, erkläre ich hierdurch den diesmaligen Landtag für geschlossen.
Welche mit einem, aus vollem Herzen der Landtags-Mitgliedererschallenden,dreimaligenLebehoch ans Seine Ma>

jestst unsern vielgeliebten König und Herrn, erwiedert wurde.
Worauf der Landtag geschlossen.

Berichtigungen.
r»e- 69, Zeile 6 von oben, muß heißen, statt die Adresse betreffend die Arbeits-Anstaltzu Vltmwciler — „Das Schreibe» an den König».

Landtags-Commisscil."
rae- 75, Zeile 2U von oben, muß heiße», statt Adresse wegen der Lcmdwehr-Pfcrde.Geldel - „Schreiben an den Königl. Landtags'

Commissar."
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